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t Qu., den 1 . August 19!-l 

Einteilung bcl'llr 'Uiti•~cl' Gefolgschaftsmitglieder 
zum L -Bcrcitschuftsdicn t. 

Az. 4.1 d 16 '\1·. ~711 (L.ln. 13 :!lOb) v. 1:t l\liirt. 1!)1-1 1). 

J. Die .\.nl n!;c .J .. ~ J: .. we;snln'~'' · winl <~ur (;rund tl r Er
l':dmmg-cn, die sit·h !>Pi der pt·nkti'-'l'lu•n Durchl'iiln·unu; u·e;cben 
J,u !Jen, wie folgt "L'iindet·t: 

:1) Am hluß dct· ZiiTPr ~ bt ul.;; nt'uer .\h att <'imul'ii"en : 
»Ge folg. chaft.,mitglieder. die in H albtag-sarbeit be

ch:lrtig-t wcrdL•n. ·inrl zum LS-BPt'P it,chaft•cli n · t nur 'h 

•) RArbBI. S. I 1~6 und 111 62. 

sooft wie di Volltagsb,•schäftiglt•n des gl~idten Be
tl'icbt•s heranzuziehen.« 

h) Al neuer Absatz ist am ~cbluß d ·r ZiiTer 3 einzufügen: 
•.\t·b~it krüftc, di e auf G•·und des uft·uf zum frci-

willigl'n Ehrl'ndicnst l'ingpscl7t sind, sind vom LS-Bercit
"cha[t dit•nst iu1 Betrieb viillig ft· izustcllcn, C3 sei denn. 
tlnß sie sich auch fiit· diesl'n Dirn~t ft·ciwillig wr er-
fiigung sl •lll'u.« . 

·> Ju!!rndlichc BPrufsUltigc im AltPr , ·on lG bi~ 1 Jahren, 
1lie al Fühtcr der ll.T., und zwar ah Führet• vou char n bz\\. 
Fähnl •in an aufwürts eingt•st•lzt we•·den mü. en, sowir' die 
Fülll'cr in Pnt ·prcchcudcn Dicu~tst·llungl'n (1 .. B. von eml'in
schaftsl'iuridttungr·n,, JugPnclwohnhPimPn, l'L V -Lne;crn) dürfen 
lediglich bis 1.u .Jnwl monatlieh zum L. -Bcreitschnrtsdien•L 
h•'t·ang-•'7.ogl'n werd!'ll. Die in Betracht ),omuwuden Führ ·r d,•r 
1 [,J. wtml n eine Bcsclwinigung des zustünJi"''" Bunn,'s bei
lwinJ:tt>n, daß sir zu dem Personenkreis gehör ·u, der uul·1· dir~ • 
,\usnahmebcstimmung flillt. 
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Arbeitsschutz. 
Gesetze, Verordnungen, Erlas e. 

Der Reichsarbeitsminister 
VII a 5llll 4-1 

Berlin, den 2 .September 1944 

Bctr.: Verordnung über· die eclrzig ·tundenwoche; 
hier: Au ·führun.,.sbestimmungen. 

.\uf Grund do· ·~ ;) dt'l' Yt'I 'OI'<Inung iilwr die Pchzigstuu<ll'll
woche \'Om 31. August Hlll (Ro·i•·II~!(•'SPhbl. I '. H)l) bt"stiumlo' 
il'h im Einnlrnt'ltmen mit dt•ut (;t'tH'rn l!Jp, olln1iirht i,!!'!Pn für• do'n 
A rb it einsalz folgl'ntlo·o· , 

Die Vorschriftm d r ~~ 2:) IJis 27 dl't' Aru i zcitol·dnuugo 
und dCI' ~ § _..j bi~ 2ß de ' J U!(CIItlseJtutL!(l'S('!l ·~ (• ' !t•;t f\Ol'St·hri f
ten, ßcschwerdt>n, A1·bf'it~nuf idt! und ß<"11lil'dPn7u~tiindi!(k••it) 
r.u den bei Durchfiihrun~r dt•t• Yrr·ordnun,!( iibt•r <I i • ' t•lo 'l.ijr
,fundrnwoche Pntopt'PCh<' IHIP .\ mn•nrlun_!r. Für Yenvnltun!l;"tl 
dt•s öiTentlicht•n J)ien~lt·s (~ 1:1 i. Y. mit~ 27 .\h . G dt'l' .\r
heit zeitordnung) 1-(ilt dil· .\nonlnun !( dt•s HtJidtsministns ,1,., 
lnn rot•n 'om 7. S<'ptrmbt•t· HH-1 (I l'irhsgr~t' t'l.hl. I S. 1 !):!) . 

Iu Yt•1 ·t rdun~ 

lk Syrup 

Ge -etze. VProrduuu.:ceu . Erlns~~ 

Verordnung über Lehmbauten (Lehmbauordnung). 
Vom 4. Oldober 1944. 
(RC'irhsgesrtzbl. I L. 24 .) 

. \ \ tf lnmJ tl••S Go'~•·!J.I',; iiber ciru;twcili!!f· ::\Laßna.lm1 en zur 
Ordnwl!l; .lt• tlt•ut-•chPtt 'iedlun~w n. \Otn ~.Juli ] 31 
I RPirh~gt'SPI7.bl. 1 S . !1(j,) wird 1rr·ordnct: 

I. Allgemeine · 

Raustoff Lehm 

11 ) F ii1· die E•·slcllun • \U!I Lelmtbautl'n mul~ Lehm wenn 
•t•int• nalürliche 1\fiscltunp; aus Ton und f,•i nqandiat:n bis stci
ni~t·n ß tandt ilen Zll tont•rich (f lt} ist , jP ll:l h dPr brah
,ichligten Verwendungsart durch smdig oder tt•inigc Bri
num2,'llllg<'ll oile•· <ltll·ch pflmnli!lhe (fa_ ri!!'t' ) zu.,att..Sloll'r, ,.; •• 
•J. B. • troh. 1 Iehl•kr;~ul o. tlgl., gemager·l wen:kn. B:tu~clwtt 
olot·f zut• Mag nmg , -e•·wt'tH.Iet werdeu, wt'nn t'l' nur , 'tl'in
brockt•n odo·r groben liil'!rl enthii lt . 

(~) Ll'hm e;ilt al· nicht bt·t•nnb:u· im , iunr 'on DL 41 0:?. 
aurh wenn ihm pflnnzliclw ZuqntzstoiT n arh .\bs. I h•hmhau
~··•·t·cht bri!;-cmi.·cht siml. 

(a) 1\ln.-•i,· L rhmwiimh• ~'"t·lto•n bPi .. :n.•t· D:t•kt• \Oll min
destens 25 cm al feuerbt••tiindi~(!' Bauteilr im , in1u· \'On Dl • 
1102. 

1) Dit• " .iirmediimmunA' u·orkt'IJrn J.phms ist dpr·jr rjig"n 
1 on Zi<'~t·lmnuel'\v rk ~lril'ili.US tv.Pn. 

(5) ]pr· di Verwemlbn.l'l;!'it und . h t tlt' l' Aul'IX>t'<'illm!!' 
tii'S L Phms ist d r Baugrnrh1ni~~tn!!' ht'hii rrlo• attf Yo•!'lan~<'n 
o•i n httnrht!'n b••izubr·ing1•n . 

~ :! 
Bauzeit 

])ic Erstellung Yon Lt•hmb~ukn ist a uf tlit' ,.\Ioun11' :\Jai bi' 
S<'pleml> r, in klimnti ('h glinstigt>n G<'gPnden auf die Monalr• 
April bis Oktober zu b('Sclll'änkr-n. \ VI'llerw1indt:' (§ 6) und 
Lr•lunstnmpf\\'tindl' ( 7) ~o llen bis l\litlt• Rcplember fctli,C?:
!l;t'stellt s in. T t·o kene I .Phmstt.'ine (' 8) r.liit·fe n mit h\·tlt•a u-
lisdwm l'\1ilt'tPI audt im \\'int r r ,·ermaut.'t'l 1\'Pt·dPn. · 

3 

Bauleitun • 

Lel1mba ut n oll n nur unter Anleitunw und Aufsicht CI IIC' 
in Lehmbaua rbeiten au r ichend erfahr : n Fachmannes au~
ge fiihrt wo•Nlen ; e ine Eignun~ ist auf Verlangen n achzu
\\'(\isf."n . 

BauausCülu·ung 

(1) Le hmsteine müssen bis zu ihrer Verwendung so geh
~ rt w rd n, daß ie P~Pn B od nnä. e und Regen geschützt 
ind. 

(2) \V ii hr('nJ d t' .Ausfiiht·ung uud Trocknung müssen a lk 
Lel1mbautcil oben und M'itlich gt·g<'n starken Regen durdo 
"chiitzen.d Abd ckun.aen, wir• 7. R IloiJ.tafeln, ' 'O!'"'ehii.ur;-t r· 
Rol1nnatt•'n, trohblend 11 u. d"l., 1~sirh rt werden, !'rfont.ll't'
li<'llenfn !J. t' lbst dann, wenn da auf vol'!ii ufi ~>en oder cnd 
~lilti g<'n tiitzcu vorli r a uf,!:ebr. l'htr• Dach bereits einen gt·
' isst.'n R•·~;Pn chutz bietf't. 

II. Lehmbauat·ten 

5 

W alll der Bauart 

Die jt'W •ils zu wählend Bauart hat ich n ach t.l r Eignu11~ 
d 'S Yorltant.len n Lr hrus und na h d n nst Yedügbaren Ban
stoiTen. nach d n \Ot·hand nPn Arbeilskrfift!'n und Baubetricuo,
o·i ur·ichtun~<'n SO\\ ic nach dem Umfange dc Bauvorhab •n untl 
nnch der J aht·<'szcit zu l'ichtrn. llf'i jed ' I' Bauart sind im i,;_ 
zcln n die bc ond rcn technischen und h. ndwerklichcn Rcg lu 
tll'. L rhmbaues zu beacht •n. DiP Anw!'ndung anderer Lrllm 
bauartcn n ls d<>t· in den §. fi bis f) gcnnnntt'n srt'l.l, ninn hin 
t·eidwndo' Erprobung vot·au~ . 

§6 

\ Vellt't'\\ äudc 

(1 \\' e ll!'r\\' änd ' \\'Ct'rlt•n in rn ltrcr('n .. Siltzcn« YOR höchs~cn• 
l m llöh<' mit kriiftia n Gabeln im Ve,·hmde, die ockelwand 
tn twn ltlltl ;lUßo.:n um elw:L 10 cm übcrrn"' •nd, au fge elzt und 
fesl"l'trt.'tt•n. ~ r nch rlem .\ n trockn en wenl·~n die \VanJllächcH 
tluch tr cllt nb!l'<'titu hen. Fii1· \Velll't'wiindt• eignet sirh am 
besten fencr oder miH lfctto•r L hm, dem , troh in Liingcn YOto 

:JO bi 50 <'m unlt't' ständi.,.rm TrrotPn reichlich bcizumi eh n ist. 

'(2} Di fet·tig• Di ·kp tlrr Tmwn- untl . \uf.lcnwii.ndP mnl' 
mind,..,t 11 3, cm hctragrn. 

§7 

Lclunslampfwände 

(t } Lehm wmpl'wiinde werden 7.wi~dtl'll So· l1 alung gc tanopl'1 . 
Dafür t>ign t irlt ::un bcstrn s lcim·eil'l1er B ·t·g- oder G ·ltiingP
lPhm, sonst ei n miiglichst gt·obsnncli .~P t' L rhm, d 111 nach ßcdn,•f 
nnch t.ei nige (kie i"e) od I' pflant.lidH· (f<Lqc.-i~rr) toiTc mrt 
5 bis 10 cm Liin~c LU!N'~etlt wct•d t• n. Da<.: Stampfgut rnuJ.• 
erd( •ucht und in ~l··idtmiiß:~t'r ZtL~ammo•n ctzung Vl'rarbt'il••t 
\\' rd II. \V e rden 7.Ul' Erhi\ltung rlo'l' Put7.1ta rtung g~'<'i~lll'fo• 
I tc Bau•toiTe, wJc z. ß. K ir"• I, St. •i u;;plitt. z ; g•'lbruch, lon r t.o· 
Sel11 ackt•n·Wckc u. tlgl., mit t•ing""tnmpft, dann ruuL' dit>s auf 
ho~d n '<"i t.en gl icltmiif.lig gPSciu•hc•n. Da~ 1-:tampfaut oll fu t t
laufcnd ring um in chiitlltöhcn \'On R his 12 111 gll'il'i 1rn iißil! 
kriifti~ •ingestampft ""~t·dMl. Dil' St:tndf •sti~k 't kartn ~lutTio 
tla.s w a"'erecht.c Einle,... 'n \'Oll ~sc.h:i lt n Sta.ng<• n c •·hüht w~·r
drn , nrunentLieh .an ·dr n H:bii.uclt·t·r.kl'n sowie .in Ilölte ,,, .,. 
}',•nstersoltlbänkc unrl dct· Tiit·- tuld F('liS!Prstiit•J.C. Zu tlt•n• 
selbcn Zwecke kann ••inc ct·ank runoo mit , 'tachPit.l t•aht orlt·o 
Drahtnnk rn mit J lohkn<"hel n nngp tl(htt't werden. 

(2) DJ Dicke vou .\.u ßcrrwä:nclP n .muß mind bcns 3B ('11> • .J:,. 
\Oll bt'ln w n Inncnwiinrl t>n mimleott·n~ :.5 cm he!.tUtgl"'l 

111 11111111111111111111111111111 111 
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Lelun teinwände 

J) L<:!hmst.ci11 \,·er<Jen -a.u Lehm tc.ine11 mit .dü:nnfli.i i.,.om 
I,._.hnunürtel, Kalkmör ·l ()d r l1ydrn,uli chem Ka.lkmürt.el ä.t• 
or<lnungsru:ißig m e•·b.a1ulP h :mdw rk .,.crecltt ge.mau rt. 

(2) Die Lehm lein wrrdcn in auseinandernehmbareu Holz
formen <:im. ln herge teilt und nach Trocknun v rarbcitet. 
\'on <1. n drei üblichen Ar!RJl d d.ehms :ne ha.t der so<>en:umtc 
.. r .. ,hmquad r« m 'st •rlic _\bme' un,. 12X25X3 cm (F.iu
nt.annqua.dcr) und winl "m I() m ~I i n r{}.f uch \ffi· 

· •misch \ ·c be-i L lun ·tampfwändPn gcswmpft. iD r .•Lelun
pa.twXI" hat mei:;t .Ji • \hmP. •\Un~ 12 X 12 X 2:Hm und \,;rd 
111 hwtJ>ar n. Cl' • Ii c.hun"' von anittclfettcm ' swiufr ~ ·m 
L•'lun mit höchstens 7 L"'ll lrul~<"l r. 1-.i!!'Cn Z'USchla." toll' n ~·
~ .. hlaW!n (!!'l"patzt). l),•r .-Grünling• l.a.t d Zi •lroiclL
forun.at 0,5 X 12 X ~:>cm und wit·d aus tcinfl"ei m f ttem Lehm 
im Ila.M tnich oder mit 'lran~pl"e h r!!'C ·teilt. D lx im 
Trocknen oer Lclun<:tcine eintretcmle clt.wind.Pn i t l)l·im 
Formw1 cnt.spJ-eahcnd :t.u berück icht.iren. 

(3) Für <lie Dick'!' rlcr W 1iml•· ~ilt .' 7 .\I>; . 2. 

§9 
Lehm&tändct•wände 

(1) Bei L uustä.nu t"\1 ä.Jul n · t di Decken- w1tl D.acJ,l. t 
A llt-in auf RtmdJ10lzsUintb·r otkr ii.hnl:ich s Tra"' ripp' auf~ou
-1:.~'''"· Di Feld r. -'ncl mit L.•lun Loin n, Lcic.htlf'hrn. , ll·oh

l<•)uu auf St.n.kcn, I · ·ig-g<·llcu!.t mit L hmbewurf der a.uf 
,,>nst.i.o-c Art mit Leim •tu.sz.ufat\hen. Zur ß illm<> YOil L<'i ht-
1• lun · t möglichst fl't.tN, ~tcinfl'l'icr Lehm 7.U einem gießfüJJi
~··11 Lclunschlamm aufzun;· --··n und als Bind mit 1 mit <l••m 
ll:tuptb•• tandt il Str J1 otl<·•· :wtll'l't'n f:u ri".en 'toJT ·n mtr .in 
,oJehcn lcl\g~n zu ,-,·rmi.~ J .. ,n, wie zu t~r •n Y rklPbung mrl 
l-mhiillung n twcnrli~ ·i<t; tLi•• ~c.lm.ittl:ingf' der F:u e 'lolTt• 
oll otwn de1' ,V,amlrliekl' !\'lt·ich M'lin. 

(~) Zuli'<·i<r · ·t auch, ht•i ~l'hr ma.,!,'CI'l'll L.·lun n {Ut• lloh.
'tiindt·r nur spar:un "'~"~·<'ilt kdiglkh <tls ,,;nstw il'o- 'tiitz •r1 
'.um T•·:•.gt•n <l s " I' ~lPt' E•·•·kht.un~ • 11'1' Lehmwände lwfgt•· 
lw:u-.htt•n Da<·J• ·s anLutll~lm•Jt. nallh Ft••·ti<>~telltm,g olwn ab~.u
' ·lu~<•itlt•1J uud •Lladurch lli•• :\ ufla.~t a.uf <liP " 'ünd·· 7.11 iil)('r
''""!4'1'11· lJ!o \\'ä.Jl:d•· ·plu-t '-inu au• L •hmr01·mlin::ren - in 
,lj,., •m Fall oluh' vorhct':i)?l• Trot·knung- olm•• l\1öl"tt:'l im Ycr
h:uvl<' unter Y~>rm itlW\(\ .dtn·l'hg{'lJC.ttder Ilolurii.uuw lll'nu· 
,, •ll•·u ( genannte "Dlim• J'\'rrfu1H· n•). Di 'ta.nJf t' 'KI'it 
1-<t •dtu•ch Jlolt.:UJkt•r mwh ,· i . \J>, . l der •durd1 Rri.sigeinLL:,'('n 
·tu t>1miihC'n . Für di' Dic.kt• tkr "'lind g•lt § 7 Ab . :!. 

(:1) Z:mmC'rm.:um.s.., "t:'Cht lic.r.!r tdJ liolzfaclm 1·l. d ·mit 
dun .a. ··~fa ht wird, !l'ilt uirilit alJ L<>hmb.:1.u tim imw S<>J 

·ordnun.g. 

lll. Die einzelnen Bauteile 

~ 10 
Gnmd- und Kellet·maul'rn 

Unutdmauel"n, 1 t>llt•r- unrl • ockclnw.u•n1 mii · " ll a.U::I ·<~Im

' u·iit ·n, Mauer tcin<'n odt•r B Ion J1 •r•,g .;; llt wcr~l n. ock 1-
lllauPrn im! zum . chult.•• ~l'g"n Dure.hfl'uchtun". od{'r ur'orl'hen
,J,.n Lehmw1ind • .Jurch HJwittwas~•·r· mind • n 50 enn iiuPJ' 
tl:•~ (l ·l:indc hocl17.ufiilu•t•n. l afiir g<'Tliigl'n 30 m, w<'lln •h
( ;,.Jiinde vom ll a.tL.'"' r~mp•·n:u·ti::r <thfällt. 

11 
llöh der Lchmw_iinclc 

Die A..ußt.•nwäJLUl' 
< li<'bclwiin.Urn - nur· bi~ zur llöh' ein h ' ' • · r
l'icht.ct werdc.n und nueh dam1 cinschü ßlic.h in • Kni tockc-. 
die Ilühc von 4 m über·. dem 'ockel nicht üb r ehrei n. .\ u -
nalunsw i e diirf n auclt Lwe!~pscho; i<rc Ldunha.ut.cn orricJlt.ct 
w lc11, wenn tl r Lehm .tltll'dl •in ,-utaclllcn nn.c.h § 1 , \b . 5 
dafür• a.l" ooeignt>t erklät·t i t m1d IH'tlll nach 3 cJn Faclun:mn 
'l.ll~f'/.Og<m wioo, dc•Wn a:ji~lwrg nn hgcw~ n i.<t. 

12 
AusCiihrung der Lehmwänd 

(1) Zum chut7. oder Lclunwiind ·'" !!eil a.uf t.ciwCLI'dll Bodcn
feucLti".keit · t in Ilöh • d • iErd cho fußbod ns über l n 
•. o kel- lnw. Kellermau rw rk Dachpappe al pcrr clrioot zu 
" r·l !!'CJl. über lli r 'p.err chioht · t bei Räumen, d n 
Fußböden · n erhöh m Ial.\c •l"r Feuchti,.kcit a.us tzt sind. 
eün Z1c 1- ooor Beto•lSchil\ht zu verlcwoo, Jic tcn., 
~~ rm ~uer (Jen E c.hoßfußbod 1 rcicht . 

(2) Zum ~ ren chutu gegen Dur hfeuc.h~Wl '\'Oll obeJ, 
köun n Lelllll\vändc (•in , clticht i n Kalkz.e.mentmörtcl verL ..,_ 

3 h' ;) m dic.ke Zementfeinbeton-

(ü) ß •i unt.errr ordu<>lCJI •l'bätt •n ka.uu au.f u&nput7. l'l'· 

J.il'ht.ct WUl'U'll, W nn Iilie ~~ glättete \V,an,d mit illi!OI ~V 
a.b11 i._,eud n 'cJ1utz.anstrich ver eh.en wir.d . c.hul.wJJStniclw 
ruus '\ !lißkalk ollen mörrli hst mit Molk bereitet wcrd n 1111d 
.•i.nd :UljiiJw1iol1 zu rnc.u ru. 

(o) • · ck lvoh pl'iinw-, U ~im<l', ä.ußcr F('nst.crl un " 
u. •d~l. sind <t.tl Y<'l'meidcn. 

(7) " "''"Ieu zu•• m c.hli,•l.lun!\' orlf'r Unt.ertoiluu" tl Dacl•
•·<tuuw;; oiiiUI('I'ß "'iind . ·~uf 111< - · -e L chmwii.n.de nufgesetzt. 
•o mii"o'n einst.>itj~ llcla. btmgl'n \' runit>d 1 wcr.d 11. I aucr
latto•lt iud mö~lichst bruit (holtlcmr-tig) auszubilden un~l 
tl·r~l-t t.u ,. rl >~{'JJ, aß :ie olo•n DrU<·k g l 'chmäß:iq :mf •de11 
mitllt•J n 1\'andqtt 1 chnilt übPJ'tlla~ll. ' 

(~) Bei Lchmbn.ut.-n ih-ft·nB•·nnuwiin<ll' aus lm1 Jo·r<> · t llt 
\\cnlPn. w 11n 'ie oJmc Holz und ft·ei ' 'Oll Ilolzeinbindml,!S•'Il 
ma..;,iv au••• führt w•••·rl<'n , 'LP mi' 1 mitwl t n 3 rw 
olick · ·.i n. 

(9) L unwändc YOII . \u l'e.ntllalt.sl'ii.tuuCJJ um] ' 'ieltstäl l"" 
ulibs!'n ein u d n klim<tti e<hl'n V rhiiltn' ~ cnlspl"echendcn 
:nt..•reit-.Iwntlen \Yiirnw~rlmtt bi •t n (~ J .\cbs. 4 . 

§ 13 
Decken 

• t · i' uo: ·ke.n, a.uch Un ' I"ZÜ~·· u. "I · 
sind llllr <wf " 'iintl n aus 1 ·u rr.i ~1;1 oo r B too, w~ t.. B . 
Keil nna.uern otlPI' a.ui <>leich r -~u~n ntcrs.tützUill!l'CJI wläs i 
J.ebmwflllde dürfen al ufla<>er für Ma ivbautllilr ni •bt 
hc•nutzt wct·rl•"'l: <m~~nommen -iurl l'"Prti~hautcile für F cnst<'l' 
ltlld Tiil tiii"ZP. 

P ·l 
Dlicltc•· 

·d~.:n T•·aukn mind tA)J~., :lo c111. ~'" 

diil-fcn (}j1J] r 

(3) LchnlS ·hindcldll Iu••· ·ind aLLS Lehm und kriLfLir~m Ro«
"t!llStroh in G ·mntdlckt~ '\Oll 1nind · t Jl ' ~0 m au ·zul..i ldcn. 
odi Lehm~ ·hkht d~l'f n 1,•\in r t.cll' der inn r'n Dachfläclw 
w ti!l' ,. al· 2 cm dick •i n. Dlo 'ic.I. ·r·un". eim.ch ' I' 'l'(•il 1 

Dadrllii.chc dur~h j}anndrii.htc, Dra.hto- 11 eht, " rcick•nnut n 
u. tiA'I. knnn "('ford••rt ''"'"'rlt•n. J •'r Fil· t i~t dur ·h qu I' wr 
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}':ia· taidatung v••rl<'gt<' StroJaJ,•Iunwü],[c o.J,•r durt•Ja •·in•• be
on•d••rc Fit te<indcckun" mit Dachst<>in••n und Fir,tl.i··~·ln O<l,•r 
~ur ('ine .a.nd••re ~>lo:ch wirksame Art v.u 'chP..m. .\.u J ·r 
Traufe i•t ~jn >dichtl'r· Ab chluß g<:>wn d·•n Daclu,aum h··a-~u-

stdlcn. 
§15 

hornstc ine 

(1) 'choa•nsl.<-inc iud nach .drn :dlgcmcinen Vor chril'u·n 
hcrzustcltPn. D as Schornst.<•inmaw•a·11"f'rk muß in a•int• \'~·a"<:\.t:~.
t'tl!.(C der Lehmwand rinbindt•n (§ 1 'J Ab . 3). 

(~) In Erm::tn" lunrr d•r allg-•m,•in .L,· hornsteine vor-
~ <clu•iebcnPn B:tu~toJT k.a.nn gen.,Junigt W<'t'dt'n, •laß Srhorn

t.einc auch 11.us gut ~·brannten, iu J.,..hmmöl't••l y,•rlt>g:ten F.•ltl
bra.zulsl.elin!'ll en-ichtet WP.rdt'n. 

~Hi 
Putl 

\1) )Iit d •nt PutJLcn •Lu•f er t bi'!.(Onn 'II wt•t·c.leit, \I<'IUI :,. 

L<:hmwi~ndc o weit aU;: getrocknet ~ind, .daß Sdz. r chc-inun!!'t'll 
und chwindris c nicht mehr zu befürchten ind. '\Vellerwänd· 
•liia·f<'n fa·ül1 t.•ns l ,J nhr n:wh ihrf'r F••a·tigst••lhm!.\' Prputzt 
wcruc:n. 

Holclt!' und uniere :tuf lfcng,•a·c Zeit un!.(eputzt ble.iben.dt• 
l.Rhm:wßrnwä.nde sind >C.Iurch ein<'n "'"~"·r·abwc· 'enden .\.n
't.nidt, z. B . aus '\Veißkalk, mö~lichst uüt Iolk<' zu 'Chiilu•n. 

(2) Außenputz Jer '\Vändc 'on Ocbü.utl<'n mit Aufent.halts
rä.umen ist im allgemeinen uopp llagi~> und wa.~ r:abw · end 
henu;;t..cllen. Zur Erz.ielung d,•r n Lwendi~n Putz.h.:lftun~ ·ind 
oli' Flildum der Lehmw:md bzw. de~ nt..crputz& so aufzu
rau.hcn, mit Löchern oder mit tief •n waa.ger" ht"n Itillen !Z.U 

\'er hcn, daß der Putz in di · Yea·tiefungl'll und an d··n ;.wfge
lockerwn fas rigen oder tcinigcn G m• rt~·t~il'n mecl1aru~ch 
f t einhaken kann. Bai Lehm t.:unp fbaut.cn kam1 d:c Putz
hartung n.uch lClmch Vorsatzsdüelttcn, Mör·t..'lle' ten, teinleisten 
~er Dr·t>ikantnillen in jc.der tarnpfschicltt g<>~ichca·t werdl'll. 

(a) Von eäMm I ondcr('n Inncuputz kann ab"... l'hen wer-den, 
wenn uie '\V~dflüchc ~ cbMt Ullll mit ('iner· düruren Gli.tt
'icl~icht aus Lehm ver<ehcn tdr·d. Jnnemv:rndlliich<'n von • tal
lungen und .ander>Cn 'Rliumcn, in dPnen .Iurch die B nutz.un~ die 
\Vände durchnäßt odc.r bcsdaiidigt WCNl'll könn n, ind .Iurch 
• .inc Ilolz.ve!"Schaltmg o. th:L ·w schiit7.rn. 

~ 17 
Türen und I<en~tcr 

llci einer ücl1ten BrE'ite .d ·r Tiir- tmd F<'n teröffnungcn von 
tticht mehr als 1,:!0 m uül'fen tlie tür'I.C aus l{.antllOlz oder 
Bctonf('rtigteilen heng ·teilt wer•d;•n; zur l•:r•r iclaung ein•r 
gle•iclrmäßigen DtlUckvcrt •ihm_g · t l''n :JO bis 25 cm lange 
\u fla!!'Cr erforderlich. Bei gr·ößer•en " r,,mtliifrnun!!'Cn muß der 
\ufla~rdruck durch Beton oder l\1au.cr.:sll'in übertrn~n ~\-er
tl!•n. Außentüren ttn<l Fenster incl mii~lich:.t. bilnd;!.\' mit. d,•n 
\uß('nflüclt~n dra· \Väntle anzu\('~n. 

IV. , chlußv01 cluiften 

§ lc 
(1) owcit für Lclomb:tut..cn in ui.,_,.t· Yt'l'urdrmng kein" 

:->onden·or chnift<-n !.\"'gcl~n ind, ~"elt<•n .Jafiir dit> .:rllg('n~~in1m 
h:1Upoli7.cilich n Vorsclu·ift n. 

(~) Der R<'ichsarbei 'minisll'r kunn zur Dua·chführung und 
Ernoänzun~> die-< r Yeror·unung Hecht~- untl V('rwa.ltungsvor
~chriiten rla.~sen. 

(a) Die c Verordnung ta·itt nm ieiJenlPn Tage nach tl •r 
Verkiindun"' in Ka·aft. 'ic gilt auch ·in d n ein~glicderten 
Ost". bieten. Cleichz..•itit.r treten bi,Jl~r~g•• Ram·or l'lll'iftPn über 
LMmb11.uten ·utßcr Kraft. 

Bra'Ün, cn 1. ktobcr 1!)11. 

Der Rr.icla.stwbcitsminiskr 
(IVa 5 !Ir. 8710-408/44) Fr n n 1 Sc 1 d tu 

Der Reichsarbeitsminister Be.rlan, deu l. Oktober 194-l 
!Va. 5 Nr, 7JO- IU!J/ H 
_\II die Lande I'C)!i ·ruugcn, 

die Herren Rdch tatthaltcr in dea1 !wich gauen, 
die Herren J> "'icrungsprhidcnten, 
den Herrn ta.8tprä identcn der Ueil'11 hauptstadt Berlua 
ucn Herrn Verbandsprii ·idcntcn in E scn und 
tliP Baugenehmigung b ·hördcn. 

Bctr. : Lchmbauonlnung. 
Zum .\.u~glcich der durch den fciudliclJl'U Luftterror cnt

'tandenf'n GPbiiudcverlustc i t der restlose Einsatz aller vrr
fii~barell Bau tolT;• p;ebot<>n. E lllllll dah•••·, wo irgcnu mö;.; 
lieh. auch auf den natürli lwn lhu,toiT Ll'lam zurückgegriff,·u 
wcruen. Dt•a· Lehmbau ist bei rt~hti~t•r .\nwcndung für di•· 
Erstellung \Oll \Volm- unJ "'illschnfts~ebiiuden, namentlich 
:t.u( dt"!ll Lande UUU m den 'tatltra.nJgcbit't.,n, durcJJa.US ge
eignet. Er kann zudem be 't' t' al~ Jcd • anuer!' Bauart unt•·• 
\litwirl..uaw der ßcvölkerunl!; in Selh~t- unJ Ci •meinscha.fh
hilfc au gcfüha•t werden untl tlirkt ~idt alahrr auch arbcits
cinsntt.müßi!.( güu~tig au~. 

Der Leh111bau ist eine in D ·utsclalauJ odJOn friiher üblicl·· · 
Bauart und bietet gcraue für " -olmgt>bi.i.ude, tällc und land
wittschaftliche BctricbsgPbiiud crhrblich Vorteile gcgcniilwt 
den anderen Bauarten. Um für die '\Vicuercinführung und 
ordnungsgemäße Anwendung Je, viel rort · außer Gcba•auela 
gel..ommenen Lehmbaue ein einht'itlichc baupolizeiliclwA 
Grundh,.e zu chaJ'fen, habe ich die vorstehend abgedruckt•·-. 
Vcrordnunno üb r Lehmbauten (Lchmbauorunung) vom 1. Okto 
bcr 19 H (Reichs<>esctzbl. I . 2-1 ) erlassen, deren grundsät.J-
liche Vorschrift n bereits in meinem Mu terentwurf für cim· 
Verordnung über Lehmbauten YOm 23. Januar 1943 entha.lteu 
waren und sich in den Reichsgauen Danzig-'\Vestpreußen unJ 
\Vartheland eit iiber 2 Jahren gut h~währt haben. 

Alle ba.upolizeilichcn Behöa·dcn, in deren Bereich Lelam
baut~n au gdührt werden od!'r für die Zukunft zu erwarten 
ind, haben sich mit den 0 rundlagen des Lehmbaue vea·t•·aut 

zu machPn und die Ausfiihrung von Lehmbauten mit allen 
1\litteln zu föa•dt•rn und zu rlt•ichtern. Abge ehen von dem 
in Fachzeit <'hriften und L hrbüch rn enthaltenen Schrifttum 
über Lehmbauten, eignen sich zur ntcrrichtun~ namentlich di• · 
~Ierkbliitt a· der Lehr- und Beratung teile Lehmbau, Post•u. 
Crlinbcr~cr 'tr. 9-13. Die ·e teile kann, falls fii•· die Beul'l<'t 
teilun"' Jes L!'hmt~ in Jer ähe !..ein geeigneter achl'ersä.ndi
gcr 'orlaandcn ist, auch um Bcautachtung ues ört lich a nst~ltcn
den Lelune~ und um sonstige lchmbautrclanischc Beratung nn
g<'gnn~:en werden. Auch das Forschungsinstitut Stt,ine und 
Erden in Köth ·n (Anhalt) fiilart L1•hmuntea·suchungcn durl'h 

'\Vas die Frage der Erteilung voo Befreiun,.en YOn dl'11 
t.wingenden Voa·schriften der Lehmbauordnung betrifft, so 
weise ich, um Zweifeln vorzubeugen, darauf hin, <laß die V,...,
ordnung sich mit der Befreiung absichtlich nicht befaßt h:'lflllll' 
.\uch die Ubrigcn bis jetzt vom Reich ergangenen matcricll
baupoli7eirrchtlirhen Vorschriftl>n hab<•n - von einer Aus
nahm!' abge eben - die Befreiung nicht reiciLSrcchtlich ge
regelt. Hieraus cr·"ibt ich, daß für Jie Befreiung, da eine 
solche mit der ichterwiihuung nicht a.us".eschlossen werden 
sollte, die bestehenden (m ·ist lande rechtlichen) Voa· chriftcn · 
maßgt>bcnd sind. Es kann also von uen Vor chriftcn der· 
Lehmbauordnung bis auf weiteres in gleicher \Vcise Befrei
nun(~' ert<·ilt. wca·tlcn wie von ,Jen •;on·Lig •n (landcsrechtlich<'n 
C)dcr sonstigen regionalen) mn.tcricllen Bauvor·schriftcn. 
D~ nach tlcm Rundea·la.ß des CiB-Bnu vom 15. Septemb·•a• 

1913- CB r. 5G0/43 VIII- ( llil. 'poor ll. 10 S. 97) odi•· 
Beh••lf hPimbauten des Deutschrn '\Vohnungshilf werks nicht 
unter die baupoli1.cilichen Vorschriften fallen und außerhalb 
c.Jcq baupolizcilirhen Prüfung - und Gt'nehmigungsvcrfahrcn> 
stehen, ind auch die Vorschriftl-n der Lchmbauordnuug nicht 
auf • ie anzuwenden. Für die c Bauten hat der Rcichswoh
nun~>skommis ar eine Behelfsheimfibel über L ehmbauten her·
!I.U gegeb n, in der die rfordcrlichen Ilinwei e für eine werl..
gm·echtc Au führung gegeben und die Arbeitsvorgiingc df'a· 
,·ea•. chiedf'nen Lt>hmbauarten darg teilt sind 

Franz Pldte 
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Vierundzwanzigste Bekanntmachung • 

Verordnung über Grundstücl•seinrichtungs- . 
gegenstände. Vom 2. Oktober 1944 1

). 

\' om PriiiZ\\ang nach§ 4 der Verordnung sind ausgenommen: 
Eiserne llaucrbrandöfen der Gruppe IV Nr. 9, die nach den 

folgenden Angaben in Abschnitt I hergestellt und nach Ab
schnitt l r gekennzeichnet.. sind. Es dürfen nur solche Öfen 
aulgesteUt und YCr11cndet werden, die mit einem Kennzeichen 
\'Prsehen sind . 

AL. 

~Sieht 

0 

J. Herstellungsvot·schriften 

A. Oien 110 
Scl"lnnt A-B 'icnnitt C -0 

Orouts~ Schl"'ltt t -P' 
Abb. 1 bis fi. 

Heizfläch e: 1,0 m2 

') Deutscher nelrh<llntelger und Preußischer Staai<:JnU'iger ,-om 19. Oktober 1941. 

- -
Lid. I Stack I - B•nennunr 
Nr. 

1 1 Gehäuse 
2 1 Rosteinrichtung 
s 1 Feuertür -
4 1 FUlltUr 
6 1 Rauchabzug 
6 1 Aeeh en kasten 
7 1 Ausmauerung 
~ 1 BetriebsYonchrilt ' 
9 1 Sookal 

10 1 Vorderwaod 
11 1 Rückwand 
12 2 Seitenwand 
13 1 Schlußrahmen 
14 8 Seohskantschraube 
15 8 Vierkantmutter 
16 8 Linsensenkschraub• 
17 8 Vierkantmutter 
18 1 llaube 
19 2 Linsenacnkschrnub, 
20 2 Vierkantmutter 
21 Oienkitt 
22 Olcnsclow!lno 
23 l Asehfleitrobmen 
2( 1 Rostlager 
25 1 Steh plattenralomeu 
26 2 Seehsknn tschrau hrn 
27 !.! Seehskantmut !Pr 
28 1 Rundrost 
29 1 RUttolstango 
30 1 RUttclöse 
31 1 Stehplatte 
32 1 Stehplatttnhalter 
33 1 Kerbstift 
31 1 Tür 
35 1 Lu ltsehieber 
86 1 Luftscbieberokala 
37 2 Linsenscnksobraubo 
38 2 Vierkantmutler, ßacb 
90 1 Versehlußgriff 
40 1 Kerbstift 
41 2 Kerbsti!t 
42 1 TUr 
43 1 Veraohlußgri!l 
u 1 Kerbstift 
46 1 F'tllltUnobutzplo.tte 
<tG 2 Lfnsensenksrhrau be 
41 2 Vierko.ntmutler, ßnoh 
49 2 KerbetUt 
49 1 Rohrstutztn 
w 1 Skala 
51 2 LinsenscnksobrllU ue 
&2 2 Vierkantmutter, ßooh 
63 2 Drosselklappe 
54 1 Drosselklappentelgor 
55 1 Splint 
66 2 Linscnscnksehraube 
67 2 Vorder- und RUokbleeh 
58 1 Bodon mit Seitenwand 
59 1 Griff 
60 l llinterstcin, unten 
61 2 Scitcnltcin, unten 
62 1 Vorder11tein , unten 
63 2 Scitcnstcin, Mitte 
61 1 Umlenkstein 
Sb 1 Uinterstein, oben 
G6 2 Seitenstcin, oben 
67 1 Vordcratoin, oben 
68 2 Deckenstein 
89 Schamottemehl 

*) Lielenvork: Kerb-Konus Gesell~ehaft, Dresdan . 

~llliCllUUI.!l J 

I Fertirm&llo 
Saeh- bzw. 

Zeiohnungo-Nr. 

2110-01 
211Q-02 
2110-()3 
211Q-OI 

" 2110-ou 
' 211o-o6 
- 211Q-Oi 

2110-08 
2l1Q-Ol.Ol 
2110-01.02 
2110-Ql.03 
211Q-OLOI 
211Q-01.0~ 

.\1 6. 2~ DIN 033 
;u r, DIN 002 

AM 6·2:• DIN 88 
l! ß DIN 562 

2110-01.06 
A:MG·I~ DIN SS 

)[ G DIN 6G2 

211Q-02.0l 
211Q-02.02 
21LQ-02.03 

lL d. ~tl DIN 933 
'I 6 DIN 031 

2110-Q2.01 - H· :!OJ :!1 LQ--02.0& 
21LQ-02.0G 
l!l10-Q2.07 
211Q-02.08 

ü. ~6 Ks a 
21lo-03.0L 
21LQ-03.02 
2110-03.03 

AM ü·15 DIN 88 
MG DIN 562 

21LO-o3.0 1 
6· 26 Ks 3 
G•3U Ks 2 

21l0-0J.01 
2110-00.0~ 

C· 2U Ks 3 
~110-01.02 

A.M G·tli DoN 88 
~( 0 DIN 562 

ti·3tl Ks 2 
2110-05.01 
211Q-06.0~ 

AM O•J:, ' D!N 88 
lf 6 DIN 562 

2110-05.o:t 
~11()-05.01 

3 ·18 DlN 91 
AM 6•16 DIN 88 

BL, 1· 82 • 187 211Q-OG.01 
BL. 1 • 286 • 332 21lo-o6.02 
BL. 1 • 20 · 116 211o-o6.03 

30. 250~ 275 2llo-07:0t 
SO· 215 · 276 2110-07.02 . 40. 145. 250 211 Q-07.03 
30·110. 160 2110-Q7.0l 
76·110· 265 2110-07.05 
50 ·185. 220 2110- 07,0G 
SO• 76• 210 2110-07 .07 
85• 76· 210 2110-Q7.08 
30. 125. 270 2110-07 .09 

I Werkston I 

Ge 
Go 
Gr 
Ge 
Go 

St 37.12 
Kt 37.12 
St 37.12 
St 37.12 

Go 
St 37.12 
St 37.12 

Ue 
ne 
Oe 

St 37.12 
St 37.12 

Ge 
~t 37.12 

Go 
Oe 
Ge 

St Az 
Ge 
Ge 
Go 

St 97.12 
Sl 37.12 

Ge 
St Az 
St Az 

Ge 
Ge 

St Az 
Go 

Si 37 .12 
St 37.12 

St A" 
Go 
Go 

St 37.12 
Ht 37.12 

Go 
Ge 

St 9U2 
St 37.12 
St. I 23 
St. 123 
St. I 23 

Sohamotlo 
Schamotte 
Sohamotto 
Sohamotto 
Scluunotto 
Schamotte 
Saltamotte 
Schamotte 
Schamotte 
Schamottr 

Fertir-

I rewieht 

94,383 
6,231 
2,798 
2,398 
1,663 
0,998 

28,000 

6, 100 
6,500 
6,000 
9,600 
1,800 
0,077 
0,018 
0,056 
0,018 
4,000 
0,009 
0,005 
0,800 
0,100 
1,000 
I,GOO 
t ,OOO 
0,017 
O,OOG 
1,800 
0,0 12 
0,100 
O,GOO 
0,000 
0,006 
1,900 
0,800 
0,200 
O,OOß 
0,001 
0,365 
0,000 
0,014 
1,200 
0,365 
0,006 
0,800 
0,009 
0,001 
0,014 
0,950 
0,200 
0,009 
0,00·1 
0,245 
0,245 
0,001 
0,003 
0,218 
0,760 
0,020 
3,300 
6,000 
2,400 
1,800 
3,000 
1,800 
1,000 
1,100 
3,300 
3,700 

Bemer-
kunren 

=l 

•J 

•) 

. 

:"I 
1:\:1 
~ -· ~ 
~r 

.-
<:0 
~ 
~ 

~ c;· 
="' "' 3-e. 
fjj 
0" 

r; 
~ -..... 

.... 
~ 
0) 
<:0 
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A 

Ansicht 
D ,-

Draufsicht 

B. Ofen lU. 

SchnittA-B 

4Z4 -

Schnitt E-F 
lhb. fi bis 10. 

llrizßlirhr: 1, I m" 

SchnittC-o 

• 

\\ (•rkstoit, Ausllihruug, \IJmessulll!"l'll und Gewichtl': 

Lid. I StUck I Bt:nl'l\tJUng 

I 

l t Gcbäu.e ~ I 
2 1 Rosteinrich1un~ 
3 I Feuert Ur 
·I 1 FülltOr 
!I I Rauchabzu ~ . 
ll 1 A•ehcnkulcu 
7 I Aus.mauerunt 
~ l Bctriebsv<lr;d>rifl.._ 
n I r:oekel 

Hl I Spann•rhroubo 
1 t l Vi~:rkantmutltlr , tlnel1 
12 l Vorderwand 
13 1 RUokwand 
ll 2 S{'itenwuml 
15 8 Lin~ensenk~f·hrauhe 
16 ~ Vierkantmutler, llarh 
17 1 ~ol1lußrahnwn 
l.'! ·1 \'icrkantmutltr, Jlneh 
lH l llaube 
20 2 Linsensenk,t•hrauho (} 
21 2 \'ierkantmull rr, ilno•lo 
:..~ OienkilL 
:!3 OftnRchwärzt' 
21 1 Asohelt:itrah Ull'll . 
~.j I Ro;tlagt•r 

~ :.!n I ~tt>bp1a.ttrnrnlllrli'll 
27 t ~('Ch!"kant ... rl1 rnulw 
!!~ 2 Rerh j;kantmuttt!r 
~9 I Run<lro, t 
30 I HU!ttl<t """' ' 
~1 I RUito·lu;e 
32 1 !'lrl<plallt• 
33 ' 1 Kl thplatt•nhalto•r 
31 I Kerb,tift 
35 I 'rllr 
36 1 I .ultsch irber 
37 l Lull.<ehiebor; kalll 
~s 2 Li ll'"l'O"('IIkM·IIrau bt· 
39 2 \'i-.k<wtmutlt·r. lloelo 
ol(l I \'ersrhluß~rirt 
·II 1 Kt•rb;lilt . 
·12 Kerb>ti/1 -
·13 1 TOr 
ll I Yer-ohluß~rorr 
45 I :Kt·rb>WL 
lß I FU!Itlli'Sllhulzplat 1 r 
17 .. Linst•n!lrnk:-t'hfft.Uih' . 
I~ 2 ViPrlmntmuttl•r, fla~· ll 
lU 2 Jürbslift 

!"10 I Boden und S~it.-m' und ;,. 2 Yor<h•r- um! Ruckwand 
fi2 I Grill 
1"•3 1 Yordcrstein , lJit 1 f' 
!)4, l llint('r:lh.•iu, unt l' ll 

~ [)!') :! J;eitrnstrln, untrr' ~ . 

;.r, 1 11 intHslcin, obt•n 
;,j 1 Umlenkst ein 
f)~ 2 Rrit rnatdn, 1\Jiti•• 
50 .. ~ritenstt.•in, oben 
1;(1 1 YordctAf•in, nh"n 
tll :! KopWPln 
ß2 Rcbamntlrmehl 

•) Lio!rrw·rrk ' Korh· 'K·>nu f;l'f t'll ; rhufl , Llrt·•rl+·ll 

Zahlenmtcl 2 

Fertigmaa~ 
Sacb- bzw. 

I -
21lt- Ot 
2114-()2. 
21lt-03 
2114-()1 
211()-0(> 

~ 21H-05 
2114-00 
2110-()S 
2114-01.01 

" G- 7Su 2114-()1.0~ 
)[ 6 DIN 562 

2111 01.03 
2111-01.01 
2114-()l.OG 

AM 6·25 DIN SR 
M6 DL~ 562 

2114- 01.00 
)[ 0 DIN 562 

!} 2114-01.07 
Al[ 6 ·1 5 DIX k'l 

Mo DI~ o6~ 
1!"',0 l'm1 

-
~I LI 02.01 
2111 02.02 
2114- 02.0:1 

)1 0 • 2U D!~ 933 
~{ ll Oll< 931 

2111-02.01 
0 0·211< 21ll 02.05 

2110- 02.06 
21J l- 02.0ö 
2111l-02.0'1 

0· !!ll Ks 3 
2111-03.01 
211 I o:I.O~ 
211 1- 03.0:: 

,\\( 0. ];, DIN" H~ 
'[ 0 DIN 562 

2110 - 03.0 I 
!l• 20 Ks !I 
'l· 111 Ks2 

2lll OI.OJ 
~110-03.0 l 

1\• 20 ){ij 3 
21J 1- 01.02 

.ur s-1:; DIN R8 
'll 6 DJN 56~ 

ij. 40 x. 2 
Hl. I • 332 • 490 2114- 05.01 
BI. J ·110· 208 2111 05.02 
BI. I· 145 • 20 2110-06.0:1 

38·120·800 2114~.01 
35 . 220 • 30[> 2114-06.02 
J[). 220. 235 2114-06.03 
3ä. 300. 30j 2lH-()0.01 
9(i. 160.350 2114-QG.Oi• 
15· J60·170 2114-()6.00 
45. 135. 236 2114-06.07 
35. 135. 285 2tt.t-06.0R 
t0 • lRO • 292 2111- oo.on 

-

Werkstorr 
I I 

-
Ht• 

Hl 37.12 
~~ 37,12 

nc 
(;c 
Oo 

l'l 37.12 
Hl 37.12 

Ge 
~L 37.12 

Oe 
Kt 37.12 
~~ 37.12 

(ir 
Otl 
(i(' 

~1 3'i'.12 2 
!-\L 37.1~ 

tio 
Kt a7.J2 

(:,. 
lit• 
0(' 

1'1 Az 
(Jo 
r:. ~ 

Gr 
>;t 87.12 
St 37.12 

Or 
SL At 
SI.>\> 

t;e 
flt• 

St Az 
(iu 

SI 97.12 
S1 37.12 

!<t Az 
~t I 23 
St I 23 
St I 23 

Rchnmotte 
~chamotto 
~chamollo 
Schamotte 
Hchamotlo 
Achllmotte 
Hchamoth• 
Hchamolle 
Schamotte 
flch•moll~ 

Fertig· 

- I 

5~,446 
9,910 
4,5·16 
3,926 
1,603 
1,530 

1c,noo 
11,260 

O,Gr.O 
0,009 
9,700 

10,260 
14,200 

0,056 
0,018 
3,000 
0,009 
~.Jqo 

11,000 
0,005 
1,000 
0,100 
1,830 
2,890 
1,100 
0,017 
0,006 
2,'i'OO 
0,0()0 
0,100 
0,850 
0,000 
0,006 
3,170 
0,560 
O,ILO 
o,oon 
0,001 
U,9G5 
0,000 
0,032 
1.900 
0,3G5 ~ 

0,006 
1,611) 
ll,OOO 
0,001 
0,032 
1,140 
0,968 
0,02 1 
2,200 
1,000 
8, 100 
1,800 
5,800 
3,600 
5,200 
2,300 
6,.100 
~.ooo 

Bemer-

. 

-

. 
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. üren 120 

Schnittc-o 

Schnitt A- B 

0 

f- : 

I 
~ 

,.. ..... r" 

Abb. 11 bis 1;;. 

fleidläcbe: 2,0 m~ 

- 1\ t'lk"tufl •. . \uöluluung .. \bmc,sungcn und Gt>\\khlt': 

Lltl. 
')Ir, 

l .. 
;) 

I ,, 
{) 

• 7 
s 
!1 

10 
11 
12 
13 
11 
15 
IG 
17 
IR 
1:) 

20 
!!l 
:!2 
:!:1 
21 
:!j 
26 
27 
2S 
:!9 
30 
31 
32 
33 
H 
3& 
3ti 
37 
3ti 
:19 
10 
11 
J2 
~3 
41 
15 
lll 
47 
18 
10 
r.o 
51 
52 
63 
ß-l 
55 
öG 

• 57 
ö!i 
59 
60 ' 
61 
62 
63 
61 
65 
66 

Jstuck I Benennung 

l Ge hause 
I Rosteinricht uu0 
I FeurrtUr 
1 .FUlltur 
I Rauehnbzu)( 
1 Asehenkast eu 
l Au!'ma.ut>ruog 
1 Betrieb.vo.-.chrilt 
1 Roekel 
·1 8panoseliraube 
·I \'itrkant muttt!r, ti:wlt 
I Yorderwanfl 
I Rllekwnml 
l HUckwand-Eiuln~·-

lU See b•kant ,e hrau bt• 
3 ~citen\\-BnU 
~ Llnsensenksehrnu he 
1:1 Vierkant muttor, llnrh 
1 Rehlußrahmen 
I ViHknnt mul tfl'r 
l llnubc 
2 LinsroSI· nksrltr:tuhc 
~ Vierkantmut h·r 

Oteukitt 
Ofenctehwtirzn 

1 Asohen leit rnhnu·n 
1 Ro.tlager 
J Slthplat t en rnhmtll 
2 ~ccllskantschraub~ 
2 ~oohskantmu ttor 
1 Rundrost 
1 Rüttolstangr 
1 RULL.tusc 
I !llehplattu 
1 !:ltcbplattcnhaltl'r 
1 Kerbstift 
1 TOr 
1 LuHschirLt•r 
1 Lultsohi•bor.kala 
2 Liohen~t.'n~hraubv 
2 Yierkanlmut t f1r, lla.rh 
1 Vei'S<)hluß:;-rif! 
1 KoriMin 
2 Korb>lilt 
1 TUr 
1 VeraohluCf(rill 
t Krrbstif< 
1 •·uut ün;cllulzplllttc 
:l Linsenern kschraubo 
2 Vierkantmuttrr, fl:t.th 
2 Kerbstift 
1 Bodrn und liritrn11 alld -.. Yorder· uutl llOokwßnd 
1 Grill 
1 Vorderstelu 
I IJnterstein, rocht-
1 Unterslt ii1, Jioks 
1 llintrr.teiu 
l llinlrrslriu 
1 IJmlruk.tolo 
1 SdtenRtoin, ro(')Jts 
l I Seitrn>trin, link< 
2 8t'il~nJ<.tPin 
1 Vorden;tein 
2 Drcken•t•in 

Sobamottrmehl 

*) I,i•lorwerk: KPrb-Knnus Ge•rll;eht\lt, DroR<Ien . 

a 

Fertigmaße 

. 

::l tj. j'l'\;, 
)[ fl 

ll u·•~~ 

U( 6· :.!.'J 
Mll 

\[ u 

.\~[ 6 • Ii> 
lf G 
r,q;; tftl" 

• 

M 0·20 
YO 

- 6 •30:. 

. 
IJ. ~tj 

AU 6 · 1/J 
1[ u 

6. 26 
8. ~0 

Q • 2U,, 

AM U· 20 
MG 

S· ·10 
Dl. 1· 4U· 481 
ßl. 1 • llO • 2;;8 
ßl. 1 • 20 • l1G 

Sßtlh· btll' , 

Zeiehnungo·:l'r 

~12(}-0L 
212(}-02 
212(}-03 
2120-01 
~11(}-05 
212(}-05 
212(}-00 
2ll0-0S 
212(}-01.01 
!!120-0IM 
Dl~ 562 

21.20-01.0:! 
2120-0l.Ot 
~1!!0-0L.O:, 

DlN 933 
2120-0I.Ot\ 

DlN 8~ 
Dl~ 562 

2120-01.07 
OJX UG2 

~120-0t.OS 
DIN !lR 
lllX M2 

212(}-02.01 
21:.!()-02.0:! 
212(}-02.03 
DIN 933 
DI.N 031 

212(}-02.0t 
212(}-02.0:. 
211 (}-02.06 
2120-02.0R 
211(}-02.08 

&.9 
212(}-03 .01 
2120-03.02 
212(}-03.03 

DIN 88 
DtN 562 

211(}-03.0 L 
Ks s 
Kll2 

2120-01.01 
2U0-03.0L 

Ks 3 
212(}-01.02 

D!N 88 
DIN 662 

Ks 2 
2120-Qö.Ol 
2120-o5.02 
2110-06,03 
212()-00.01 
2120---00.02 
212(}-06.03 
212(}-00.0 1 
2120-QG.OS 
212(}-06.00 
2120-QG.07 
2120-QO.OB 
212(}-06.09 
2120-GG. IO 
2 t2()-00,11 

Werkstoll 

lie 
::it 37.1~ 
l"t 37.12 

l:e 
a •. 
Ge 

i:lt 37 . 1~ 
Ue 

St 37 .12 
l:;t 37.12 

Ge 
St 37.12 

Ge 
:\1 37.12 
~t :17.12 

lill 
lir 
Ut~ 

tit 37. 12z 
St 37.12 

Ge 
!it 37.12 

Ge 
(;(I 

f:e 
tit A7. 

Ge 
He 
Go 

~~ 37.12 
i'lt 37.12 

Ge 
St Az 
~t Az 

Oe 
Ue 

StAr. 
Ur 

!;t 37.12 
SI 37.12 
St Az 

St I 23 
tlt I 23 
St I 23 

Schamott• 
Schamolle 
Schamotte 
Schamotte 
Schamotte 
Sch&molte 
Schamotte 
Schamotte 
Scharnone 
Sch,.molte 
Sohamottc 
flchßmotte 

Fertig
gowicht 

80,130 
1~.208 

4,861 
4,168 
l,GG:J 
2,071 

88,8b0 

151000 
0,710 
0,009 

13,300 
9,750 
3,550 
0,076 

20,320 
0,056 
0,018 
4,700 
o,oou 

11,100 
O,OOU 
o,oo.; 
1,!100 
0,12~ 
3,250 
1,670 
2,170 
0,017 
0,006 
3,780 
0,069 
0,100 
l,Sf:JO 
0,060 
0,000 
8,220 
0,675 
0,550 
0,009 
0,00-t 
0,365 
0,006 
0,032 
2,110 
0,305 
0,006 
1,010 
0,011 
0,001 
0,032 
1,600 
0,4~4 
0,020 
•l,2f:JO 
6,900 
0,900 
7,920 
9,300 

15,100 
4,2f:JO 
<1,280 
0,860 
3,330 

13,200 
0,000 I 

Bemer• 
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I>. Ofen 210. 

llcizOUcbr: J ,0 m'. 

\\t'rkstorr, ,\ nsliihruu~ . 

.\ bmc>sungrn und 
(lt•\\ irhtr: 

llahh·ntafl'l 4. 

l·!•l.lslnckl '\r. 

I I 
2 I 
3 I 
I I 
;, ' I 
II I 
7 1 
~ I 

Rt'nr·nnuu~ 

nt·hä.us(' 
,Ro .. lt·inrieht uttu 
Ptlut•rlllr 
Fü.lltur 
Rnuehnbzu g 
A sehen kastrn 
Ausmaueru Ut:' 
Sookd 

\I 1 YordC'r- nnd ~(lifNH\"UtHI 
10 I RUok"aud 
II 3 \Vinkd 
12 I Ranclt ahzu ~~rint: 
I~ .I Hnlhntndnict 
II I 14ohi1<1 
u, 2 Jlnlbrun•luit•t 
IIJ. 4 llckr 
17 •1 8r•oJtskn.ntsch rau bt• 
IR ·~ Vh~Ikanlmult \'r, tlnd1 
111 1 FcuertUrrahmcn 
~0 7 Lin~n fll'Okl'irhrau br 
~I 7 \'it•rkantmntt<'r, flurh 
:.!:! 1 FüiiLUrrahmrn 
~J 6 LinSl'n ~(·n kr;eh rnn bt\ 
~I 0 Yit• rkautmutlcr, llaoh 
2j 1 Rohlußrnhm~o 
2ß •I Ecke 
:.!i' ·I SeeliMkan l;cllrnub•· 
:.!8 ~ Yirrkanl mullcr, llath 
29 I Haube 

Jao 2 Linsen,t'n l(sclarau \),~ 
:n 2 Yi•·rkantmul t ~r 

3t I OfenkilL 
~3 0/(lnt:cllwürzt• 

' 

...-o Schr1itt A·B Schnittc-o 
i 

D 
8 

f"11~1"l 
E F' 

Lc 

A 
L .. 

:e Abb, 16 bis 20, 

22<0·01 

Schni!tE - F 

Ft!rlhnunßl;\ Hnoh· bz11. I 1\'crk•loll I Ferli.~· I Be111 
Zt•ichnung"!O·Nr. tC\\ieht 

2~10 01 I 21,536 
21lo-o2 6,063 
2LI0--03 2,780 
2110-QI 2,383 
2110--0<· l,GG3 
2110- 00 0,780 
2ll0- 0i 28,000 

2110- 01.01 • jit· 6,401) 
BI. l·ß 11·11'27 2210- 01.01 1'\tl 23 4,130 
BI. 1·198 G3!l 2210-Ql.02 !';[I 2~ 0,920 
TII. I· 22·100 2210-Ql.OJ St l 23 0,100 

221o-o1 .0 1 Oo 0,460 
I·' OIN 660 ~l 31.13 0,006 

2210--01.115 Ge 0,085 
I·~ lliN 6GO ~l 31.l3 0,003 

2210-QI.OG Oe 0,100 
II ß • 20 IHN 033 ~~ S7J2 0,026 
.11 u DIN 602 ~t ß7.12 O,OOU 

221o-oLOi Go 1,560 
,ur a. H· DIN SR ~· 37.12 0,032 

\[ 6 DJN 562 HL 37.12 0,016 
221o-o1.0~ Ge 1,810 

AM G·1 !i DJN 89 Ht 97.12 0,027 
)( 6 DIN &02 St 97.12 0,013 

2110-Ql.05 Go 1,b00 
221o-ol.06 Ge 0,100 

\.1 6. 20 DIN 933 St !17.12 0,026 
MO DIN 56: St !17.12 0,009 

2110- - Go 4,000 
All 6·1~ DJN Rt 37.12 0,009 

).1 G n1~ c.l_ Ht 37.12 0,005 
0,800 
0,100 

1 

.E. Ofen 21.j, 

Heizfläche: I,.J m'. 

Ef 

A. 

\\'~rkstolf, Ausliihrunl!. 
Abmessungen und 

cwichte: 

Z:llllt•ntalrl j, 

lAil.lstuekl Nr. 

1 l 
i! 1 
g 1 
( 1 
5 l 
II 1 
7 1 
ti 1 
fl ,J 

!0 •l 
II t 
12 1 
( ~ 3 
ll l 
IG l 
lü 1 
17 2 
18 1 
19 7 
20 7 
21 1 
22 B 
23 8 
24 1 
:!5 l 
26 1 
27 2 
29 2 
29 
30 

... Beutru\UU't 

Gehku.e 
no!)teinricht.un~ 
Feuertür 
f'UIItllr 
Rauehabzu~ 
"16Chenku>Leu 
.\usmaueruuy 
~ooktl 
Span noch raub<· 
Vil"rkantmutter, flach 
Vorder- und Rf'it ('nwnnll 
RUckwand 
Winkel 
Rnuohnbzu~ori ne; 
Ralbrundniet 
Schild 
Halbrundniet 
Feuertürrahmen 
IJinse_oS{Ink.schrau bo 
Virrkanlmutter, flach 
}'UUlUrraltml'!l' 
Lin!cnscnkochraube 
Vierka.ntmutler, flaoh 
Schlußrahmen 
Yierka.ntmutter, ßarl 

llaube -Li n<ensonksohraubc 
Vlerkantmutl er, flQ • 
Oienkilt 
OlellSilhwäu:e 

Ansicht 

f-

o! 
I 

[)"aufsieht 

~·rrt i1:11U\.U l' 

. 
6· 780 

MG 
ll l. 1·720·99 1 
BI. 1·360·720 
BI. 1· 22·265 

' <1.·8 

•1· 8 

AM 8·15 
MO 

AM 6·15 
MS 

Mß 

lll 6•16 
MO 
<l50 cm' 

Schnitt:A-8 Schnittc-o 

~ -n• 

Abb. 21 bis 25. 

Scmjtt:E-F 

Sach- bzw. lwrrk~torr I ],'crLi.<r· l1lem. 
Zoichnungs·Nr. gewioht 

2214~1 36,878 
2ll4-02 9,91:1 
211 4-03 ol,546 
2lli-Q4 8,926 
2116-05 1,663 
2ll1-Q5 1,530 
2114~6 46,900 
2114~1.01 Uo 11,260 
2114-01.02 St 37.12 0,660 

DIN 602 St 37.12 0,000 
2214-01.01 St I 23 4,760 
221 •1-01.02 Sti 2;1 1,976 
22 14-01.03 St I 23 0,1•10 
2210-01.01 Go 0,450 

DIN 060 St SU3 0,006 
2214-01,01 Ge 0,086 

DIN 660 St 31.13 0,003 
22 14-01.0~ Go 2,480 

DIN 88 St 37.12 0,032 
DIN 502 St 87.12 0,016 

2214-01.06 Ge 2,000 
DIN 88 St 97.12 0,030 
DIN 6G2 St 37.12 0,018 

2114~1 .06 Ge a,ooo 
DIN 662 St !17.12 0,008 ' 

2114-Q1.07 Ge 8,180 
DIN88 St 37.12 0,009 
DJN 58'~ St 37.12 0,005 

1,000 . 0,100 -..... 

....... 
~ 
~ 
t..:l 

S' n· 
a:r 
rn 
~ 

3-
5!?. 
fil" 
0" 
P> -.... g -

"-< 
~ 
t..:l-~ 

~ 

~ 
9 
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Schnitt: E-F 

( 

F. Ofen 220 

Schnittc-o 

Schnltt:A-B 

lbb. 26 bi• ~ll. 

n ~izflü.che: 2,0 m3 

,, 
I 

Werkstoff, Auslührung, Abm!'ssungen und Gewichte: 

~~.· I stook I Benenounr 

1 1 Gehlitll~ 
2 1 Ro:;t.rinrü:lltu ng 
3 1 Feuerlür . 

' 1 }'IIJltOr 
5 1 Rauchabzug 
6 1 AsrhPn kmsten 
7 1 Ausmau eru nR" 
8 1 Sock<l 
9 4 1-tpannsehraube 

10 I \'ierkantmuLtrr, tiae.b 
II 1 \'order- und Seitenwand 
12 1 Ruckwand 
13 3 lrinkel 
14 1 Ha11chabzu~rln:; 
15 4 Jlalbrundnit•L 
10 1 Hrl1ild 
17 •> Jlalbrundnlet 
18 1 F'tuertUrrabmPn 
19 7 LlnFrn<tnksehraube 
20 7 \'i•rknntmutter, ftarh 
21 l l'UIItOrrllhmtn 
22 h Lin~n:otenkt-ehraubr 
23 ij Yitrhntmultt·r. lla.oh 
21 1 SebluUrahmen 
2~ 4 Vierkantmuttcr, 11aob 
26 1 Jlaubo 
27 2 Lin~cnsenk!'Chr:tubc 
28 2 Vierka.nlmutt<r 
29 Of•nktll 
30 Ofenschw:in:e 

li. 1\:ennzeichnung 

Zahlentalel 6 

Fertigmaße 
Bach- bzw. 

Ztichnungs-Nr. 

2221)-()1 
2120--1)2 
2121)-()3 
2120-Q<l 
2110-1l5 
212o-o:; 
2120-QG 

2121)-01.01 
111 6. 7~5 2121)-()1.02 
M6 DIN 562 

1!1. l,:W • 7..0 • 1344 2220-01.01 
BI. 1,25 • 39S • 780 2221)-()1.02 
81. 1,25. 22 • 300 2220-1ll.03 

221()-01.01 
4·8 DIN 660 

2220--1)1.0·1 
4·~ DIN 660 

2221)-()1.05 
AM6·20 DIN 88 

ll 6 DI:N 6G2 
2220-01.00 

AM 6· 20 DIN 8S 
MB DIN &62 

212Q-01.07 
M 6 DlN 562 

2120-01 OS 
AM 8• 15 DIN88 
~~ 0 DlN 562 
585 cm• 

WerkatoJf 

Ge 
SL 37.12 
SL 37.12 
St I 23 
St 123 
St I 23 

Go 
St 84.13 

Ge 
St 34.13 

Ge 
St 37.12 
St 37.12 

Oe 
St !17.12 
St 37..12 

Ge 
St 37.12 

Ge 
St 37.12 
St 87.12 

Fertig· 
gewicbt 

fi3,236 
15,208 

4,8G1 
4,168 
1,663 
2,0U 

88,850 
15,050 
0,710 
0,009 
9,000 
2,985 
0,200 
0,450 
0,006 
0,085 
0,003 
3,380 
0,010 
0,016 
3,960 
0,016 
0,018 
4,?50 
0,009 

11,100 
O,OOD 
0,005 
1,300 
o.t25 

Bemer
kungen 

DasKcnnz~iriH~n ~nthält außer drn Uurh~talwn PA dii'Gruppc 
und ~ummer des G~g;<>n~tandes nach Abschnitt I der Ersten ß<'· 
kanntmachnng vom 2.Februar 1912 (RArbßl. 8. I 51) sowie diP 
Oien- und llerstcllcrnummt>r. 

Wer vom Prüfzwang ausgenommene Gegenstände herstellen 
1vill, erhält auf Antrag durch den Reichsarbeitsminister ein 
1\~nnzeichcn zugewiesen. Der Hersteller ist verpniclltet, das 
Kennzeichen bei den Öfen an der Innenseite der A.schentür 
durch AuJgießcn oder in sonstiger dauerhafter, leicht erkenn
barer Weise anzubringen. 

Die 1\cnnzrichen fiir tlie in Ah~chnitt ll(cnunntrn Öll'n ~md für: 

I PA-l\' -9 1 Ofen 110 110 - 1) 

I-PA-[\' -9 I 
orenll1 ~ 

PA - I\' -!l I 
120 1) 

') Pla!J llir die llert1ellernummer. 

Bcrlin, den 2. Oktober 1944. 

I PA ~ l\' -9 1 
Olcn210 210 - 1) 

I L'A - IV -9 1 
Olrn:!l4 ~ 

l
.i>;\.-1~ 

Oien :?20 2:l0 ') I 

III. Herstellungsübe•·wachung 

l?ür die Übrrwllcbung drr Herstellung gilt das in Abschnitt IU 
der Zweiten Bckanntmarhung vom 15. April 1942 (RArbBI. 
S. I 187) Gesagte. 

IV. Wel'kzeichnungen 
Die Wcrkzcichnung~n. StUcklisten und Baubes~rcibungen 

konncn vom Obmann der Arbeitsgemeinschart Öfen ~es Rcicbs
arbcitsführcrs, OberingenieurBoi n se n in Firma Voßwerkc AG., 
Saarstedt bei Hannover, bezogen werden. 

Der Rdcbsarb~itsminister 

Jm Aultrag 

Scholtz 
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I 374 Rf'i ch!larheitsblatt Teil I Nr 29{30. 1M4 

Fünfundzwanzigste Bekanntmachung zur V crordnung über Grundstückseinrichtungsgegenstände. 
Vom 5. Oktober 1944 1). 

Vom Prüfzwnnu na.ch § 4 der Verordnung sind ausgenommen: 
Ortsbewegliche keramische Dauerbrandölen der Gruppe IV Nr.11, die nach den folgenden Angaben in Absclmitt I hor~:estcllt und nach 

Abschnitt II gekennzeichnet sind. Es dürfen nur solche Ölen aufgestellt und verwendet werden, die mit einem Kennzeichen vorsehen sind. 

1. Herstellungsvorschriften 
A. Ofen3303 

- l ·F 
Abb. 1 bis 6. 

Heizfläche: 1,0 mi 
Werkstoff, Auslilhrung, Abmessungen und Gewichte: 

Lfde. 
Nr. 

1 
2 
s 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
u 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2l 
25 
26 
27 
28 
29 
so 
31 
32 
39 
u 
36 
96 
97 
38 
39 
tO 
u 
t2 
43 
u 
t5 
46 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
4 
1 
4 
4 
8 
1 
4 

' 1 

' 1 
1 
4 

' 1 
2 
2 
1 
6 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
2 
1 

Benennong 

Gehlluso 
Rostcinriohtllllg 
FeuertOr 
FUllttlr 
Rauehabzug 
Aschekasten 
Ausmauerung 
Fuß 
Bodenrahmen 
Eckleisten 
Linsensenkschrauben 
Vierko.ntmutter 
Sohlußrabmcn 
Schrauben 
VierkantmuUe.r 
Kool1 platte 
Llnseosenksobrattbeo 
Kooh loch d ookel 
Rohrstutzen platte 
Linsensenk9Chraubell 
Vierkantmatter 
Vordnrrahmcn 
Senkochrauben 
Vierkantmatter 
Vorderplatte 
Lin stnsen ksohraubta 
Kochet, glMiert 
Steinhalter 
Rostste~ 
Planrost 
RUtlelst'•mg-e 
Stell)> laUe 
}i'euert.Ur 
Luftsohicbru: 
Regl.· kala 
Lins(ln&cntsohriWbfD 
Vi~rkantmutter 
Versehlußgrilf 
Vorrribcr 
Kcrbuagol 
Rundotnhl 
Fülltor 
PüllWrsebutzplatLe 
Lillbonscnbehraubcn 
VicrkunLmutter 
Verschlußrril! 

Zahlentafel 1 

Fertigmaße 
Saoh· MY. 

Zoichnungs·N.r. 

. 3303-01 
3303-02 
3303-03 
3303-04 
3303-0:. 
3303-00 
3303-07 
3303-01.01 
3303-Ql.02 
3303-01.03 

lll 6· 40 DIN 
M 6 DIN 557 

3303-Ql.04 
M 6• 23 
~[ 6 DIN 657 

3303-QI.OS 
M &· 20 DIN 88 

3303-Q1.06 
6303-01.07 

M 6•16 DIN 88 
M6 DIN 557 

3303-01.08 
M 6•16 DIN 
MG DIN 557 

3303-QL09 
M 6·16 DlN 

3303-0LJO 
3303-{12.01 
3303-02.02 
3303-02.03 
3303-02.04 
3303-o2.0b 
3303-o3.01 
3303-03.02 
3303-03.03 

M 5 •15 DfN 88 
M5 DIN 657 

3303-Q3.04 
3303-()3.05 

~ 0· 25 K n 
~ 6· 46 8303-03.04 . SS03-0MI 

3303-04.02 
.II 6·15 DIN 88 
lifß DIN bb1 

3303-o3.01 

I) Deutschor Rolchsanzolger und Proußisoher Staatsan•elgor Nr. 289 10m 21. Oktober 19U. 

Werkatoff 

Ge 
G.. 
Ge 

St 37.12 
St 37.12 

Ge 
St 67.12 
St 37.12 

Ge 
St 37.12 

Ge 
Go 

St 37.12 
Bt 37.12 

Ge 
Bt 37.12 
St 37.12 

Ge 
St 67.12 

Bohamotte 
Ge 
Go 
Go 

St 00 
Ge 
Go 
Ge 
Ge 

St 87.12 
St 37.12 

Ge 
Te 

Bt 37.12 
St 00 

Go 
Go 

Bt 37.12 
St 37.12 

Go 

Fertig-~ 

gewicbt 

37,985 
3,270 
1,961 
1,268 
1,630 
0,635 

56,290 
0,900 
2,000 
4."'700 
0,040 
0,020 
1,600 
0,018 
0,010 
2,700 
0,021 
0,900 
2,000 
0,010 
0,008 
2,000 
0,011 
0,005 
s,ooo 
0,033 

18,000 
0,900 
0,<100 
1,300 
0,070 
0,600 
1,400 
0,200 
0,200 
0,008 
0,001 
0,100 
0,020 
0,020 
0,012 
O,GOO 
0,500 
0,011 
0,005 
0,100 

Bemer
kungen 

elarieJioo 

eincleßeo 

• 

\1\\ II \l\\\\\l\\1\l\l\l\1\\l\\\\\\\\\ \\1 
H1514·0101 



I 

r. 29/30. 1944 

Lide. I Stuck I 
Nr. 

47 l 
49 2 
4~ 1 
50 1 
at I 
52 2 
&3 2 
5 1 1 
61> I 
M I 
57 2 
5ij I 
5~ 2 
GO l 
GI 2 
G2 2 
63 1 
04 1 
ll5 4 
OG 2 
67 I 
68 1 
6U 1 
70 2 
71 2 
72 I 

I 73 1 
74 1 

Benc11nu.ng 

Vorr!llibt.r 
Xt•rbnAgel 
RundotrJu 
Rohrotuwn 
Rohralut»n•kal& 
Lin~cn.&enk chraubtn 
\'it·rkantmutt.n 
Dro !.klappe 
Dro lklappcuzeii~r 
Splinl 
IAn~senk,;;cllrllllbt:n 
Boden· und Sdtenwimde 
Vortler- und Rn.ekv.nnd 
Grilf 
Bodf'nJteine 
A~cherau m-Rcitenatt'int 
Ascherau m-Ilin ter"ll'in 
F~:Ut'rr1lum-Vorder11tr in 
Fcutrraum-Srif.ellAtf..· ine 
Feuuraum-llinternll'ine 
Ka.ste.Mttin, vorn 
Ka.Ltnwin, hinten 
Obero(eB· VorJe,.trin 
Obcrofen·St'itt•nstt int 
Obcroien·. t it.Pnstf iut 
Oberoren·lfittrlst•·in 
Oberoten-J lintentt:in 
OberoleB·Ah<ohlu ßsL•in I 

Reichsarbeitsblatt Teil I 

Saeb· hzw. 
Fertigmalle 

ZeiehnaßKS·Nr 

!1:.103-03.05 ., &· 21> Kn ., s· ta ß:J03-03.0l 
saoa-o5.o1 
3308-05.02 

ill. e· 11> DIN b8 
K6 DIN 557 

3303--65.03 
8303 05.0l 

121 3' 1A DIN 91 
l( 6·1& DJN ~8 

8303-0G.Ol 
8303-oG.02 
3303-0G.03 

270/1aa 3303 07.01 
2<!0/100 3303- 07.02 
255/100 8303 07.03 
260/121> 3303--67-0l 
235[1 <15 3300-07.05 
2 15/l-15 3303--67.06 
2G0/110 3303--67.07 
2GO/l50 3303-07.08 
250/150 3300 7.00 
1.30/150 3303-Q7.10 
130/l!So 3303-07.11 
285/70 3300-07. 12 
250/150 3303-07.13 
2GO/l20 3303- 07.14 

B. Ofen 4004 

-1!-F 

Abb. 7 bis 12. 

Heiz fläche: 1,3 m• 

Werkstoff, Ausführung, Abmessungen und Gewichte : 

Lide. 
Nr. 

l 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1o 
II 
12 
13 
14 
Li'> 
16 
17 
18 

lstnok I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 1 
( . 4 
8 
1 
4 

' l 
4 
1 

Zablenta.fel 2 

Saoh· b•w. 
Zeicboungs-Nr. 

Benennung Fertigmalle 

Gehäuse 400 1-0J. 
Rosteinrichtung 400 1-02 
Pcuortnr 4001-03 
FOIIlOr 4001-01 
Rauchabzug ~001-05 
Aschcka•ten 400·1-0G 
Ausmauertang 4001- 07 
Fuß 3303- 01.01 
Bo<lcorahn1en 3303-01.02 
Eokleisto 4001-01.03 
LiDJenaenkacllraubon M 6 • tO DIN 88 
Vierkantmutter 11!6 DIN 557 
Sch lu ßrahmen 3303c-01.04 
Sohr&uben M 6•23 
Vierkantmutter 1[8 DJN 557 
Kocl1piaL1o 3303-01.05 
Linsen..,nkschr&ubcn )[ 8•20 DJN 88 
Koehloobdeekcl 8303-01.00 

Werkstoa 

To 
SL 37.12 
SL 00 

Ge 
Ge 

L 37.12 
~· 37, 12 

Ge 
Ge 

St 3U2 
St 37. 12 
St I 23 } t I 23 
St 123 

Scluuno\le 
Sehamolte 
Hoho.motte 
SchamotLo 
SchamoLLo 
Schamotte 
, chamot.te 
Schamotte 
SchamoLLe 
ScluunoLLe 
Soba.motto 
Schamotte 
Schamotte 
Sebamotte 

Werkstofl 

Ge 
Ge 
Ge 

Bt 87.12 
Bt 87.12 

Oe 
Bt 37.12 
Bt 87.12 

Ge 
Bt S7.12 

Ge 

Ferli~· 

rewicbt 

0,020 
0,020 
0,012 
1,000 
0,200 
0,011 
0,005 
0,200 
0.200 
0,008 
0,011 

O,G35 

2,590 
1,950 
0,850 
2,·125 
7,920 
3,72ä 
2,625 
3,GOO 
1,7<l0 
1,350 
1,350 
1,150 
1,280 
2,'135 

Fert.ir· 
cewiohl 

tG,9~ 
3,270 
L,9Gl 
1,268 
1,630 
0,635 

4 ,910 
0,900 
2,000 
1>,700 
0,010 
0,020 
1,600 
0,018 
0,010 
2,700 
0,021 
o.ooo 

I 373 

Bemor
kungGn 

einl[io.Oeo 

. 

Bemer
kungen 

-

eingießen 
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Llde. I StUck I Benennung I Fertigmaße Nr. 

19 1 ltoln,.tu tzen plntt e 
20 ... J. .. insen.senkschraubfo M 5·1~ 
21 ' Viukn.ntmutter M5 
22 1 Vorderrahmen 
23 2 Senkschrauben lll G • 16 
24 2 Vierkantmutter MG 
25 1 Vorderpl•tte 
26 6 Linscnscnkschnubcn lll G • 15 
27 13 Kachel. glasitrt 
28 1 Steinhalter 
29 1 Roststez 
so 1 Planrost 
31 1 HUttel•tange 
J2 1 Stehplatte 
33 1 Feuertur 
34 1 Lu!tsehiebor 
35 1 Regi.-Skala 
3ß 2 Lin t'n"enksehmubeo .M 5. 15 
37 2 . Vierklllltmuller M5 
38 1 Verschlußgrilf 
39 1 Vorrtiber 
40 2 Kerbnagel .111 G • 25 
41 1 Rundstahl '· Jll 6. 4.5 
42 1 Jo'tilllUr 
43 1 Fnlltursohulzplatte 
44 2 Linsensenkseb.nmb('D M 6 ·15 
45 2 Vierknntmutter MG 
46 1 Ver•eblußgri!f . 
47 1 Vorrt~ib<'r 
48 2 Kerbnagel Jll 6. 25 
49 1 Rundsto.h l J11 G • 45 
50 1 Rohrstutzen 
61 1 RollJ'slutzenskaln 
02 2 Linstniltnkschraubt•n . .M 6. 16 
53 2 Vierkantmuttt·r M6 
M 1 Dros,.lklappc 
55 1 DrosselklapJWnzeiger 
56 1 Splint Jll 3. 18 
57 2 Linsen. enksehrauben .M6·15 
58 1 Boden- und Seitenwände 
59 2 Vorder· und Rüekw~nrl 
00 l Grill 
61 2 Bodensteine 210/135 
62 2 Aschera.um-~ilf!Hiltiuo 280{100 
03 l Ascheraum-llinterstr ln 255/100 
64 1 Fcuerra.um- Vordtr.;.lrin 280/125 
65 ' Feuerra.um·Seiten,t<-inc- 235/145 
66 2 Feuerraum-llintl~n5h• int.~ 245/145 
67 1 KRStp_nstei n, vorn 260/ 110 
68 1 Kastenstein, hintrn 260/150 
69 2 Obero!en-Vorder- und Ri\ckwnndstt>ine 250/220 
70 " Obero[en·Seitenstrine' 130/220 
71 1 Obero!en-Mittelst<in 235{290 
'i2 1 Oberofen-Vorder"t(•in 250/150 
73 2 Obcrolcn-Scitenst•ine 130/130 
74 2 Obcrolcn·Scitensteine 130/150 
75 l Oberolen-Dintrrsldn 2W/150 
76 1 Obero!rn·Ab;<thlußsiein 260{120 

II. Kennzeichnung 
Das Kennzeichen enthält. auller den Buchstaben PA die 

Gruppe und Nummer des Gegenstandes nach Ab chnitt I der 
Ersten Bekanntmachung vom 2. Februar 19!2 R1\t-bBI. S. I 51) 
sowie die Ofen- und llerstellet·nurnmer. 

Die Kennzeichen flit· die in Ab chnitt T 
fiir 

fcn sind 

W<'l' ,·om Prüfzwang ausgenommene Gegenstiinde her~tellen 
will, erhält auf An!Ntg durch den Reichsarbeit mmistcr ein 
Kennzeichen zugewiesen. Der Hersteller ist v rpflichtet, das 
KennLeichen bei den Ofen an der Innenseite der Aschentür 
dut·ch Auf gieß n oder in sonstiger dauerhafter, leicht erkenn
barer Vi' eise anzubringen. 

III. Herstellungsüberwnebung 
Für· di~ Überwachung der Herstellung gilt das in Ab

schnitt. rn der Zweiten Bekanntmachung vom 15. April 1942 
(RArbßl S . I 187) Gesagte. 

IV. Werkzeichnungen 
Die Werkzeichnungen können vom Untcrnusschul.i •Typisie

rung und N01·mung• im Arbeitsausschul.l »Transportnble ltera
misehe Ofen« des Sonderausschusses »Hei7. und Kochgeriitc.r 
im Hnuptaus_schuß »Eisen-, Blech- und Metallwareu• beim 

•) P!at• !Qr Herstelleroummer. 

I Soeh- bzw. I Werkstoß I Ftrtig- Demer· 
Zeicbnunga-Nr. gowicht kungen 

!l303-Q1.07 Ge 2,000 
DIN 88 St 37.12 0,016 
DIN 557 St 37.12 0,008 

S303-0LO<l Ge 2,000 
DIN 88 St 37.12 0,011 
DJN 657 St 37.12 0,005 

3303-Q1.09 Go s,ooo 
DIN 88 St 37.12 0,033 

3303 1.10 Schamotte 26,000 
3303- 02.01 Ge 9,000 
3303- 02.02 Ge 0,400 
3303-Q2.03 Ge 1,300 
3303 2.oJ ' t 00 0,070 
3303-o2.05 Ge 0,600 
3303-03.01 Ge 1,400 
3303-03.02 Ge 0,200 
3303-03.03 Ge 0,200 

D!l\ St 37.12 o,oos 
DIN 557 St 37.12 0,004 

8303-03.01 Ge 0,100 
3303 03.05 Te 0,020 

K.n St 37.12 0,020 
3303-03.01 't 00 0,012 tillgießen 
3303-0J.01 Ge 0,600 
3303-04.02 Ge O,liOO 

D!N 88 t 37.12 0,011 
DIN 5~7 t 37.12 0,005 

9303-03.01 Ge 0,100 
3303-03.05 Te 0,020 

Kn St 37.12 0,020 
3303-03.04 St 00 0,012 eingießen 
3303-0f>.OI Ge 1,000 
3303-Q6.02 Ge 0,200 

DIN 88 St 97.12 0,011 
DIN 557 Bt 37.12 0,006 

3303-05.03 Ge 0,200 
3303-05.04 Ge 0,200 

D IN 9~ St 34.12 0,003 
DIN 88 St 37.12 0,011 

3303-00.01 St I 23 } 9303-00.02 St I 23 0,635 
3303-00.00 St I 23 
3303-Q7.01 Sc!1amotte 2,590 
8303-07.02 Sehnmotte 1,950 
9303-07.03 Schamotte 0,850 
3303-07 .0·1 Schamotte 2,4.25 
3303-07.05 S:cltamotte 7.920 
3303-Q7,06 Schamotte 8,725 
S303-Q7.07 Schamotte 2,625 
3303-07.08 Schamotte 3,600 
400l-07.01 Sehamotle r.,l50 
400~-07.02 Scllamotte 5,050 
4001-Q7.03 • Schamotte 4,600 
3303-Q7.09 Schamotte 1,710 
3300-07.10 chnmotte 1,350 
3303-07.11 Schamotte 1,350 
3303-Q7.13 Sclfamotle 1,280 
aaoo-o7.t4 Sehnmotte 2,735 

Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, z. Hd. vor. 
Herrn Ing. Wilh. Schmidt, Burg (Dillkreis) , June- tr. 19, be
zogen wer·rl n. 

Berlin, am 5. Oktober 1944. 

Der Reichsarbeitsminister • 

Im Auftrag 
(!Va 6 !Ir. 8612 a 712144) Sc hol tz 

Der Rclcllsnrboitsminister 
IVn 3 Nr. 8 00 - 71l6/44 

Berlin, den 25. September 1944 

An 
die Landesregierungen, 
die Herren Reichsstatthalter in den Reichsgauen, 
die Herren Regierungspr·äsidenten, 
den Herrn Stadtp1·äsidenten der Reichshauptstadt Bedin, 
den u .,rrn Verbondsp1·äsidenten in Essen und 
die Buugenchmigungsbehör·dcn. 

Betr. : Luft chutz füi· den Neu-, Um- und Erweite
rungsbau und die Verlegung ' 'On Betrieben der 

Rüstungs- und Kricgsproduktion. 

Der· nachstehende Runderlaß des Herrn Reichsministers der 
Luftfuhrt vom 22. August 19!4 - Az. U L 22 10 (Chef der 
LuftfnhrUL. In. 18/3 II Ab) - sowie die öar•in erwähnten 
•·Grund ätze fiii den Neu-, Um- und Erweiterungsbau und di~ 

\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\ 
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Ve..Jegung vou Fertigungsstätten der Rüstungs· und Krieg~
produktion auf Grund der Luftkriegserfahrungen« - Fassung 
August 1944 - nebst Beilage wo!rden zur Beachtung mit
geteilt 

Soweit die in der Beilage zu den genannten Grundsillzen 
aufgeführten Bestirrunw1gen von mir nicht dorthin übermittelt 
oder veröffentlicht word.en sind, können sie bei den bezirllichen 
Dienststellen der Reichsluftfahrtverwaltung angefordert oder 
eingc ehen werden. -

Im Auftrage 
Scholtz 

• 
Der Reichsminister der Luftfahrt St.Qu., deD 22. August 1944 

A•.41 L 22 10 (Chef d. Lultt./I~In. 13/3 II Ab) 

Der R.-iehsminister 
für Rüstung und Kriegsproduktion 

- Rü.Amt-

An 
alle Luftflottenkomm andos und gleichgeordneten Dienst

stellen, 
alle Luftgaukommandos und gleichgeordneten Dienststellen 

m. NA. für LS.-Außcnste!Ien, 
BdO., 
'WLS.-Be• cichs teilen, 

Dien Istellen im Bereich de Reichsministers für Rüstung 
und Produktion. 

Betr.: Grundsätze für den Neu-, Um- und Erweite
rwlgsbau und die Verlegung von Fertiguog!jstätten 
der Rüstungs- und Kriegsproduktion auf Grund der 
Luftkriegserfahrungen - Fa sung August 1944 - , 

Der Führer hat nn".eordnet, daß die im Luftkrieg gewon
nenen E•·fahrun.,.en auf dem Gebiet des Luftschut1.es für den 
Neu-, Um- und Erweiterung bau und die Vl'l'icnounno von Be
trieben der Rüstung · und Kriegsproduktion zusammengofaßt 
und für a llc beteiligten Dienststellen v e ,. bind I ich heraus
gegeben werden. Die hiernach aufgestellten »Ürunds1ltze für 
den eu-, Um- und Erweiterungsbau und die Verlegung von 
Fertigungsstätten der Rüstungs- und Kriegsp••oduktion auf 
Grund der Luftkriegs rfahrungen« wcr•den anliegend zur Be
n~htung über· andt. 

Die Luftschutzmaßnahmen können nur dann zweckmüßig und 
wirtschaftlich durchgeführt werden und richtig zur Auswirkung 
kommen, wenn sie bereits bei der Vorplanung be•·ücksichtigt 
werden. Die zuständi,..en Dienst teilen des Luftschutzes (Luft
gankommando I a op 3 (LS), 'Ver·kluft chutzbereichs- , -bezirks
und -odsstellen) sind daher rechtzeitig einzuschalten. Oie 
Beachtung der anliegenden GI'Undsiitze wird allen Beteiligten 
zur Pflicht gemacht. 

Der El'laß ergeht im Eim·ernehmen mit dem Rcichsarbeits
mini ·trr und der Reichsstelle flir Raumordnung. 

Der Itcichsministcr' de•· Luftfahrt 
Im Auftrag 
Lindner 

Der Reichsminister· für Riistung und Krieg protluktion 
Tm Auftrag 

\Vitte 

* 
A.nlago zu RdL . .U. 41 L 22 10 (L. ln. 13/3 U Ab) 
D. RM . f. RUsl u. Kriegsprodaktion - RB. Amt Y. 

Grundsätze füs· den Neu-, Um- und Erweitel'Ungsbau 
und die Vel'!egung von Fertigungsstätten der Rüstungs
und Kl'iegsproduktion auf GI'Und der Luftkriegs-

et·fahrungen - Fassung August 1944 -. 
Für die Aufrechterhaltung der Rüstungs- und Kriegsproduk

tion gegen die zerstörende 'Virkung von Luftnngri ffen ist die 
Sicherung der Gefolgschaft und der Betriebsstätten erste Vor
aussetzung. Bei reu· , Um- und Erweiterungsbauten und Ver-

legungen sind du her die hierfür notwendigen baulichen LS.
Maßnahmen durchzuführen. Bestehende Industrieballungen 
sind durch Herauslegen der wichtigsten Betriebe oder Betriebs
teile aus den stark lnftgefiihrdeten Gebieten aufzulockern. 

Die sich hierfür aus d n Luftkriegserfahrungen ergebenden 
Grundsiitze werden im nachfolgenden zusammengefnßt. 

A. Bauliebe Luftschutzmaßnahmen beim Neu-, U m- und 
Erweiterungsbau 

1. Standort- und tandplatzwa.hl 

Bei der Standortwal1l sind Zusammenballungen von Industrie
und Rüstungsbetrieben auf engen Räumen zu vermeiden. Im 
einzelnen dürfen Industrieanlagen grundsätzlich nicht inner
halb oder in unmittelbarer Nähe von Städten, ·wohn- und Sied
lungsgebieten errichtet werden. Ferner sind zu vermeiden die 

iil1e größerer Verkehrs·anlagen der Eisenbahn, Luft- und 
Schiffahrt, Schwerpunkte von Industrie- und Versorgungs
an lagen sowie solche Standplätze, die durch besondere Ge
ländeeigentümliehkeiten odP.r auffällige Merkmale aus der Luft 
leicht erkennbar sind. 

2. PI an u n g, bau h c h e An o r d n u n g und Aufbau 

Oberster Grundsatz ist Auflockerung der Gesamtanlage. Eine 
Anlage ist um so wenige•· luftempfindlich, je größer der Ab
stand der Gebäude untereinander ist. Hieraus entstehende be
trirbliche Erschwerungen sowie durch Erweiterung der besonders 
luftempfindlichen Kabel-, Leitungs- und Rohrnetze sich er
gehenden achteile sind in Kau( zu nehmen. Betriebsteile, die 
nicht im unmittelbaren Zu ammenhang mit der Fertigung stehen, 
z. B. Konstruktionsbüros, Lab01•atorien, Verwuitungsgeb1lude 
usw .. sind \'Om eigentlichen \Verk ubzusctzen. Eine dem Lnnd
clwft;,bild fließend angepaßte, möglichst umegclmäßige An

ordnung der Baulichkeiten ist anzustreben. Werkstraßcn, Zu-
fahrten, Gleis- und Verkehrsnnla.gen, Einfriedigungen usw. 
ind weite tgehend an die vorhandenen Geliindcformen, \Vcge, 

Flureinteilungen, Baumbestand usw. anzugleichen. Grünflächen, 
giirtnerische Anlagen sind in Anpas ung an den Bewuchs der 
Umgehung in möglichst großem Umfang vorzusehen. Vor
hnndener Bewuchs ist mit allen Mitteln zu chonen Ge
sch lossene Innenhöfe sowie das Zusammenlegen der Fertigungs
giloge in großflächige Hallen ist grundsätzlich w vermeiden, 
statt dessen Unte•·teilung und Schaffung getrennter Fertigungs
gänge. 

3. Tnrnung 

Tarnung dc•· Baustellen ist schon von Beginn der Arbeiten 
a b notwendig. Der Umfang de•• Veränderung des Baugel1lndes 
durch die Bauarbeiten muß unbedingt klein gehalten werden. 
Natiil'iiehe Tarnmöglichkeiten sind weitgehend auszunutzen 
(Haumbestiinde, Anpassung an Geliindeformen, Flureinteilung 
usw.). Besonde••c Beachtung ist dtll' Tarnung der Wcrkstraßen, 
de1' an das ·werk heranfiihrenden Gleisanlagen und Verkehrs
wege beizumessen (Luftbild). Helle•· Boden und helle Bau
körper miisscn vc•·mieden we•·den. Tarnung durch Spritzen 
oder Abdecken mit nicht brennbaren Tarnmatten und Behelfs
mitteln ( eh lacke, Reisig usw.). Auf Baustellen durch Erd
bewegung entstehende helle Flächen sind mit Mutterbodan, 
Schlacke oder iihnlichcn t5toffcn abzudecken. Stellen, an deno.Jn 
nicht gerade gearbeitet wit·d, miisscn tiindig mit traucbwerk, 
Turnmatten o. dgl. abgedeckt wc~·den (vgl Bcilao-e Ziffer 1) . 

4. Konstruktive Au s bildung 

Gegen die Wirkung von Sp•·cngbomben hat sieb die Ge•·ippe
b:wart der Vollwandbauart überlegen gezeigt. Bei Gebäude
auqfiilll'ungen in Gerippebauart ist besonders auf biegefeste 
Verbindung der tragenden Bauteile zu achten. Raumabschluß 
und Trennwiinde sowie die Bedachung sind in leichten, nicht 
brennbaren BaustofTen auszufiihren. D1e Bauort von Hallen
bauten ist so zu wählen, daß bei Teilbeschädigung einer Halle 
ein Einsturz der ganzen Halle nicht möglich ist. Bei I-In.llen
bauten mit mas iven Seitenwiinden ist schiebefeste Verbindung 
der Hallendachbinder mit dem Mauerwerk der Wünde oder 
W andp fellern vorzusehen. 

lllllllllll lllllllllllllllllllll 
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Wichtigste Rüstungsfertigungen sind bomb nsicher unter-
1mbringen oder auszuführen. Das geschieht oberirdisch durch 
Bau von Stahlbetonbunkern oder unter Tage durch Bau von 
Stollen usw. (vgl. hierzu Abschn. B, 2). 

5. Schutz der Gefolgschaft 

Der Schutz der Gefolgschaft ist durch bombensichere LS.
Anlagen (LS.-Bunker oder LS.-Stollen) innerhalb des Werkes 
sicherzustellen (Einzelheiten hierzu vgl. Beilage Ziffern 2 und 3). 
An teile eines Großbunkers sind mehrere auf das Werk
gelände verteilte Bunker zu errichten. Werden Werkanlagen 
ganz oder teilweise bombensicher ausgeführt, so sind die bom
bensicheren Fertigungsst1itten für den Schutz der Gefolg
schaft mitzuverwenden. 

Soweit bei weniger wichtigen 'Werken die bombensichere 
Unterbringung der Gefolgschaft aus baUivirtschaftlichen Grün
den zunächst nicht möglich ist, sind splitter- und trümmer
sichere Luftschutzräume außerhalb des Werkes in ausreichen
dem Abstand vom Werk anzulegen (LS.-Deckungsgräben, L .
Rundbauten); Luftschutzkeller innerhalb des Werkes können 
nur bei geringem Fassungsvermögen der einzelnen LS.-Keller 
und ausreichenden Abständen untereinander zugelassen werden 
(vgl. Beilage Ziffern 4 bis 9). 

6. Schutz der Betriebseinrichtungen 

Für alle wichtigen und empfindlichen Betriebseinrichtungen 
ist minde tens Splitterschutz und im notwendigen Umfang 
Triimmerschutz und Schutz gegen Bordwaffenbeschuß vorzu
sehen, soweit nicht für besonders lebenswichtige Teile von 
Industrieanlagen bombensicherer Schutz notwendig ist (vgl. 
Beilage ZiiJern 10 bis 12). 

Tanklager für brennbare Fliissigkeiten sind in unterirdischer 
Bauart, bei zwingenden Gründen ausnahmsweise in ange
schütteter Bau:u·t zu errichten. Gasbehälter sind wegen ihrer 
besonderen Empfmdlichkeit gegen Luftangriffswirkung, soweit 
es die Grundwasserverhältnisse zulassen, in die Erde zu ve•·
senken (vgl. Beilage Ziffern 13 bis 16) . 

7. Wassc~- und Energieversorgung 

Die ''Vnsser- und Energieversorgung ist auf Mehrfachsiche
rung abzustellen. In wichtigsten Großbetrieben sind in jedem 
Fall zusätzlich Eigenkraftwerke zu errichten. Diese sind ein
schließlich der Umformer und Schalt:mlagen bombensicher aus
zuführen. Bei weniger wichtigen Werken kann auf Encrgie
versorgungsanlagcn verzichtet werden, doch ist die Strom
versorgung durch mindestens zwei getrennt verlegte Zuleitun· 
gen an die öffentliche Stromversorgung anzuschließen. Die 
Umformer- und Schaltanlagen sind in jedem' Fall bomben
sicher zu schützen. Der Fremdbezug von Gas und Wasser ist 
durch mindestens zwei getrennt verlegte Zuleitungen sicher
zustellen. Alle übrigen Versorgungsleitungen innerhalb des 
Werkes sind als Ringleitungen zu verlegen. Darüber hinaus 
ist die Gebrauchswasserversorgung durch Anschluß an Wasser
läufe, Teiche, Brunnen usw. zusätzlich zu sichern. Im übrigen 
gelten für die Luftschutzmaßnahmen der Wasser- und Energie
versorgungsantagen Ziffern 17 bis 20 der Beilage. 

8. Brandschutzmaßnahmen 

Fertigungsstätten sind ausschließl>ch aus nicht brennbaren 
Baustoffen zu errichten. Insbc andere sind hölzerne Dach
konstruktionen, hölzerne Dacheindeckungen und -unterschalun
gen, Holzfußböden, Holzeinbauten (Meisterbudcn, Trennwände, 
Regale usw.) sowie Holzbaracken und Holzschuppen jeder Art 
innerhalb des W erkes zu ve•·meiden. Soweit bei Um- oder 
Erweiterungsbauten derartige Holzbauteile vorlunden sind, sind 
sie weitestgebend zu entfcmen, bei hölzernen Dachdeckungen 
sind mindestens nicht brennbnre 2 bis 3m bre•te Felder im 
Abstand von 20 bis 30m in die Dachhaut einzuziehen; ent
sp,·echend sind hölzerne Fuf.lböderl im Abstand von höchstens 

20m durch etwa 1m breite Streifen &WI nicht brennbaren Bau
stoffen zu unterbrechen. Verbleibende hölzerne Einbauteile und 
Dachkonstruktionen sind durch Feuerschutzmittel schwer
e~tfiammbar zu machen. Größere Hallen und Fertigungsstätten 
smd durch Brandmauern oder Feuerschürzen zu untel'teilen 
(vgl. Beilage Ziffer 21). Für in Wäldern gelegene Betriebe 
sind unter Erhaltung des Baumbestandes innerhalb und in der 
näheren Umgebung der Werke durch Unterholzbeseitigung 
2 bis 3m breite Feuerschutzstreiflln anzulegen (vgl. Beilage 
Ziffer 22). 

Die Löschwasserversorgung ist durch weitgehende Nutzbar
machung natürlicher Gewä ser, bei günstigem Grundwasser
stand durch Feuerlöschbrunnen, im übrigen durch eine aus
reichende Anzahl im Werk verteilter Löschwasserbebältcr 
sicherzustellen (vgl. Beilage Zille!' 23). Als zweckmäßig bat 
sieb eine Größe der Lö eilteiche von 500 bis 1000 cbm bewährt. 
Soweit mit Rücksicht auf das Absetzen von Trümmerschatten 
der Gebäude diese Abmessungen innerhalb des Werkes nicht 
möglich sind, sind Löschteiche auf freiem Gelände außerhalb, 
jedoch in unmittelbarster Nä.he des Werkes anzulegen. Ge
werbliche Gebrauchswasserbehälter sind für die Wasser
entnahme zu Feuerlöschzwecken besonders herzurichten. Die 
Wasserentnahmestellen sind splittersicher, die Unterstellräume 
für Fahrzeuge des Feuerlöschdienstes sind splitter- und bord
waffenschußsicher auszubilden. 

In Fertigungsstätten ist die Lagerhaltung vom Rohstoff bis 
zum Fertigprodukt einschließlich der Betriebsmittel auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. Die Be tände dürfen den für die 
Aufrechterhaltung der Fertigung unbedingt notwendigen Min
destbedarf (im allgemeinen bis zu 10Tage) nicht über
schreiten. Auch diese Bestände sind auf mehrere nicht sorten
reine Lager innerhalb des Werkes zu verteilen. Alle übrigen 
Bestände sind ausreichend weit vom Werk abgesetzt unter
zubringen. 

9 . V e r dun Ir I u n g 

Die Verdunklungseinrichtungen müs en nicht brennbar oder· 
mindestens schwerentflammbar ausgerührt werden. In der 
Regel ist. die Verdunklung als mechanische Verdunklung der 
Lichtaustrittsöffnungen auszuführen, da eine Verdunklung durch 
Anstrich der Fensterscheiben meistens nicht lichtdicht ist und 
die Tageslichtzufuhr beeinträchtigt. Ist bei vorhandenen An
lagen die vollständige Umstellung auf nicht brennbare oder 
mindestens schwerentflammbare Verdunklungsmittel nicht 
sofort möglich, muß die Auswechslung streifenwei e durch
geführt werden. Liebtquellen oder Leuchten im Freien müssen 
auch bei 'Aufhellungsgenebmigung so abgeschirmt \\erden, daß 
kein Licht über die Wangerechte nach oben austreten kann. 
Es ist Vorsorge zu tren·cn, daß Lichtei'Scheinungen bei Außen
arbeiten (z. B. bei Schweißarbeiten) und bei industriellen 
Feue1·erscheinungen (z. B. Hochöfen, Stahlwerke, • Gießereien, 
Kokereien und ähnlichen Anlagen) entweder abgeschirmt oder 
dm·ch andere, den betrieblichen Vorgängen angepaßte i.,:''ttel 
bei Wa••nmcldung verdunkelt werden können. 

B. Bauliche LS.-Maßnahmeo hei Betriebsverlegungen 

1. Allgemeines 

Bei der Verlegung von Betrieben und Bet•·iebstcilen sind die 
vo•·stchenden Grundsictze für die baulichen Luftschutzmaß
nahmen bei Neu-, Un1- und Erweiterungsbauten sinngemäß an
zuwenden. Insbesond re sind de•· chutz der Gcfolg chaJt, der 
Betriebseinrichtungen sowie die Feuerschutz- und Tarnmaß
nahmen vordringlich durchzuführen. 

Bei der Wahl neuer Betrieb orte ist zu beachten, daß eine 
Zusammenballung wichtiger Fertigungsstätten v7rmiedcn wird. 

Werden Ausweichbetriebe namentlich in kleineren Gebüuden 
eingerichtet, so kann es häufig zweekmiißig sein, von einer · 
nachträglieben Taruw1g dieser Anlagen, in besondere durch 
Farbe, Abstand zu nehmen, weil sonst gerade erst bierdurch 
die Aufmerksamkeit des Feindes a.uf solche Betriebe gelenkt 
werden kann. 

•) 

r 
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2. Unterirdische Verlegungen 

Fertigungen von besonderer Wichtigkeit, deren Ausfall unter 
allen Umstünden vermieden werden muß, sind durch unter
irdische Verlegungen boroben icher unterzubringen. Hierfür 
dienen geeignete Stollen, Höhlen, Tunnel, Bergwerke, Be
festigungsanlagen und Keller. Fnlls die Oberdeckung ungleich 
dick ist oder au anderen Gründen nicht überall den gleichen 
Grad an ·widers tandsvermögen gegen Bomben enthält, sollen 
in den weniger gesicherten Teilen keine Anl agen untergebracht 
werden, deren etwaige Be· chädigung den Betrieb entscheidend 
becinfiußt oder sogar zu einer Gefal1r für die übrigen Betriebs
anlagen wird. Dies gilt z. B. für Resselanlagen, Lager mit 
brennbaren oder brandstiftenden Stoffen und Eimichlungen. 
Solche Teile der Betriebsanlagen sollen ohne be andere Siche
rung auch nicht nahe den Eingängen und otausgiingen ihren 
Platz finden. 

Auf die Tarnu.ng de•· Baustelle und die luftschutzmäßig ein
wandf reie Au führung der Eingänge ist besonders zu achten 
(vgl Beilage Ziffe•·n 3 und 24) 

Bei der Auswahl der Höhle, des Tunnels usw. oder des für 
die Stollen bestimmten Berges und vor der Errichtung der 
ersten Unterkünfte sind der Planung die Luftbilder zu unter
legen. Die er ten Unterkünfte für Büro9, Wobn- und Schlaf
räume, W erkstätten u. dgl. und die Zuwege und Verladeplät~e 
müssen so angelegt werden, daß nicht ohne weiteres aus der 
Luft eine Baus telle als solche erkennb!)_r ist. D•e Überwachung 
mit Luftbildnern in Ab tänden \'On hilchstens 14 Tagen ist an
zustreben. Alle Bauten, Behelfs- und endgültigen Anlagen 
über Tage sind so anzulc .. en, daß sie sich, aus der Luft ge
sehen, der Bebauung in der Umgebung vollkommen anpassen. 
Die Möglichkeit, Baubuden u. a. unter T age unterzubringen, 
muß ausgenutzt werden AuHällige W ege und Bahnanlagen 
sind unbedingt zu vermeiden oder zu tarnen. Ob Scheinwegc> 
angelegt werden mü scn, ergibt die laufende Luftbildübe•·
wachung. Leitungsgräben sind in oder an vorhandene Wege, 
Baumreihen usw. zu legen, jedoch keineswegs querfeldein. 
Wenn unauffällige EingangS'bauten nicht möglich sind, muß 
durch zusätzliche Tarnung das neue Luftbild dem alten so 
weit angeglichen werden, daß alles Auffällige vermieden wird. 
Dabei ist auf den Einlluß der Jahreszeiten Rücksicht zu neh
men. Die Eingänge sind nach Ort und Art so auszuführen, 
daß sie nicht unter der Auswirkung von schweren Angriffen 
zu Gefahrenquellen für die Innen räume weNien. Sie müssen 
dahel' so gesichert werden, daß auch llach abgeworfene Bom
ben (Gleitllugbomben) die Innenräume nicht gefährden können, 
daß al o auch die Wirkung des Luftschlags aus dem Zerknall 
von Bomben vor dem Eingang gegen die Innenräume ab
geschirmt wi_rd. 

'vVo eine geknickte Linienführung nicht anwendbar ist, sind 
bewegliche, gegen Zerknall widc••stnndsfäbige Sperreinrich
tungen mit solcher Uberdeckung einzubauen, daß sie nicht 
binte.·scbossen werden können. Bei denjenigen Sperren, deren 
schnelle Ol!nung für die Erhaltung des Betriebes im Werk 
unerläßlich ist, muß für die Sich rung durch Unetnpfindlichkeit 
der für die Bewegungsfähigkeit entscheidenden Teile geso•·gt 
werden. 

Soweit unterirdische Räume durch Einziehen von Zwischen
decken besser ausgenutzt werden miissen und auf Einbauten 
aus Holz ausnahmsweise nicht ganz verzichtet werden knnn, 
ist der hierdurch erhöhten Brandgefahr durch Behandlung der 
Holzbauteile mit Feuerschutzmitteln, Unterteilung der Räume 
durch Brandmauern, Schaffung von Entlüftungsmöglichheiten 
und gesiche•·ten Angri !Tswegen für Feoerlöschlträfte Rechnung 
zu tragen. 

.Der Einbau von Be- und Entlüftungsschächten an mehrer·cn, 
mögli chst weit voneinander liegenden Stellen ist auch besonders 
im Hinblick a uf die Gasschutz1naßnahmen notwendig, die bei 
unterirdischen Fertigungsstätten mit besonderer Sorgfalt ge
löst werden müssen. Im übr)gen wh·d auf die »Sonderanwei
sung für den Luftschutz im Bergbau unte1• Tage« (Anlage 7 
r.tll· WLSDv.) hingewiesen. 

3. Vorüberg e hende Verlegun ge n in Waldge biete 
Verlegungen industrie!Jcr Fertigungsstätten in Waldgebie 

können durchaus zweckmäßig sein. ie sind jedoch im all
gemeinen nur a ls Obc•·gangslösung zur schnellen Wieder
inbct•·iebnahme von Rii tungs fertigungcn durchzuführen. Hier
für kommen nur größe•·e, zusammenhängende 1-Iocbwaldstücke 
in Betracht. Aus Tarnungsgründen werden die Bauwerke 
zweckmäßig in die vorhandenen ahneisen ei ngefügt. Vor
handener Baumbestand ist in die Hallenkonstruktion einzu
beziehen. Die vermehrte B•·andgefahr ist durch SchafJung von 
Feuerschutzstreifen unter Erhaltung des Baumbestandes ber
a bzusetzen. 

C. Unterbringung der Gefolgschaft 

1. Lag er, di e vom W e rk abgesetzt sind 
Die für die Unterbringung der Gefolg cha ft (sowohl für die 

Ge folgschart des Betriebes als auch für die der B_audUJ·ch
führung) zu errichtenden Lager sind mindestens 2 km von den 
Fertigungsstätten abge etzt möglichst im Anschluß an vorhan
dene Ortsteile und in Anpassung an die vo•·handene Bauweise 
zu errichten. Längere An- und Abmarschwege müssen dabei 
in Kauf genommen werden (vgl. Bei lage Ziffern 25 und 26). 
Auch in weit abge etzten Unterkünften muß ausreichende ört
liche Sicherung für die Belegschaft geschaffen werden (vgl. 
Beilage Ziffern 4 bis 9). 

2. Schlaf r ä. um e in bomb e nsiehe re n Werken 
Bei Errichtung bombensicherer W drke (Bauwerke aus Stalll

beton oder unterirdische bombensichere Unterbringung) ist es 
zweckmäßig, fiir die Gefolgschaft auch Schlafräume in der ·· 
bombensiche•·en Anlage vorzusehen. 

• 
Beilage zur Anlage n I!aL. 

&z. 41 L 22 10 (L. Iu. 13/311 lb) 
Reichsminister ftlr Rllsln.ng nn4 
ltiegsproduktion- Rilllllugnmt-

1. Betr.: Richtlinien für die Tarnung gegen Luftsicht, Teil t, 
Allgemeiner Teil, L. Dv. 797/1, herausgegeben mit RdL. u. 
ObdL. - L. In. 13 - Az. 41 L 4410 Nr. 18449/43 vom 
April 1943. 

Inhalt: Die Vorschrift behandelt die Aufgabe der Tar
nung, verantwortliebe Dienststellen und anzuwendende Tarn
verfahren und T arnmittel (Naturtarnung, Farbtarnung und 
Formtarnung) sowie tarntechnische Einzelheiten. 

2. Betr.: Bestimmungen für den Bau von LS-Bunkern. Erla.ß 
RdL. u. ObdL. - L. In. 13 - Az. 41 L 58 Nr. 17500/41 
(3 II D) vom 6. August 1941. 

In h a I t: In diesen Bestimmungen sind alle bis dahin ge
sammelten Erfahrungen und aus Erprobungen gewonnenen Er
kenntnisse in umfassenden b·s in alle EinzelheitP-o gehende 
Weisungen niedc•·gclegt. Fur die Festlegung von Vorschriften 
beim Bau von Luftscfiutzbunkern zum Schutze von Menschen 
ist damit in grund ätzliehen Fragen ein vorläufiger Abschluß 
eHeicht. Für die Bemessung von chutzdecken und Schutz
wänden wird das Fa sungsve••mögen des Bauwerks zugnmde 
gelegt. Bei Bunkern mit einem Fassungsvermögen von mehr 
als 1500 Personen wird 3m Wand- und Deckendicke, bei Bun
kern für 300 bis 1500 Personen werden 2,50 m \md bei solchen 
bis 300 Personen Fassungsvermögen 2m dicke Wände und 
Decken gefordert. Als Schutzbewehrung ist die vom RdL. u. 
ObdL. - L In. 13 - entwickelte sogena.nnte »B,aunschweiger 
SctiUtzbewehrung« vorgesch•·ieben. Diese Schutzbewehrun<> 
bringt gegeniiber andm·en chutzbewehrungsarten bei gl eiche~ 
Sehutzwil;kung gegen Bombenzerknall eine wesentliche Ein
sparung an Stahlgewicht je m3 Beton (Stablgewicbte etwa 
öO kg Stahl je ma Beton). Auf Grund von umfang•·eichcn Er
probungen sowie auch ModPllversuchen :m Maßstab 1 : 5 konnte 
festgestellt werden, daß b~i einer Bau · tkirke von 2,50 m Bet0n 
mit »Braunschweiger Schutzbewehrung.. eine Schutzwirkung 
gegen übliche Abwurfmunition bis zu 1000 kg erreicht wird. 

Die Bestimmungen für den Bau von Luftschutzbunkern ent-
halten: 

Heft I: Allgemeine Planung und Grundrißgestaltung. 
Heft II: Konstruktive Ausbildung. 
Heft III: Belüftung, Heizung und Kühlung. 
Heft IV: Rennzeichnung in LS-Bunker und Ausstattung. 
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3. Betr.: Bestimmungen für den Bau von LS-Stollen (mit An
hang - Richtlinien für den Bau von L -Stollen in verein
fachter Ausführung. Erlaß RdL. u. ObdL. Az. 41 L 4210 
Nr. 21967 (L. In. 13/3 II Cb) vom 17 .. eptember 1943. 

ln h :d t: Um bombensicher·en chutz zu schalTen, sind Luft
schutzstollenanlagen, sofern geeignetes Gelände Yorhanden 
ist. chneller herzustellen als Luftschutzbunker. 

Um den Bau von Luftschutzstollen zu fördern, werden mit 
den •Bestimmungen« die notwendigen Vo•·schriften für Pla
nung, konstruktive Ausbildung, technische Einrichtung \IOd 
Ausstattung gcp;eben. 

Die für ilie Bombensicherheit notwendige Überdeckung muß 
• mindc tens betragen: 6 m bei gesundem Fe! , 9 m bei bröck

ligem Fels, 12m bei Kies, 15m be i lchminoem Boden. 
Für den Schutz der Eingönge, den empfindlichsten Teilen 

der Stollenanlagen, wer·den verschiedene Ausführungsbeispiele 
für Bombenschutz g geben. 

t. Betr.,: Bestimmunaen fiir den Bau von LS-Deckungsgräben 
- Fa sung März 1943 - . Erlaß RdL. u. ObdL. Az. 41 
L 4216 Nr. 19-180/43 (L. In.13/3 JI C b) vom 29. März 1943. 

In h a I t: Alle grundsätzlich n technischen Forderungen für 
LS-Deckungsgräben, wie Grundriß- und Querschmttgestnltung, 
konstruktive Ausbildung. Abdichttmg und Entwässerung, Raum
abschlUsse, Belüftung und Heizung. Hinweis auf besondere 
Zweckmäßigkeit der L -Deckungsgräben aus tahlbeton
fertigteilen und auf den Selbsthilfeeinsatz der Bevölkerung 

5. Betr.: Bestimmungen rür den Bau von LS-Deckungsgräben. 
E..!uß RrlL. u. ObdL. Az. 41 L 4210 Nr. 22356/43 (L. In. 
Ul/3 II C b) vom 15 November 1943. 

Inhalt: Luftkriegserfahrungen ergaben die Notwendigkeit 
folgender .Ä:nderungen und Ergänzungen der geltenden Bestim
mungen: Verlinderte Anordnung der Zugänge zur Ablenkung 
des Luftstoßes, Einbau von Notaus tiegen, Neuausbildung der 
überdeckung mit einer• Zerschellschicht zur Sicherung gegen 
Dur·chschlag \'On tab- und Phcsphorbrandbomben. 

6. Betr.: Bau von LS-Deckungs~räben. Er·laß RdL. u. ObdL. 
Az. 41 L 42 16 (L. In. 13/3 11 C b) vom 2 . April 1944. 

Inh a.l t: Aus dem vermehrten Abwurf \'On Sprengbomben 
(Bombenteppich) E'rgibt sich die Notwendigkeit einer Beschrän
kung des FassunJ!: vermögens eine•· · L -Deckunp;sgrubenanlage 
auf höchstens 50 Personen. In konstrukth·er Hinsicht haben 
Erprobungen und Edahrungen die besondere Eignung von 
BauartPn aus tahlbetonfc•·tigteilen ..rod einigen Holzkonstruk
tionen ergeben. 

7. Betr.: Richtlinien für den Bau von gas-, splitter- und trüm
mersicheren LS-Rundbauten - Fassung Selltember 1943. 
Erlaß RdL. u. ObdL. Az. L 42 24 Nr. 22315/43 (L. In. 13/3 
IlCu) vom 1. November 1943. 

J n h a I t: Sofern in Gebiiuden geeignete Röuma für den 
Ausbau als Luftschutzkeller .nicht zm• Verf\!gung stehen oder 
ungeei~nete•• B:wp;rund oder der Bauplatz den llau von Luft
schutzdPckungsgräben nicht zulassen, können Luftschutzrund
bauten aus tampfbeton mit 0,60 m starken Wänden und 
Decken und mit einem Fassungs,·ennögen von 30 Personen er
richtet werden. 

8. Betr.: Luftsclrutzrundbnuten. Erlaß RdL. u. ObdL. (L. In. 
Hl/3lJ Ca) . Az. 41 L 42 24 vorn 31. Dezembe1· 19-13. 

l n h a I t: Ergänzung für -Eingangslösung. 

9. Bctr.: Richtlinien für den Bau von Splitterschutzzcllen· und 
-schränken. Er·laß RdL u ObdL. Az. 41 L 42 12 Nr. 
22136/43 (L. In. 1313 li Ca) vom 12. Novembe1· 1943 

In h a I t : 'Veisungen für vereinlleitlichendc A usführ•ung von 
Splitterschutzzellen und -schrlinken. Grundfläche der Zellen 
nicht größer als 1,5 m~, Fassungsvermögen fli•· höchstens 4 Per-
sonen. · 

10. Betr.: Sonderanweisung für den Schutz gegen S[llitter
wirkung von Spr~ngbombcn gegen Gebäudcidimmer und 
Brandbomben in industriellen und gewerblichen Anlagen. 
(Sondcrvorschrift fih· den Werlc1uftsclmtz.) Erlaß RdL. 
u. Obr!L. Az.41L3812 Nr.24010!43 (L. ln.13!3IIAb) 
vom 8. s~ptember 1943. 

In h a I t: Die Luftkrie.a:ser·falwungen haben ergeben, <l:tß 
Schäden durch Bombentrefter in industriellen und gewer·blichen 
Anlagen dt1rch Splitterschutzwände und geeignete Maßnahmen 
zum Tr·ümmer.- und Brandbombenschubt eingeschränkt werden 

können . Die bisherigen Erkenntnis c hicr·iiber werd~n in der 
»Sonder·anweisung« bekanntgcgebcn. Ilicrzu werden MaLl
nahmen vorge chrieben über: 

Umfang und räumliche Anordnung des Splitter- und Triim
m rschutzes, 

die technische Ausführung des Splitter- und Triimmer-
schutzes; 

Schutz gegen Klein ta.bwurfmunition und 
Schutzzellen für Nothelegschaften, 
l::!eobacbter und Brandwachen. 

11. Bctr.: Baudicken gegen Bordwaffenbesc:huß. Erlaß R,JL. 
Az. 41 L 3 18 Nr. 6056/44 g (L. In. 13/3 11 Ca) vom 
5. Mai 1944. 

Inhalt: Bordwuffenbrschußsichere Mindestba.udickcn Ciir 
Bauteile aus ver·schiedenen Bausto!Ten, und zwar: tampfbPton 
60 cm, Stahlbeton 50 cm, Stahlplatten 66 mm, Mauerwerk 
ti4 cm, Sandschlittung 90 cm dick. 

12. Bctr.: Grundsätze über die bauliche Ausbildung von LS
Decken zum Schutz gegen Kleins(abwurfmunition - Fas
sung September 1942 -. Erlaß RdL. u. ObdL. Az. 41 
L 38 N r. 25953 (L. In. 13/3 II Ca) vom 16. September 
1942. 

lnh a.1 t: Zum Schutz gegen Kleinstnb1vurfmunition, beson
ders Brandbomb n, mü sen über Gebäudeteile und Räume, in 
denen größere Mengen leicht brennbarer Güter gebgert wer
den, besondere Luftschutzdecken au gefül1rt werden. Es kom-
men in der Hauptsache folgende Konstruktionen in Betracht: .. ) 

Eisenbctondecken, 20 cm stark, mit entsprechender Beweh-
rung, 

2 Ziegelrollschichten aus Hartbranntsteinen auf bestehenden 
Decken oder Dächern oder 1 Rollschicl1t aus Klinkern; 
Kiesschicht, 30 cm stark, mit 1 FlDehsehicht aus Hart
brandsteinen. 

13. Betr.: Richtlinien für die luftschutztechnische Bcgutacht11ng 
von Bauvorhaben des chemischen Erzeugungsplanes. Erlaß 
RdL. u. ObdL. Az. 41 g 3 24 Nr. 24. 22/42 (L. In. 13/3 
III A a) vorn . Juni 1942. 

In h a I t: Bautechnische Anweisung für E1Ticbtung von 
Mineralölla~ertanks. Grundsätzliche Forderung einer wanig 
Luftempfindlichen unterirdischen Lagerung, Fcstlegung der Be
bauungsdichte. 

14. Betr.: Luftschutz •·on Lagerbehältern für brennbare oder 
giftige F1üs igkeitcn und Gase. Erlaß RdL. u. OhdL. Az. 
41 g 38 lO r. 2646 /-12 (L. In. 13/3 III A) vom 17. Sep
tember 1942. 

In b u l t: Zweckmäßigste Lagerungsnrt für wichtige Pro
dukte des chemischen Erzeugungsplanes (z. B. T1·eibstoffe, 1 
Alkohol, Lösungsmittel, Flüssiggase, Chlor, Phosgen, Blau
säure). An telle bisheriger oberirdisrher Lagerung nunmehr 
unterirdische, in besonderen Fällen bombensichere Lagerung 
vorgesehricben. 

15. Oberirdische Mineralöltanks. Erlaß RdL. u. ObdL. Az. 41 g , 
3 LO Nr. 6705!43 g (L. In. 13/3 Ili A) vom . eptember 
1943. 

In h a I t: Bautechnische Anweisung i.iber die Ausfiihrung von 
Splitterschutzwänden für größere Oltanks und kleinere Tank
gruppen auf Grund neucrer• Erfahr·ungen. Anordnung einer 
Auffanggrube für jeden einzelnen Tank. 

16. Betr.: Richtlinien für das Lagern brennbarer verßüssigter 
oder giftiger Gase in ortsbeweglichen Behältern (Flaschen 
und Fässer) - Luftschutz -. Er·laß RdL. u. ObdL. Az. 
41 g 38 10 •·· 21334/43 (L. Tn. 13/3 III A) vom 11. Juni 
1943. 

In h n I t: Standortwohl und bautechnische Ausfiihrung von 
Lngcm für Treibgasflaschen und -fäs er, Begr·cnzun"' der Lage
rungen wegen starker Gefährdung de1· Nachba~schaft bei 
Bränden. 

17. Betr.: A:nweisung für den Luftseirotz von Wassenersor
gungsanlagen. (Wird demnächst vom Genernlinsp. für 
W.1 ser und Energie herausgegeben.) 

18. Betr.: Sonderanweisung fiir Kesse ~triebe (WL Dv./9 
RdL. u. ObdL. Az. 41 L 2413 Nr. 2670\ '42 (L. In. 13/3 Ab) 
vom 16. Oktober 1942). 

In h a I t: Be~timmungen über die luftschutzmiißigc Gestal
tung von Kesselbetrieben. 

\1\\ \ll\\ll\ll\\l\\\l\1\ll\l\\\\\\ II\ \1\ 
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19. Betr.: Anwei ung für den Luftschutz von Elcktrizitäts
versorgungsanlas-en im Einvernehmen mit RdL. u. ObciL. 
und Gen.-lnS[J. für \Vasser und Energie - Fassun~ 1944. 
- herausgegebt>n Yon der· Reichsstelle f . d. Elektr~zitilt•
wirtscha rt (Reiehsbsh·erteiler), mitgeteilt durch RdL. 
Az. 41 L 2410 (L. In.13/3 lli Ab) vom . Mai 1944. 

Inhalt : Anordnun.,.cn iibt>r die I- -mäßige Gestaltung von 
Kraftwer•ken, ehaltanlngen, Umspannwerken und Freilei-
tungen. 

20. Betr.: Anweisungen fiir den Luft chutz von Gas,·ersor
gungsanla<>en. ('Vir·d demnüch t vom Generalinspektor fiir 
'Vas~er· und Energie hcwau gegeben.) . 

Inhalt: Anordnung fiir die LS-müßigc Ge taltung von 
Gas,•er orgungsspeicher und Vel'leilungsanragen. 

21. Belr.: Vorbeugende Brnndschutzmaßnahmen. Erlaß RdL. 
Az. 41 g 22 10 r. 74,lf44 (L. In. 13/3 I A/2 I Ca) ,·om 
19. Juli 1944. 

In b a I t: Er·neuter· Hinweis zur· Entfernung brennbarer Bau
teile und Gegen ~tände aus kt iegswichtigen Betrieben ::111f 
Grund von Beanstandungen des Fiihrers und des Reich mar
schalls. 

22. Betr.: Luftscltutz industrieller \Verke in Wäldern. Erlaß 
RdL. Ar.. 41 d 19 28 Nr. 433/44 g (L. In. 13/2 I F/3 Ia.) 
vom 6. Mai 1944. 

Inhalt: Or·ganisatorische und technische Maßnahmen zum 
Schutze industrieller Betriebe in \Valdgebicten gegen Brand
gefahr. Einrichtung eines Beobachtungs- und Meldedienstes. 
Ausbildung der Werkfeuerlöschkräfte in der Waldbrand
bekämpfung, Herrichten \'On Fcuerschutzstr ifcn, Beseiti<>ung 
des Windhruches, Verbes er ung der Fcuer·löschwns erver·sor
gung. 

23. Betr.: Richtlinien für die Sicherstellung der Feuerlösch
wasserversorguns: im Werklufhchutz. WLS. Dv. Teil V I, 
Heft 3. Erlaß H.dL. u. ObdL. Az. 41 g 26 ' r. 17465/39 
(L. In.13/4 A) vom 8. Februar 1!l.JO). · 

In h a I t: Wichtigste Vor·aus~etzung fiir el'folgr·eiche Brand
bekämpfung ist eine ausreichende Lö chwn set•vcr·sor·gung. Da
her ist sowohl die Sammetwasserleitung mit ihr·cn Pumpwerken 
zu schützen als auch unabhängig \'On der Sammclwasscl'leitung 
eine Fcuerlöschwa sen·er orgung aus natürlichen Gewässet·n, 
aus dem Grundwasser (Br•unnen) und aus künstlichen Bchiil
tern sichenustelle n . Fiir• die den lndustri~betr·ieben in eigener 
Verantwortung libcrtragene Brandbekämpfung sind die beson
deren Wasservorräte der Werke, Kiihlwasscrtiirme, Klärgru
ben und werkeigene Gebrauchswas erlcitungcn und -beh1iltcr 
nutzbar zu machen. 

24. Betr.: Tunnel- und Stollenbau für Fertigungszwccke. Er·
luß RrlL. Az. 41 L 42 10 (L. In.lS/3 II Ca.) vom 30. Juli 
1944. 

In h a.l t: Schematische Dut·stcllung von Eing.1ngslösungen 
für bombensi ere Tunnel- und 'tollenanlagen für Fertigungs
zwecke. AllgPmeine technische Hinweise für die Iurtschut:r.
m1ißig-e ichcrung (Tarnung, Be- und Enilliftun<>, Brand
schutz). 

25. Betr.: Luftkricgsmaßnahmen. Er• laß OK W. Nr. 2!) 0/44 g 
WFSt/Or·g (T/lli) vom 17. Mai 1944. Mitgeteilt dut·ch 
ErlaßOKL.-Arb.Stab L -. Az.41A17 r.2125/44g 
(1 Ib) vom 6. Juni 1944. 

. In h a.l t: Gemäß Ziffer 3 des Er· lasses hat der· Führer an
geordnet, daß Baruckenlager in Zukunft nicht mßhr neben Pt•o
duktionsstätten errichtet werden diir-fen, damit nicht bei An
griffen auf diese auch die Arbeitsunterkünfte vernichtet wer
den. In Zukunft ist eine Sicherungszone 'an 2 000 m vot•»c
schrieben. 

26. ßctr.: Luftschutz be lehender Barackenlager. ErlniJ OB
Bau, auf Veranlas ung und unter Mitwir•kung des HelL. 
u. ObdL. (L. In. 13) vom 11 . Juni 1943. 

Bekannt9nbc dur·eh RdL. u. ObdL. Az. 41 L 22 10 Nr. 
612B/43 g \L· In. 13/3 II Ab) vom 9. Juli 1!l43. 

In h a.l t: Zur Er·hnltung noch b stehender, nicht zerslör·tcl' 
Barackenlager in be anders luft"efiilu·deten Gebieten, die noch 
nach älteren Richtlinien errichtet Wlll'den, werden folgende 
Sofortmaßnahmen angeor·dnet: 

Standortänderung durch glinzliche oder teilweise Umsetzung, 
wobei größ~re Mar·schcntfernungen zur At·beitsstiitte in 
Kauf zu nehmen sind; 

Auflockerun~, auch durclt Abbruch einzelner Baracken, Tur·
nung durch Einschmiegen in drc Land chaft. 

Der Reichsarbcitslll inistcr 
IVa. 5 Nr.llti76jb34t44 

Berlln, den 3. Oktober 1944 

An 
d ic La.ndcsr-egüerungen, 
die Herl'OO Reichs tatt.hnlter in den R ichso.a.uen, 
die ll ren Re"'ier·.un.gs!Jrä.sident.en, 
den Herm 'ta.cltprü.si-llenten der Reichsha.uptst..'l.dt Berlin, 
d·en Hcrr'll Vcrban.d'präsidentcn in Essen und 
die Ba.ug nrJ1migLmg behör•den. 

Betr.: § 46 der Reich garagcnordnung; Kt•aftfahr
zeuge der Deut eben Reichspost. 

Det· R.undcrlaß vom 1 . l\lai 1944 - IV a. 5 Nr. 8676/510/4! 
- (RAr·~Bl. S. I 1 9), mit dem C'ine onderro.,.elung für die 
Kr·nftfa.hrzoo.gc dor Deutschen Reichshalm getroffen worden 
war, wir·d a.uf .:Ii Kr·n ftfa,h1"7.emge der D utsolrl"n Reicl-.spo~t 
:wsg<>riPlrnt. 

Im A"ftra.g 

Scholtz 

Bericlltigung. 

In den "Änderungen der Teile C und D der Bestimmungen 
des deutseben Aussohnsses für Stahlbeton und ErgänzWig des 
Runderlasses vom 6. Mät·z 1943- IV b4/11 Nr. 8612 e 179/431I« 
(abgedruckt im RArbBI. 1!>44 S. I 157 his 165 bzw. ender
druck Abschnitt Städtebau und Baupolizei l!l44 S. 45 bis 53) 
ist im § 16 (RArbBl. S. I 165, Sonderdt·uck Abschnitt Stiidtebau 
und Baupolizei ·.53) zn d n Abb. 8 und 9 die Fußnote nnch
zutra<>en: 

»*) Dns Dt•uckwasscr kann auch ,·on unten wir·kcn.« 

Soziale Fih•sorge 
und Wohlfahrtspflege. 

Gesetze, Verordnungen, Erlas"*' 

Der Reichsarbeitsminister 
VIIIb 3100/ 44 A 

ßerlin, den 30. September 1944 

Der Reichsminister für Ernährung 
und Landwirtschalt 
ll B 9 - 33tl/44 

Der Reichsminister des Inncrn 
BI 171l3/ 44 - 7602 

An die Bezirksl'ürsor·geverbä.nde, Arbeitsämter, Genrei.n:dcn 
Wld ihr~ Auf irhtsbchörden; nnchr•ichtlich a.n .die Gewerbe

aufs.iclrtsämtcr·. 

Vorläufige Einstellung der Fettverbilligung. 
Ausgleichszahlung für Empfänger öffentlicher 

Fürs01·ge. 
Im Anschluß an unseren R•mdcrlaß vom 24. Mai 1943 - RAM. 
Il b 2630/43 u, RMfEuL. li B 9 - 1510/43 - (R.ArbBI. 

. I 324, MBiiV. S. !l51, LwRMBI. S . 517 -). 

(1) Bei der günstigen Entwicltlunoo der all.gemeinc.n Be
schä.ftigungs- uo.d Eink(}nunensvcr·hä.l tnisse hat .die im Jahre 
1933 ein.~cflihrte Fettverbilli..,.ung fiir die mtlistcn Empfä.nger 
der Rcichsvct·bi!li,gungssc.heine keine ins Gewicht fallende wirt
sc.ha.ftliche ;Bedeutung mehr, da der Gel.dw<:~t des einzelnen 
Reichsve rbi!Ligungsscheins nur 10,-~Jt oder 5,- ~Jt jähr
lich betr·ug. Die ZaJ1l der Ernpfä.ngcr der Rllic.hsvcrbilligungs
sc.heoine ist infolgedessen .uuch ständ>g zurückgegru1gen. Ande
ret•se.its verursacht die Ausgabe un:d Einlösun"' der RBichsver
bilUgungsschcine bei den Behörden Wld EinzciJran.clelsgcschä.f
ten eine erhehlichc 1\Iehrnr-beit, die im Interesse des totalen 
Kriegsesinsatl.es er·sp.ar·t werden muß. Im Einvernehmen mit 
den beteiligten obersten Reich behöt·den 1vird daJ1er bestimmt: 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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(2) Die Ausgabe der Reichsverbilligungssclleine I und ll 
w.ird mit W~rkung vom 1. Juli 1914 vorläufig eingestellt. 

(s) Die von den Für orgevcJ·biindcn lauf nd in oiTener Für
sorge unterstlitzten Volksgeno en, die im Aus"'n.bezeitra.um 
1943/44 Reioh verbilligun.gssc.heine I oder Il bczo"oen ~abcn, 
erhalten e·ine einmalige Aus.aleich.suililung. Sie bet.rä."'t für 
d n Hilfsbedürftigen selb t und für die einzelnen mit ihm in 
Familicn<>cmeinschaft (Haushalt gemeinschaft) lebende.n mit
unterstützten An".chörigcn je 10,-.,?.!.Jt. Die B träge 
sind b' En.de Dmember 1944 a.usz.uz.ah.l n. Die BC'Lirk für
sor·gevm·biinde können " äber b timmen und die Au zahlung 
den tell n über·tragcn, die den Ililfsbediirftigcn bi her die 
R ichsverbilligw1<> cl1eine ausgehändigt hahen. Bei Verlegung 
des ·wohnorts i t der Bezirk fiirsorgeverba.nd des jetzigen 
Wohnorts des H ilf bedürftigen ?.u.ständig. 

(4) Oie Ausgleiehs?.ahlun"' könn n auf Antr·a.g a.uc.h bisherige 
Empfänger von Reiehsverbilligun"' seh inen erhalten, die an 
S te lle der ihnen früher gewährten öffentlichen Fürsorge jetzt 
Einsatz- oder Räumun!!S-Familienunterhalt beziehen In dem 
An trag ist anzuaeobcn, welcher Fürsorgeverband den Antrag
steller früh er unter tützt hat, und welche mitunter tiitzten 
Angehörigen, die jetzt noch zum Haushalt des Antra<>' teller 
gehj;ren, im Aus.gabezeitrn.um 1943/44 Reiebsverbilügun~-

scheine erba.ltoo haben. Die Auszahlung regelt auch l.n diesen 
Fä.ll en der Be7.irk.sfürsorgcvel'band des jet:oigen Wohnorts . 

(s) über die AU9gleichszahlung entscbßidet der Bezirksfür
sorgever-band endgültig. 

(s) D.a.s Reich emta.ttet den B zirk für orgeverbänden die 
ihnen durch die anrnalige Ausgleichszahlung entstohendeo 

US<>'a.ben (ohne Verwa.ltungskosten) . Die Bezirksfürsorgever
bände melden die verausgabten Beträge bis zum 1. März 1945 
bei ihrer Aufsichtsb hörde :~.ur Erst:ütun<> an; in der Nach
weis un<> i t neben der G samtzahl der Personen, für die die 
Aw.gleichszal1lung von 10,- .!/l.Jt g wü.ltrt worden illt, be-
onders :umr.gPboo, wieviele mittinterstiitzte Familienangehörige 

in di er Ocsamtz::d1l enthal ten sind. Die Auf ichtsbchörde 
stellt die von den Bez.irksfürsorgeverblinden ihres Bereichs ge
meld ten Ausgab n und Zahlen 7.usammen und übersendet die 
Zusammenstellung bis zum 1. Mai 1945 dem Reichsarbeits
minister, dt"r die Erstattung vcranlaßt. 

Zugleich im N amcn des Reichsministers Cü.r Emii.hnlng 
un.d Landwirtschaft uod d Reichsministers des Inr.em 

Der Reicllsarbeitsminister 
Franz Scldte 

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz 

Allgemeines und Gemeinsames. 

Gesetze, Verordnungen, Erlasse. 

Der Bcauftra<>te für den Vierjahresplan 
Ocr Gen ralbcvollmiichtigte 

Berlin, 
den 3. Oktober 194• 

für den Arbeitseinsatz 
I c 1042 (29)/2 

Neuabgrenzung der Arbeitsämter Aschaffenburg, 
Schweinfurt und Würzburg 1

). 

D ie Zuteilung des Lan·dkl-eises Brückena.u vom Arbeitsamt 
Wiit·Lburg zum Arbeitsamt Schweinfurt ist bis auf weite~·cs 
zurückge teilt worden. 

Im Auftrag 

Walter Schuhm nn 

1) llArbBL 19H .S. I 307. 

Arbeitseinsatz 
und Arbeitseinsatzhllfe. 
Gesetze, Verordnungen, Erlasse. 

Dor Beauftragte für den Vierjahresplan 
Der Generalbevollmä.ebtigte 

für den Arbeitseinsatz 
Va 7807/142 

Berlin. 
den 25 September 1944 

Erlaß über Zulas ung det· im totalen Krieg einsatz 
Verwendeten zur Dien tpflic~ttuntcrstützung. 

Die Ma.ßna.l1men für den totalen Kriegseinsatz bringen außer 
der Einschr·änl<ung des deut eh 11 Kulturlebens auch eine Ein
schrä.nktmg der öffentlichen Verwaltung und der Verwaltungs
tätigkeit in den Büros der Pr·ivatwirt.schaft mit sich. Es wer•den 
ferner Schulen geschlosse n und dadurch Arbeitskräfte frei
gesetzt; Hausgehilfinnen wer·den in die P rodoktion umgesetzt; 
Handel~- und Gewerbebetriebe kommen durch Abzug der darin 
beschii. rtigten Arbeitskr-ä fte zum Erliegen usw. Soweit die 
hierbei gewonnenen Arbeitskräfte dienstverpflichtet werden, 

gelangen sie hierdurch in den Genuß der DienstpOichtunter
stützung, wenn die gesetzlichen Voraus etzungen erfüllt sind. 
Da aber in zahl reich n Fällen Arbeit kräfte a.us stillgelegten 
oder eingeschränkten Betrieben, z. B. a.ls geschlossene Gruppen 
zum Einsatz für die Rüstung bereits gelangt t!ind oder noch 
gelangen, ohne daß eine Dienstver·pllichtung erfe>lgt ist, Jasse 
ich ab 15. August 194.4 1lur· Dienstpllichtunterstiitzung zu: 

a) Unternehmer, deren B triebe auf Grund einer vom Rt>ichs
bevollmiichtigten für den totalen Kriegs insatz oder im 
Einvern hmen mit ihm getroff ncn Maßnahme ab 
15. August 1!144 oder später zum Erliegen gekommen 
sind und die binnen 6 1onaten nach dem Erlie<>en des 
Betriebes in ein Bcschä ftigungsverh,iltnis eintreten; 

b) Arbeiter und Angestellte, die auf Grund e iner vom 
Reichsbevollmächtigten für den total en Krie~einsatz 
oder im Einvernehmen mit ihm get roffenen Maßnahme 
ans ihrem Beseb1Lftigungsverhältnis ab 15. August 1944 
oder später ausgeschieden sind und binnen 3 Monaten in 
ein neues Beschäftigungsverhältnis eintr eten. 

In V crtretung 

Dr. B eisiege l 

, 
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Der Beauftragte fiir den Vierjahreeplan 
Der Generalbevollmächtigte 

für den Arbeitseinsatz 
Va 7806/1865 

Bcrlin, 
den 20. September 1944 

Betr.: Sonderunterstützung für Wehrdienst
beschädigte 

In der 5. Engii=>llllg w.m Erlaß über Dienstpflichtunter
stützung vom 30. Mai 1944- Va 7 06/1838') -wurden Wehr
dienstbe chädigte, die Versehrtengeld mindestens der Stufe II 
be-zlieben und vo.m Arbeitsamt zur Arbeitsleistung eingesetzt 
woN!en sind, wr Sonderunterstützung zu."-.elassen. In einem 
Begleiterlaß vom gleichen Datum habe ich bereits des näh ren 
d&rgelegt, daß nur .diejenigen Wehroienstbeschädigten in Be
trac.ht kommen, die auf Grun.<J des Erla.ases vom 
15. M ii. r z 1943 - VI 5316/43 z - durch die Arbeitsämte~· 
vorzeitl ,g, d.h. vor Ab ehluß ihrer Umschulung zur Al'lbe:its
leistung, ein!!<esetzt we!'lden. Trot-z.d m sche.inoo noch Zweifel 
über den Umfan.g dieser Zul ung 7lU bestehen. Ich s-telle 
daller nochmals fest, daß kein wegs alle Wehrdienstbesc.hii.
digten, die ein Versehrtengeld mindestens der Sture II be-
7liehen, -z.ur Sonderunterstützung zugelassen sind. Es handelt 
sioh vielmehr nur um eine Obergangsmaßn.ahme für diejeni!ren 
Wehrdien.stheseh~i!!'ten, bei denen die Krnegsverhältni.s e dazru 
zwiuge.n, ihre Umschulung 1.u unterbrechtm und sie möalic:bst 
sahneU d11reh die Arbeitsämter einer Tätigkeit in ·der Rüstung 
zuzuführen, anslatt ihren allmählichen W.iederein.sa.tz im 
Arbeitsleben den FüJ"Sor.gestellen zu überlassen. Au[ diese 
Grnppe der Wehndienstbesehä.digten <ist also die Solldenmter
stützung beschränkt. Es ist bierbei vt'ra;usgeaetzt wonde.n, daß 
die -z.ur SonderunterstützuDg Zll!relassencn Wehl'ldienstbeschä
di.gten über kurz oder lang odi'll unterbroohene Umschulung 
wieder ooJnehmen, sobald 81Uf ihren Einsatz in der Rüstrun.g 
ven.ichtet werden ka.nn. Denn el!l kann nicht Aufga.be der 
Djoostpflichtunterstützung sein, Wehroienstbeschiidiwten au[ 
die Da.uer einen Lohnausfall anzugleichen, der sieh etwa a.ls 
FoLae ihrer W ebrdienstbeschii.d~gun". ergibt. 

Sobald bisher etwa anders verfahren worden sein sollte, ist 
di.e GewähJ'Uilg der Sonderunterstützung sofol't einzustellen. 
Für die Vergangenheit kann es sein Bewenden ha.beo. 

Die Möglichkeit, Wehrdienstbeschädigte beim Vorliegen 
der VoNLus et-z.unge.n diens!!Luverpnichten, bleibt unberühr-t. 

1) RAJhBI. 19« S. I 228. . 

Im Auft~a.g 
Dr. Zschuclce 

') Im RArbUI. nicb\ abgedtoekl. 

Der Beauftragte für den Vierjahresplan 
Der Generalbevollmächtigte 

für den Arbeitseinsatz 
VI 5511/181 

Berlin, 
den 30. September 1944 

Kosten des Arbeitseinsatzes. 
Die zwingenden Notwendigkeiten der totalen Kriegführung 

verlangen von der Arbeitseinsatzverwaltung, ihre Tätigkeit 
gaoz auf die Aufgabe, die deutsche Wirtschaft mit den erfor
derlichen Arbeitskräften zu versehen, einzu tel1en. Alles was 
dem entgegensteht oder erBchw rend wirkt, muß fallen. Auf 
Grund der mir gegebenen Rechtsermächtigungen ordne ich 
daher fiir die weitere Dauer des Krieges mit sofortiger Wir
kung folgendes an: 

[. EndgiilUg aul den Reichsst.oek für Arbeitseinsatz zu über
nehmende Ko ten des Arbeitseinsatzes 

I. Die den Dienststellen der ArbeitseinsatzYerwaltung dur·ch 
die Zuweisung (auch Dienstverpflichtung) von Arbeitskräften 
jeglicher Art und Herkunft (auch Ausländer, Kriegsgefangene) 
an die Betriebe usw. unmittelbar entstehenden Kosten der An
reise der Arbeitskräfte vom bisherigen Aufenthaltsort zum 
neuen Ar·beitsort einschließlieh etwaiger Nebenkosten (z. B. 
für ärztliche Untersuchung, Untcrwegsverpflegung) werden 

endgültig vom Reichs tock fllr Arbeitseinsatz übernommen. 
Eine Erstattung dieser Kosten im tat ächliehen Umfange oder 
in Form von Pausebaien durch die Betriebe usw. frndet nicht 
mehr tatt. Auf noch nicht vorgenommene Erstattungen aus 
d r Vergangenheit wird verzichtet. Iqh nehme hierzu Bezug 
auf meinen El'l:oß vom 16. Juli 1!)42- V a.5751Jl51) (Runder laß 
ARG. 45/42), mit dem ich für die Dauer des Krieges von der 
Erhebung der Gebühren für die Erteilung der Be chäftigungs
gcnehmigung, Arbeitserlaubni und des Be freiung scheines ab
gesehen habe. 

2. Müssen die den Betrieben usw. zugewiesenen Arbeits
kräfte wiedor abge~ogen und anderweitig einge etzt werden 
(Um etzung), so geh n die den Dienst teilen der Arbeits
einsatzverwaltung dabei unnliltelbar entstehenden Kosten der 
Weiterreise der Arbeitskräfte zum künftigen Arbeitsort ein
schließlich etwaiger Neb nkost n ebenfalls endgültig zu La ten 
des Reich stoeks für Arbeitsein atz. Im übrigen haben für die 
nach Arbeitsaufnahme entstehenden Kosten der Rückreise der 
Ar·beilskl'iifte vom Arbeitsort zum Heimatort die Betriebe oder 
die Arbeitskräfte entsprechend den arbeitsrechtlichen Bestim
mungen selb t aufzukommen. Die Dienststellen der Arbeit~
ein atzverwaltung dürfen solehe Ko ten grundsätzlich weder 
vor·schußwci e noch endnoültig auf den R ichsstock für Arbeits
einsatz übernehmen. 

3. Die Weisun".en zu 1 und 2 gelten sinngemii.ß auch für 
Vertragsbrüchige, sogenannte Urlaubsrücltkehrer usw. Von 
einer Kosteneinziehung durch die Di nststellen der Arbeits
ein atzvcrwaltungen zugunstcn des Reichsstocks für Arbeits
einsatz ist; grund ätzlieh abzu chcn. 

4. Dur·ch die zu 1 bis 3 vorgesehene endgültige übernaJ1me 
voo Kosten des Arbeitseinsatzes auf den Reichsstock für 
Arb itseinsatz können Rechtsansprüche Dritter nicht be
gründet werden. Es liegt lediglieh im Ermessen der Dienst
stellen der Arbeitseinsatzverwaltung, ob und inwieweit sie bei 
durchzufiih.rcnden Arbeitseinsatzmaßnahmen Kosten in dem auf
gezeigtPn Umfange entstehen lassen und auf die Mittel des 
Reichsstocks für Arbeitseinsatz übernehmen oder nicht. Die 
Präsidenten der Gauarbeitsämter und Reichstreuhänder der 
Arbeit können hiei'Zu nötigenfalls im &lhmen meiner allge
meinen Anor·dnungen nähere Richtlinien erlassen. 

II. Behandlung der nach I endgültig auf den Reichsstock 
für Arbeitseinsatz zu übernehmenden Kosten 

a. Kosten der Reise 

1. Die Dienst tollen der Arbeitseinsatzverwaltung über-
. nehmen die Kosten der Reise der Arbeitskräfte auch weiterhin 

durch Ausstellung von Fahrpreisgutscheinen nach den Bestim
mungen der Verkehrsunternehmungen. Möglichkeiten zur Fahr
prei ermii.ßigung sind auszunutz n. Die Notwendigkeit zur Aus
stellung der Gutscheine ist von den Dienststellen n.uf den 
ihnen ve~bleibenden Durchschriften durch kurzen Hinweis auf 
die zugrunde liegende Arbeitseinsatzmaßnahme zu begründen. 

2. Dte Präsidenten der Gauarbeitsämter und Reichstreu
händer der Arbeit treten sofort mit den in ihrem Bereich ge
legenen Reichsverkehrsdir·cktionen in Verbindung und verein
baren mit diesen, daß die von den Dienststellen der Arbeits
einsatzverwaltung ausgestellten Fahrpreisgutscheine nicht mehr 
von den einzelnen Stationskassen bei den ausstellenden Dienst
stellen der Arbeitseinsatz,•erwaltung, sendern geschlossen üb r 
die zuständigen Verkehrskontrollen dem Gauarbeitsamt zur 
Einlösung vorgelegt werden. Das Gnuarbeitsamt hat die von 
der Verkehrskontrolle geforderten Beträge jeweils ohne be
sondere achprüfllßg durch seine Kasse auszahlen und bei 
Kapitel 2 Titcl6 der Ausgaben de Reichsstocks buchen zu 
lnssen. 

Die eingelösten Gulscheine sind gesonder·t abzulegen. Sie 
können zur fachlichen Prüfung der ausstellenden Dienststellen 
herangezogen werden. über Schwierigkeiten bei den Verhand-
11mgen mit den Verkehrskontrollen bitte ich zu berichten. 

1) Im RArbBI. niebl obgcdrue~t. 

• 
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b. Nebenkosten 
Die Nebenkosten sind, soweit sie beim Arbeitseinsat1. von 

AusHindern entstehen, auch weiterhin bei Kapitel 2 Tilel1 der 
Ausgaben des Reichsstocks zu buchen. 

Ili. SchluBbemerkung 
DUI·ch vorstehende Anordnung werden sowohl din Dienst

stellen der Arbeit ein atzverwaJtung als auch die Betriebe 
u~w. der freien Wirtschart weit stgehend von Vel'\v:Lltungs· 
nrbeit entlastet. Der bew11ßt in Kauf genommene erhebliehe 
iinanzielle Au fall für den Reich stock für Arbeitseinsatz läßt 
sich nur dann rechtfertigen, wP.nn die dadu•·cb f•·ei werdenden 
z.ahll·eieben Arbeitskriifte unverzüglich an kriegswichtiger Stelle 
angesetzt werden. Ich et·\va••to von allen Beteiligten, daß sie 
das Erforderliche umgehend veranlassen. 

Dieser Anordnung entgegenstehende Bestimmungen mate· 
riellen wie verfahrensmllßigen Inhalts, insbesondere auch § 10 
der Dienstpiliehtdut•chführungsanordnun.,. vom 2. 1\fän 1939!) 
(Reichsge etzbl. I . 403), ruhen 

Schwebende Berichte über die nunmPhr ~elöst~n Fragen 
sehe ich au nahmslos als erledi"t an. 

Sauekel 

') RArbOL 1939 S. I 126. 

Der Reiehawirtschaftsminister 
III Dev. 4/23110/44 

Entschädigungen an ausländi ehe Arbeitsk räfte 
auf Grund der K riegssachschädenverordnung. 

Nr. 30/44 D. St. 
Runderlaß vom 16. Septembet· 1944. 

- R.St. 

Für die Behandlung von Entschädigung • und \'orauszah
lungsbetrllgcn, die an im Inlande beschäftigte ausländische 
Arbeitskräfte (einschließlich Orenzgiinger) auf Grund der 
Rriegssacbschädem·erordnung und der dazu e•·gangenen Dureh
flihrung bestimmungen gezahlt werden (nachstehend kurz 
»Entschlldigungen« oder »Ent chiidigungsbeträge.. g nannt), 
gilt mit sofortiger Wirkung folgende Regelung: 

A. Auszahlung der Entschädigungsbeträge an die Arbeitskräfte 
oder Einsatzbetriebe im I nland. 

Die Feststellungsbehörden des chadenorts zahl n die be
willigten Entschädigungen ausschließlich in Reichsmark im 
Inlande, und zwnr entweder nn die nusHindischen Arbeitskräfte 
(einschließlich Grenzgiinge••) während ihres Aufenthaltes im 
Inland oder an deren Einsatzbetrieb. Von der Verpflichtung 
zur Einholung der hierzu nach § 15 Dcv. G. erfordct·lichen 
Devisengenehmigung sind die Feststellungsbehörden freigestellt. 

Die Feststellungsbehörden können über den Teilbetrag 
hinaus, der zur Deckung des ersten Bedarfs im Inland als Ent
schädigung oder Vorausznhlung gezahlt wird, BarausMhlung 
in Höhe eines Betrages bewilligen, der in die Heimat des Aus
länders überwiesen werden darf. Der übNweistlDgsbetrag dat·f 
be timmtll Höchstgren·ten nicht iibersclu·eiten (vgl. Abschnitt B). 
Die Feststellungsbehörden stellen in der Höhe des Obcrwei-

. Bungsbetragcs eine Bescheinigung aus, die als Unterlage für 
die Überweisung in die Heimat des Ausländers gemäß 
Abschn. B dieses Rundc•·la.sses •lient (übcnveisungsbcschcini
gung). Die Au stellun3 dl'r B··.scheinigun<> wird auf dem Be
scheid (Vorbescheid) der Fe~tstellungsbehörde v rmerkt. 

Die Überweisungsbescheinigung hat folg nden 'Vortlnut: 

» berweisungsbeschcinigung. 

Dem bei der Finna ................... ....................................................... .. 
beschäftigten ........ .... ................................................................. ...... wird 
bescheinigt. daß er nls Entschiicligung bzw. Vornus
t.ahlung - für emcn Rriegs aclt· oder Nutzungs
schaden nach de•· Kriegssachschädenverordnung 
(KSSchVO.) vom 30. November 1940 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1547) zwecks Überweisung in scmc Heimat einen 
Betrag von ....................... .!llJt ausgezahlt erhalten hat.« 

8. Oberweisung der Entschädigungsbeträge iD die Deimal 
der Arbeitskräfte. 

. 1. Überwachung der Höchstgrenzen für 
E n tsch äd i gungs be t rii.ge. 

Die gemä.ß Abschn. A dieses Runderlasses a.n die A•·beits
kräfte oder ihre Ein atzbetriebe gezahlten Entschädigungs
beträge können, soweit sie nicht · fiir Ersatzbeschaffungen im 
Inlande bestimmt sind, in die Heimat de•· Arbeitskräfte über
wie en werden. Fiir derartige Überweisungen nach Ländern, 
nach denen die Lohn- oder Gehaltsersparnisse der Arbeitskritfte 
nur im Rahmen bestimmter Höehstbet.·äge überwiesen werden 
können, sind Höchstgrenzen festges tz.t. Diese Höchstgrenzen 
werden den FesL~tellungsbchörden, d n Devisenstellen und den 
mit der Durchfiihrung der Lohnübenveisungen beauftragten 
, teil n (Lol111iibenveisungsstellen) laufend mitgeteilt. Die 
Feststellungsbehörden sind angewiesen, die Höchstgrenzen bei 
der Festsetzung der Vorauszahlungen und bei der Ausstellung 
d r überweisuogsbeschcinigungen (val. Ab chn. A dieses Rund
et·lasses) zu berücksichtigen, so daß die in den Überweisunoos
bescheinigungen genannten Betränoe im allgemeinen voll iiber
wiesen wet·den können. Daneben haben auch die Devi enstellen 
und die Lohniiberweisungsstellen, d nen nach Ziffern Il und 111 
dieses Abschnitts die Prlifung dt'r Entschiidigungsiiberwci
stmgen auf ihre Ordnllngsmiißigkeit hin oblif'gt, die Einhaltung 
clPr Hüchstgremen zu iiberwoch •n und von sich nus eine BP
scltdinkung der Überweisungen \"Ot·zunehm n, wenn sie im 
Einzelfall eine übct·schrcitung der Höchstgrenze fest tellen. 

Tl. Entschiicligungen fiir Arbeitskräft<', die nicht 
0 ren1.gänger sind. 

Fiit• die überwei ung der Entschädigungsbch·iige gelten die 
den At•b itskrüften und Einsatzbclt·icben gt>liiufigen Bestim
mungen für die überweisun~ von Lohn- oder Gehaltserspar
nissen mit d r Be ondet•heit, daß sich die den At·beitskriiften 
für die Oberwei ung der Lohn- otkr Gehaltsersparnis e zur 
Verfügung stehenden übe1·weisuu •shüchstgrcnzen einmalig um 
den in dt'r übenveisungsbcscheinigung de~· Feststellungsbehörde 
genannten Bett·ag, höchstens jedoch um den Höchstbeh·ag 
g miiß Ziffer I dieses Abschnitts nrhöhen. 

Soweit die überwei ung der Lolm- oder Gehaltsersparnisse 
durch Vermittlung der Einsatzbetriebe über eine Lohniibet·· 
weisungsstelle genehmigung frei l)t·Colgen kann, bedarf auch 
die übel'\vcisung der Entschtidignn"'sbetrllgc keiner beson
deren Genehmigung. Die Oberweisung an die zuständige Lohn
iibc•·wcisungsstelle hat auch bei Entscldtligungsbett·ägen g•·und· 
ätzlieh durch den Einsatzb trieb uoter Verwendung. der flir 

Lohn- oder Gehalt .erspat•nisiiberweisungen ,·orgesehenen Vor· 
drucke zu erfolgen, und 7.war zweckmäßigerweise zusammen 
mit der n5eh t n laufenden Lohn- • · Gehalt iiberweisung. 
Zur Vermeidung von Rückrntgen muß dabei der zu über
weisende Gesamtbetrag genau nufgegliede•·t werden in Lohn
oder Gehalt ersparnisse einerseits und den Entschä.digw1gs
betrag andererseits. Die übenveisungsbe cheinigung der Fest
stellung behörde (vgl. A bschn. A dies s Runder lasses) ist dem 
überweisungsauftra" beizufügen . 

Bedarf die Oberweisung der Lohn- ode•· GchaltsCI'Sparnisse 
der Genehmigung, so muß fiir die Überweisung der Entschädi
gung bei der zustiindigen Devisenstelle eine besondere Genehmi
gung beantragt werden. Dem Ant..ag ist die Vberwei ungs
bescheinigung der Feststellungsbeltiit·de beizufiigcn. 

lii. Entsehä.digungen für Grenzgänger. 

Die Überweisung oder Mitnahme der Ent chlldigung betrüge 
bcdad stets dct· Genehmigung der für den Einsatzbetrieb ört
lich zusWndigen Devisenstellc. Dem Antrage ist die über
weisungsbc cbeinigung der Feststellungsbehörde beizufiigen. 
Wegen der Erteilung dieser Genehmigungen sind die Devisen
stellen mit Weisungen versehen. 

* 
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Der Beauftr11gte für den Vierjahresplan 
Der Gcneralbevollm:iciltlgte 

für den Arbeitseinsatz 
V l e 5760t302 

ßerlin, 
den 3. Oktober 1944 

Vorstehenden Runderlaß des Reichswirtschaftsministers g be 
ieh hiermit bekannt. 

Im Auftrag 
Hetzall 

Der Beauftragte für den Vierjahresplan 
Der Generalbevollmächtigte 

für den Arbeitseinsatz 
VIa. 5519/211 

Berlin, 
den 5. Oktober 1944 

Betr.: Maßnahmen bei Todesfällen aus1ändischer 
Arbeitskräfte; hier: 0 tarbeiter und Polen. 

Die im bcsoni:leren mit Runderlaß vom 13. Mai 1942 - V a 
5511/279 (RArbBl. S. I 455) und vom 9. Februar 1943 -
VA 5510/6 (RArbBI. S.ll41) angeordneten Ein chränkun,..cn, 
daß die Beerdigung der im Reichsgebiet verstorbenen zivilen 
Arbeitskräfte aus den besetzten 0 tgebieten wie auch verstor
bener Polen in einfachster Form unter Vermeidung aller nicht 
unbedingt errorderlichen Nebenkosten zu erfolgen hat, hebe 
ich hiermit auf. Die Be tattung dieser Verstorbenen und die 
Herrichtung deren Gräber hat gleichfalls nach Maßgabe der 
für alle ül>rigen Ausländer gegebenen Weisungen zu erfolgen. 

Im Auftrag 
Dr. Letsch 

Der Beauftragte für den Vierjahresplan 
Der Generalb~vollmiicbtigte 

für d~n Arbeitseinsatz 
Beaulttagter: 

Generala.r bcitslührer Krctzschman 

Berlin, 
den 6. Oktober 1944 

Betr.: Abgabe der unbrauchbaren Bekleidungs
stücke durch die ausländischen Arbeiter. 

Die weitere Bereitstellung der Bekleidung für die auslän
dischen Arbeiter ist in dem erforderlichen Umfange nur ge
währleistet, wenn das Aufkommen an Lumpen - nicht mehr 
tragbarer Bekleidungsstücke und Abfälle textiler Art- wesent
lich gesteigert werden kann. Zur Erhöhung dieses Aufkommens 
müssen nunmehr auch die im Reich befindlichen ausländischen 
Arbeiter in verstärktem Maße herangezogen werden. 

Im Einvernehmen mit dem Reichswirtsehn ftsminister, dem 
Reichsbeaurtragten für Altmaterialerfa8sung und der Deutschen 
Arbeitsfront - Amt für Arbeitseinsatz - wird hierzu an
geordnet: 

1. Neubekleidung und tt·agefähigc Altkleidung wird in der 
Regel an ausländische Arbeiter künftig nur Zug um Zug 
gegen Rückgabe der unbr·auchbaren nicht mehr iostand
sclzungsfiihigeo Bekleidungsstücke ausgegeben. 

\!. Die nicht mehr brauchbaren Bekleidungsstücke sind bei 
Ausgabe der Neubekleidung W!w. dUJ·clt den Betrieb bzw 
das Oemeinschaflsluger von den ausländischen Arbeitern 
einzuziehen und dem örtlich :wständigen Lump~nhiindler 
zu zu führen. 

3. In den Gemeinschaftslagern sind außerdem alle noci:t im 
Bt'.sitze der ausländischen Arbeiter befindlichen nicht 
m~hr instandsetzungsfähigen und unbrauchbaren Beklei
dungsstücke sofort einzuziehen. Es ist ferner Vorsorge 
zu treffen, daß die für die Neuanfertigung wertvollen 
SpinnstotTreste, soweit diese nicht für Instandsetzungs
zwecke benötigt, nicht a ls Scheuer- und Putzlappen ver
braucht wer·den. 

4. Der Erlös für die Lumpen ist von den Betrieben u'!lw. 
für gemeinnützige Zwecke flir die ausländischen Arbeiter 
zu verwenden. · 

5. Die nähe•·cn Anweisungen für die Du•·chführung dieser 
Anordnung in den Gemeinschaftslagern und für die 

Überwachung geben die Ga.uwaltungen der Deutschen 
Al'bcitsfront - Arbeitseinsatzwaller - im BcnPhmen mit 
dem Landeswirtschaftsamt und dem Reichsbeauftragten 
fjjr Altmaterialerfassung. 

Im Auftrag 
Mitschke 

Oberarbeitsführer 

Der Beauftragte für den Vierjahresplan 
Der Generalbevollmächtigte 

für den Arbeitseinsatz 
V I e 5760.15/14 li 

Berlin, 
den 7. Oktober 1944 

Lohnüberweisung von Arbcit'ern und Angestellten 
aus Montenegro. 

Der Herr Reichswirtschaftsminister hat mitgeteilt, daß da 
' 'orgesehcnc überweisungsverfahren für Lohnersparnisse von 
Arbeitern und Angestellten au Montenegro z. Zt. nicht in 
Gang gesetzt werden krum; vgl. VI e 5760. 15/12 vom 15. Sep
tember 1944 im RArbBI. 1944 Nr. 26/27 vom 25. September 
1944 . I 335 

Im Auftrag 
Hetzell 

Der Reichswirtschaftsminister 
III Dev.4j23651/44 

Lohnüberweisungen nach Belgien, Bulgarien, 
Finnland, Frankreich, Rumänien, dem Genemi

gouvernement und den Ostgebieten. 
R d 1 ß N 32/44 D. t. '>7 b ]nu un er a r. _ R. St. vom - . eptem er .,..".. 

Iofolge der Einstellung des Zahlungsverkehrs nach Belgien, 
Frankreich, Finnland, Bulgarien, Rumänien, dem Reichskom
missariat Ukraine und dem Geoe•·albczirk "\Veiß-Ruthenicn 
und des Postzahlungsverkehrs nach dem Generalgou\"ernement 
können nach den genannten Liindern und Gebieten Lohnerspar
nisse aus ländischer Arbeitshärte zur Z it nicht überwie n 
werden. Die für die Behandlung dieser Lohnersparnisse gel
tenden Bestimmungen werden wie folgt gelindert: 

1. Belgien (Runderlaß 2"2/32 D. St. in Vorbindun" mit Rund
erbß 3/44 D. St. und 9/44 D t.), 

2. Frankreich (Rundel'laß 23/43 D. St. 111 Verbindung mit 
Runderlaß 3/44 D. St. und 9/44 D. t.), 

3. Finnland (Runderlaß 50/42 D. t. in Verbiodung mit 
Runderlaß 9/44 D. t.), 

4. Bulgarien (Runde~·la.Li 1/43 D. t. in Vorbindung mit Rund· 
'lrlnß 9/44 D. t. und 25/44 D. t.) 

Die Deutsche Bank nimmt Lohncrqparnisüberweisungen n1ch 
ßclgi~n, Frankreich, Finnland und Bulgarien nach Maßg~b~ 
der vorgenannten Runderlasse auch weiterhin entgegen und 
be1 eitet die "\Veitel'leitung nnch den gc:wnnten Ländern für 
den Fall der "\Viederaufnahme des Zahlungsverkehrs vor. D~n 
Arbeitern und Angestellten (nachstehend kurz Arbeiter ge
nnnnt) wird emprohlcn, •ihre Lohn rsparnisse in gewohnter 
\VPise durch ihre Betriebsführer lnuf nd bei der örtlich zu
stitndi«en Lohntransferstelle der Deutschen Bank zur späteren 
Oberweisung in ihre Heimat einzahlen zu lassen. Arbeiter, für 
die bereits ein Arbeiter onderkonto nach Runderlaß 52!41 D. St. 
bei einer inländischen Bank, Sparka se oder bei der Deutschen 
Reichqpost besteht oder die sich ein solches Konto einrichten 
lassen, konnen ihre Er parnissc nuch auf Arbeitersonderkonto 
einzahlen. Außerdem gelten rolgend3 Besonderheiten: 

An Arbeiter aus Belg•en werden Reisegutscheine (Runderlaß 
22/43 D. St. Ziffer IV) nicht mehr ausgegeben. 

An A•·beiter aus F1·onkr ich werden Reisegutscheine und 
Reiseschecks (Rundcrlaß 23/43 D. St,. ZitTern IV und V) nicht 
mehr ausgegeben. 
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Arbeitern aus Bulgarien werden Genehmigungen zur :r.u ätz
liehen Oberweisung von Lohnersparnissen (Runderlaß 25/44 
D. St. Ziffer II) nicht mehr erteilt. 

5. Rumänien (Runderlaß 9/43 D. St.). 
Die Devisen telle Berlin stellt Genehmigungen zur Ober

weisung von Lohnersparni sen nach Rumänien bis auf weiteres 
nicht mehr aus. Arbeiter und Angestellte aus Rumänien können 
ihr Lohner parni e auf ein Arbeitersonderkonto nach Rund
erlaß 52/41 D. t. einzahlen. 

ü. Generalgouvernement (Runderlaß 5/42 D. St.). 
Die Postämter nehmen Postanweisungen nach dem GenPral

gouvcrnement bis auf weiteres nicht entgegen. Arbeiter und 
Angestellte aus dem Gene1·algouvernement können ihre Lohn
ersparnisse auf ein Arbeitersonderkonto nach Runderlaß 52/41 
D. t. einzahlen. 

7. Reichskommissariat Ukraine und Generalbezirk 'Vciß
Ruthenien (Runderlaß 42/42 D . St. Abscbn. C li in Ver
bindung mit Runderlaß 58/42 D. St. Ziffern II und III). 

Ostarbeiter können illl' Arbeitsentgelt wie bisher im 0 t
arbeiter- parverfahren sparen. Eine Au zahlung der erspart n 
Beträge in ihrer Heimat i t bi auf weiteres nicht möglich. Die 
Zentralwirtschaftsbank Ukraine - Berliner Büro 1.ur Zeit 
Cottbus, Spremberger Str. 5 - ist jedoch ermächtigt, zu Lasten 
von 0 tarbeiter-Sparguthaben an die 0 tarbeiter im InlandE' 
im Bedarfsfalle Au zahlungen vorzunehmen. Damit be teht 
nunmehr auch für 0 tarbciter eine Möglichkeit, nicht benötigte 
ßa,·beträge im Inlande zu sparen. A1·bcitersonderkonten dürfen 
für Ostarbeiter wie bisher nicht e1·ö1Tnet wm•den. 

Für volksdeutsehe Arb iter aus de m Reichskommissariat 
Ukraine und dem Generalbez.irk W eiß-Ruthcnicn (Run,lerlaß 
f> '/42 D. St. Ziffer III) können Genehmigungen zur Über
weisung ihrer Ersparnisse bis auf weiter~..s nicht erteilt wm·
den. ie können ihre Ersparnisse auf At·beit r onderkonto nach 
Rundet·laß 52/41 D. St. einzahlen. 

• 
Der Bc~uftragte für den Vierjahresplan 

Der Generalhevollmiichtigto 
für den Arbeitseinsatz 

Vle 5760/306 

Berlin, 
den 9. Oktober 1944 

Vorstehenden Runderlaß des Reichswit·tschaftsministers gebe 
ich hiermit bekannt im Anschluß an me ine Runderlasse VI e 
5760. 23/10 vom 20. April 19441), Vle 5760. 2-3!21 vom 
9 August 19442), Vle 5760.23/20 vom 18. August 1944 3) und 
V le 5760/29 vom 25. eptember 1944. 

Die iru obigen Runderlaß des Reichswi1·tsehaftsministers an
gezo".enen früheren Runde1·lasse sind mitgeteilt worden: 

f>~/41 mit Runderlaß Va 5760/445 v. 2. Juli 1941•), 
5/4~ " » Va.5760.23/5 v. 23.Januar 1942•), 

42/42 " " Va5760.2/ 2 v. l.August19-l2'), 
50/4~ » » Va 5760.10/71 v. 20. August 194~!7), 
Q /4~ » " Va5760.28/112 v. 27. Oktober 1942 8), 

4/43 " » Va.5760.6/ll v. 28. J anuar 1943 1) , 

9/43 » " VI e 5760.25/219 v. 6. Aprill943 10), 
:!V43 » » Vle5760.5/34 v . 3. Juni 194311), 
:!3/43 » » VIe 5760.11/40 v . 3. Juni 19-!311), 

3144 » » V Ie 5760/34 v . 11. Febi'Uar 1944 13), 
l:J/44 » » VIe 5760/6 v. 24. März 1944"), 

25/44 » » Vle 5760.6/49 v. 25. August 1944 15) . 

I 
RArbßl. 19« S. I 182. 

• RArbBI. 1944 S. I 285. 
• RArbBI. 1944 S. I 312. 
• Im RArbBI. oit:bl abgcdruclct. 
• RArbOL 1942 S. I 42. 

RArhßl. 19-12 S. I 371. 
' RArbBI. 1942 S. I 884. 
• RArbOL 1942 S. I 491. 

RArbßl. 1943 S. I 92. 
• RArbßl. 1943 S. 1261. 
") RArbßl . 1943 S. I 342. 
••) RArbßl. 1948 $. I 343. '"i RArbßl. 1944 S. I 81. 
" RArbBI. 1944 S. 1131. 
•• RArbBI . !9H S. I 918. 

Im Auftrag 
Het7.ell 

Sozialverfassung, Arbeitsrecht, 
Lohn· und Wh·tschaftspolitik. 

Gesetze, Verordnungen, Erlasse. 
Der B auftragte für den VierjahrL'Splan 

D r Generalbevollmiichtigtc 
fiir den Ar bei tsci nsa.tz 
Ilfe 3 Nr.1239lf44 

Berlin. 
den 29. September 1944 

Betr.: Prämien für Verbes ernng vorschläge im 
Betrieb; hier: Reich einheitliche Regelung. 

Die Deutsche Arbeitsfront hat eil1e reichscinh itlich • Prä
mienregclun<> für betriebliche Verbcsser lnl!!SVOI'schlii.ge aus.gc
arbeitct, nach der die einzelnen Betriebsfü.hrer unter Beachtung 
un.d im Rahmen meines Erlass vom 12. April 1944 (RA1·bBI. 
S . I 172) verfahren sollen. ie begründet die Notwendigkoit 
...;ner solclten Richtlinie mit der bish r vielfach beobachteten 
\Villkür in der Ausschüttung dieser Prämien. Zum Teil ien die 
Ge fol!!Sclltlftsmitgliecler mit Zuwendungen belohnt worden, die 
in keiner \V eise dem Verbe erunasvorScJtlag entsprachen. Zum 
Teil eien wiederum di.e Betrieb führer so großzügig gewes n, 
daß man kanm von einer gerechten und rotreiTenden Bewer
tung d Ve1•besserungsvor chlages sprechen könne. Um der
:tJ"tige willkürliche Bewertun!t<!n die r Vorschlä.ge auszu
schließen un.d um :r.u.gleich zu verhliten, daß looiglich unter 
Vorgalle eines Verb erungsvorschl ao-es ungewöhnlich holte 
Zuwendu ngen dem ein1-elnen Gefolgschaftsm itglied !remacht 
werden, sind die Richtlinien de1• Deutschen A1•beitsfront aus
gearbeitet un.d a.ufgestellt word n . 

leb gebe TI1nen die e Regelung mit dem Beme1·ken wißder, 
daß betrieblicJ1e Prämien für Verhesserungsvorschl" ae, die 
Slicb im Ra.hroen meines Erlasses vom 12. April 1944 bal!RJJ 
und die unter BeacJttung d r reich 'nheitlic.hen Prä.mienrege
hmg dru· DeutscJten Arbcitsf1·ont m·r hnet worden &ind, als 
wilhre1>d der Geltung d L<>hnstops zuläs ig anzusel:ten sind: 

Reichseinheitliebe Prämiem·egelung für betriebliche 
Verbes erungsvorschläge. Notwendigkeit und R ichtlinien. 

1. Die Entwicklung des betri blicJten Vo1· chla.gswesen.s 
ma.cht reichseioheitl,iche Bew~rtungsr·ichtli.nicn nötig, um die 
Uns:iche1·heit, die durch t.ahlreiche »Prämie nsysteme« hervor
g rufen worden ist, w beseitigen. Für gl ich1vertige Ver
b erungsvorschläge rnlissen bei gleichem Anwendungs
umfang und bt>i gleicher Stellunrr des Vorschlagenden im Be
tl•ie b übe1•all etwa. gleiche Prä.mien gezahlt werden. 

2. Für ein reichseinheitlich s Prämienverfahren ist davon 
aus1,ugehen, daß Verb erung n Leistungen der Gefo1g
schaftsmitgliecJe,· an der B etl·iebs- und Volk gemein.scha.ft dar
stellen. Verbesserungsvorsc.hlä.!!C sind im Verwerterbet.ricb im 
Regelfall duroh eine einmalige Sonderzuwenduna im Rahm<'n 
d Erlass des Generalhevollmächt.igten für den Arbeits
einsatz vom 12. April 1944 (III c 3 N r. 10310/44) J) großt.ügig 
zu belohnen. Die P1·ämie ist so zu bemessen, daß der V or
schla.gende in ihr ei ne ehrende AnMkeruH•ng empfind<Jt B1·ingt 
ein Gefolo-scha. ftsmitglied moorere bra.uchba1-e Vorseblä.ge ei n, 
ist die Möglichkeit einer beruJlichen Förde1'Ung zu prüfen. 
Haltungsmängel diirfcn nicht durch verringe1·te Prämien be
straft werden, sonde1·.n sind dut·ch a.ndere Eniehun.gsmaß
nahmen m korrigieren. 

3. Für die Ermittlung der Prämie · t der wjrtschaftliche 
Wert d Vorschla.ges Ztlgrunde zu 1 gen, der für den Zei t
raum e~ne Monats (mittlerer Monatsdurch c.hnitt) zu er
mitteln ist. 

4. D r wirtschaftliche Wert (Ersparnisse a.n Arbeit zeit, 
W erk-, Kr a. rt- , HilfsstoiTen und Gemeinkosten) des Verbe se
rungsvol·schla.ges ist in Punkten festzulegen, wobei je 5,- ßl.Jt 
mit einem Pwtkt zu bewerten sind, 1000,- ßl.Jt E~sparnisse 
zählen olso 200 Punkte. Zu diese r Punktbewertung zwingt 

1) RArbßl. 1944 S. I 112. 

II II II \111111111111111111111111111111111 
H1514·0113 



• 

111\ l\1 1\1 

Nr. 29/30, 1944 Reichsarbeitsblatt Teil I I 387 

die Tatsaobe, daß neben dem wirtschaftliehen Wert Ve rbesse
l'un.gsvorschlä.ge meistens weh einen ideellen W ort habon, der 
selt.c.n wertmäßi.-.. ermittelt werden k:ann (z. B. Vermind runrr 
des A<USSchusses, Erböhun"' der Güte der El'7101.1!?.1lisse, Ver
mindei"Ung .der Unf.aHgefn.hr, onung von Werkzeu!ren und 
Maschioon, :wllh Arbei rleichteruna usw.). 

Hierrür ;st - je nr.u:h Umfan<> und Anwendungsbereich -
eine entsprechende Punkt7.a.h1 n ben der Punktzahl für den 
wirtschallliehen Wert einzmetzcn. Die Am.a.hl von 40 Punkton 
für den Zweek des Vor chla.go.s in gesamt oo r für die einzelne 
Gruppe (Aroeitsel"laiehterung, Ver-minderung des A.usschus es 
ll!lw.) oll da.bei im Reg lfa.ll nicht iibct cluüt ten weooen. Die 
Punktzahl e rmöglicht , boi Unterfiihrern von der Auszahlung 
der Prämien im Einzelf[L11 ab-.u, hcn und sie viertel- oder 
halbj ä.hrlicb gemäß de r OeosaJntpunktzahl von.l.I.Delhmen. Außer
dem kann die Punktz.ahl dazu dienen, Werkstattwettbewerbe 
durchvuführcn. 

5. Bei der Bewerttmg des Vo~>Schlagszweekes ittd beoi der 
Dur hfiihrun,g des Vorschln"' zu gewähren: 

a) bei. Anwendtm<> im !rerin!!en Umfang 1 bis 5 Punkte 
b) bei Anwendung fiir einen kleinen Per

sone nkl'eis oder eine kleine Maschi-
nengruppe . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 bis 9 ' 

c) bei Anwendung in Drittlerem Umfang, 
fiir eine größere Maschinengt·uppe, 
größere AnzaJ1l der Erzeugn· e oder 
einen größeren P er onenkrei.s ..... . 

d) bei Allweru:lung im großen Umf<mg, 
für ei.ne größere J.\1a.schinengruppe usw. 

e) bei Anwendung für· einen gr·oßen P er
soncnkrei.s, große und wertvolle Ma-
schinen ... ... ...... .. ......... . . . 

f) bei Anwendung fiir die DurchfüJwung 
in mel1rere n Betrie ben des Werkes .. . 

g) bei Anwendung in Sottderfäll en . ... . 

6 b;s 15 11 

9. bis :!0 " 

15 bis 25 " 
20 bis 30 , 
25 bis 40 11 

Erfolgt Bewe l'tung des Vorschlagszweck neben deom wirt-
schaftlichen Wert, ist der Punktwert n1i.her der unteren Grenze, 
ist k in wirtschaftlicher Wert vo~handen urul erfolgt Bewer
tung nur nach dem Zweck des Vorsc.blages, ist Bewertun<> 
näher der oberen Grenze zu wählen. Kommen bei d er Bewer
bung des Vorschlagszweckes mehrere Gruppen in Betrocht 
(A.usschußminderung, Schonung der Werkzeu~e, Leistun".s
steigcrung), ist die Hauptgruppe näher der oberen Grenze, die 
anderen Gruppen sind näher der unteren Grooze vu we rten. 

6. Zur Berechnung des wit·tsohaftlichen N utzen.s ist 7JU be
achten: 

a) J\t-beitszeatersparn.isse können aus Grüru:len der Ei.nf>a.oh
heit mit 1,- tNJt je er parter Swnde eingesetzt wendCII, 
boi Angeler-nten , Ungelernten und F.r:woo mit 50 /JW· 
·werden Fachkräfte beisp·ielsweise von Fraruen ersetzt, 
wirod die Lohne rsparnis mit der Differenz, nämlich mit 
50 .!JW die Stunde bewer·tet. Ein Gemeinko tenzusohla.g 
wird nicht vorgenommen. 

Die Kosten fiir die Durchführ'Ung der Vel'bOO.Ser\lllg 
trägt der Betnieb. Durchfiihrungskosten &ind also vom 
WLt·tscha.ftlichen utzen nicht a.bzusct:~en. Trägt sich die 
Verbe erun.g nicht, wird sie im Regelfall auch nic.hl 
als brauc.hbar anet·kannt we11den. 

b) Ersparnisse an Wer•k-, Kraft- und lLilfsstoffen sind mit 
dem Gestellungspreis einzu etzen. -

c) Gern inkosten sind in Höhe ihres tatsächlic.h eingesparten 
Wertes und nur dann einzusetit.en, wenn der Verbesse
rungsvorschlag sich darauf bC7iicht, also a.uf Rä.ume, 
Arbeitsplätze liOod Grund tückc; Ein~ichtung und O~~gani
s.ation dieser Rä.ume und GruDtdstiicke; Leistungen Dritter 
(z. B. Beförderungskosten) 01der um .-sottSt.ige Kosten«. 

d) Geht die ei'Diitteltc Punktzahl für einen Verbessei'lmgB
vorsch la.g über 1 000 Punkte hinaus, ist die Pr·ämie als 
Sondel'fa.ll 7lU behan.deln und im Einvernehmen mit der 

DeutscJ1en Ar-beits front ~ tn.ul gen 'l.llld dem Reic.hstreu
hiillder zur Genehmigung vorzuschla.goo; desgleich n ist 

onderantrng boim zuständigen Reichstreuhänder vom 
Betriebsfühi'Cr zu stellen, wenn die Prämie den Wert 
von 500,- tll.J6 im Einzelfall überscltreitet. In di em 
Falle ist dem Vorschlagenden vomb die Prämie mit 
"'unäc.hst 500,- tNJt auswza.hl n. 

7. Als Faktoren, die den Prämi nbetrag beeinfl<ussen, wer
den a:nerkamtt: 

a.) L e i tungsst.ufe. Hande lt es sich um eine sohöpfe
niBcibe Leistun~> (g rtmdsätzlich n ues Gßdmken.gut), i!rt 
die Prä.mie voll erwirkt, also Faktor 1. Liegt nritden
kende Bereiligung (obctriebsfremdes, neuart;ges Gedanken
~ut). vor, Iist Faktor 0,7 einz tzen. 

H®delt es sich um umsichtige Mitttl'beit ('Ü·bel'lllahm 
1m Betni.eh bereits bek-annten Gedankengutes), ist d r 
Faktor 0,5 zu wiiblen . 

b) Stell:un .g des E i n senders •im Betdeb. Je nach 
dc.r tellJung des FAn dens im Betme b gelten folgende 
F .a.k to ren : 

Angelernte und Hilf8a.rbeiter (a.uch Fr.a.uen und 
Ju.,.endliclte) Fa.ktor 1,2 

Facharbeiter = Faktor 1 
VoM.rbei ter, achboarbei ter, Angestellte der Vcrwa.l
tun<> = Faktor 0,8 

Mei ter , Gruppenführer, sottS!lige Sa.ohbea.rOOiter mit 
geltebener Verantwortung = F.a.ktor 0,5 

Abtcilungaleiter, Betniebsingen:ieure mi.t gehobener 
Ver.runtwOt·tun.g, Raruptgt·uppen.führer = Faktor 0,3 

c) Je nachdem, ob deor Verbesesrungsvorsch1a.g im eigenen 
Pfrichtenkre.is Liegt oder im fremden, ;st der Stellungs
faktor um 0,3 zu mindern od r zu erhöben. 
W eitere Faktoren erübrigen sich. 

8. Die niedl'ligste Geldprämie ist mit 10,- tNJt zu ge
währen, Prämien unter 10,- tllvlt &iDtd durc-h Bücherr u. ä. zu 
ersetzen. Prämien bis zu 50,- tllJt ~ind a.uf volle 5,- .:N.It, 
bis 100,- tll.Jt a.uf volle 10,- .:N,JI,, bis 200,- .!N,Jt aruf volle 
25,- tll.lt, über 200,- .7l.Jt auf volle 50,- .7?,.1{, 1mfzurundern. 

9. Be:i Vef'lbes er·un~n, deren wirtscha.ftJicher Wert erst 
später zutreffend errechne t werden kann, ist nach Ablan1f eines 
J,a.bree it Einführung der Vel'bes erung eine tJberp-riifung 
vorrz.unel1men und !!egebenenfaUs eine Naohprii.mie zu zahlen . 

10. Ve rbesserungen, die sieb als Erfuulungen erweisen, 
wer<den d"rch driese Regelung 01ioht berührt.• 

In V ertretun.g 

Dr. Kimmich 

Als Sonder d ruck ist die 

erschienen. Er enthält 

die Aalftllnuag, 
del Erlal Ober die AusiiSIIngssltze 
(Auslösungstabelle), 

de1 Dunllltlhrunperlal und 
eingellende ErlluteruntH 
von Oberregierungsrat Dr. K n o II e. 

Preis je Stück 0,40 .7l.Jt 

GescbiHsstelle des Reichsarbeitsblattes 
BERLlN SW11, Saarlandstraße 96 
Postscheckkonto : •Berlln 10019, Relchsarbeits
minislerlum, Zahlstelle• 
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Der Beauftragte für dea Vierjahresplan 
Der Geaeralbovollmäebtigte 

für den ArbeitseinsaU 
111 b II Nr. 27514/44 

Berliu, 
den 11. Oktober 1944 

An die Herren Präsidenten der Gauarbeitsämter 
"!!d Reichstreubänder der Arbeit. 

Betr.: Durchführung des 4istuogslohns bei der OT. 
Der Sondertreuhänder 8er Arbeit für die Organisation Todt 

wird :r:ur fachlichen Unterstützung der Arbeit der gemein amen 
Sachbearbeiter der Reichstreuhänder einer Einsatzgruppe Lei
stungslohDing nieure einsetzen. Dadurch wird die unbedingt 
notwendige Einschaltung techni eh geschulten Personals, auf 
die bei der Durchführung des Leistungslohns im Baugewerbe 
nicht verzichtet werden kann, sichergestellt. Den Leistungs
lohningenieuren obliegen die bei der Durchführung des Lei
stungslohns anfallenden technischen Aufgaben und Beurtei
lungen. Ihre Zuständigkeiten werden vom Sondertreuhänder 
für die OT. im Einver·nehmen mit mir abgegrenzt. 

Aus dies r neuen Einrichtung ergeben sich praktische Folge
rungen für die Durchführung des Leistungslohns. Im Reichs
arbeitsblatt Nr. 29130 vom 25. Oktober 1944 wil·d daher eine 
Anordnung veröffentlicht werden, durch die das 1\Ieldcverfahren 
nach der RTO. über den Leistungslohn neu geregelt wird. Die 
nach der RIO. über den Leistungslohn im Baugewerbe :r:u er
staUenden l\Icldungen sind danach in Zukunft an Jen Lei
stung Iohningenieur der örtlich zuständigen Oberhauleitung 
der OT. zu richten, von dem sie, soweit sie nicht abschließend 
von ihm selbst zu bearbeiten sind, an den gemeinsamen Sach
bearbeiter der Reichstreuhänd r einer Einsatzgruppe weiter
geleitet werden. Der Weg der Anwigen geht also geradlinig 
von der untersten technischen Instanz aufwärts zum Beauf
tragten und Sondertreuh:inder, so daß ein unnötiges Hinund
herschicken von Anzeigen vermied n wird. 

Der Geltungsbereich der Anordnung bezieht sieb auf dv.s 
gesamte Baugewerbe. Solange die OT. den überwiegenden 
Teil der Bauvorhaben im Reichsgebiet durchzuführen oder zu 
betreuen hat, ist die e Zuständigkeitsverteilung im Interesse 
der Verfahrensvereinfachung und um die Betriebe nicht durch 
dl!-8 Wf.'iterbestehen verschiedener Zuständigkeiten zu verwir
ren, notwendig. Sämtliche auf Grund der Reichstarifordnung 
über den Leistungslohn im Baugewerbe :r:u erstattenden Mel
dungen sind daher in Zukunft nicht mehr beim örtlichen Reichs
treubänder der Arbeit, sondern über den Leistungslohninge
nieur der OT. einzureichen. Da die gemeinsamen Sachbear
beiter auf Grund meiner Weisungen verpflichtet sind, mit den 
örtlich zuständigen Reichstreuhändern ihrer Einsatzgruppe enge 
Fühlung zu halten, ist die nach wie vor notwendige Einschal
twJg der Reichstreuhänder der Arbeit auch bei diesem neuen 
Verfahren gesichert. · 

Die Anordnung wird erst am l. Dezember 1944 in Kra.rt 
treten, da die praktische Durchführuog es neuen Meldever
fahrens gewi ser orgnnisatori eher Vorber itungen bedarf. 

Um eine möglich t strafTe Zusammenfas ung in der Bearbei-
tung der Lei tungslohnfrngen zu sichern, werde ich von der 
Bestellung der übrigen Saohbearbeiter für das Baugewerbe 
der Reichstreuhänder der Arbeit zu Sachbearbeitern des Son
dertreuhänders für die OT., die ich mit meinem Erlaß vom 
~5. August 1944 - III b 2 Nr. 26809/44 - angekündigt hatte, 
absehen_. Es verbleibt also dab!'i, daß lediglich der gemein- • 
same Sachbearbeiter der Reichstreuhänder einer Einsatzgruppe 
gleichzeitig achbearbeiter des Sondertreuhänders für die OT. 
wird. Der Sondertreuhänder fiir die OT. wird im übrigen die 
gemeinsamen achbe:u·beiter zu seinen Beauftragten bestellen. 

In V crtretung 

Dr. Kimmich 
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Herausgegeben vom Reichsarbeitsministerium und vom Oeneralbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz 
Verlagsanstalt Otto Stollberg, Berlin W 9, Köthener Straße 28/29 

TEIL II 

Amtli~he Nachrichten für Reichsversicherung 

Fflr Filhrer imd Reim, Volk und Vaterland 
starben den Heldentod: · 

Bachmann, Adolf, As sor, stellv. Geschäftsführer 
der 1\füllerei-BG., Feldwebel, April 1944; 

B a.l ze r, Gottfried, Tarifanzestellter, AOKK. Nürn
ber"', UnteroffiZier, Juni hJ44; 

Behren.s, Dietrich, Verwalt.ungssek.rctär, AOKK. 
Rendsburg, Obw.,.efreiter, Juli 1944; 

Blank, Jo ef, Tarifange tellter, AOKK. Koblenz, 
Gefreiter, Juli 1944; 

B r o e 1m ~ n n, Heinz, Büroan~~stellter, Westfäli ehe 
landwirtschaftliche BG. in lVlünster, Obergefreiter, 
Juni 1944; 

Fr i ck e, Rudolf, Verwaltungsin pektoranwärt r, 
AOKK. für die Stadt 0 nab.riick, G!l!frciter, Mai 
194-1; 

Frost, Erich, Verwaltun"' inspektor, AOKK. Pots
dam, OberLahlmei ter, Juni 1944; 

G 1 äse r, Arthur, Krankenpfleger, Krankenkassen
verband für den Bezirk des Oberver icherung amts 
Leipzig in Lei nig (Bezirksknnkenhaus Leisnig), 

anitätsfeldwebel, Mai 1944; 
Gu 1 de, W,i!fricd, Tarifangestellter, Innung -KX. 

Forst {Laus.), G freiter, Juni 1944; 
II än ser oth, Erich, Verwaltungsinspektor, AOKK. 

Magdeburg, Obergefreiter, J•uni 1944; 
Hohnhorst, Walter, An!reStellt<>r, Lnnd-KK. für 

den Krei · Grafschaft Hoy~ in Syke, Obergefreiter, 
Juli 194-1; 

Husse r, Artur, Lehrling, AOKK. für den tadt
und Landkreis Kolmar, Gefreiter, April 194-1 ; 

Kle·b b a, Paul, Tarifan~>estellter, ;Krankenkasse 
( ozialversieherungsanstalt) Posen, Gefreiter, ·Juni 
1944; 

Knoop, Walter, Bürogebilfe, AOKK. Hannover, 
ff-Sturmmann, Juni 1944; 

Langner, Gerhard, Verwaltung a.nwärter, All-

i
<>em ine Orts-Land-KK. Sag.an, Wachtmeister, Mai 
944; 

Mii lle r, Waller, Taritangestellter, AOKK. Nürn
berg, Matr.-Ober.gefreiter, Milli 194.4; 

S a In e c, Ma.ximilian, Behörde.na.ngestellter, L VAnst. 
Gra.z, Gefreiter, Juni 1944; 

Se h.m i d t, Friedrich, stellv. Landcsgeschii.ftsfii.hrt>r, 
Reichsverband .d.er Ort hankcnkas en, Stabszahl- ' 
mei ter, Juni 1944; 

Schüller, 1V•a.lter, Verwaltung inspelcior, AOKK. 
für Freiberg <U. Umg., Regierungsin pektor (Wehr
macht beamter), Mai 1943; 

S t aih 1, Alfroo, Kassenbote, AOKK. Breslau, Feld
webel, Juni 1944; 

S e~ n, Erwin, Obersekretiir, B:w-BG. Bezirks- ' 
verwa.lbung Stuttgart, Obergefi•eiter, Juni 1944; 

S ü I w a 1 d , Karl, Inspektor, AOKK. des Kreises 
Lemgo, Unteroflhier, Juni 1944; 

Tenschert, Erwin, Angestellter, Land-KK. Nieder
donau in Wien, Soldat, Juni 1!)44; 

Weoe n er, Gerh'ard, Venvaltungsanwiirter, A.OKK. 
Pot dam, Gefreiter, Juni 194.4. 

Ihrer wird steh ia Ehrea gedacht werdea! 

Der Reichsarbeitsminister 

Frau Seldte 

1944 llt'. 29/30 
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der Ärzte (auch beamteter und ange tellter), 
Krankenschwestern, . Gesundheitsp (fegerinnen, 
Diii.ta sistentinnen, Krnnkengymna tinnen, med.-
techn. Gehilfinnen und Assistentinnen ....... . 

B tl·.: Durchführung det· )1ilit!lranwiirteran'tel
lungsverordnwlg im Geschäftsbct·eich des 
Reichsarbeitsministeriums .................. . 

Betr.: Ange teilt nlehrlingc und Anlernlinn-e im 
Ge chä.ftsbcreich der ozialverwal tung .. .... . 

Betr.: Achte Durchführungsverordnung 1ur Vet·
ot•dnung über die Besch~iinkung des At·beits-
pl:ttzwechsels . . ...... ... ................. . . 

B tr.: Löhne fiir Haus- und Küchenmädchen in 
den üffentlichen Krankenanstalten (Kr. T. § 9) 

8. Krankenversicherung. 
Be timmungen übet· die Vereinigung ' 'On Land-

kr:tnkenkassen. Vom 6. Oktober 1944 ....... . 
Betr·.: Vereinigung ' 'On Landkmnkenkassen .... . 
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A. Allgemeines und Gemeinsames. 
Der Reichsarbeitsminister 

II10420f44 
8erlin, den 17. Oktober 1944 

An die Träger der Reicbsversicherung, ihre Auf icht behörd n 
und V cr·bändc. 

Betr.: Sozialversicherung der im Notdieost
verhältnis zu Schanzarbeiten und ähnlichen 

Aufgaben Herangezogenen. 
Die Notdienstverordnung vom 15. Oktober 193 - (Reiclis-

1 

<>esctzbl. I S. 1441) unterscheidet zwischen langfrist•gem und 
kurzfristigem Notdien t. Diese Unterscheidung i t auch für 
die Beurteilung des oz.ialversicherungsverhältni ses von B -
deutung. · 

Die Verhältnis e haben nach Mitteilung des Herrn Reichs
ministers des Innem zu einer weitgehenden Auslegun<> des Be
g r·ifl's .. kurzfristiger Notdien tM in !ltstandsfällen geführt, so 
7 .. B. durch den Rundet·laß d~ Reich mini ter des Inn rn vom 
5. Augu t 1943 (MBliV. . 129-!) , nach dem kurzfristiger Not
dienst auch dann anzunehmen ist, wenn die im § 3 det· Not
dienstvet·ordnung vor<>e ehene Frist von 3 Tagen nur um 
weoige Tage übersclll'itten wit·d. Dem Bedürfnis, auch für 
diesen über 3 Tage binnusg benden kurzfri tig n otclienst 
eine dem § 5 Abs. 2 de1· otdicnstverordnung ntsprechende 
Vor chrift zu crla scn, hnt die A.nordnun". des Herrn Reich -
ministers des Ionern über An prüche der Notdien tp!lichtigcn 
auf A.t·beitsentgelt bei kurzfristigerp Notdien t von lä.ngm· I' 

Dauer als 3 Tage vom 27. Juli 1944 (Deutscher Reichsam.eiget· 
I r. 171 vom 1. Augu t 1944) Rechnung getr:tgen. 'Vie mir 
der lien Reichsminister dc Inn t•n mitget ilt bot, ist man 
beim Erlas e dieser Vor chriftcn grund ätzlieh von einem kurz
f•·istigcn otdien t bi zur Dau I' von incr "T oche nus<>egan
grn. Inzwischen hiltten jedoch die Vcd1iiltni c, die in yercin
J'achtcs Her·:tnziehung verfahren und kurzft·istigen :Totdien t 
~rfot·dcl'lich ma.chten, eine weite•·c und so er·heblich Au lvei
t.ung d s kurzfri tigcn otdien tes mit sich gebracht, daß die 
ausgcsproch ncn kurzfristigen NotdicnstvCI·pllichtunncn pt•uk
tisch dem langft·istigen Notdienst sch:. nahe kiimen. 

') RArbßl. [AN.]193~ S. IV 4 5. 

CbtH·gu ug det· Gemein chuftsaufgabcn d r Kran
kenversicherun~ für die dem Reichsgau Danzig
\Vestpreußen emgegliedet·ten o tpreußischen Ge-
bietsteile ... .... ... .................. , . . . . . II 285 

B tr.: Vereinfachung der Verwaltung bei den OT.
Krankenkasscn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 285-

Betr.: Abr chnun<> mit den Krankeukas n nach 
RVG. § 15 und WFVG. § 0 . . . . . . . . . . . . . . . . H 285 

Be cheide, Udeile. 
V r ich rung verhältnis nach dem Au scheid n au 

der 'Vehrmacht; hier: Anwendung der§§ 209n, 
2l4 RVO. auf Beruf oldntcn . . . . . . . . . . . . . . . . H 2Hii 

1. Entscheidungen des Reich ve•· icherungsamts: 
Entscheidun<>en der pt·uchsenate !'>::.R2 und 55 3 Il 2 6 

-l. Be cheide des Stn.tistisehen Reichsamts: 
Bett·.: Beitrag einzu<> in det• rcicbsge etzlichen 

Krankmwersicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 2 
C. Unfallver icberung. 

Bekanntmachung ............ 1• • • • • • • • • • • • • • • • • 11 .289 
Entscbeidun<>'en der Spruch enate . . . . . . . . . . . . . . . II 289 

F. Knappschaftliehe Versicherung. 
Betr.: Ver tärkte Ge undbcitsfürsorg im Bergbau II 289 
Betr.: ozia.lver icherung beitrftge der 0 tat·be iter 

im Bergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 2 9 

Personalnaehri~bten ...................... . .. 
' 

II 289 

Diese . .l\nd rungen im Notdienstctn atz erfot•dern eine ent
precbendc Anpassung der Sozialvet·sicherungsbestimmungen. 

Daher be timme ich auf Grund des § 5 Abs. 2 der Zweiten· 
Durchrlil1rungsverordnung zur otdienstverordnung (Sozial
Yersicherung der otdienstpflichtigen) vom 10. Oktober 19391) 
(Reichsgesetzbl. I S. 2018): 

A. Kranken- und Rentenversicherung 

1. Auch wenn der Notdienst länger nls 3 Tage, aber nicl.t 
liinger als eine Woche dauert, wird ein bestehendes Sozbl
versicherungsverhältnis nicht berührt, und es wird auch kein 
'ozialversieherungsp:flicht begründ t. 

~- Dauert det· Notclienst länger als eine Woche oder ist ,·on 
vornherein zu iibet·sehen, daß er länger als- eine Woche d!wet·n 
will, so bleibt das be tehende ozialver icherunboosverhältnis 
unberührt, wenn der otdienstpflichtige nach der Anordnun 

• 

d s· Reich ministers des Innem iiber An prüchc der Notdienst
pflichtig n auf Arbeit entgelt bei kurzfri tigern _ otdien t von 
iängf're,· Dauer als 3 Tage vom 27. Juli l9-l4 (Deutscher • 
Reichsanzeiger Nr. 171 vom 1. Augu t 1944) Anspruch auf da 
tegelmäßig Arbeit entgelt und die son tigen Be'züge au 

inem bi het·igen Beschäftigun<> v~rhäJtnis hat. In allen 
Fiillen, in denen Entgelt nicht gewäht·t wird, ilL § 4 der· 
Zweiten DUI·chführungsvc·t·ordnung sinngemäß. 

8. Unfalh·ersicherung 

1. Die bei chanzat•b iten und iihnlichen Aufgaben ingcsct?.
ten Kräfte unterliegen unnbhüngi<> von der Dauer ibt•e Ein
snh.es dem chutz der reich ge ctzlichen Unfallver·sichcr·ung; 
' 541 Ziffer 9 RVO. flnden Anwendung. 

~- Zu tiindiger Ver icl1er·ungstrn~er ist, sofem nicht nnch 
bi het·igen Vot· clu·ift n bereits di Zu tündigkeit eine anderen 
Versicherungsträgers begründet ist, die R ichsau Cüllt'ung -
bchürcle fiit· Unfallversicherung in Be1·lin S\V 6 , eue Grün
sb•af.le 17. 

!ein B cbeid YOm 31. Augu t 19-14 - n 90-!0J.H 
(HArbßl. [A .] S. II 232) wird damit gt>genstand los. 

Im Auflt·ng 
Jakob 

1111111 111111111111111111111111111 11 1111 
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Der Reichsminister der Finanzen 
S 2016-447 l I 

Der Reichsarbeitsmjoistcr 
II 870j44B 

Bcrlin, den 10. September 1944 

Betr.: W~itere Vereinfachung des Lohnabzugs. 
Wir be timmen zur weiteren Vereinfachung des 

Lohnabzugs auf Grund d r § 12 und 13 der Reichs
abgabenOI·dnung und de § Hl ,lcr Zweiten Verordnung üb~r 
die Vereinfachung des Lohnabzu"' vo.>m 2-1. April 1942 (Reichs
gcsetzbl I S. 252, RStBl. 1942 S. 473, RArb}Jl. [AN.] 1942 
'. Il 2!l0) im Einvernehmen mit dem Generalbevollmächtigt n 
fiir den Arbeitseinsatz das F o 1 g ende: 

1. Angleicbung der Bemessung grundtagen fiir die 
ge etzlieben Lohnabzüge 

Die Beitrii.ge zur ozialv rsicherung sind grund
slLtzlich von dem Betrag zu ber'chnen, der für die Berech
nung der Lohnsteuer maßgebend ist. Für die Berechnung 
der Beiträge zur Sozialversichcrun<> bl'!iben jedoch außer 
Ansatz: 

1. der Betrag, der auf der Lohnsteuerkarte des Arbeit- . 
nehmers als s t e u e r f r e i e r B c t r a .. oder als H i n zu
rechnungsbetrag ein"'etrngen ist (~ 20, 25 bis 27 
und § 14 der Lohn tcuer-Durchfiihrungsbestimmungen 
1939); 

2. der Landarbeiter-Fr ibetrag (§ 4 der Zweiten 
Verordnun.,. über die Vcrei!lfachung des Lohnabzugs vom 
24. April 1942 - Reichsgesetzbl. I S. 2;)2 -) und die 
Freibeträge auf Grund der Ost- teuerllilfe (Erlaß vom 
15. Dezember 19-13 - R tBl. 1943 S. 53 r. 898 -); 

3. der Hinzurechnung betra~> wegen schuldhafter 
.r ichtvorlegung der Lohnsteuerkarte (§37 der 
Lolmsteuer-Durchfiihrungsbestimmungen 1939); 

4. Bezü!!C, für die ich, der Reichsminister der Finanzen, 
Pauschalbesteuerung zugelassen habe oder zu
lassen werde; 

5. Bezüge, die mit den festen Steuersätzen des § 35 
der Lohnsteuer-Durchführung~bestimmungen 1939 ver
~teuert werden. 

2. Befreiungen voa der Lohnsteuer 

(1) Es werden von der Lohnsteum· befreit: 

l. die Gewährung von freien oder verbilligten 
M a h 1 z e i t c n im Betrieb an Arbeitnehmer, die nicht in 
den Haushalt des Arbeitgeber aufgenommen sind, ohne 
Rücksicht auf die Höhe d•s 'Verts der Mahlzeiten, unJ 
Zuschüsse für• die Einnahme von Mahlzeiten 
a. u ß er h a 1 b des Be t r• i e b s, soweit die Zuschüsse je 
Hauptmahlzeit 1,-.9i!.lt und je ebenmahlzeit 0,50 .9i!J(, 
nicht übersteigen. Die Vorschriften im Abschnitt 20 der 
Lohnsteuer-Richtlinien werden gegen tandslo ; 

2. Bezüge (BaJ·be7.iigc und Sachbezüge), die der Arbeit
geber einem erkrankten Arbeitnehmer für die Zeit 
gewährt, in der der Arbeitnehmer }{_ranken g e I d (Haus
geld) au der gesetzlichen Krankenversicherung erhält 
(Kraakengeld- und Hausgeldzuschiisse). Be
züge, die der Aa•beitgeber einem erkrankten Arbeitnehmer 
für die Zeit gewährt, in der der Arbeitneluner aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung Krankengeld (Haus
geld) n ich t erhält (Kr anken zu s c h ü s s e) , sind 
lohn s teuer p flieht i g. Krankehzuscbüsse sind jedoch 
lohnsteuerfrei, wenn es sich um Sachbezüge 
(Deputate) handelt, die d~r Arbeitgeber einem er
kr-ankten Arbeitnehmer in d r Land- und F o r t wir t
schaft während der ersten drei Tage der 
Arbeits u n f ä. h i g k e i t (KaI" e n z tage) ge<Vührt; 

3. Weihnachtszuwendungen ( eujahr zuwen-
dungen), soweit sie im einzelnen Fall 100,-..Jl.lt 
nicht übersteigen. 'Veihnachtszuwcndungcn ( cujabrs
zuwendungen) sind Zuwendungen in Geld, die in der 
Zeit vom 15. ovember eines Kal nderjahres bi zum 
15. Januar des folgend n Kalenderjahre nu Anlaß dP 
'Veihnachtsrestes ( eujahrstages) gezahlt werden; 

4. Prämien für Verbcsscrungsvorschliige , so
weit sie im einzelnen Fall 500,- .9i!..lt nicht übersteigen. 

owcit ic 500,- .9i!.Jt über teigen, sind sie nur mit den 
halben teuersätzen d 35 der Lohn teuer-Durch
führungsb timmungen 1939 in der Fassung der Ver
ori:lnung vom 14. Mai 1942 (Reich gcsctzbl. I S. 297) zu 
versteuern. Dadurch wird auch die Einkommensteuer von 
dem steuerpflichtigen Teil d r Zuwendung abgegolten; 

5. Belohnungen, die ein '~ehrmachtteil Gefolg
schaftsmitgliedern einzelner Betriebe als Anerkennung 
und Belohnung für be ondere Leistungen in der· 
R üs tun gs wir ts eh n ft gewährt, und Ver gü tun gen 
fiir Gefolgschaft erfindungcn, soweit die Be
lohnungen oder Vergütungen im einzelnen Fall 500,-tli!..lt 
nicht übersteigen- oweit sie 500,- .9i!..lt über teigen, 
sind sie nur mit den halben Steuersä.~zen des § 35 
der Lohnsteuer-Durchführungbestimmungen 1939 in der 
Fa ung der Verordnun"' vom 14. Mai 1942 (Reiehs
gesetzbl. I S. 297) zu versteuern. Dadurch wird auch die 
Einkommensteuer· von dem steuerpflichtigen Teil der Zu-
wendung abgegolten. · 

(2) Vor a u setz u n g fiir die steuerliche Begünstigung der 
im Abs. 1 Ziffern 1 bis 4 bezeichneten Zuwendungen ist, daß 
die Zuwendungen auf Grund lohngestaltender Vor
schl'iftcn oder auf Gnmd einer besonderen .Anord
nung oder Zustimmung des zuständigen Rcichs
neuhii.nde~s oder Sondertreuhänders der Arbeit 
gewährt werden. Lohngestaltende Vorschriften sind 
die Vorschriften der Krieg wirt chaftsverordnun~> vom 12. Okto
ber 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2028) und der Durchführun<>s
be timmungen dazu, der Tarifonlnungen, der Anordnungen dc 
Reich arbeitsministers und des Generalbcvo,lmächtigten ftir den 
Arbeit einsatz und der allgemeinen Anordnungen der Reichs
treuhänder oder Sondertreuhiind r cler Aa·beit, soweit sich diese 
Vorschriften auf die Festsetzung von Löhnen und Gehältern 
b ziehen. 

(a) Voraus s eh u n g fiir die steuerliche Begünstigung dea• 
im Ab .1 Ziffer:> bezeiclmeten Vergütungen für Gefolg
schaftserfindungen ist, daß die v~rgiitungen nach der 

eror·dnung über die Bchandlun~> von Erfindungen von Ge
folgschaft mitooliedern vom 12. Juli 1942 (Reicbsgesetzbl. I 
S. 466, R tBI. 1943 S. 702) und der Durchfiihr·ung verorcinung 
dazu vom 20- März 1943 (Reichsge ctzbl. I S. 257, R tBl. 1943 

. 702) und den Richtlinien für Vergiitun<>en von Gefolgschafts
erfindungen (R tBI. 19·13 . 705 und . 774 N r. 793) an g c
messen sind. 

(4) Die Vorschriften in dem Erlaß über die Besteuerung 
von Erfindervergütungen und Belohnungen für besondere 
Leistungen bei Arbeitnehmern vom 10. eptember 1943 (RStBI. 
1!)43 . 701 Nr. G 5) _werden gegenstand Los. 

(5) oweit die im Abs.1 Zi1Ier3 bezeichneten Weihnachts
zuwendungen (Neujahrszuwendungen) im einzelnen Fall 
100,-.7a!Jt und die im Abs.1 Zi!Tern 4 und 5 bezeichneten 
Zuwendungen im einzelnen Fall 500,- .9i!J(, übersteigen, sind 
sie insoweit lohnsteuerfrei, als sie eisern gespart werden. 
Hinweis auf die Abschnitte 6 und 7 des Erlasses über Ei erne!i 

paren vom 1. Oktober 1943 (R tBl. 1943 S. 725 Nr. 71 ). 

9. Änderung von bestehenden Steuerbefreiungen 

(1) Reisekostenvergütungen und iihnliche Zu
wendungen zur Abgeltung von Mehraufwendungcn, die 
einem privaten Arbeitnehmer durch eine auswärtige Be-
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schäfti"ung entstehen, ·ind § 4 Zi1Ter2 der Lohn tcucr
Durchfiihrung bestimmuugen l 939 g<'mliß lohusteu •·frei, so
w i t sie die tatsiichlich •n Mclu•aufwendungen des Arbeit
nehmers nicht übersteigen. Das i t abweichend YOn den Vor
scho·iften im 4 Ziffer 2 d r Lohn teuer-Durchfiihmng be tim
mungen 193!) immer anzunehmt'n: 

]. sbwt>it die Zuw ndungen auf Grund lohnge talten
dcr Vorscho·iften (Abschnitt2 Abs.2 atz2) odeo· 
auf Grund einer be ondeo·t-n Anoo·dnun<> oder Zustimmung 
d!'s zu tiindigen Rcichstreuh1inders oder Sonderh·eu
loänder der Ao·b it g wlihrt wcrd n, 

' 1 wenn eine der in Ziffer 1 b Z<! ichneten Reo-elun<>en nicht 
be teht, soweit die Zuwendung n die von mir, dem 
Reich ministco• d I' Finanzen, dur h Ve1·waltun<>sano1'd· 
nung bezeichneten B ü•ägc nicht überstei.,.cn. 

(2) Die IIöchstgrenzcn, die im § 5 de1· Lohnsteuer· 
J)urch fübrung be timmungen 1939 fiio• die teuerfreiheit von 
Jubiläumsgeschenken und im §6 ZifTer12 der Lohn-
teuer-Durchführung bestimmungen 1939 für dio teue..Creih it 

von Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen be
zeiclonet sind, we1·den aufgehoben. Jubiliium geschenke, 
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen sind lohn teu rfrei, 
soweit sie auf G1·und lohngeslalte~der Vorschrif
ten (Ab chnitt 2 Abs. 2 atz 2) oder auf Grund einer heson
deren Anordnung oder Zustimmung des zu tändigen Reichs
treuhänders oder • ondertreuhänders der Arbeit gewiihrt 
werd n. 

(s) chmutzzu.schlä.ge sind wie die anderen Eo·-
schwerni zuschlfL!!e 1 o h n s te u c r p flieht i g. Die Anordnung 
über die Steucl'freiheit von chmutzzula<>en im Abschnitt A 
:t;itJer 1 un eres Erla ses über die einheitliebe Behandlung von 
Lohnbezü<>en beim Steuer·abzug vom Arbeitslohn und bei der 
, oziah ersichemng; vom 20. Scptembe•· H>·H (R lBl. 1911 

. 697 rr. 714, RArbBI. [AN.] 19·11 . II 371) wird aufg hoben. 

<&. Be teuerung von sonstigen, insbesondere 
einmaligen Bezügen 

(1) Die Besteuerung nach f stcn teuersiit·Len § 35 der 
l.ohn teuer-Durchfiihrungsbe timmungen 1939 gemäß kommt 
nur fiir solche B züge in Bet..acht, die ihrem "\V e en 
nach nicht zum laufenden A1·beitslohn gehör~n. D~ 
sind ins b es o n d c r e die im Abschn i lt 6 cles El'las e über 
Eisemes Sparen YOm l. Oktobe1· 1943 (RStB1.1943 · S . 725 

rl·.718) bezeichneten sparfiihi".en einmaligen Zu
wendungen mit Ausnahme d ' r Leistung lohnpdimien im 
Haugewerbe (Ziffer 12), dPr Pauschalvergütungen für Mehr
arbeit und für onntag -, Feierta~- und Nachtarbeit (Zif
fer14) und der Oeneratorzulag~n (Zilfer17). rachzahlun
gen od r Vorau zahlungcn von Arb it lohn sind 
ins o w f' i t nach den feste'n Steuer iitzen des ' 35 der Lohn
stt>uer-Durchführungsbcstimmun«en 1939 zu versteuern, als sie 
~icl auf einen Zeitraum von mel~t· als zwö!C Momtten c1·· 
strecken. Bezüge, die ihrem W'escn nach zum laufenden 
A1·lleitslohn gehören, sind auch dann 7.usommcn mit d m lau
fend n A1·bcitslohn nach der Lohnsteuertabelle zu ve1•stcuern, 
wenn sie zu einem andc•·cn Zeitpunkt als der Inufcndc 
.'\t-beitslohn gezahlt werden. Sie ind dem laufenden 
A1·bcitslohn des Lohnzahlungszeitraums hinzuzurechncn, in dem 
sie gezahlt werden. ~nchzahhmrrPn und Vorauszahlungen 
von A1•bcitslohn .ind in oweit, als sie sich nicht auf einen 
Zeitraum von mehr als zwölf :Monaten crstr cken, nuf die 
LobnzohlungszeitJ·:iumc zu verteilen, für die sie g zahlt wer
d n. Die Vorsclll'iften im Abschnitt 56 cle1· Lohn teue•·-Richt
linien werden gegenstandslos. 

Boi piel 

über tunden,·ergiitungen gehüron ih1·ern "\i'\esen nach 
wm lau (enden A1'beitslohn. ic werden jedoch in vielen Bc
t1·ieben nicht zusammen mit dem Arbeitslohn fü1• den Lohn-
7ahlungszcitraum gezahlt, in dem' die Überstunden geleistet 
werden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Der Arbeit-

geber konnte bis h e ,. die übe•·stundem·ergütungen in einem 
solc!1en Fall nach den festen teuc1·sätzen des § 35 der J.ohn
steuer-Durchführungsbe timmung n 1939 versteuern. Er muß 
die über tundenvergütungen k ü n C t i ,., d m Arbeitslohn für 
d o n Lohnzahlung zeitraum hinzurechnen, in dem sie gezahlt 
werden, und die über tundcm·crgiit•Jngen zusammen mit dem 
anderen la.ufenden A1·beitslohn nach d r Lohn teue1·tabellc ver
steuern. 

(2) Der Kriegszu ehlng zur Lohnsteuer wird b i 
der Be tcuerung nach fe t n teuer :itzen § 35 der Lohn teuer
Durchführung be timmungen 1939 gemäß ohne Rücksicht auf 
die Höhe des Oe amtbetrug des A1-b itslohn im Lohn
•.alllun".szeitraum n u ,. erhoben, w<'nn d I' Bezug, der nach 
festen teuer iitzcn \'elsteuert wird, oder der steuerpflichtig•• 
Teil die es Bezugs 250,- .?i.Jt iibo!rsteigt. Die Yo•·schriften 
im Abschnitt 3 Ab . 2 des Erlasses iibcr die Durchführung dPI' 
Zweiten Lohnabzug -Verordnung vom 23. Mai 19~2 (RStBl. 
1!!42 . 553 N•·· 413) werden gegenstandslos. 

(3) Die Vorschrift im § 35 Abs. 2 der Lohnsteuer-Durch
fiihnmg bestimmun<>cn 1939 wird außer Kraft gesetzt. 

5. Abführung der Lohnsteuer 

(t) D r Arbeitgeber hat die einb haltene Lohn teu r an da 
Finanzamt abzuführen: 

I. spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden 
Kalendermona.ts: 

wenn die einbehal tene Lohnsteuer im letzten voran
n-egangenen Kalenderjah monatlich durchschnittlich 
mehr als 500,- .!llJ(, betragen hat; 

2. pätestens am zehnten Taa nach Abla.uf eines jeden 
Kalendervierteljahres: 

wenn die einbehaltene Lohnsteuer im letzten '·oran
•egangenen Knlendeo·jahr monatlich dt~~·chschnittlich 

mehr o.ls 5,- Jll.ll, aber nicht mehr o.ls 500,- Jll,.Jt 
betragen hat; . 

3. späte ten am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden 
Kalender jabres: 

wenn die einb haltene Lohnsteuer im letzten voran
n-egangcncn Knlenderja.lu monatlich durchschnittlieh 
nicht mehr al 5,- &.H, betragen hnt. 

Hot der BetJ·ieb im letzten vornngeaangenen Kalenderjahr 
noch ni ht b tanden, o richtet ich de1· Zeitpunkt für die Ab
fiiho·ung der Lohn teuer danach, ob die einbehaltene Lohn
steueo· im ersten ,·ollen Kalendermonat nach Eröffnung de 
ßetl'iebs die in den Ziffern I, 2 oder 3 bezeichneten BctJ·iige 
über liegen hat. 

(~) Da Finanzamt kann ausnahms·weise \'Oll einem 
A1·beit<'ebeo·, de1· die Lohnsteuer den Vorschriften im Abs. 1 
gemäß vierte I jäh r I i eh abzuführen hat, monatlich c Ab
fiihrung, und von einem Ao·beitgebt>r, der die Lohnsteuer d n 
Vor clu'ift n im Abs.1 gemiiß jährlich abzuflilu•en hat, 
'"i e l'te lj ä h r 1 ich e Abführung verlangf'n. Da Finanzamt soll 
davon nur dann Gebrauch machen, w nn da zur • ieher
stellung der richtigen A:bfühnmg d r Lohnsteue1• Cl' ford r
lich isl. 

(s) Die Vorsch1·iften in dem Erlaß über weitere EJ'leichte
rungen bei der Abfiihn1ng der Lohnsteue•· vom 2 . März 19!3 
(R tBJ. 1943 . 298 Nr. 261) werden gegenstandslo 

6. Inkrafttreten 

Die Vorschriften dieses El'lasses ll·eten am I. Oktober 1941 
in K1•aft. 

Der Reichsminister der Finanzen 

Im Auftrag 

Dr. Haußmann 

Der Reichs:u·beitsministm· 

Im Auft1'ng 

Jakob 

I 

• 
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Der Reichsarbeitsminister 
Jlli!69f44 B 

Berlin, den 17. Oktober 1944 

Betr.: Wegfall von Er atzansprüchen zwi eben 
V er icherung trägern. • 

In d m in Vorbereitung belincllichen Entwurf einer Verord
nung über die Anpas ung clcr Reichs,·ersicherung an den 
totalen Kriegeinsatz ('Vcgfall \"On Ersatzansprüchen und Ver
fahrenskosten) ist u. a. folgende Re .. elung vorge eben: 

.1. Die Ersatzao pr·iiche der Triiger der· Kr:mkenversiche
rung und der Träger der Unfallversicherun~ nach d n 
s § 1505 bis 1509a der· Rei h ' 'e r· icherung ordnun<>' wer
den nicht eintein abgerechnet. 

'<~ Die Tr·äger· der Unfall,·crsicherung zahlen an die Ver
bindungsstelle der deutschen Krankem•ersichcrung nm 
Er·sten jedes Kal ndervierteljahres, beginnend mit dem 
1. Oktober 1944, 10 Millionen Reichsmark. (Es folgen 
Bestimmungen über die Verteilung usw.) 

3. Die § 1524 bis 1526 der Reichsversicherun<>sordnung 
über die Ers:l.tza.n prüch der Triiger der Rentem·ersiche
rung der Arl»iter gegen die Trii.,.er der Unfalh·ersiche
runn- sind nicht anzuwenden.« 

Es entspricht nicht dem inne dieser VereinfaclJungsmaß
nahmen, daß einzelne V er· icherungsträger sich bemühen, vor 
der Veröffentlichun". der Verordnung noch möglichst viele Er·
satzansprüche durchw etzen und hicrdur•ch eine bei dem zu
nehmenden Personalmanpel besond rs unerwünschte_ Verwal
ttln"'sarbeit ver•ursachen. l ch rrsuche deshalb, schon Jetzt ent- • 
Sili'CChend Nl'll. 1 und 3 d r gepl anten Regelung zu yerfnhren. 

Irn .\uft.·ag 

Jakob 

Oer Reiebaarbeitsmioiater 
Ia. 3227/44 li. Ang. 

Berlin, den 10 Oktober 1944 . 
An die Träger der Reichsvcrsichcrun .. , ihr·e Aufsichts

behörden und Verbände. 

Betr.: Teuerungszuschlag im Ausland. 
Den im Auslande tätigen d utschen Beamten usw., die dort 

auch ilrren dienstlichen und tatsächlichen Wohn itz haben, 
werden bei zunehmender Teuerung infol"e chwankungen der 
Kaufkraft in den betre!Iendcn Ländern zu den Dienstbezügen 
Teuerun wschläge gezahlt. Zur Vermeidung von Mißver
ständnissen wei e ich darauf hin, daß diese Teuenmgszusehläge 
- und Vorschüsse darauf - nicht gezahlt werden dürfen 
zu den Be ch5.ftigungsvergütun en und zu den Dienstreisetage
ge ldern der in das Au land abgeordneten oder entsandten Ge-
folg chaftsmitglieder. ' 

Der Reichsarbeitsminister 
II 9346/44 

Im Auftrag 

Dr. Mev e 

Berlio, den 27. September 1944 

An das Reichsversicherungsamt. 

Betr.: Verwaltungsvereinfachung. 
.\uf Grund des 29 Abs 3 des G sotzes über weitere Maß

nahmen in der Rcichsversicherung aus Anlaß des Krieges Yom 
15. Januar 1941 (Reichsgcsetzbl. I S. 84) ermächtige ich da 
Reichsversicherung amt, 

a.) die ihm übertranoenen Entscheidungen über die Ver ichc
rungsfreiheit nach § 1284 Abs. 2 der Reichsversicherungs
ordnung, § 11 Ab . 3, § 12 Abs. 2 des Angestelltem•ersiche
rungsgesctze und § 29 Abs.l atz 3 des Reichskn(tpp
scha ftsgesetzes , 

b) Beschlii se nach § ]~42 d r· Reichsversicherungsordnw1g 
und § 17 des Angestelltenversicherung gesctzes über die 
Ausdehnung der B freiungsvorschriften , 

c) die iltm übm·tragenen Entscheidung n nach § 2 Ab . 4, 
3 des R eichsknapp chaft ge etzes über die Eigenschaft 

als knappschaftlicher Betrieb und über die Befreiw1g von 
Kleinbetrieben sowie nach § 7 der Verordmmg vom 
19. Mal 1941 (Reich gesetzbl. I . 2 7) über den Wider
ruf der Befreiung von Betrieb n der ~du trie der teinc 
und Erden 

bi a.uf weiteres zur·iichustellen, soweit da Reichs,·ersiche
rung nmt sie nicht selbst als kriegswichtig ansieht. 

Im Auftrag 

Jakob 

Totaler Kriegseinsatz; hier: Einsatz freiwerdender 
Ärzte (auch beamteter und angestellter), Kranken
chwestern, Gesundheit pflegerülnen, Diätas i ten

tinnen, Krankengymnastinnen, med.-techn. 
Gehilfinnen und A istentinnen. 

( Runderlaß de iRMdl. Yom 19 . .Arngust 1944 - A 204/44 -.) 

An 
o) die Reicluverteidigungskommissnre in den RV.-Bezirken Ostpreußen, Dan:ig· 

Westpreull<on, Wartheland. Oberschlesien, Niederschlesien. Mark Brandcnburg, 
Berlin, Pommern. Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg. Wes r·Ems, 
Osthanllovcr, Südhanoovc.r-Braunschweig, Mogdeburu·Anh•ll. Haii..-:Merseburg. 
Sachsen. SLidetenland, Thüringen, Westt.len-Nord, Westfalen-Süd, Esseot, 
Düs ldorf, Köln·A•chen. WtSimark, Baden, Wien, Niederdonau, Oberdonau. 
Tirtl und Vorarlbcrg, Salzburg, Kärnten, Steiermark; 

b) die Landesregierungen ln den Ländern Bayern, Württcmberg und Hessen; 
c) die Oberpriisideuten in Ka sei und Wicsbndtn; 
d) den Regocrungspräsidealcn iu Koblenr. als (gesehiiltsführende) Behörde des 

RV.-Kommlssars für den RV.-ßezirk Mosellaud; 
e) den Regierungspr:lsld•nten in • igmarinuen; 

(zu a bis e: nls •erantwortliihe ßchördcn fil.r die iirzllidle Planwirlschall); 
I) die Reichsstallhaaer in deu R••iehsgaucn: 
g) die Reichsstatthalter in den Reich gauf'l1 (Gauselbslver..-altung); 
h) die Landtsrl'!Jieruagca: 
i} die OherprisidOlllco (Staatl. Verw.): 
k die Oberpräsidenleu (Verw. der Pro•.·l'erbände); 
I die llegieruogs;oräsidcnten; 
mj drn Oberbürgermeister der Reichshauptstadl Berlia ; 
D die Landräta und Oberbürgcrn:eister. n 

(Zu a bis m mit Abdrucken für die Leltendcu Medizinalbeamten - ~fc· 
dizina I dexernen ten.) 

Nachrichtlich an: 
o) den Rcichsgosundheitsfübrer - Ziviles Gcsandhcitswcscn -, Buultragter lür 

iirztlicho i'lanwirtschall in Berlin; 
p) den Reichsgesundheitsführer - Zi•iles Gesundheilswesen -. Beauftragter für 

irztlichc Plan,.·irtscltall iu Crrlin - Plunuagsstelle lür das Schwesteruwesen: 
q) den l'olizroipräsident,•n in Berlin . 

(Zu a, o nnd p durch Abdruci<) . 

( t) Änt.e (.auc.h beamtete und angestellte) und Krnnkenschwe
ster·n, die YOll ihrer bisherigen Ti.i.t.rgkeit .im zu .. e der jetzt ein"o-c
lelteten VereinJachungsmaßna.hmen freigegeben werden, IDd 
nm·er"Li.iglich dem Rct:chsge.sundh itsführer - Ziviles Ge und
! jtsw., n -, Bc.auftna.gtc.r für ärztliche PlaJnwiN.schaft bzw. 
Planungs tellc für das Schwe ternwesen, in Berlin \V , \Vil
helmstraße 74, zum Einsatz zu melden. 

(2) Oesundheillspfle!!er•jnnen, Diiit i tentinnen, !K.rnnken
"ymna tinnen, med.-t.echn. Gehilfinnen und Assi tentinnen sind 
im .,.Ieichen FaUe 

d m Reichsmin! ter ·d Lnmwn, Abt. A, .in Berlin NW 7, 
'cha.dow tr.aße 4, 

ztlm Ei11 <1-tz !l.U melden. 

In Vertretung 

Dr. Conti 

• 
(MBiiV. S. 21.) 

Der Reichsarbeitsminister 
lb 3571/44 

Berlin, den 29.September 1944 

Abdr·uck 71Ur Kenntnis. 
Är'2te, -die .im Zu.ge der Ve r-einfachunoosmaßnalunen Cm;~i ~ver

den un.d zu r· Verwendung äm z.ivlilen Sektor in Betracht l.:om
men, sin.d mir - bci iü·t;tcn der R&icJumlrs'cbe.rung über dn.s 

• 
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Reich versicherungsa.rnt - o.der - für die Arbe:itseoinsat-zver
waltung - dem GBA. <in jedem Falle beschleuniget namhaft 
zu machen. DaOOi · t da.s Lebensalter und das är"Ltlic.he Fach 
am:urel>en. 

Di.e Mitt.eilt.in.g zur Abgabe an den Reichsgesundheitsführer 
- Zivile Ge w1dheitswesen - wird von anir ve1•a.nlaßt. 

Dieser Erlaß e1·geht im Einverneltmen mit dem GBA. 

Im Auftrag 

Dr. Scholtze 

Der Reichsarbeitsminister 
Ia 5273t44 

Berlin, den 29. September 1944 

An die Träger der Reichsversicherung, ihre Aufsichtsbehörden 
und Verbände. 

Betr.: Durchführung der l\lilitäranwärter
anstellungsverordnung im Ge chäftsbereich 

des Reichsarbeitsministerium • 
Von Aufsichtsbehöl'den !IIDd Verbän.den de1· Ve1 ichernng -

träger ist bei mir di.e Frage aufgeworfen wo1-den, ob vur Ver
~"altungsvercinfachung für die Dauer d Kw-ie.,~ auf die z.ur 
Durchführung der Militä.ranwärtel'a.nstx:llunogsverordnunoo vor
~ch.-lebe:nen MeLdungen verziohtet wer.den kann. IcJ1 bin 
dieserhalb nit >dem RuicltSrnin:ister des Innern J.n Verbjncl-un". 
getreten. Vorerst bin üc.h damit elnverstanden, daß die yon den 
eill.ZIClne.n Ver ioherungsträgern gemä.ß Runderlaß vom 2. No
v~mbel' 1943 - I a 6071/43 - Nr. 4- (R.A.rbBl., [.>\.N.] S. II 
4 1) "Lum 1. September jedes J.ahres .der Aufs;ichtsbehöJ•dc fl.U 

CJ1Stattenden Meldungen nacJt ·dem 1\I.Luster .der .A<n1aoo 1 
~f.A. VDB. unte.nbleiben. 

Das ReicJtS,vei'ISicher,ung rurnt legt mir, w:ie bö&her vorg lten, 
Ii mm 15. Sepbember jedflS Jahres je ein Ye1·ze:chnis <ler vor
behal1lene.n Stellen fiir die seiner Aufsicllt untei'SOOhcnden Vcr-
icherun!;'Sträger vor. Zum gleichen Termin reic.hen mir die 

ReäcJlSve!'bä.nde der Kl'ankenka.ssen een z.usammC'\,"'ß.fa.ßtes Ver
fLcichnis .der beli de.n iJhnen. an!!'esohlossenen Krankenkassen Yor
hehaltenen Stellen ein. Hierbeü gehe ich davon aus, d.aß dem 
Reichsversicherunogsamt un.d <len Reichsverbä.n.den der K.rrunken
k~en die Auf tellung eines voll tä.ndige.n Vera.eichnisses nach 
dem Muster der Anl·a.ge 1 MA. VDB. aruf Gnmd cigener Unter
la,gen rnöglicJt ist. 

Der vorgenannte R.underl,aß vom 2. N<wem.bel· 1943 ·-t mit 
einem entsprechenden IDmveis = VCJ"SeheJl. 

Der Reicbsarbei tsminister 
la 5741t44 

ImA111ftrn.g 

Dr. Meves 

BerHn, den 19. September 1944 

Betr.: Angestelltenlehrlinge und Anlernlinge 
im Ge chäftsbereich der Sozialverwaltung. 

Ich erkläre mich damit einver tandcn, daß die vom Reicl1 -
t••cuhii.nder für den -öffentlichen Dienst erlassenen Richtlinien 
für die Erziehungsbeihilfen - ttnd sonstigen Leistungen an Lehr
linge und Anlernlinge im öffentlichen Dienst vom 9. Dezember· 
1 !:143 (bckanntgegcben im RArbBl. 1944 S . IV 5 und RBesBI. 
1944 S. 50 Nr. 4314 und S. 97 N1·. 4355) :weh auf die vor dem 
I. Feb,•ua1· 1944 begonnenen Lehr- und Anlel'Dverträg auge
wend t werden, wenn e für die Lehrlinge oder Anle•·nlinge 
günstige1· i t. In den in Betracht kommenden Fällen sind die 
laufenden VcrtJ·iige entsprechend zu ergänzen. 

Im Auftrag· 

Dr. ieves 

D~r Reichsarbeitsminister 
Ia 582~/44 

BerHn, den 3.0ktober 1944 

An die Träger der Reichs,•ersicherung, ihre Aufsichtsbehörden 
und Verbände. 

Betr.: Achte Durchführung verordnung zur 
Verordnung über die Beschränkung des Arbeit -

platzwech el . 
Nach der Achten Durchfüh•·ung vero••dnun<> zm· Verordnung 

iiber die Be chränkung d s Arbeitsplatzwech els vom 11. August 
1944 (Reichsgesetzbl. I S. 176) - § 1 - bedarf die Lösung 
von Arbeitsve..l1ä.ltnissen (Lehrve1·hältni scn) auch bei der 
Kündigung mit Zustimmung des anderen Vertra!!'Steils und bei 
Einigung der Vertragsteile der Zustimmung des Arbeitsamts. 
Die Verordnung gilt vom Tage dCJ; Ve,·kiindun.., ~25. Augu t 
1944.) an zunächst auf die Dauer von sechs Monaten ( § 2). 

In einem Durchführungserlaß vom 15. August l!l44 - VIc 
5!>51/85 - hat der Generalbevollm5chti te für den Arbeits
einsatz klargestellt, daß die Leiter von Ve1·waltungen des 
Reichs, der Länder, der Gerneinden (Gemeindeverbänden) und 
der Deutschen Reichsbank bei Einigung über die Lö un~> von 
Arbeitsverhältnissen ihrer Gefolgschaftsmitglieder keiner Zu-

timmung des Arbeitsamts bedürfen, weil sie nach § 1 der 
Zweiten Dm·chführung verordnung zur Arbeitsplatzwechselver
ordnung vom .7. März 1!)41 (Reichsgesetzbl. I . 126) für die 
Kündigung ihrer Gefolgschaftsmitglieder von der Zustimmung 
des Arbeitsamts befreit sind. Bei den Trägern der Reichs
versicherung und ihren Verbänden i t zur einvernehmlichen 
Lösung des Arbeitsverhältnisses die Zu timmung des Arbeits
amts jedoch erforderlich. Der Antrag kann von jedem der 
Vertragsteile beim Arbeitsamt gestellt werden. 

Der Reichsarbeitsminister 
I a 3735!44 

Im Auftrag 
Dr. Meves 

Berlin, den 3. Oktober 1944 

An ~ie Träger der Reiebsversicherung, ihre Aufsichtsbehörden 
und Verbände. 

Betr.: Löhne für Haus- und Küchenmädchen 
in den öffentlichen Krankenanstalten (Kr. T. § 9). 

(Vgl. RArbBl. [AN.]1942 S. II 418.) 
Der Reichstreuhänder für den öffentlichen Dienst hat mir 

am 14. August 194.4 - IV/XXX 2 a Ta Kr. 26 - mitgeteilt, 
daß er demnächst eine Anordnung über die Löhne für die 
Hau - und Küchenmädchen in den öffentlichen Kranken-

' anstalten in seinen Amtlichen Mitteilungen bekanntgibt, die 
auch, soweit erforderlich, in meinen Dienstblättern abgedruckt 
werden wird. Bis dahin sind Lohnerhöhungen nach Möglich
keit zu verm~iden. 

Im Auftrag 
Dr.Scholtze 

B. Krankenversicherung. 
Bestimmungen über die Vereinigung von Land

krankenkassen. Vom 6. Oktober 1944 1
). 

Auf Grund de Abschnitts II A•·tikel 6 des Gesetzes über den 
Aufbau der Sozialversicherung vom 5. Jvli 1934. !) (Reich -
<>esetzbl. I S. 577) wird im Einvernehmen mit dem Reichs
minister für Ernährung und Landwirtschaft bestimmt: 

. I. 
Bestehen in dem Bezirk ein s Oberversicherungsamts meh

rere Landkrankcnkas en, so können sie abweichend von den 
Vor·chriften d r Reich \'CJ'sichcrun"' ordnung von Amts wegen 
oder auf Antrag mitcinandc•· vereinigt werden, wenn dadurch 
die Wirt chaft.lichkeit erhöht wird oder die Vereinigung aus 
anderen Gründen zwcckm1ißig ist. 

1) Veröllcntlicht im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen St .. tsanzciaer 
Nr. 239 vom 24. Oktohcr 1944. 

') RArbBI. [AN.] 1931 S. IV 308. 

• 
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Statt der Vereinigung können auch Teile ausgeschieden und 
einer anderen Landkrankenkasse zugeteilt oder ausgeschiedene 
Teile verschiedener Kassen zu einer neuen Landkrankenkasse 
zusammengeschlossen werden. 

II. 
Uber die Vereinigung oder Ausscheidung beschließt end

gültig det· Vor itzende des Oberversicherungsamts, in dessen 
Bezirk die Kassen ihren Sitz haben. Er ist insoweit an Wei
sungen des Reichsarbeitsministers gebunden. Liegen die Sitze 
der beteiligten Kassen in Bezirken verschiedener Oberversiche
t•ungsiimter, so bestimmt der Reichsarbeitsminister das zustän
dige Oberversicherungsamt. 

Der Reichsarbeit minister kann auch dem Vorsitzenden eines 
Ob.ervcr icherungsamts die Durchführung der Verfahren für 
mehrere Oberversicherung amt bezirke oder Teile von ihnen 
übertragen. IIL 

Der Vot·sitzende des Oberversicherungsamts leitet das Ver
fahren von Amts wegen ein. Die beteiligten Kassen, Gemeinden 
oder Gemeindeverbände sowie der Reichsverband der Land
krankenkassen sind zu hören. 

In dem Beschluß iiber die Vereinigung ist de1• Tag festzu
setzen, mit dem sie in Kraft tritt. 

IV. 
Soweit erforderlich, findet ·bei der Vereinigung oder Aus

scheidung eine Auseinandersetzung statt. Für sie gelten die 
Vorschriften der §§ 285 bis 297 der Reichsversicherungsord
nung mit der Maßgabe entsprechend, daß an die Stelle des 
Ve•·sicherungsamts der Vorsitzende des Obet•vcrsieherungsamts 
tritt; er entscheidet endgültig. 

Mit Zustimmung der beteiligten Kassen kann die Ausein
andersetzung unterbleiben. Bei unerheblichen .Ändenmgen be
darf es der Zustimmung der Kasse nicht. § 288 Abs. 2 und 
§ 289 der Reichsversicherungsordnung gelten auch dann ent
sprechend. Ob eine unerhebliche Änderung vorliegt, entscheidet 
der Vorsitzende des Oberversicherungsamts endgültig. 

Berlin, den 6. Oktobet· 1944. 

Der Reichsarbeitsminister 

(U 10715144) 

In Vertretung des Staatssekretärs 
Jakob 

Der Reichsarbeitsminister 
ll10715/44 

Berlin, den 6. Oktober 1944 

An die Vorsitzenden der Oberversicherungsämtcr. 

Betr.: Vereinigung von Landkrankenkassen. 
Meine Bestimmungen über die Vereinigung von Landkranken

kassen vom 6. Oktober 1944 bezwecken Verwaltungsverein
fachung und damit nach Möglichkeit die Einsparung von Ar
beitskräften. Ich ersuche daher, unverzüglich in geeigneten 
Fällen die Vereinigungsmöglichkeiten zu prüfen und durchzu
führen. Bei Zweifelsfragen sowie in den Fällen, in denen nach 
JI Abs. 1 Satz 3 meine Entscheidung notwendig ist oder in 
denen eine Anordnung nach Il Abs. 2 für zweckmUßig gehalten 
wird, ist mir alsbald zu berichten. 

Uber die durchgeführten Vereinigungen ist ;nonatlich, ers t
malig zum 1. Dezember !944 zu berichten. 

In Vertretung des Staat sekret[it·s 
Jakob 

Der Reichsarbeitsminister Berlin, den 7. Oktober 1944 

11 9422/44 

Obergang der Gemeinschaftsaufgaben der Kranken
versicherung für die dem Reichsgau Danzig-West
Jneußen eingegliederten o tpreußischen Gebietsteile. 

Auf Grund des § 43 Abs. 1 der Verordnung iiber d1e Ein
f,Wumng der Reichsversicherung in den eingegliederten Ost
gebieten vom 22. Derernher 194.1l) (Reichsgesetzbl. I S. 777) 

bestimme ac.h lim Einvem.e.hmen mit dem Reiahsm.iniste.r des 
Lnnern: 

Die Gemcinsc.hafts:wf·gaben der J{.ra.nke.nversicherung für 
die dem Reichsg>a.u Danz.ig-vVoestpreußen eingegliederten ost
preußischen Gelietsteile ind ' '00 der Lande versicherungsan

talt D.an.z.~g-W tproußen ?iU übernehmen, und zwar: 
ab 1. Oktober 1944 die Regelung des vertl'llluensäirztlichen 

Dienstes und 
ab 1. J.anuar 1945 die übrigen Alufgaben nach der Dritten 

Veroruinung z.um Aufbau der So:z.ialver
sic.beru.ng (Gemein.sc.haJtsa.ufgaben) vom 
18. Dezember 1934•) (Reichsge etzbl. l 
s. 1266). 

In Vertretung 
Dr. Engel 

'l RArbBI. (AN.] 1942 S. II 2. 
• RArbBI. JAN.j 1934 ·S. IV 416. 

Der Reichsarbeitsminister 
li 9332{44 

Berlin, den 28. August 1944 

Betr.: Vereinfachung der Verwaltung 
bei den OT.-Krankenkassen. 

Auf Grund des § 9 Satz 2 der Verordnung 1,ur Sicherstellung 
des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspoliti
scher B~deutung vom 13. Februar 1939 (Reichsgesetzbl. I 
S. 206) bestimme ich zur Vereinfachung de.· Verwaltung: 

1. Fiir die Gewährung von Leistungen an die im Rahmen 
der OT. eingesetzten krankenversicherungspflichtigen Unter
nehmerarheiter und -angestellten und das OT.eigene Personal 
sowiCl deren be~echtigte Familienangehörige ist die OT.
~rankenkasse oder die Betriebskrankenkasse des Reichs Zweig
stelle OT. zuständig, bei der die Leistungen zuerst beantra_gt 
werden. 

2. Zwischen den genannten Krankenkas~en werden aushilfs
weise gewährte Leistungen gegenseitig nicllt erstattet. 

3. Als Sterbegeld für Versicherte wird bis auf weiteres 
ein fester Betrag von 250 Reichsmark gezahlt . . Erreicht dieser 
Betrag nicht das Vierzigfache des Grundlohns, so hat die 
Krankenkasse auf Antrag ein höheres Sterbegeld ~u zahlen. 

4. Diese Bestimmungen finden auch auf laufende Fälle An
wendung, Ziffer 3 jedoch nur, wenn die Ermittlungen zur Fest
stellung des Grundlohnes noch nicht abgeschlossen sind. 

Im Auftrag 
Jakob 

Der Reichsarbeitsminister 
VIII c 1620/44 

Oberkommando der Wehrmacht 
Cbef des Wehrmachtsanitätswesens 

30a/a 12 WFV 
3100/44 

Berlin, den 2. Oktober 1944 

Betr.: Abrechnung mit den Krankenkassen 
nach RVG. § 15 und WFVG. § 80. 

471/43 RV. 
(Im Anschluß an den Erlaß vom 23. März 1943 1951143 WFV. 

Rundet-lasse 1943 S. 58 Nr. 60, RVBl. 1943 S. 8 Nr. 18, 
RAt-bBI. [AN.) 1943 S I1 130, Fürs. u. Vers. Best. 1943 

S. 82 Nr. 99.) ' 

In Ausführung des Erlasses des Führers über den totalen 
Kriegseinsatz vom 25. Juli 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 161) wird 
die Abrechnung der Krankenkassen über die Aufwendungen für 
die Heilbehandlung der Versorp:ungsberechtigten, die nach dem 
RVG., dem WFVG., den RADVG.en oder auf Grund andcrm· 
Vorschriften nach Maßgabe des RVG. oder des WFVG. ver-

• 
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sor·gt wer·o.len, mit \Vit·kung \'0111 1. April 19·H, also bereits füt• 
das l.llalbjaht· d s Rechnungsjahn! 1944, wie folgt weiter 
'ereinfacht: 

1. An telle der tat ächlich ent landen n Au "aben füt· 
Arzneien, Verbandmittel, kleinere und griißere Heilmittel oder 
liilf mittel owie tärkungsmittel erhalten die Krankenkassen 
fiir jedt>n Behandlung fall inen Pau chbetmg ,·on 6,- tll.fl. 
Als Behandlungsfall gilt d~r j weilige Abt·echnungsfall. Et·
~treckt sich also die Behandlung auf mehrere Halbjahre, so 
kann der Pauschbetrag in jedem Halbjahr in.Rechnung gestellt 
werd n. 

~. Erhalten zugeteilte und ausgesteuerte Versorgungsberech
tigte in sinngemäßer Anwendung der Vor chriften der RVO. 
~§ 21!.1/220 außet·halb des \Vohnorte H ilbchandlung, so for
d rt die aushelfende Krankenkasse die entstandenen Kosten 
mit den für die Versot•gung heilbehandlung on t aufgewen
deten Au gaben bei dem für sie zU3tändig n V rsor~un<> amt 
unmittelbar zur .Erstattung an. Eine Beteiligung des für den 
\V'ohnort des Versorgung b rechtigt('n zuständigen Versor
~ungsamts und der für die Hei lbehandlung am \Vohnort zu
ständi"en Krankenkasse ist omit nicht mehr et·fordet·lich. 

3. Die Kr:mkenka sen fordern ihre Aufwendun.,.en fiit· die 
IIei lb handlung der zug teilten und au gesteuerten Versor
gungsberechtigten, die nach dem RVG., dem 'VFVG., den 
RADYG.cn odet· auf Grund anderer Vor ehriften nach Maß
gabe des RVG. oder de \VFVG. ver orgt werden, sowie für 
die Behandlung von Köt·per chiiden Versicherte r, wenn ein Pet'
soncn chaden im Sinne de § 2 P chVO. ' 'orliegt, bei dem öt·t
lich zustiindigen Versot·gung an1t in einer umme, also nicht 
getrennt nach den Gesetzen usw., auf Grund deren . die Heil
behandlung gewährt wird, in det' folaenden Form zu•· Et·
stattung an: 

·Krankenkasse 
den 

Kostenanforderun~. 

(Et·laß des Reich arbeitsmini ters VIIIc 1620/44 und des 
Oberkommandos det· \Vehrmacht, h f des Wehrmacht-

... 30a/a12WFV ? Ok b 19 ,.) santtatswesens 
3100144 

vom -· · to er '*"'· 

An Ko ten det· Heilb handJung und Heilfür orge für zu
geteilte und ausgesteuerte Versorgungsberechtigte, die nach 
d m RVG., dem WFV ., den RADVG. n oder auf Grund 
anderer Vot·scht·iften uoeh Maßgabe des RVG. oder d s 
WFVG. versorgt werden , sowie fiir die Behandlung von Kör
re:sehli.den Versicherter im Sinnedes § 2 PSchVO. sind in .d t• 
Zmt vom ................... bts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -

gesamt ............ tli.lt entstanden und vom' crsorgungsamt 
.... ... . ............ . . . . in .........•....... .. .•.•. zu 
er tatten. (In diesem B tra.,. ist der Verwaltungskost nanteil 
in Höhe ' 'Oll ............ .;ll.J{, <'nthalten 1). Die Richti .. keit 
der Ko tenanf01·derung wird hiermit pflichtgemäß bescheinigt 
und ausdrücklich ,·c t·siche t·t, daL) 

a.) die nacb~ewiesen n Kost-=n l'ür Zugeteilte und Aus
ge teue1·te entstanden und den Beschädigten die Kranken
geld-, Haus!l'eld- und Reisekostenb(' trän-e gegen Em!>
pfaogsbeschemigungen ou gezahlt worden ind; 

b) die Zugeteilten und Ausgesteuerten in der Zeit, für die 
Ko tener atz angefordct·t wird, keinerlei versichet·unas
rechtliche Ansprüche auf KrankPnhilfe, insbesondere auch 
nicht auf Grund der Kt•ankenvcrsicherung der Rentue~, 
gegen die Krankenkns e hatten; 

c) die Lei tungen der Är"Zte owie det·en Bescheinigungen 
übet· At·bcitsunfähigkeit in den erfordedichen Fällen nach 
Teil I Nr. 24a des Ärztlichen Reichstarifs für das Vet·
sorgungswesen in Verbindung mit den Vorschriften der 
RVO. § 36 ff. nachgeprüft und notwendige Ausgleiche 
bereits berücksichtigt worden sind; 

d) die Ko ten, die für V crsich r te nngefot·dert werd n, 
durch die Behandlung von Körperschilden im Sinne des 
S 2 P. chVO. cnt tnnden sind. 

• • • • • • • 0 ••••• 0' •• 't 

(L. .) . 
den .......... , ... . 

·:······· ...... . . ... . ....... .. . 
(Bc.elchnung der Krankenkassl) und Unlerscbri!l 

dl'll L<ilors der Kronkenkasse) 

4.. Die Regelung unter 1 gilt auch für die Errecbnung det• 
cr tattung fähi,..en Ileilfiir orgekost n für die Behandlung von 
Körper hiiden Versicherter, wenn ei n Personenschaden im 

inne des § 2 P chVO. vorliegt (Erlaß des RAM. vom 
15. Mai 1944 - VIH 1-237/44 - Ab . 2, Runder Ja c 19-U 

. 104 r. 91, RArbBI. (A .] . II 131) . 
5. Die Vct·sor,..ungS".imter buch('n die erstatteten Ko ten beim 

Einz I plan XII Kapitel3 Titel 10. Inwieweit ie beim Rech
nung jahresah chluß auf die einzelnen Ilnushaltstitel auf:r.u
tl'ilen und umzubuchen sind, wird noch bestimml wct·den. 

Der Reichsarbeitsminister 

Im Auftrag 
Dr.Bauer 

Oberkommando der Wehrmacht 
Chef des W ehrmacht anität we en 

Im Auftrag 
Dr. \Vürfler 

') Sur erforderlich in der Abrechnung für du 2. Halbjahr jeden Redtnung jnhr<s. 
er tmols !Ur die Zelt vom 1. Oktoborl91t bis 31. März 19t5. 

Bescheide, Urteile. 

Versicherungsverbältni nach dem Au scheiden 
au der Wehrmacht; hier: Anwendung der 

§§ 209a, 214 RVO. auf Berufssoldaten. 

§ 209 a. RVO. i t auf Beruf oldaten (zu vgl. Erlaß vorn 
15. Februar 1944 - li 1329/44 -, RArbBl. [AN.) . II 49) 
und freiwillig liin<>er di n nde oldaten anwendbar. Ansprüche 
aus § 214 RVO. können Beruf soldat n und frel\villig länger 
dienenden Soldaten zweimal Cl'\vach en, vor dem Eintritt in 
die \Vehrmacht, und zwar unmittelbar aus · 214 RVO., ferne•· 
nach dem Ausscheiden aus der \Vebrmacht aur Grund des 

209 a Abs. 2 RVO. 
(Drsch•id des R~ichs.rbeitsministe rs vom 30. &-11lember 19H - II 10250/44 - .) 

1. Entscheidungen 
des Reichsversicherungsamts. 

Entscheidungen der Spruchsenate. 

5582 (GMUidaltallche) IOie grundsätzliche Entscb. 5545 
• Eatacheldaag. (AN.1944 S. li 3 ) ist auch ~ 

dann entsprechend anwendbar, wenn die Erkrankung während .. 
der Dreiwochenfrist des § 214 RVO. eingetreten ist. Daher ist, 
auch wenn die Arbeitsunfähigkeit erst nach Ablauf dieser 
Frist hinzutritt, gegebenenralls Krankengeld, und zwar als 
Regelleistung und im Rahmen der Zill'er I N r. 5 des Erlasses 
des RAM. vom 2. November 1943 (AN. 1943 S. li 485) zu ge
währen.] (Entsch. d. Ersten Revision senals der Abteihm". für 
Kranken- und Invalid nversicherung vom 15. S ptember 1944 
- IIa.K15/44 1 -.) 

' 
Der Kläg r war mit d m 14. November 1942 wegen Aus-

scheidens aus seiner Be chä.ftigung bei der beklagten KK.. 
abgemeldet worden. Nach der Abmeldung erkrankte er an 
den Folgen eines Lei tenbruches und befand ich vom 
15. Febntar bis zum l. M.iit•z 194.3 im KrankenhaU3. Der Beginn 
der Behandlung bedürftigkeit war zuniicllSt str itig ; Al"beit,s
unfiüligkeit lag zur Zeit der Erkl'ankung jed nfalls noch nichl 
\'Or, sie trat vielmehr erst später hinzu. D r Kliiger vet·lnngte 
von der beklagten AOKK. die über·nahme \'Oll Rl,20 .;ll.ß, 
Krankcuhnu kosten, fernet• das satzung miißige Kranken- und 
Hausgelo.l. Die Beklagte hält sich zur Lei tung nicht für ver
pflichtet . 

Das VA. hat durch Entscheidung vom 6. Ja~uar 1944 die' 
Klage als unbegründet ,abgewiesen, weil es annahm, det' Ver-
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sicherungsfall sei überhaupt erst mit dem 4. Januar 19~3, also 
nach dem Ablauf der 3-\Vochcnfo·i t d s § 214 RVO. ein
getreten, auch IJabe die AOKK. die Gewiihrun"" von Krank n
hauspfl ge nicht genehmi".t. 

Im Laufe de Bemfung ver•fahrens erkannte die b klagte 
AOKK. als Tag des Beginnes der Behandlung bcdürftigkeit 
den 5. Dezember 1942 an, den let7.t.en Tag, der noch inne~halb 
der 3-\Vochenfrist de § 214 RVO. lag, während die Arbeits
unfähigkeit unstreitig erst nach Ablauf die er Fri t hinzu
getreten ist. 

Das OVA. hält d n Anspruch des KHigers für begründet, 
hat jedoch die ach zur grundsätzlichen Entscheidung dPr 
Frage an da RVA. ab".cgeben, ob d r Grund atz der Ent eh. 
5545 (AN. 1944 . II3 ) auch für P ·r onen gilt., die nicht 
ehon während der Ka enmitgliedschaft, soudem erst \l"iiho-enrl 

' der 3-Wochenfrist des § 214 RV0.
1
bebandlungsbcdürftig e•·

krankt sind. Das OVA. will diese Frage b jahen. 
gcn die Zulä igkeit d r Abgabe bestehen keine Be

denken. 
achlieh ist der erkennende nat der Auffassung des OVA. 

beigetreten. 
ach der Ent eh. 5545 (Ar . 1944 . li 3 ) ist das Kranken

geld vom 4. Tage der Arbeit unfähigkeit an für die volle 
atzungsmäßige Dauer zu gewäho·en, wenn ein Kassenmitglied 

behandlung bedürftig erkrankt, di A•·beitsunfähigkeit jedoch 
erst nach dem Ausscheiden au der Ver icherung und nach 
dem Ablauf der 3-Wochenfrist de § 214 Abs. 1 RVO., abe1· 
noch während des Anspruchs auf Krankenpflege eingetreten 
ist. Zu po·üfen wao·, ob dies entsprechend auch gilt, wenn die 
Erkrankung nicht schon während der K;tssenmitgliedschaft ein
getreten ist, wohl abe•· noch in d •• 3-Wochenfri t des § 214 
RVO. Der nat hat diese Fo·aae bejaht. ·wie der Aufbau des 
Zweiten Buches der RVO. erkenn n läßt, kommt es für den in 
seinem 2. ,Abschnitt behand ltcn An pruch auf Kas enl istung n 
grundsätzlich nur auf die Tatsache an, daß der Antragsteller 
fü1· den Fall der Krankheit versichert, d. h. dem Versicherungs
schutz unters tellt ist, nicht · auf die Kas nmit".lied chaft :tls 
solche, die in dem Abschnitt iiber die Leistungen nicht erwähnt, 
ondern im 4. Ab chnitt (Verfas ung) näher •eo·egelt ist. Der 

Versicherungsschutz b steht ab r, wenn chon mit der Beschrän
kung auf die Regelleistungen und im Rahmen der Ziffer I No•. 5 
dc>i Edasses de RAM. vom 20. Mai 1!)41 (A . 1941 S. ll 197), 
jetzt eo·seh.t durch den Erlaß d s ItAl\1:. vom 2. ovember 1943 
(A . 1943 . li 4 5), :JUch noch in der 3-Wochenfrist d •s 

214 RVO. In die r Z it handelt es sich nach der Absicht 
d Gesetzes ('·gl. KüJme, ~Kranke~vcrsicherun<> .. , 2. Aufl., 
, . 165, Anm. 6 zu § 214 ' RVO.) noch uni eine achwirkung 
aus dem Versiche•·un verhiiltnis, und s macht insoweit grund
sätzlich keinen Unterschied, ob der Versicherung fall der 
]{rankheit noch während der Ka enmitglied chaft oder erst 
während der F1·i t dc § 214. RVO. eingetreten ist. Insoweit 
trifft auch hier im wesentlich n die Begründung der grundsätz
lichen El]tsch. 5545 (AN.l944 . Il3 ) zu. Daher ist diese 
~ntscheidung auch dann entspr chPnd anwendbar, wenn die 
Erkrankung wälu·end deo· 3-\Voch nfri t des § 214 RVO. ein
gctl'Ctcu i t. Auf die F t tellung dicsos Go·undsa.tzes hat sich 
der erkennende Senat b sclu·ünkt, da die Unterlagen für die 
weitere Entscheidung in der Sache s lbst nicht ausreichten. 
Dem OVA. obliegt es nunm hr, die noch erfordeo·lichen Eo·
iio·terungen anzu t llen und sodann in d r ache abschließend 
1.u et·kennen. 

1!::.1!::.8~ (Dradllt&llcbe) [Das von der KK. gemäß Ab
UitJI ~· Eatacbeldaa.,. sc:hn. I Nr. 2a Satz 3 des Erlasses 

vom 2. November 1943, betr. Verbes erungen in der gesetzlieben 
KV. (AN. 8.11485) übe•· die 26. Woche hinaus gewährte 
Krankengeld, fällt nach § 1505 Abs. 1 Satz 2 der RVO. dem 
Träger der UV. zur Last.] (Entsoh . .cJes EI'ISten Ri&\;ision -
senaLs der Albtlg. für Kn:tJ1kc n- und lnvalidenveJ "ic.hcrung vom 
15. ptemhcr 19·H - HaKE 17/44• -). 

Die AOiKK. für den tadt- und Landkreis . hat IgElgeniden 
bck la..,.ten Gemeindcunfa.llvcrsicherungsver'ba.nd anläßtich der 
:ufl 14. ptember 1942 Ul"" trct nen B rufserJ..,a.nkun·"" d 

Versiahertc.n S. einen E atzanspruoh .gelten-d rgemaoht. Er · t 
von dem Träger der UV. 1a:n l'k.annt <U!Iod bef•üedigt wonden, 
bi .auf fol!!tmde L · tun !?Oll, die !lieh a.uf 'e Ze.it vom 46. To:~.o"'C 
nach -de<m Unfall an be"ti hen: 

a) Aruf .. -endun.gen für d, JieoilverfaJuen vom 
16. bis 30. April 1943 mit insgesamt . . . . . 10,50 JlJt 

b) Aufwendunge n für wiederkehrende Geld
lcistun.!!OO (KI'ankengeld) Slir die gleiche 
Zcit mit ins!!eSamt .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,15 " 

:w:samm~1 . . . . 70,65 t/lJC, 

Di Beifoüedi2'11n,g di eo· I{ tfonde.nung v wei""ert der be
klagte Verbancl mit der Be!!l'lin.dun.g, ,daß er mit Be,g.inn der 
27. \ Voc.he oo.ch d m Unfall ~nit der Zalo1wtg der Unfallrente 
z.u oon-jlll11 n habe und Doppell . tungen an den Vei'S.ich.erten zu 
verm "den ·eien, d'et•n r mit dem 1 ~in:weis da.na.uf, daß sich 
be.i .dem Kranken!reld über di.l 26. \Voche hina.us 'IIDl keinen 
Reoltt.s=sprucJJ des Ve icherten, ondcm um eine Zta.hlung 
handele, die lediglic.h im E•me en d Trii!rers der KV. l:iege, 
d. h. um ein sogenannte ~Kla.nnl · tun ...... Eäne olche Leistung 
gehe über Klas hi.na.us, was die KK . .auf Grund der KV. zu 
le:i te'l1 habe. 

D.as V11.\.. bat durch iEntsoheidung \'Oll\ 8. Ap;rll 1944 den 
bekl-agten GemeündeunfallY.er icherm'brsve•1hand V.CJ'IIrte:ilt, an 
die Klägcrin den Beto·ag von 70,65 .!/i,lt zu zahlen. Zu•· Be
gründung ist au :refillrrt, daß 1die KK. ent prechend den lgeset/l
liCih n VorscJmiften an den Versioherten ge1eis,tet dlllbe und illt 
Ersa.t-za.n prillch idalJcr 7JU Recht bestehe. 

Auf die Be~tfung des bekla..,<>bl:n Geroemdeunfallversjcbe
rml!!'SYel1band s hat das OVA. doi he ~n das RV.A. zur Ent
sohe:idung .der "'rundsätzLiol•en Fo•11i"<>e abgeg.eboo, ob das von 
dem Tr~r der KV. gemäß d-em Edaß d R.AM. vom 20. Mai 
19-U (AN. . Ill97) über tdie 26. Woche binaus ;vähr,te 
K.nankengeJd 1tacil § 1505 RVO. 1d m Träger oder UV. zur Last. 
Cällt. Das OVA. n.eiL<>t dazu, di iFJ1a.!!e zu bejahen. 

Gegen diie Zulä.ssigke:it der ,Abgabe bestehen keine B_edenken. 

n.chllich wm die Bel'ufun.,. ohne E1•foli!!. 

N"oacl1 § 150;) ,<\..bs. 1 Satz 1 RVO. trä.gt d ie KK. die Auf
w.endun!!en ,für IIeilver.faJJren und ~\Üedeo·k.elu·ende GeldleistJun
gen 1311 den Verletzten während d 1· et'Sten 45 Ta.ooe naclt dem 
Unfnl l oweit :ic n:!c.ht ühco· do hlina.JIS!!ehen, ~v die KK. o.u( 
G.r.und dc•• KV. vu lei ten ha.t. Im üb ·!!Cn f.all n die Arufw~m
!l;mge:n dem Träg r d.er UV. ~.w· L t. lfiemacil lia.t d r Be
kla!!t.e in d r hier m:tßgeben-den Zeit YOID 4.6. Tage n;ach dem 

nJall ~ .alle Aufwendun!ren zu erstatten, \\'Clche ilie iK.K. 
nach den Vorsohr.iften ~L r KV. oder UV. gemacht hat. D i 
gilt zunäcl t ohne weü für den Bet.ro.g von 10 50 a.Jt 
lleih ·erf,ahrenskosten, ""ll"""Cil .d cn Eo tla.ttun"' od a· be-klo.!!'te 

meMJ.d unf~allve~ "cherwog veo·hand .auch keine Einwendungen 
erhobe-n ~ta.t. Er wen.det sich '>lielm hr nur ge!!'en die Erstat
llun>7 ~1 r Aul""'-endungcn oder Kl1it"<>e11in fiir wiederkcltrcnde Geld
Je; bun""<m, nämlich .g(\""'C..l die Übernahme {) Betr.ages d 
]{mautkel\,<>eldcs, w.clch die AOK.K. . nach Absclm. I Nr. 2a. d 
Eo·l · <1 RAM. vom 21. Mia.i 1941, ,betr. Ved~ssel~"'CCl .in 
d'l' !?CISCtzliahen IKV. ~ . II 197), jetu..t CJ'ISetzt durch den 
ErLaß Yom2. Novembcr1943 (AN .. II4 5),überdie26.Woc.h 
hin,a.us ""e\vU.ho·t hat. Di e Leistung untersc.heoi.d.et ich ,allerdings 
ihrem Zwecke n.aol1 wes<mtlich von d m im Zwei.llen Buch der 
RVO. für d.en f ,a.Jl der .Anbei iU1l fä.hi.,.keät vongesehen n 
KNJ.nkeno!!cld. J enes El'ankoo!!'Cld \\Üro im Hinbli~ auf die 
Wi.ede o·h.e tellung d r Arbeitseünso.b:hfäihigkeit !!'CWlt, um di 
Aufn.ahme irgemle:iner znnlu~h:tren T1Lbio-kei t aui dem allge
m ün _\rbeit fehle zu emnöo-1ic.hcn, wii.hrcnd das Krankengeld 
nach ·dem Zweiten Buche .d r RVO. ata.uptosäc.hü<;h bezweckt, 
inen Vel'IClienstau ·gleich du:flir zu chaffe n, daß der Versicherle 

nicllt füll""' n t, seoiner •bjsher n.us!!'eübten El W61'b täiJi,gke.it na.ch
..u!!"Chen . Trotzdem es sich iliernaclt bei d m ID8Ch dem Erlaß 
!l wälhrt n Kronk.cngeld .um eine n ue, lm Zweite.n Buclt -dep 
RVO. nicht voo·geseh()Jle Lei tnmg Jla.nd lt; b. toben 1!!'C!!'e1l die 
Eo tattun!!Siiihigke:i.t keine Bedenken ; de.nn e lb.mclelt iclJ der 
I 
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Art der Lcästw1g nach auch hi r um eclt Kt'Wlkcngcld, uru:l 
eine Aufwendung der KK. auf Grund der KV. i t es auf jcd'.ln 
Fall. Auch der Hinwel d Träge~ der UV., es !tandele s.ich 
bei dem nacJ• dem Erlaß .aewährten Krankoo.geld um eine Lei-

. etung, auf d.ie kein Recl•tsanspruch be tel1e, del"Cll ~wä.hrung 
ld.elmehr im Ermessen der KK stehe, also um eine so!rell.allJitc 
•Kannleistungc, grejft licht durch. Denn nach § 1505 Abs. 1 
Satz 2 RVO. fallen ve>m 46. Tage nach dem Unfall an -der UV. 
alle Aufwcrulungen der KK., die nach .den Vorschniftcn der 
KV. gemacht sioo, uncingesohrä.nkt zur Last, ohne daß zwÜ· 
schen LeistungC'Il .auf Grund eines RechtßartSpnTches und ledig· 
tich nach pllichtmä.ßigem Erm n gewä.hrt.en Lei tmngen 
unterscl-.'eden wird. 1m übrigen gehen schon wä.hren.d der 
ersten 4.5 Tage die sogenannten KannleU.s~ungcn .alLgemein nicht 
über d·as hinaus, was die KK. auf Grund der KV. zu lci ten 
hat (7.U V!gl. En.bsch. 4835, A . . IV 43 = Eul'.f. Bd. 37 S. 99 
Nr.29). 

Das Vorbrnngen des beklagten Vellbandes, daß er nach 
§ 559c RVO. spätestens mit der 27. Woche nach dem Unfall 
m:t der Zahlung der Rente b~"'lnnen müsse, und der Verletzte 
ao aus gleichem AnLaß und für die gleiche Zeit eine doppelte 
Ent.scllä.d.igun.g, einmal das Krankengeld Ul'lld sod.ann die Un
Callrente, erhalte, vemna.g o.n der Rechtslage gleichfalls nichtß 
7JU ändern. Höer schafft vielmehr den Ausgleicll der § 559 h 
Kbs. 2 RVO. Da.nacll ermä.ßigt sich das Kna.nke"'c,<>eLd aus der 
KV., wenn d r Träger der UV. der KK. anzeigt, daß er von 
einem be tf.mmten Tage an. Rente oder Krankengeld 1in be
stimmtem Betro.ge gewä.hren werde, von diesem T.a.ge an .ent
sprechend. Ferner lronn der Trü.gcr der UV. dem Versicherten · 
ge!!'ellüber gemäß § 557<a. RVO. in Vcroindung müt den Be
stimmungen des RVA. vom 27. November 1925 (AN. 8.350) 
'Ulld der weiteren B bimmuno- vom 21. Ma>i 1926 (AN. S. 285) 
das K!la.llkengeld aus der KV. auf die für die entsprec.h.endc 
Zait w gewiilire.nde ·Rente aus d r UV. anrechnen. Einer Auf
c·echnung gemäß § 622 RVO. bedarf es also n-icht. 

Der Ers.a.bJ3IISpruc.h der AOKK. war somit amruerkennen. 
JI:eTnac.h muß es bei der •tu~gefoehtenen Entschddung be

wenden. 

4. Bescheide des Statistischen Reichsamts. 

ßetr.: Beitragseinzug in der reichsge etzlichen 
Krankenversicherung. 

A. Durch Erlaß des Rcichdarbeitsministers vom 13 Juni 194.4 
- II612/44B- (RArbBI. [A .) S. 11 152).ist für die nach 
Gr•mdlohnstufen und Mitgliederklussen ' 'eranla<>ten Pflichtvm·
sicherten, die Versicherungsberechtigten und die freiwillig 
Weiterversicherten der vierteljährliche Beitragseinzug vorge
schrieben Hierzu wird folgendes be timmt: 

1. Die Krankenka en verteilen die in Betracht kommenden 
Arbeitgeber, die Versicherungsberechtigten und freiwillig 
Weiterversicherten auf drei G•·uppen derart, ,daß die Ein
ziehungsarbeit (Sollstcllung, Einzug, Mahnung usw.) für jede 
der drei Gruppen annähe••nd gleich groß ist; eine genauerc 
.A:uslastung der Gruppen kann den künftigen praktischen Er
fahrungen überlassen bleiben. Die Verteilung kann nach Be
zirken, Kontonummern oder nach anderen Gesichtspunkten 
erfolgen. 

2. In gleichbleibender Reihc':'folge werden jeweils innerhalb 
eines Monats die Vierteljahrsbeiträge für eine der drei Gruppen 
'LUm Soll gestellt und eingezogen, und zwar nachträglich fiir 
die vorhergegangenen drei Monate. 

8. Außerdem wird folgendes bestimmt: 
I. Ein Einziehungsabschnitt umfaßt grund ätzlieh einen 

Kalendermonat; es ist jedoch statthaft, als Einziehungs
abschnitte Monatszeiträume festzusetzen, die nicht mit den 
Kalendermonaten \ibcreinstimmcn (z. B. 6. Oktober bis 5. No
\ember; 6. November bis 5. Dezember usw.). 

\!. Das Beitragssoll (Beitragsforde•·ungen) eines Einziehungs
abschnitts (z. B . des Oktober) umfaßt sämtliche innerhalb des 

Einziehungsabschnitts (z. B. des Oktober) zum oll gestellten 
Beiträge, Zuschläge, Kosten und Gebühren ohne Rücksicht 
darauf, auf welchen Zeitab chnitt sie sich beziehen (z. B. bei 
Bemessung nach Lohnstufen auf Juli, August, September und 
bei Bemessung nach dem wirklichen Arbeitsverdienst auf 
'eptcmb'er und gegebenenfa:lls Oktober, bei Nachträgen auch 
auf friihere Monate), zuzüglich der Rückstände und abzüglich 
der Vorauszahlungen am Ende des vorhergegangenen Ein
ziehung ab chnitts (z. B. des September). 

3. Das Beitragsist eine Einziehungsabschnitts (z. B. des 
Oktober) um faßt sämtliche Eingänge an Beiträgen, Zu ch1ä.g n, 
Kosten und Gebühren während des Einziehungsabschnitts (z.B. 
d s Oktober) ohne Rücksicht darauf, auf welchen Zeitraum · 
(siehe oben Zi fier 2) sie sich beziehen. 

4. Die unter das chliissclvcrfahren fallenden Beiträge {ür 
die Sozialversicherung sind getrennt von den übrigen Beiträgen 
im oll und Ist f estzustellcn und abzustimmen. 

5. Für die am Ende der Einzichung,sabschnitte (z. B. de 
Oktober) vorzunehmenden Abstimmungen und Abrechnungen 
gelten die bi herigen Bestimmungen. 

6. In den Vierteljahr zu ammenstellungen nach § 29 VüRf. 

1md in der Jahresrechnung ind als eigene Beitragsforderungen 
der Krankenkasse bei Kapitell (Spalte4), in der Vermögens
übersicht der Vierteljahr zu ammenstellungenunter Nr. A 1111 
und in der Vermögen~oaehweisung der Jahresrechnung unter 

r. A III a einzusetzen 
a) die auf die Krankenkasse entfallenden Beitriige, Zu

schläge, Kosten und Gebühren, die an1 Ende des Ab
rechnungsvierteljahrs oder des A·brecbnungsjahrs zum 

oll gestellt, ab~r noch nicht eingezahlt waren, abzüg
lich der Vorau 1.ahlungen (soweit es sich um Beträge 
~us dem gemein amen Beitrag cinzug für die ozialver
sicherung handelt: oll aldo für die Krankenver icherung 
nach -r. D 2 od r D 4 h des Bescheids des Statisti chen 
Reichsamts vom 18. Juni 1!)42 - RArbBl. [AN.] 
S. Il363); siehe Ziffer 3 Abs. 2 des Bescheid des tatisti
sehen Reichsamts 1942/11- RArbBI [A .) 1943 S.II25), 

b) die in dem auf das Abrcch~ung vi rtcljahr (Abrechnung'l
jahr) folgend n Monat neu zum Soll ge tellten Bciträgr,, 
soweit sie sich auf das Abrechnun<>svierteljahr (Abrech
nungsjahr) beziehen und auf die K•·nnkenversich rung 
entfallen, 

c) ein Ausgleich betrag flir die bis Ende des auf da 
Abrechnung viertelj hr (Abrechnung jahr) folg nd n 
Monats noch nicht zum Soll ge teilten Beträo-e für da 
Abrechnungsvierteljahr (AbreclmungsJahr) in HiJhe von 
zwei Drittel der im zweiten Monat d s Abrechnungs
vierteljalus (letzten Kalendervierteljahrs) zuzüglich ein f. 
Drittel der im dritten Monat dc Abrechnungsvierteljahrs 
(lctl.ten Kalende••vierteljabrs) neu zum oll "'estellten 
Beträge für die nach Grundlo~ tufen und ~fit •:ied r-
klas en veranlagten Pflichtvcrstcherten, sowmt s1e auf 
die Krankenversicherung entfallen, 

d) ein Ausgleich betrag flir die bi Ende des Abrechnun"' -
vierteljahrs (Abrechnun"' jahrs) noch nicht zum SoU ge
stellten Beiträge der Versichc•·ungsbe•·eehti..,ten und frei
willig W'eiterver icherten für das Abrechnung vierteljahr 
(Abrechnungsjabr) nach pflichtgemäßem Ermes cn des 
Kassen Ieiters, 

'e) von den Krankenkassen, die nach dem Bescheid des 
Statisti chen Reichsamts vom 18. Juni 1942 verfahren, 
außerdem ein Einnahme aldo dP.s Sonderkontos »Beitrags
überweisungen an die Krankenkasse ... 

Der Be cheid des Stati tischen Reichsamts 1942111, betreffend 
Behandlungen der Forde •·ungeo und Verpflichtungen aus dem 
Beitragseinzug für die ozialversicherung bei Aufstellung der 
zweimonatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Rechnungs-

rgebnisse der Krankenkassen (RArbBl. (AN.]1943 . 11 25), 
gilt mit obigen Ergänzungen weiter. (Bescheid 1944/3.) 

(Stalisllsdlcs Reiebsamt. J\bt. 111 , Sozl&lstatisllk - 8605a/11. September 1944.) 

1111111 1111 11 11111111111111111111111 1111 
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C. Unfallversicherung. 
Bekanntmachung. 

Die Nahrung mittel- Industrie- Berufsgeno enscbaft, der 
durch den im RArbBI. [AN.] • 1942 . II 201 veröffentlichten 
Erlaß des Reichsarbeitsmini ters vom 16. liirz 1942 - Il a 
2660/42 - alle in Gaststätten und Beherbergungsuntemehmen 
owif im ambulant n Gewerbe nach Schau tcllerart besch~f

tigten Personen mit \ Virkung vom 1. Januar 1942 zugete1lt 
worden ind, führt künftig den Namen 
»Ber.uf gen06Sell chaft Nahrunlr-lmittel und Fremdem· rkehr«. 

Berlio, den 22. eptember 1!)44. 

Da Reichsver icherung amt 
(12 Jr. 1401 a !6/42-146-.) c h mit t 

Entscheidungen der Spruchsenate. 

a .... .aldlclle [Da von der KK. gemi8 Ah-
( EIIIRIIellll .... ) iiJehn. I Nr. 2a Satz 3 de Erlasse 

vo• 2. November 1943, betr. V erbe serungen Ia der gesetzlieben 
KV. (AN. S. II 485) iber die 26. Woche hinaus gewlhrte 
Krankeageld, fällt nach § 1505 Abs. 1 Satz 2 der RVO. dem 
Triger der UV. zur Last.] 

Abdruck der Begründung die er Entsch. s. Nr. 5583 S. II 287 
diese Heftes. 

F. Knappsooaftllehe Ve~icherong. 
Der Reiehaarbeitaminiater 

II 8160{44 
Berlin, den 12. Oktober 194-& 

An das Reich vcrsicho·rungsamt. 

Betr.: Verstirkte Gesundheitsfürsorge im Bergbau. 
(Auf den Bericht vom 3. Juli 1944- Gem. Ver·m. 

III 4415/44-54 -.) 

Für die in meinem Erlaß vom 4. November 1941 - U 1\ 

15741:1/41 - (RArbBI. (AN.) 1941 S. II 445) unter II ber.eich
n ten Aufgaben werden, und zwar für dte Zeit vom 1. April 
1944 bis 31. März 19.J5, zur Verfügung gestellt: llill . .!l.Jt 

1. Erholungsfürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 
2. Förderung der sachgemäßen Ernährung, Baus-

haltsführung und der Freizeitge taltung . . . . . . . 1,4 
3. Förderung yon tillkrippen, Säuglingsheimen, 

Kindertagesstatt n" und pielplätzcn . . . . . . . . . . 0,5 
4. Reg lmäßige ärztliche Untersuchungen der Berg-

lcu_te auf berufliche Gesundheit&schäden . . . . . . . 0,5 

5. Ausdehnung der Vitamin-Prophylaxe :. . . . . . . . . 1,0 
ö. Ergänzung betrieblich r Fürsorgemaßnahmen, die 

über die gesetzliche Verpflichtun~> der Betriebe 
hinau gehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 

7. Erl ichterung de1· Beförderung <ler Ber.,.Jeutf' 
zwi eben 'Vohnung und Arbeits tä.tte . . . . . . . . . . 1,4 

8. Zahnsaniei'Ung bei B rgleuten und ihren Ang -
hör·igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

9. Fürderuna der Fortbildung von .Ärzlt'n . . . . . . . . 0,0 

10. Förderung von Einrichtungen der ölT ntlichen 
Ge undh itsfürsorgc, soweit sie im B •nehmen mit 
d r Reichsknappschaft eine ver tärktc Gesund· 
IH'itsfürsorge für die bergbauliche Bevölk rung 
dur hfüht·en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

11. J.'ö•·de•·ung der wissensehn ftl iclrcn Erforschung 
d r ber~&Clich n Et•krankung n im Bergbau und 
ihr r' Vet·hütung . ... .. .......... ·:... . . . . . . . 0,0 

17, 

Die Zweckbestimmung füt· die restlichen 7,2 Mill. ßlvl(, bleibt 
vorbehalt n. Für die Zweclrb timmung der Nummern 9 und 
11 ind wegen der z. Zt. ~>cbotenen Verwaltungsvereinfachun
gen Beträge nicht eingesetzt. 

Im Auftrag 

auerborn 

Der ReichaarbeitamiDiater 
II 10249 44 

Berlin, den 21. September 1944 

Betr.: Sozialversicherung beitrlge der Ostarbeiter 
im Bergbau. 

Auf Gt-un.d des 11 Ab . 1 atz 2 der Verondmmg iiber die 
EilliSatzbed.iJl.,"'Un!!ICn oder 0 tarb itc•• vom 25. J.\1ä.I'Z 1944 
(Reic.hsgesetzbl. I . 68) bestimme .ich r.ur Erh.al.tuo.g oder Er
tl'a.gllla.!!'e <1 deutschen ßel'gl;laus und 7.ur Vermeidun~> einer 
Preiserhöhung der bcr<>baulichen Produkte tim Elinvennehmen 
mit dem Reiohsminister d r Fünaoren ,un.d dem Rcä m.inister 
fiür die besetzten Ost!!!ebi te folgendes: 

Ahweiohend vom § 16 Abs. 1 der Verordnung über d:.e 
Nelll'elg"ci'Uil<> oder Rcntenvcrsicherun<> tim Ber,gbw vom 
4. Oktober 1942•) (Reiohsgesetz.bl. I . 569) liort -der Beitrag 
zur lm.a.ppscha.ftlichen Rentenversichenmg d'ür Ost..arbe.iter 
12,5 v. H. des Ent!!'elts, wovon .der Unternehmer G v. H., 
der ÜI!Jtanbeiter 6,5 .;, II. des Entgelts t.rä.gt. Der Beütra.gs
bereclmu~ w.iM der Entgelt <hi wm Betrage von 400 ßlvl(, 

, monatlich zugrunde gele.fl't . . 
Das Reich ,gewä.hnt der Reich knappschruft für den da.dweh 

errtstehenden Beitra.gsa.us~all einen finanziellen Ausgierich in 
Höhe voo 6 v. H. oder von tden im Bergbau eingeseta.ten Ost
o.rbetitern ver.ruenten Entgelte, wobei ebenf.alls mzr Ent.gelfe 
bi.s zum Betrage von 400 ßl.IC mona.tlic.h :wgMJDde zu lep 
sind. Das Reiohsversioheru.n!!'llaDlt re"ooelt da.s Nähere über 
die Zahlung urul .die Abrechnung. 

Diese Be8ttmmungen gellien erstmalig für den Arbeitsentgelt 
des Lohn.abreclmungszeit.M.umes, der nach dem 31. .Mä.rrz 1944 
begonnen bat. 

') RAnBI. (All.) 1942 S. II lil!l. 

Penonalaachricbtea. 
Es wurden ausgezeiehnel: 

llllit dem Deutselaea Kreuz in Gold: 
11 o fe r, Werner, Inspektor, Knappschaft -BG. Berlin-Char

lottenburg, Hauptmann, 
Lang, Er ich, Land kontrollinsp.}ktor, L VAnst. Ostpreußen 

(Kontrollamt Heilsbcrg), Oberleutnant; 

mit dem Eisernen Kreuz 1. Kla se: 
Abi g, Kar·!, Tarifangestelller, AOKK. Arn tadt, Ob rgefreiter, 
Ba lk i e, icgfried, Kas engehilfe, lnnungs-KK. der Flei chcr-

innung zu Berlin, Gefreiter, 
B ck, Karl, Vel'lvaltung kretiir, AOKK. ürnberg, Feld-

web I, ' 
D clc, II inz, Verwaltung sekretii•·, AOKK. · Düs eldorf, 

Leutnant, 
0 ores, Hans, Verwaltungs! hrlin~, AOKK. Koblenz, Ober

rrcfreitcr, 
li aberman n, llor t, tcll nanwllrter•, AOKK. Bet·lin, Unte•·

oflizier, 
Kr tsch m a.n n, Wulter, erwaltungsinspekt01·, AOKK. für 

d n La.ndhei Licgnitz, Leufnnnt, 
Q u i 11 in g, Günther, An!!'e tclltcr, A.OKK. Koln, Gefr•eiter, 
Sprenger, Erich, tcllenanwärtcr·, .1\0KR. B rlin, Leutnant, 
~ tu h 1 c m m e ,. , Gustav, Landeskonh·ollinspektor·, LVAn~t. 

Ostp•·cußen (Konh·ollamt Coldap), :\[ajor; 

llll llllmllllllllllllllllllllllllll lll 
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mit de111 Eisernen Krruz 2. Kla se: 

ß er n a t te k, 1 Iubert, V c•waltung ekretär, V "reinigte Innungs
KK. Oppeln, Feldwebel, 

Bi e I s k i, Joachim, Lehrling, Berufs-KK. der Kaufmanns
gehilfen und weiblichen Ange tclltf'n, HambUI·g, Landes
geschäftsstelle Iordmark, Fahn njtmkcr-Unteroffizier, 

ll i en as, Gerhard, Venvohungslehl'ling, Bam1er Ersab.kas c, 
Bezirksverwaltung Br > lau, Gefr •iter, 

B r·e nne r, Alfred, achbearbeiter, Bei'Ufs-KK. der Kaur-
mannsgchilfen und weiiJlichen Angestellten, Hamburg, B -
zit·ks<>esehäft stelle Et·furt, Oberfeldwehcl, 

Büttner, IIeinz, Dienstanwärter, Bau-BG., Bezirksverwaltung 
Kal'l ruhe, Gefreiter, 

D ü m mc r ling, Alfred, achbearbeiter, Barmer Ersatzka se, 
Bezirk verwaliung Frankfurt a. M., Gefreiter, 

Eckart, Ilerbert, Tarifangestellter, AOKK. Hof, fl- turm
mann, 

Engelhardt, Conrad, Ange tellter, l.VAnst. w·e tfalen, 
llilinster, Unteroffizier, 

Erb, Ernst, GI! chäftsführer, Beruf -KK. der Kaufmanns
gehilfen und weiblichen An<>estcllten, llamburg, . Ge chäft -
stelle Hamburg-Berlinertor, ff-Stab scharfübrl!r, 

F ö r s tc, Heinz, An.,.estcllter, Ka s nverbaud d r AOKK. und 
LKK. Ber enbrück, Geft·eitc•·, 

Funke, Ilermann, achbcnrbeiter, Barmer Ersatzkasse, Ver
waltun<>sstelle Iiilheim-Ruhr, Obergefreiter, 

G ö h I ich, Pat~l, Verwaltungs ekretär,, AOKK. Berlin, Ober
gefreiter, 

Dr. li a e c k e I , Et•n t, Assistenzarzt, Krankenkassenverband 
für den Bezirk d Oberver ichewn<>samts Leipzig in Leisnig 
(Sa..) - Bezirkskrankenhaus Leisnig -, Unteroffizier, 

li erb t, Gerhard, Tarifauge teilt r, Land-KK. des Kreises 
Ohlau, Gefr iter, 

Herrmanu, Günther, V·rwaltungsanwärter, AOKK. für die 
tadt Chemnitz, Gefreiter, 

JJintermeier, Kurt, Tarifangestellter, AOKK. Aug burg, 
Obergefo·citer, 

Hock, Adolf, Tarifange tellter, AOKK. Weinheim (Bcrgstr.), 
Gefreiter, 

Ho p p, Kar], Ge chäftsführer, Bcrufs-K.K. der Kaufmanns
hilfen und weiblichen Ange tei lten, Hamburg, Geschäfts· 

stel le \Vittenb r c, Gefr iter, 
J acobi, Edmund, Landesinspektor, LVAnst. Pommern, 

Leutnant, 
K c ll n er, Conrad, aclobea•·beiter, Berufs-KR. der Knuf-

mannsgehilfen und weiblichen Angestellten, Hamburg, Ge
schäftsstelle Be,·! in-'VIImet·sdorf, Hnuptfeldw bel, 

Kissing, H an, Verwaltung anwärtP.r, AOKK. füt• den Kreis 
\Viedcnb•·iick in Güter loh, Obergefreiter, 

Klausch, Gerhar·d, Tarifan<>estcllter, Kreis-1 K. Neidenburg. 
Obergefreit r, . 

K •·ämcr, Fritz, Tar·ifange tellter, AOKK. Grirnma, Leutnant, 
Kyofsky, Han, Ange tellter, Kaufmännische KK. Halle 

( aale), Geschäftsstelle Halle (Snnlc), Gefreiter, 
t La n gne r, Gcrhard, Verwaltungsanwürter, Allgemeine O•·ts

Land-KK. agan, 'Vachtmei t r, 
Lasch, IIeinz, Venvaltungsanwärt r, AOKK. für die Stadt 

Ch mnitz, Gefr itcr, 
zur Liencn, Bernhard, Ange tellter, Kas coverband der 

AOKK. und LKK. Bersenbrück, Obergefreiter, 
Linke, Hans, In pektor, Großhandel- und Lagerei-BG., 

Berlin-'Vilmcrsdorf, Obergefreiter, 
i.\f an n s, Hcrbet·t, Sachbearbeiter, Bcrnfs-KK. der Kaufmanns

gehilfen und weiblichen Angestellten, Ilamburg, LandeS"'C
chäftsst llc ordmnrk in Hamburg, Obergefreit r, 

Moc h, Erwin, V rwaltung inspektor, VLAnst. chlesicn, 
Leutnant, 

Neumann, Alfrcd, Sachbearbeiter, B ruf -KK. der Kauf
mann gebilf n und weiblichen Angest,!lllten, llamburg, Lande -
ge chäfts teile 0 tsach en in Drc den, ff -Haupt charführcr. 

r um an n, Ewald, Inspektor, Innungs-KK der Glllltwirte
Innung, Berlin, Hauptwnchtmei ter, 
i es, \Villy, Techn. Aufsichtsbeamter, Bau-BG., Bezirksver
waltung Kar] ruhe, Leutnant, 

Oehme, Kurt, Verwaltungsobcrinspektm·, AOKK. llhrien
berg ( a.), Gefreitt'r, 

0 eh m e, Wilhelm, Verwaltungsin pektor, AOKK. Düsseldorf. 
tnbsfeldwebel, 

Panbor t, Fritz, Verwaltungsober ~kretär, AOKK. für den 
Landkreis Bielefeld in Brackwede, Unteroffizier, 
chauerte, Josef, Ka sengehilfe, AOKK. des Kreises 
'Vittgenstein in Berleburg, Sanitii.tsunteroflizier, 
cbmidt, llerbert, Vcrwaltungsinspektor, AOKK. Bcrlin, 
Unteroffizier, 
h ü t z e, Eberhard, nchbearbeiter, Barmer Ersatz.kns c, 

Bezirksverwaltung Magdeburg, Unteroffizier, 
T hier f c l der, J ohann s, Krankenpfleger, Krankenkuss n

verband für den Bezirk des Oberver icherungsamts Leipzig 
in Leisni..,. ( a.) - B zirk krankcnhaus Leisnig - , anitäts
ob rgcfreiter, 

Tho I e i k i s, Bruno, Verwaltungsa istent. Land-KK. Wismat·, 
Obcrgeft·eite~, · 

\Y an d t, Gerbard, Abteilung Ieiter, Barmer Ersatzkasse, Ver-
waltung stelle Bcrlin, Gefreit r, • 

Weich, Felix, Oberin pektor, orddeut ehe Holz-BG., Bcrlin- , 
'Vi1mcr dorf, Ob rgcfreiter, . 

\V e n ze I, Lothar, Sachbearbeiter, Berufs-KR. der Kauf
mann ebilfen und weiblichen Ange teilten, Hnmburg, Be
zirksgeschiiftsstelle Chemnitz, Obergefreiter, 

\Y es e m e i er, Erwin, Verwnltungsinspektor, AOKK. Berlin, 
Unteroffizier, 

Wittmaack, 'Vo.lter, Tat•ifangestellter, AOKK. Leipzig, 
Obergefreiter, 

\Yixforth, Paul, Verwaltungsin pektor, AOKK. fü; den 
Krci \Viedenbrlick in Gütersloh, Unteroflhicr, 

Zimmermann, Han, Tarifauge tellter, AOKK. für den 
Amtsgerichtsbezirk Weinheim (Bcrgstr.), Unteroffizier. 

L Reichsversicherungsamt. 
Oberregierungsrat Frommer durch Urkunde vom 14 .• · p

tember 1944 zum Senat präsidcnten ernannt und mit \Virkung 
vom 1. Juli 1944 in eine freie Planstelle der Besoldungs
"'ruppe A 1 a eingewiesen; 

Oberregierungsr·at Dt·. Z a wes k y durch Urkunde YOm 

14. August 1944 zum Rcgieruno• direktor ernannt; 
Obel'fegie•·ung rat Sc h r öd c r vom 3. Oktober 1944 ab zum 

Versorgungsamt chncid mllhl abgeordnet; 
Ld.-Amtmann Gör 1 ich durch U•·kundc vom 1. Mai 194.1 • 

7.um Regi rungsrat ernannt und mit Wirkung vom 1. Mai 19-1.4 
iit eine freie Planstelle der Be oldung gruppe A 2 c 2 eing -
wie en; Görlieb i t zur Re ierun"' des Generalgouvernements 
abgeordnet; 

Regierungsamtmann Holst durch Urkunde vom 30.S p
lembcr 1944 zum Regierungsoberamtmann ernannt und mit 
'Wirkung vom 1. August 1944 in eine freie Planstelle der B -
soldung g•·uppc A 2 d ein cwiesen; 

He..,.ierungsoberinspektor Dietrich •mit \Virkung vom 
l. Au..,.ust 194.4 zum Ver orgun amt traßburg versetzt; 

Re •ierungsin pektor R ii t er die Amt bezcichnung »Regi -
1·ung Oberinspektor« ve 'liehen; 

R gierun<>sinspektor · chcikc mit Wirkung vom l.Juni 
1944 eine Planst.:>ll der Be oldungsgruppe A 4 n übertragen; 

Re<>ierungsinspcktor T h ü r l in g mit Ende Dezember 1944 
in d n dauernden Rult, tand versetzt; 

Sekretär l\I y c r durch Urkunde vom 12. Juni I 944 zum 
Hegicrungsobersekretär ernannt. 
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Vllb 80 0 

Berlin, den 5. Oktober 1944 . 

An die Gewerbeaufsichtsämter und deren vorgesetzte Dienst
behörden. 

Riebtlinien für die Anwendtqtg der Vorschriften 
6be.r die Errichtung elektrischer Anlagen in 

explosion gefährdeten Räumen. 

Auf die nachstehenden Richtlinien für di6 Anwendung der 
Vorschriften über die Errillhtun". elektrischer Anlagen in ex
pl'osionsgefährdeten Räumen (VDE 0165 und VDE 0171), die 
von der Berufsgenossen chnft der chemischen Indu trie im Ein-

1144 Nr. 21/JO 

vernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister und mir hera\18· 
gegeben sind, weise ich bcsonder hin. Di Riebtlinien gelten 
als Ergänzung zur Polizeiverordnung über elektrische Betriebs
mittel in e,xplo ionsgefährdeten Räumen und Betriebsanlagen 
sowie in schlagwettergefährdet n Grubenbauen vom 13. Ok
tober 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 570, RArbBI. S. III 321). Sie 
sind nach § 3 der Anordnung zur Durchführung d r obigen 
Polizeiverordnung bei den Entscheidungen darüber, ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfange ein Raum oder ine Be
triebsanlo.ge als explosionsgefährdet im Sinne von § 3 Ab~. l 
rler Polizeiverordnung onzusehen i t, zugrunde zu legen. 

Im Auftrag 
Dr.-Ing. Kr e me r 

• 



m t6o Reichsarbeitsblatt Teil III (Arbeitsschutz Nr. 10) Nr. 29/30, 19t4 

Riebtlinien für die Anwendung der Vorschriften 
iiber die Errichtung elektrischer Anlagen 

in explosionsgefährdeten Räumen 
(VDE 0165 und VDE 0171) 

Vorbemerkt~ng 

Die Richtlinien gellen als Ergänzung zur »Polizeiverordnung 
uber elektri ehe Betrieb mittel in explo ion gefährdeten Räu
men und Betrieb anlagen sowie in .schlagwettergefährdeten 
Grubenbauen•') und der ,Anordnung >.ur Durchrührung der 
Polizeiverordnung«1). ie g lten ferner für die Anwendung 
der VDE-Vorschrift 0165 in Räume!l mit taubexplo ionsgefahr . 
, ie gelten nicht für die schlagwettcr<>efährdt:ten Grubenbaue. 

§ 1. Als ex pl osion gefährdet im Sinne dieser Richt
linien gelten Rä.um , in denen 1 sich nach den örtlichen und be
trieblichen Verhii}tni sen Gase, D ämpfe oder Staube, die mit 
Luft explosion fähige Gemisch ~ bilden, in gefahrdrohender 
M nge ansammeln können!). 

§ 2. Die Bestimmungen für explo ion gefährdete R äume 
gelten sinngemäß auch fiir exp los ionsg fiihrlicbe Anlag e n im 
Fr eie n sowie deren explo ions<>efährdete Umgebung. 

§ 3. Die elektri eben Anlagen in explosionsgefäb•·deten 
Räumen sind bei tauben nach VDE 0165 , bei Gasen und 
Dämpfen nach V D E 016 5 und VD E 0 171 auszuführen 1). 

§ 4. Soweit explosionsn-c·chützte elektrische Betrieb mittel 
nach VDE 0171 noch ni c ht a uf dem Markt erhältlich sin!\, 
i t zu prüfen, '.ob aus icherhcitsg ründen im explosionsgefähr
deten Raum auf die Errichtung elcktri eher Anlagen und die 
Verwendung elektrischer Betrieb mittel verzichtet werden muß 
oder ob Einriebtungen yerwcnd t werden können, die nur nach 
den Ausnahmehe Ummungcn von j VDE 0171 § 1 b hergestellt 
~ind •) . 

§ 5. Al explo ionso-e chii tzt go>lten nach der Polizeiver·ord
oung nur solche elektrische Betrieb mittel, die VDE 0171 ent
sprechen und den Typenprüfungen durch eine anerkannte Prüf
stelle und den tückprüfungen durch den Hersteller genügt 
haben. oweit die Typenprüfung b reit beantragt, aber noch 
nicht zum Abschluß gebracht worden ist, genügt die Ver -

icbc rung de~ H r t e lll er , daß VDE 0171 erfüllt i t. 

•)S. Anlpo. 
') , . Allg.Unhillwrhütun~SI·or;chri ltrn (Abschn . 1) § 3R, VDE 0165 § 3, \'J>F: 

0171 § 2& 
1 ) W egen Erlrichtrnllll.l'f'n Pol, \".-rordnun~ § 4 und Annrduuug- zur lluwh· 

lührung II S (2). 

• 

Bei elektrischen Betriebsmitteln der Schutzart • Fremd 
helüftung• ist ferner j ede Anlage nach dem Einbau einer 
Abnahmeprüfung durch den T echn. Überwachungsverein oder 
einen von de r Beruf geno sen chaft im Ein~ernehmen mit de• 
Gewerbeanfsicht anerkannten Werkssachverständigen zu unter
ziehen, wenn eine anerkannte Prüfstelle eine Abnahmeprüfung 
angeordnet hat und in Verbindung mit der Stückprüfbescheini
gung eine entsprechende Mitte ilung erfolgt. 

§ 6. Als Anhalt für fdie Anwendung von VDE Q165 und 
VDE 0171 im Einzelfall oll die nachfolgende Beispiel 
sam m I u n g dienen. oweit die Einzelfälle in der Beispiel
ammlung selb t aufgeführ t ind , ist die dort vorgeschriebeno> 

Au führung der elektri eben Anlagen zu wählen. Wen'CI dit> 
Menge der möglicherweise anfallenden Ga e, Dämpfe oder 

taube im Vcrhältni zur Größe des Raumes so gerin~t i t, 
daß die unte re Explosionsgrenze nur in der Nähe der Anfall
tellcn der genannten Stoffe e rreicht wird, kann die explosions

"C chützte Ausführung der lektri eben Anlageteile auf eino> 
Gefahrzone rings um die gefährliche Apparatur beschränk t 
werden5). 

§ 7. In der Beispielsammlung ist jeweils eine kurze Be 
chreibung der Betriebsanlagen oder des Raume gegeben, die 

als Norm angesehen werden kann und als Begründung für dit> 
geforderte bzw. zugelas cne usführung der elektrischen An
lagen zu gelten hat. Abweichungen von dieser Norm be~ründeu 
u. U. entsprechende Abweic hungen von der geforderten 
Ausführung der elektri eben Anlagen. 

§ 8. Ä.nderungs- und Instandsehungsarbeiteu 
an explosionsgeschützten elektrischen Anlagen dürfen vom Be
treiber nur vorgenommen werden, wenn hie rfür Ztl\'erlä.s iges 
und sachverständige Personal zur Verfügung steht•). Werden 
solche Arbeiten in den explosionsgefährdeten Räumen vorge
nommen, sind die hierdurch entstehenden Feuer - und Explo 
sionsgefahren zu heachtrn '). 

§ 9. PolizeivouchriCtcn und Anordnungen, dr,· 
auf Grund von polizeilichen Vorschriften erlas en sind, werden 
durch die vor tehendr n Richtlinien nicht berührt. 

4} l'Ur die durch Az('tyl~'n f'X JlloKinn sgf'fJihrdet ~ n Räume ist. dnt- Sonduregeluu,.." 
dureh die .., Vorläufhten Rioht.J inien fU r die Errirlltung elekt rh:cher Anlagen in d en 
Uureh Azrtvlcn explosionsl{t"fährdctl'n Brt rifb88tättl'n und Lng() rräumen de1 RWll• 
vom 23 Febrnar1913 (RWMßl.l 9 13, 33~) ~etroll~n worden. 

•) F ür di(l explosionsgeflLhrtlctl'n Rii.umc YOD Gaswerken sind Erleicbtr rungrn 
ni-,ht zulässig. . 

•) ber Arbeiten an ROleh<'n 'f eilen, von denen die Explosioossicberheit abhän~t 
•· § 5 der P olizeiverordnung und Merkblatt VDE 0101. 

' ) R. All ~. llnlallverhütu ngl!\o,....hri ll en ( bschn . I ) § 3 Nr. 5 . 

Beispielsammlung von Räumen, für welche die Ausführung elektrischer Anlagen festgelegt ist. 

Abkürzungen 
Ex = explosionsgeschützt naeh VDE 0165 und 0171. 
Ex (0165 Ausn.) = geschützt nach VDE 0165, Ausnahmebestimmungen nJCh (Abschn. V). 
Ex (0185 St) = explosionsgeschützt gegen taub nach VDE 0165. 
Beliebig = Explosionsschutz nicht gefordert, Ausführung jedoch den sonstigen VDE -Vorschriften gemäß•). 

Lid. Nr. B zr iehnung der Riiu me bzw. Gel .. hrzonen Beschreibung der Betrirbsnnlnge I AullfUhrung der elektr . Anlag•• 

I. A. l. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

I. Herstellen und Fortleiten brennbarer Gase 
A. Gaserzeugung aus l~sten Brennstollen 

JJeschickungsbüJmcn der9 Gcnera.torcn Hohl', luftige Riinme unter ständiger Aufsicht 
Räume mit Rcinigcrkiistcn, Toorschei-

dern, nassen Druckreglern, einschließ-
lich Ncbcnriiumcn 

Riiwne mit Was crverscblüsscn von mehr 
als 1 0 qmm Durchtrittsquerschnitt 

Ga skom pressorenräu mo einschließlich 
Nebenräume 

Räume mit Gasbehältern und unter 
Ga bchältern sowie Nebenräume 

Rätuno mit ortsfesten Bchiiltom für 
verdichtete Gase "einschl. Nebenräume 

Beliebig') 
Ex10)JI 

') Die ZulaSBung eleklri her Antugen in obrliebigeu Au•IUhrung schließt nicht die Ent scbeidw1g in •ioh, dall von der DurehiUbruog der sonstigen in don All!(e· 
meinen Unlallverhßtunl:ßvorschrilten (Abschn. I ) § 3 enthaltenen l'orderungen Abstllßd genommen werd~o d&rf. · 

') Siehe Unlallve~·hUtungsvoi"!!Chrilttn !Ur Gaswerke § 4 Abs. 2. ' 
" ) Siehe Unfllllverh lltung•vorschrilten fllr finswerkc § 4 Abs. l und § 5. 

• 
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Lld.Nr. Beuicl>nung der Rliu me bsw. Gdahrzonen BeBChreibung der &tricbll&lllage I Ausfll.hrnng der lektr. Aala&'• 

l. B.l. 

2 •• 

3. 

(. 

6. 

6. 

7. 

B. Hentellea TOD Autylea au Kabiambrbid tt) 

Karbidlagerräume 

Räume mit ortsfesten Entwicklern 

Arbeitsräume mit freizügigen 
Entwicklern 

Gasometerräume 

Kompr8880n'iume 

Abfüllräume 

Pum äume für 
Kartbchlamm 

Kalkwa88CJ und 

Lagerräume für Trockenkalk 

Trockene Lagerung und geschlo88ene Geläße laut 
Azetylenverordnung §§ 12-17 vorgeschrieben 

Entwickler gasdicht geschlossen, jedoch betriebs
mäßig geöffnet (abgesehen von der Trockon-

1 vergasung). Reiniger meist im Entwicklerraum 
stehend, gasdicht geschlos~en; Regeneration der 
M.a.sse entweder durch Öffnen und Entleeren 
oder mittels Durchleiten von Luft ohne Öffnen 

Werkstätten oder beliebige andere Räume, in denen 
die Entwickler, z. B. zum Schwei&n gebraucht 
werden. tiindige Aufsicht 

In den Räumen befinden sich häufig auch Wasser
vorlage und Gasuhr 

An den Stopfbuchsen ist Gasaustritt möglich. In 
den Räumen stehen häufig die Trockner, gas
dicht geschlossene Behälter 

Beim An- und Abschließen der Flaschen sowie beim 
Öffnen Je r zurückgekommener Flaschen tritt 
Gas aus 

Kalkwasser und Kalkschlamm enthalten von der 
Azetylenentwicklung (Naßvergasung) her noch 
Azetylen gelöst. Daher Gasentwicklung aus der 
Sammelgrube, an den Stopfbuchsen und un-
dichten Flanschen der Rohrleitung. Bei der 
Trockenvergasung enthalten die Abwässer aus 
den Waseiltürmen gelöstes Azetylen. Ferner 
kann der Trockenkalk bei Betriebsstörungen noclt 
Karbidreste enthalten, die beim Aufschlämmen 
mit Wasser erneut Azetylen liefern 

Der Trockenkalk enthält Azetylenreste, die sich 
beim Lagern verflüchtigen. Infolge Betriebs
störungen kann der Trockenkalk noch Karbid-
reste enthalten, die bei Zutritt der Luftfeuchtig-
keit vergehen 

Ex (0166 Auan.), bei 
Lagermengen über 
1000 kg je Raum Ex 

Ex 

Beliebig 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

C. Hentellea voa Wusentolf dureil Elektrolyae von KochsabJ6sWIK naeh dem Diaphragma- oder Am~-verfallreD 

I. C.l. Elektrolyseräume Gasdicht geschlossene Zellen, betriebmäßig nicht Beliebig 
geöffnet. Im Kathodenraum geringer Überdruck. 

I. D: L 

II. A. 1. 

2. 

l:Jeim Amalgamverfahren außerdem im Rlium 
Zersetzungsapparatur, durch dio Amal.,am und 
Lauge umgepumpt werden, und katafyt. Um-
setzung der Wasserstoffreste im hlor. Große 
luftige Räume mit ausreichender natürlicher 
Entlüftung durch hochgelegene Fenster bzw. 
DachöffnUJJ"cn 

D. Herstelle• •oa Wuaentolr uad Sauerstoff dureh Druckelektnlyse 

Elektrolyseräume I Gasdichte Apparaturen 

n. Gewinnung und Herstellung von brennbaren Flilsslgkelten 

A. Deatillierea and Koadensierea brenabarer FIDssigkelten 

(A.thylnlkohol siehe auch unter F) 

Räume mit Destillations- und Konden- Gasdichte Apparatur. Im Gasraum geringer Über-
sationsanlagen druck, der auch bei Vakuumdestillationen ent

stehen kann (Siedeverzug, Verstopfung im . 
Kühler, Nichtanstellen der Vakuurnpumpeu. cl"l.) 

B. Beuolgewinuung aus Kokerei- und Leuehtga 

Räume mit Waschanlagen zum Aus
wasclten des Benzols, mit Abtreibe
kolonnen [ü.r dus Wuschöl, mit Destil
lations- und Kondensations.~nlugen, 
mit Reinigungsanlagen für Benzol 

Räume mit Kohleadsorptionsanlagen 
(Benzorbonanlagen) 

" , 

Unverkleidete Strom
scllienen, im übrigen 
Ex (0165 Ausn.) 

Ex, bei sehr hohen Koch
punkten und großen 
Räumen oder bei offe
ner Feuerung im Destil· 
Jationsraum kann die 
Ausführung Ex aul die 
Gefahrzone beschränkt 
werden. 

Ex:U 

Ex11) 

u ) F Ur d ie ErriohtunJ.! ('(ukirischor An!ae-cn in ß ii.umeu, in den n na.oh dom fol}ft'lld f' ll explo~ionsg(l ltüh:t.o Ausfuhrung \'f)rlanl{t wird, gelLen vorel'8t d ie • Vor4 

\Kuftr"n Ri<'htlini~>n für die .E:rrich w ng ~ lektr ischer Anlngf'n in dlm durch Azet ylen t>xpto!l ions ' fährdctcn ß ctriobaotätitn und l..ngcr riiumen• dea U\Vll v om 23. 2. 4l 
RWilBL 1148, 833. 

••) 81o1Mo Ualallnrbütunpvom.!'•-ilten IQr Gaswerke § 71. 
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L!d.Nr. Bczeiohnung der Hii.umc bzw. Gclab1'20DOn Beschr ibung d<r Bolritbsonlage I Auafubrung dtr eloUr. Aola..o 

C. Herstellen voa Xthyli ther 

Ex li. C. 1. Räume mit Ilcrstellun(;sappara.tur, 
Destillier- und Rel-ttfizieranla.gen 

2. Lager- und Abfüllräume Ex 

D. Herstellen_ von Sc:hwelelkohlenstotr 

I l. D. 1. R tortenraum BetriebsmilBig offene Flammen im:._ R:tum beim Beliebig 
Fiülen der Hetorten (Abfo.ckcln) > 

2. Kondensation 

3. Räume mit Waschanlagen, Destillier
nnd Rektifizieranlagen für cbwcfel
koblenstoff 

4. Lager· und Abfiillrünmc 

E. Synthetische Herstellung von Kraftstoffen 

II. E.l. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

9. 
10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

Beschickw~gsbülmen dor Generatoren 
Räume mit Trockcnroinigeranla.gen für 

Synthesegas 

Wäscher-Räume der Kohlendyoxyd
Wäsche 

Gebläse- nnd Kompressorenräume für 
brennbare Gase (Wasserstoff sielte 
Nr.5) 

Räume mit Hochdruckkompressoren nnd 
Gasumlaufpumpen Hir Wasserstoff 

Nebeqriiume zu 5 mit Schaltanlagen 
Kontaktofenräume nnd Bedienungs

räume für außen stehende Kontakt
öfen in Fischer-Tropsch-Anla.gen 

Bedienungsräume fiir llochdruc.k-
hydrieröfen 

Räume mit Kohleadsorptionsanlage 
Gefahrzone um Schwefel-Reinigungs· 

anJage der Gase, um Konvertiernngs
anla.ge, um Kohlcnoxyd-Dmckwäscbo 
(Wascbtürme und Regenerierung der 
Waschlauge) im Freien 

Gefahrzone nm Gasbettälter im Freien 

Gefahrzone um Lagerbehälter fijr brenn
bare Flüssil?l(eitcn mitFlamrnpunkteu 
llllter 55° lill Freien 

Gefahrzo11e um Beuz\nabiüllanlagen im 
Freien 

Kompressoren- und Allfüllräume für 
Flüssigaas ' 

Hohe, lufti"'c Räume unter ständiger Aufsiebt 
Die Reiniger stehen unter Überdruck, Gasaustritts

möglichkeit an Robrverbindnngcn, Abschluß
organen, Meßstellen usw. 

Die Wäscher arbeiten unter Druck 

Gasaustritt bei Undichtheitcn oder Bruch möglich 

Hohe Räume mit künstlicher Lüftung. Gasaustritt 
nur bei Undichtheiten oder Bruc'4 möglich. 
Sicherheitsventile blasen nicht in den Raum 

Künstliche Lüftung 
Zahlreiche Meßstellen, Schlauchanscblüsse, Probier

hülme, ~ohrleitungen ermöglichen Gasaustritt 

Künstliche Raumlüftung. Brennbare Stoffe n'ur in 
Meßapparaten nnd Zuführungsleitungen geringen 
Durchmessers. Die Meßappa.rate sind vom Be
dionnngsraum abgesperrt aufgestellt 

Gebläse stehen im Raum 
Bei Undichtheiten und Behälterbruch (Drücke bis 

zu mcllrcrcn Hundert atü) Gasausbruch 

Die bei Undichthciten (insbesondere bei Druckgas· 
behi.ilterli oder Überfiilhmgen) anstretenden Gase 
gefährden die engere oder weitere Umgebung 
(Gefnbrzonc). Bei Wassexstoff kann ilie Gefahr
zone eng begrenzt werden, da er schnell nach 
oben steigt. Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan 
usw.) dagegen halten sich lang·e in der Umgebung 
alii Boden und kriechen viele :Meter weit 

Bei Undichtheiten und Beschäili~ung dos Behälters, 
z. B. durch Feindcinwirkung, Flilssigkeitsallstritt, 
u. U. völliges Auslaufen. Umfang der Gefalu:zono 
ist' wesentlich ablliingig vom Flammpmlkt. Bei 
Flammpunkten, die niedri~er sind als die max. 
Außentcmperatm·, muß die Gefahrzone größer 
bemessen werden :us der Auffangraum, bei 
höheren Flammpunkten werden bcide im all
gemeinen übereinstimmen. Bei 1mteririlischer 
Lagerung kallll ilic Gefahrzone klein gehalten 
werden 

Bei dem Umfüllen der großen Benzinmengen kön
nen sich noch in größerer Entfernw1g von der 
Abfüllanlage explosible Dampfluftgemische bil
den; die Gefalu:zone ist daher reichlich zu 
bemessen 

Bei Uniliclltheiterl an den Kompressoren nnd beim 
An· und Abschließen der Flaschen tritt Gas aus 

Ex bei Kondensations
a.nlagen im Freien, Ex 
in Gefahrzone 

Ex 

Ex 

Beliebir; 
Ex 

Ex 

Ex 

Ex (0165 Ausn.) 

Beliebig 
Ex 

~eliebig 

Ex 
Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

• 

• 

•" 
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Lfd. ~ •. 

11. F. 1. 

:!. 

!!. 

-l. 

F. Iler teilen von Äthylalkohol aus zucker·haltigen Maischen u. dgl. 

Räume mit Destillie1·· und Uektifizier· 
:uila«en zunr-V rarbeiten vcrgoreo~r 
)[aischen u. dgl. 

Räume mit Rcktifizi~Jr:mlagen zum 
V rarbeit n von vcrdürmtem Alkohol 
f piritusreinigungsanstalten) ru1d mit 
II r tcllungsanlagcu Hil' absoluten Al· 
kohol 

Räume mit Dcstillieranhgcn zum Her· 
stellen von 'l'rinkbranntwcin unter 

0 Vol. 0 o 
AufbewahnUJgs·, L:lp;er·, )fisl'h· und 

Abiülhäume für 70- \lllfl hiiht•r· 
prozentigen Alkohol 

Dicht geschlossene Apparatur, betriebsmäßig nicht 
geöffnet. ITohcluJtiae Räume. 'tiindi" Aul~ht. · 

G. Herslelleu und Allfüllen ' 'On Ch.loräthyl 

m lü3 

AusrUhru og d er elckt r. Anlage 

In Gefahrzone Ex, im 
übrigen beliebig. 

Es · 

Beliebig 

11. (i. l. Herstellungsräume einschl. Konden- Ga~dicht geschlossen Apparatur mit aerin~em Ex 
sation Überdruck, betrieb~mäßig nicl1t geöffnet. Kon

densation durch Tiefhiihlung .IJ'\ ~er IIcrstelhmgs
appara.tur zugleich erwärmter Athylalkohol. 

2. Räume zum Abfüllen in (]lasampullen .\ppara.tur geschlos en, betricbsmäßi.g geöffnet. Ex 
Apparatur zeitweise unter Übcnlmck. 

111. Herstellen und Ve1·wen den von F~rben, Lack en, F ußboden· und L ederpßegemitteln 

A. Hentellung von Lacken 

11T. A. a) 1. 

2. 

3. 

4. 

HI.A.b)l. 

2. 

3. 

Räume liULU ch;nelzen der Harze (ohne 
Zusetzen des V erdlinnungsruittels) 

Riimne zum Zusetzen des Verdünnunas. 
rnittcls zur lla.rzsehmclze (Misch· 
räume) bzw. entsprechende 'teilen 
im Freien 

Räume zum Filtern (Klaren), Zent i
fugieren, Pumpen und J..agcm t.ler 
Lacke 

Rä1~m zum Anr ibcn von L'lckfarben 

n) Olla.cke 
Offene Feuerung zulässig. Dämpfcabsn.ugung vo'r· 

"esebrieben (Unfallverhütungsvorscluilten illr 
<Üc Herstellung von Lack, Firnis umf Wachs· 
Iösungen § 7). 

Die Verdünnnngsmittel haben zwar meistens einen 
Flammptmkt über 30°, werden aber der warme•L 

clunelzo zugesetzt, daher erhebliche' Diimpfe
entwicklung, insbe ondere wenn fehlerhafterweise 
die elunelze nicht ausreichend abgekühlt w:tr. 

Flammpunkt liegt tib r Raumtempembu·, jedoch 
Austrittsmöglichkeiten von Flüssigkeit und 
Dämpfen gegeben, be onders bei w1umun Lacken. 

Verdun tungsfläche ist groß bei gleichzeitiger mög
licher Erwärmung (wenn beispielsweise Walzeu
kühlung vergc sen ist). Große Räume. 

b) Z e lllLlos e lacke 

(Lö emittel mit einem Flammpunkt unter 21° C) 
L:Jacn·äume fiir alkoho1Ieuchto Nitro- Lagerung in geschlossenen Fässern. Nur ein Faß 

ze!lulose wird zm Entnal1me dor im Betrieb gebraucllten 
Mengen geöffnet. 

Räume zum Lösen der Zelluloseester Beim FüliCil und Entlec1·en der Rührwerke, Kn~t-
maschinen usw. können erhebliche Mengen 
Dämpfe freiwerden. 

, Rii~me zum Verrnal1lcn mit Farb- Beim Füllen von Miüuen nnd Abfiillen in Versand-
prgment behälter körmcn erl;ebliche Mengen Diimpte 

:f:rciwerden. 

c) Spirituslacl{e . 

Beliebig 

Exu) 

Unter Apparaten und Be· 
hiiltcrn Ex, im übri&en 
Ex (0165 Ausn.), oei 
großen Räumen in eini
aemAbstand von Appa· 
1·aten und Behältern 
beliebig . 

Unter den Masc1Lineu Ex, 
im übrigen beliebig 

Ex (0165 Ausn.) 

Ex 

Ex }. 

III.A.c)l. I Räume:zum Lösen der Harze Offenes Beschicken 1md Entleeren cl01· Löse'bchiiltcr. 1 Ex 

III.B. l. 

2. 

B. Herstellen von Bohnerwachs und Schuht•reme 

Räume zum Zusetzen des Lö ·emittels 
zur Wachsschmelze (lfischräume) 

Abfüllräume 

Die Lösemittel haben zvia.r einen }' bmmpu.nkt über 
30 °, werden aber der warmen Schmelze zugesetzt, 

· daher erhebliche Dämpfeentwicklung, insbeson
dere wenn fehlerhalterweise die Schmelze nicht 
ausreichend abgekühlt war. 

Offene Apparatur, doch ohne Erwärmung, oft sogar 
Kü.hlung. 

" ) Sieho Polizeiverordnun" Uber den Verkehr mit brennbaren ~'IUssigkeiten, Grundsülze I E . 
" ) ~i•h e UnrallverhUtunrsvorsohrirLen für die llerstelluog von Lack, Firnis und Waehslüsungeu § 10. 

Ex14) 

In der Nähe der offenen 
Vergußmassen Ex (0165 
Ausn.), im übrigen be
liebig 

1111 1111 1111 1 111 1 11 ~ 1 111111 1111 111 II 111 
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Lid. Nr. 

IH.C.t. 

2. 

3. 

4. 

o. 

llJ.D.1. 

2. 

3. 

Reichsarbeitsblatt Teil III (Arbeitsschutz Nr. 10) 

Bezeichnung der Riiume bz'o\' . Gcfnbrzontn 

Besondere Spritz- und Tauchlackier
räume für Lacke und Lös~en mit 
einem Flammpunkt unter 21 

Arbeitsräume mit Spritzständen für 
Lacke mit einem Flarnrnpunkt unter 
21° 

Trockenräume für die mit Lacken nach 
Nr.l und 2 gespritzten und getaueb
ten Gegenstände 

Spritzstände für Lacke mit einem 
Flarnrnpunkt von 21 bis 55• 

Lagerräume für Lacke mit einem Flamm
punkt bis 55 ° 

Beschrt•i bung der Betrit'b-anla!l'C 

C. LaekierarlJeitea 

Lackvorräte nur bis zttm halben Bedarf einer 
Arbeitsschicht. Bei SJ!ritzen Absaugeanlage und 
Frischluftzuführung ( l nfallverhütungsvorschrif
ten für Lackicr- und Anstriebarbeiten § 4 und 
§ 8 Abs. l). 

Die Treckerträume sind mit dem Trockengut weit
gehend angefüllt, so daß erhebliche Mengen 
brennbarer Dämpfe freiwerden. 

D. Tiefclnackereiea, in denea Benzol, Tolaol .. dgl. venveodet werden 

Luger-, Abfüll- und · Pumpenräume für 
Lösemittel und Farben 

Räume mit Tiefdruckmaschinen 

Räume mit Kohleadsorptionsanlsgcn ' 

Offene Apparatur. Im Verhältnis zur vorhandenen 
Lösemittelmenge große Räume. Keine Vorräte 
an Farben oder Lösemitteln im Raum. 

IV. Relnigungsarbelteo mit brennbaren Flüssigkelten 

Nr. 29/30,, 1944· 

I AusfUhrun~ d•r r leklr. Anlag• 

In der Gefahrzone (im 
Umkreis von5bzw.8 m 
um den Spritzstand) 
Ex'"), im übrigen be
liebig 

Ex 

Im oder am pritzstand 
Ex (0165 Ausn. ), außer· 
halb beliebig 

Ex") 

Ex 

In unmittelbarer Nähe 
der Farbkästen Ex, im 
übrigen beliebig 

Ex 

A. Reiaip von Geweben mit Benzin oder lhnllt'hen leicht entzündliehen Flüssigkelten 

IV. A. 1.1 Benzinrcinigungsriiumc11
) 

2. Destillierräume'-8) 

3. Trockcnräume11) 

B. Sonstige Reinigungsarbeiten 

IV. B. 1. Räume zum Reinigen von Schuhen mit Lösemittel in Sicherheitsspurgefäßen, keine Vor· 
Benzin, Aceton usw. ratsmertgen. 

2. Räume zum Reinigen und Entfetten 

Y.A.L 

V.B.l. 
2. 

3. 

von Maschinenteilen u. dgl. mit Benzin 
oder äh{iliehen leicht entzündlieben 
Flüssigkeiten 

V. Fette und fette Öle 
A. Extraktion von Fettm und fetten Ulen mit breanbaren Fllssigkeitea 

Räume für Extraktion sowie für Destil
lation, Kondensation und Scheidung 
der Lösemittel unte~ Verwendung von 
Benzin, Benzol, Äthylalkohol und 
ähnlichen leicht entßammbaren Löse
mittebi 

Riume mit Härtekesseln 
Lal!:errä.ume für Wasserstoffbehälter 

(Flaschen) 
Lagerräume für fette Öle 

Apparatur wird betriebsmäßig nur zum Beschicken 
mit dem Extraktionsgut und zum Entleeren 
geöffnet, im übrigen gasdichte Apparatur, Ver
wendung von Dumpf zum Austreiben der Löse
mitte1reste aus dem Extraktionsrückstand· und 
znm Abdestillieren des Lösemittels aus dem 
Extrakt, u. U. auch znr Beheizung des Extrak
tionsapparates. 

8. Fettlalrtuq 

Gasdichte Apparatur, betriebsmäßig nicht geöffnet. 

C. Lederentrettaag 

I 
Ex 
Ex 
Ex 

Beliebig 

Ex, bei größeren Räumen 
und ausreichender Be
lüftung Ex nur in Ge
fahrzone, .oberhalb der 
Gefahrzone beliebig 

Ex 

Ex 
Ex 

Beliebig 

Verwendung von BenZLD und ähnlichen 
V. C. 1.1 Räume mit Entfet~sanlagen \Inter I ~ Ex") 

leicht entflammbaren Lösemitteln 

") Vorgesobriubcn nach den Un lallvrrhUtungsvortiChriltcn lllr Laekier· un~ Ansl riuharbeiten § 11 . 
••) Vorgesohrieben nach den Unlallvcrhutungsvorschrilten !Ur Laokior· und Anstriebarbeiten § 13. 
"l Vorg<>sohrieben naob der Polizeh·erordnung !Ur den Verkehr mit brennbaren ••w igkeiten, Grun~l•iu 1 B (2) und E. 
••) iohe Uolallvorhlltungovorschrllten lllr Chemi hrcinigung § 3 Abs. l. 
ul Siebe Unllllh•erhütunpvorochrilten !Ur' Arbcitsmusebincn der Lederindustrie § 15. 

I 

' 

II llllllllllllllllllllllllllllllllllll\l 
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Lfd.Nr. Bezeiehnung dtr Räume bzw. Oefahnonen Bescbre:> ibung der Betd bsanlage I Ausführung der elektr. Anlage 

VI. BersteDen und Verarbeiten von KUDStstoft'en 

A. Herstellea .,..on G11111111iwaren 

VI. A.1. Lager-, Abfüll- nnd Pumpeuräume für ' 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

VI. B.1. 

2. 

3. 
4. 

ö. 

6. 

VI. C.l. 

BenZin, Benzol, Schwefelkohlenstoff 
Räume zum Herstellen von Gummi- Apparate werden betriebsmäßig geöffnet. 

lösliJigen 
Räume mit Tauebgummi- oder Streich-

gummianlaaen 
Räume mit ummiklebearbeiten 

Räume für Kaltvulkanisation (Schwefel
kohlenstoff) 

Räume mit Rückgewinnungs-und Destil
lationsanlagen für Lö~emittel 

Es wird offen im Raum gearbeitet. 
Entlüftung bei größeren Mengen 
Gesundheitsrücksichten nötig. 

Offene Apparatur mit Absaugung. 

Künstliche 
schon aus 

B. HersteÜen von Zellhorn 

Räume für V erdrängerzentrifugen oder 
-pressen 

Kneträume 

Siebpressenräume 
Walzenräume 

Trockenräume zum restlosen Verdamp
fen des Lösemittels 

Räume mit Rückgewinnung&- und De
still&tionsanlagen für LöSemittel 

Alkoholdämpfe können in großen Mengen austreten. 

Die Knetm&sehinen sind an eine Absaugeleitung 
angeschlossen. 

Große Verdnnstungs<lberftäehe auf den Walzen. 

Offene Aufhängung des Zellhorns im R;aum. 

C. Klebearbeiten an Zellbora 
Arbeitsräume zum Kleben mit brenn

baren Flüssigkeiten 
Gut gelilltete Räume, keine Vorräte an Lösemitteln. 

Verteilung des Lösemittels in geringen Mengen 
auf zahlreiche Arbeitsplätze. 

Ex 

Je nach Mengen und 
räumlichen Verhält
nissen beliebig und Ex 

Ex · 

Ex 

Ex 

Ex 
Ex, auch wenn die Walz

werke gekapselt nnd an 
die Absaugeanlage an· 
gesphlossen sind 

Ex , 

Ex 

In der Gefahrzone. (unte
rer Raumteil bis Schal
terhöhe einschließlich) 
Ex (0166 Ausn.), im 
übrigen beliebig 

VI. D.l.l 
. 2. 

D. Herstelluni von Kappeasteire 
Löseräume für lösemittelleuchte Nitro-~ Beim Füllen nnd Entleeren 

zellulose in brennbaren Lösemitteln treten Dämpfe aus. 
Räume zum Tränken der Gewebe , 

der , Knetmasehinen I Ex 

Ex 

VI. E. l. 

2. 

Sohlenhärteanlagen 

Aufkitten von Schuhsohlen na.ch dem 
Ago- und ähnlichem Verfahren 

E. Beldeidnngsiadastrie . 
Geschlossene Apparaturen, die betriebsmäßig g~ 

öffnet werden. ' 

F. Herstellen von Nitrofilm (lUiaylldaer) 

Ex, bei größeren Räumen 
nnd ausreichender Be
lüftung Ex nur in ~ 
fahrzone, außerhalb 
beliebig 

Ex, bei größeren Räumen 
nnd ausreichender Be
lüftung Ex nur in G~ 
fahrzone, außerhalb ~ 
liebig 

VI. F. 1. HerstellliJigeriume für die LacklÖ811llg Ex 
2. Filter-, Pumpen- und Lagerräume für Filterpressen werden betriebsmäßig geöffnet. Ex 

Lacklö811llgen 
3. Räume für Gießmaschinen nnd Trocken- Geschlossene Apparatur mit Unterdruck, Schutz- Ex 

a.nllt.gen gas usw. 
4. Gebläseräume für die Absaugeanlage Ex 
ö. Räume für die Lösemittelrüekge'l'linnung Ex 

hleadsorption, .~k.tifika.tion) 
6. rräume für Ather, Alkohol und Ex 

oholfeuehtc oder gelatinierte Nitro-
zellulose 

G. Herstellen .,..on KUDstleder unter Verwendung von Benzin, Essigester nnd lbnlitben leieht entlammbaren Lösemitteln 
VL G.l. Mischräume AI'fll!-r&te werden betriebsmüßig geöffnet. Ex 

2. Räume mit Streiehmascbinen, Hangen Ex 
und Spannmaschinen 

3. Räume mit Rückgewinnungsanlagen 
4. Lager- und Abfüllräume für Lösemittel 

") Siehe Poiiseivorordnung Ubcr den Verkehr mit brennbaren FIU&Sigkoiten, Grundsilt ze I B (2). 

Ex 
Ex••) 
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Au•fllhrung der elektr. Anlage 
L!d.~r. 

H. Herstellen von Viskose-J{un tfuser 
Ex 

\"I. 1 l. 1. Lagerräume hlr Stl1w~felkolllcnstoff 
2. ' ulfidicrräume 

Gasdichte A.ppara.tnr, die betriebsmäßig erst nach Ex 
völliger Absaugun!l,' der Schwefelkohlenstoff
dämpfe geöffnet v.;rd. 

J'. lmprägniet·en und Wasserabstoßendmachen von Pappe, Papier .u. dgl. mit leicht entzliDIIlicben Lösungen 

(Het•stellen von Jsolit, Alkor u. dgl.) 

\'f:J.J. 

2. 

3. 
J. 

Be ondere Räume, ·tlie ausschließlieb 
dem lmprägni!'ren un<l Wasser
abstoßendmacben dien n 

onstige Bctri bsräumc, in denen u . a. 
auch Einrichtungen zum Imp1·ügnicren 
m1d Wass ··rabstoßcndmachen verwen
det werden 

Trockenräume 
Lager- und Abfülhäume für Lö ungen 

nnd brellllbare Flüssigkeiten mit 
Fl:unmpunkten bis 55° C 

I' 

Ex 

Ex in Gefahrzone (Um
laeis voR 5 m um Ma
;;chlne und Lösungs
vorrat), im übrigen be
liebig 

Ex 
Ex 

VII. Bearbeiten (z. B. Zerkleinern) und Lagern fester Sloft'e unte1· Staubanfall 
A. Metallbearbeitung 

YII. A. 1. Räume mit Anlagen zum Ilerstellen 
('Mahlen, Stampfen), Sieben oder Ab
füllen von feinen M etallstauben, z. B. 
~fagnesium, Aluminimnn), Zink 
Mangan 

VII. B. 1. Räume mit Walzenstühlen \md Pmle~ 
mülllen zum Malllen von Zucker 

I 

2. Räume mit chlagkreuzmühlen zum 
Verma.luen von Trockenschnitzeln 

3. Lagerräume für lose Trockenschnitzel 

VII. C. 1. I Räume rnit Korkmül~len 

B. Zuckerindustrie 

C. Verarbeiten von Kork 

I 
D. Herstellen von Holz- und Zellmehl 

Ex (0165 t) .. ) 

Ex (0165 t) bei Einzel
maschinen in großen 
Rli.umen nur in Gefahr
zone 

Ex (0165 St) 

Ex (0165 St) 

I Ex (0165 St)••) 

\'li. D. 1. Mühlenräume Ex (0165 St) 

E. Herstellen von Torfmull, Torfstreu, Torfplatten. Torfsägereien 

Räume mit Zcrkleineiimgsmascbinen I Anfall von sehr feinem, trockenem 1'orfstaub in Ex (0165 St) 
1md Pressen größeren Mengen. 

\'ll. E. 1. 
F . Mahlen von Schwefel 

VII. F. 1. \ Räume mit l\Jalllanla.gen, Gebläse, ~ · 
Staubabscheider, Filter, Sichtor oder 
AbfüllanJage 

I Ex (0165 St) 

G. Verarbeiten von Kunststoffen (z. 8. PreßmnssE'n, Hartpapier), deren 

VII. G. 1.1 Räume mit l\1alllanlagen, tauba.bscllei-~ 

Staube zu Explosionen führen können 

VII. H.l. 

2. 

dern, Sichtern oder Abfüllanlagen für 
kunstharzlackierte Pa.pierabfälfe 

H. Lagern und Bearbeiten voa Getreide, U~Jsenfrüebten u. dgl. 

Räume, in denen Staub in größerer 
Menge anfällt (z. B. Silozellen; Bun
ker; St.1.ubkammcrn; Elevatorgruben; 
1'rockenanlagen; Räume, in welche 
der Staub aus Staubsarnmlern, Staub
filtern u. dgl . entleert wird; enge 
Bandgänge, in denen Getreide u. dgl. 
auf die Förderbänder oder von diesen 
in Ablaufrohre geschüttet wird) 

Räume mit Bearbeitungs- und Misch
maschinen sowie Wieaevorrichtungen 
u. dgl. für Getreide, 'Sämereien usw. 

a) Ohne wirksame Entstaubungsanlagen 
b) Mit wirksamen Entstaubungsanlagen oder in 

in entsprechendem Abstand· von den Staub
quellen 

") Zugel .. sene Belricbomiltel liehe Unf•llverhUtungovor!IOhriften Henlcllun~ von 'AJuminiumJ>uh·er § (, 
") Siehe UnfallverhUtung•vorsohri!ten !Ur Arbeitemaschinen der Lederindustrie § &t. 

In der G cfahrzone (in der 
Nähe staubführender 
Apparate) Ex (0165 St) 

Ex (0165 St) 

Ex (0165 St) Beliebig 
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Lid . Nr. 

VIII.A.l. 

.. 

' Uezeiehnur1g du Riutrle b:z.w. fir(ahrzont>n Besclueibun der Betriebsu_o)ru!.., 

VIII. Sonstige 
A. Verwendung brennbarer Gase und Flü igkeitea 

Aufbewahrungs-, Lager-, J.1isch- und 
Abfüllräume :für brennbare Flüssig
keiten der Gruppe A (nicht oder nur 
teilweise mit Wasser misehbar) Ge
:fah.renkla sc I (Flammpunkt unter 
21 °) \md II (Flammpunkt 21 bis 55 °) 
und der Gruppe B (beliebig mit Wasser 
misch bar, Flanunplmkt unte~.· 21 °)-

m t67 

Au•!Ubrung drr eloktr. Anlag• 

B. Einstellr~ume, Ausbes erung werkstätten und Priifräurne fiit· Kraftfahrzeuge mit Yerhrennungsmutoren 

Einstellräume für Generatorfahrzeuge Bclicbil( VII1.B.l. 
2. Einstellräume für Diesel:fahrzeugeu) Zulässige Lagermenge an Dieselkraftstoff von Beliebig 

Flammpunkt über 55°: 200 I (IWaO § 50 Abs. I b ). 

3. 

. 4. 

5. 

. 6. 
7. 

Einstellräume .für Yergaserfalrrzeuo-e .. ) 

Einstellräume fiir Speichergasftthr
z ug .. ) 

Ansb~sserung Werkstätten 

Bremsräume 
La.gerräu me fiir Vergaserkraftstoffe 
Lagerräume für Speiehergas .Qi Flaschen 

Zulässige Lagermenge an Kraftstoff 16 I (R(laU 
§ 48 Abs. 5a). 

a) bei Reinigungsarbeiten mit bronub:mn Flüssig
keitrot vom Flammpunkt über 21°, in Aus
nahmefällen (Räume nach Unfallverhütungs
verschrilten für Ausbesserungswerkstätten § 8 
Abs.3b) auch unter 21°. 

b) besondere Räume für Reinigungsarbeiten mit 
bretmbaren Flüssigkeiten vom Flammpwlkt 
unter 21 o (Räume nach. Unfallverhütungs
vorschriften für Ausbesserungswerkstätten § 8 
Abs. 3a 

c) Ausbessenmgsgmbcn in Ausbcssertmgswerk
stätten und im Freien. :Es isb mit der Ver
wendung verschiedenartiger brennbarer Flüs
sigkeiten zu rechnen. Der enge Raum be.,"'ÜJt
stigG die Bildoung explosibler Gemi ehe 

C. E instell räume fiir Flugzeuge 

VIII. C. 1.., Flugzeugeinstellrätune und Werfthallen I Große luftige Hallrot 

VIII. D.l. 

2. 

Laderäume fiir ortsbewegliche 
.All"Umulatoren 

Aklntmulat,Prenriiume 

D. Akkumulatoren 

Die entwiekel ten W asseistoffmcngen sind im V cr
häJtnis zur Raumgröße und mit Rücksieht auf 
die natürliche Lu[tbewegung \Ulge!ältrlich 

Gute Raumentlüftung ist vorgesclrrieben· nach 
VDE 0100 ~32, 0101 §Se, 0105 § 5k · 

E. Kälteanlagen 

Handleuchten und andere 
ortsbewegliche clck· 
trisehe Betriebsmittel 
sowie alle elektrischen 
Anlagen in der Gefab1·· 
zone{immlterenRaum· 
teil bis 1 m über Fnß
boden), Ex (0165 
Ausn), außerhalb be· 
liebig 

EntscheidungüberSchutz· 
art bleibt noch offen 

llandleucltten E.:c (Olti:J 
Ausn.) 21), sonstinoe b,l'· 
liebig 

Ex") 

Ex 

Beliebio
Ex:•e) 
Ex: 

Unter Flm· Ex, im\ibrigen 
beliebig 

Beliebig 

LcuchtenEx(0165Ansn.), 
sonstige beliebig 

:VIII. E. 1. Räume mit Ammonia.k-Kältemasclrinen Bei der l1ohen \mteren E:ll."]>losioJlsgrenzc von Beliebig 
16 Vol. o;. Ammoniak in Luit tritt die Gefahr 

2. Räume mit Cltlormcthyl- oder Chlor
äthyl-IGein-IGlltemasehinen 

der Explosion durch el. Anlagen gegenüber der 
Vergiftungsgefahr so in den :Ilintergnmd, daß 
sie vemachlässigt werden kann. Installationen 
im Gas-Luft-Gemisch sind Ex auszuführen 

aa 1 ~ieho PolizeiveTordnuntr t\ber den Vt1rkehr mlt. bre nnba ren FIUMigkeilen. Grundsätze 1 B (2) und E. 
" ) Bei Vuwendun'f von Eraatzdicsdkrartat.o!f('n mit Flammpunkten unter 65° C sind die Bestimmungen uutet· B 3 :tnzuwendf'n. 

Beliebig 

") Rahmenbest immungt> n der Reiohsgara~renordnung: · 
§ 23 (2). Die ll~izung in Gnrogcn .•. muß so besobatrll{' •••in , dnB Treibgase . oder brennbare Dämpfe sich nieht daran mt•Unden und !rmll· odtr Sehmiersto!l• 

&o\viP Flnschen mit. peiohcrgaB nicht unzuliissig erwärmt werden könnfln. 
§ 25 (1). In G.ragen ... sind zur kllnsilie!Jcn Beleuohtung nur olektrilcbe Glühlampen •uli!BSig. Bei der Aus!Uhrung olektrilcber Anlagen sind die zum Schutz gegen 

EnizUndung brennbarer GMe oder Diimp!o notwendigen besonderen Maßnahmen zu trof!en. 
§ 4 (I) b. Ortsbewegliebe elektrlleho Geräte oder .Mas<>hinen dUrlcn nur wrwendet werden , w•nn sie so b~scha!!en sind . daß im Raum beßndliehe bronnbare (;a>• 

oder Dämpfe eiall nicht daran entzUnden können. 
·~ Siehe UnfallvcrhUlungsvorsohri!ten !llr Ausbesserungswerkotätten § 4. 
" iche UnfallverhUtungovorsobri!ten !ür AusbcBSerungswerkBtiiilen § 9 Abs. 3. -
1 Siehe Polizeb'erordnung Ubor den Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten, Grundsätze _I B ('.!). 
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Ltd. Nr. Bezeichnung der Räume bzw. Gefahnooen Beschreibunr der Betriebeanlage I AuslUhrung der elektr. Anlage 

F. Gasbeheizte Anlagrn uad Räume 

vm. F. 1. Räume für gewerbliche gasbeheizte An
lagen (Kaffeeröstereien u. dgl.) mit 
Gasmangelsichernng tmd Zündsiche
rung (gemäß Unfallverhütungsvor· 
scllriiten, Maschinen der Nahrungs-

Beliebig 

2. 
mittel-lndustrie § 18) 

Lager· und Reifräume mit Gasheizungen a) Gasheizung ohne Gasmangel- und Zünd· 
sicherung 

b) Gasheizung mit GasiD&Dgel- und Zünd
sicherung 

Ex 

Der Reichaarbei tsminister 
Vllb 534.2 

Berlin, den S.September 1944 

An die Gewerbeaufsichtsämter und ihre vorgesetzten 
Dienstbehörden. 

Richtlinien für den Bau und Betrieb von 
Preßwas errohrleitungen. 

Der Reichsverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
e. V., Zentralstelle für Unfallverhütung, hat die nachstehenden 
Richtlinien für den Bau und Betrieb von Preßwasserrohr
leitungen herausgegeben, auf die ich hiermit hinweise. 

Im Auftrag 
Dr.-Ing. Kreme r 

• 
Richtlinien für den Bau und lletrieb von Preßwasser

rohrleitungen. 
(Ausgabe Juni 1944.) 

Vorbemerku.ngen 

Die Preßwasserleitungen einer Reibe hydraulischer Maschi
nen, die durch hohe Kolbengeschwindigkeiten und schnell auf
einanderfolgende Arbeitsspiele gekennzeichnet sind, unterliegen 
besonders hohen Beanspruchungen. Der stoßweise Kraftwasser
verbranch solcher Maschinen (z. B. Schmiedepressen, Geschoß
pressen) verursacht starke Druckschwankungen auch in der 
Verteilungsleitung, die durch das dauernde Verzögern und Be
schleunigen des Wassers in den Leitungen entstehen. Diese 
Druckstöße übersteigen den normalen Betriebsdruck ganz er
heblich und rufen Überbeanspruchungen und vorzeitiges Er·
müden des Rohrmaterials hervor, was zu Rohrbrüchen mit z. T. 
schweren und auch tödlichen Verletzungen der Pressenbedie
nungsleute führt. 

Dieser Betriebsgefahr muß entgegengearbeitet werden durch 
Verminderung der Druckstöße im Was$er, durch Steigerung 
der Widerstandsfähigkeit der Leitungen und durch Herabsetzen 
der Wirkung bei doch noch :1-uftretenden Rohrbrüchen. Im 
einzelnen handelt es sieb um die Beachtung nachstehender 
Richtlinien: 

Bau der Rohrleitungen 

1. Für Neuanlagen und für Reparaturen dürfen nur Rohre 
nach DIN 9871 verwendet werden. Die Gütevorschriften für 
Rohre in DIN 1629 sind 7.u beachten. Werden die Rohre ver
schweißt, so sind für diese Arbeiten zuverlässige und erfahrene 
Elektroschweißer heranzuziehen. Wegen der Kerbempfindlich
keit des Rohrmaterials sind plötzliche Querschnittsiinder\lDgen 
zu vermeiden. Durch Kerben beschädigte Leitungsstücke sind 
möglichst auszuwechseln. 

2. Zur ErzielllDg günstiger Strömungsverhältnisse muß der 
lichte Querschnitt der Preßwasserrohre so groß wie möglich 
gewählt werden; Richtungsänderungen sind durch sanfte Über
gänge vorzunehmen. (Der Krümmungshalbmesser soll minde
stens gleich dem sechsfachen äußeren Rohrdurchmesser sein 

Ex (0165 Ausn.) 

und darf nur in ganz besonders zwingendep Fällen kleiner be
messen werden, den vierfachen iiuß~ren Rohrdurchmesser aber 
nie unterschreiten.) 

3. Kräftige Rohrbefestigungen (z. B. starke Schrauben und 
RohrscheUen mit Unterlagen zur Schonung der äußeren Rohr
wandung) sind in Abständen von höchstens 5 m vorzusehen, 
um die Reaktionskräfte aus der \Vasserbewegung aufzunehmen 
und Schwingungen der Rohrleitung zu unterdrücken. Im Ver
kehrs- und Arbeitsbereich sowie in vielfach gekrümmten Lei
tungsabschnitten sind die .Abstände der Rohrbefestigungen noch 
zu verringern. 

4. Starke Druckstöße in den ~ohrleitungen sind dllrch Ein
bau geeigneter· Stoßausgleicher in der Nähe der Presse zu 
dämpfen. 

5. Rohrkanäle sind mit möglichst schweren Platten (z. B. 
Beton) abzudecken, die durch den bei Rohrbrüchen austreten
den Wasserstrahl nicht fortgeschleudert werden können. 

Betrieb der Rohrleitungen 

1. Zur Vermeidung von Wa ser chlägen sind Rohrleitungen, 
Steuerungen und Maschinen aus an den höchstgelegenen Punk· 
ten angeordneten Vorrichtungen vor Beginn jeder Arbeits
schicht und nach jeder Au~besserung sorgfältig zu entlüften. 

2. Das .Anziehen von Flanschverbindungen unter Drnck 
stehender Rohrleitungen ist unzulässig. 

3. Die im Verkehrs- und Arbeitsbereich liegenden Druck
rohre sind laufend zu beobachten, damit Rohrbrüche• schon im 
Entstehen (Anzeichen: leichtes Schwitzen des Rohres, AllStreten 
feiner Wasserperlen) erkannt und beseitigt werden können. 

4. Zum Schutz der inneren Rohrwandungen gegen Anfres
sungen ist möglichst reines Preßwasser zu verwenden. In ge
eigneten Fällen wird der Zusatz wasserlöslicher Ole oder wirk
samer Chemikalien 7.\liJI Preßwasser empfohlen. 

Der Reichsarbeitsminister 
Vlla. 5911 

Berlin, den 28. September 1944 

Verordnung über die Sechzigstundenwoche; 
' hier: Ausführungsbestimmungen. 

Auf Grund des § 5 der Verordnllng über die Sechzigstunden
woehe vom 31. August 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 191) bestimme 
ich im Einvernehmen mit dem Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz folgendes: 

Die Vorschriften der § § 25 bis 2:7 der Arbeits:r.eitordnung 
und der §§ 24 bis 26 des Jugendschutzgesetzes (Strafvorscbrif
ten, Beschwerden, Arbeitsaufsicht llßd Behördenzuständigkeit) 
finden bei Durchführung der Verordnung über die Secbzig
stundenwoche entsprechende Anwendung. Für Verwaltungen 
des öffentlichen Dienstes (§ 13 i. V. mit § 27 Abs. 6 der Ar
beitszeitordnung) gilt die Anordnung des Reichsministers des 
lnnern vom 7. September 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 192). 

In Vertretung 
Dr. Sy rup 

11 11111 1111 11 111111111111111 111111111111 
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Der Reiehsminister der Luftfahrt 
'Az.41 c 23 a. -/44 L. In.13t21A) 

t. Qu .. den 18. Augu t 1944 

Einteilung berufstätiger Gefolgschaftsmitglieder 
zum LS-Bereitschaftsdienst. 

A7..4ld16 Nr.2741 (L.In.l3/210b) v. 13.1\iärz 19441). 

1. Die Anlage des Bezugserlasses wird auf Grund der Er
fahrungen, die sich bei der praktischen Durchführung ergeben 
haben, wie folgt geändert: 

a) Am Schluß der Ziffer 2 ist als neuer Absatz einzufügen: 
.. Gefolgschaftsmitglieder, die in Halbtagsarbeit be

schäftigt werden, sind zum LS-Bereit chartsdienst nur 1f• 
sooft wie die Volltagsbeschäftigten des gleichen Be
triebes heranzuziehen.« 

b) Als neuer Absatz ist am Schluß der Ziffer3 einzufügen: 
»Arbeitskräfte, die auf Grund des Aufrufes zum frei

willigen Ehrendienst eingesetzt sind, sind vom LS-Bereit
schaftsdienst im Betrieb völlig frei7.ustellen, es sei denn, 
daß sie sich auch für diesen Dienst freiwillig zur Ver
füg'1!ßg stellen.« 

2. Jugendliche Berufstätige im Alter von 16 bis 18 Jahren, 
die als Führer der HJ., und zwar als Führer von Scharen bzw. 
Fähnlein an aufwärts eingesetzt werden müss~n, owie die 
F'ührer in entsprechenden Dienststellungen (z. B. von Gemcin
schaftseinrichtungen, J ugendwobnheimcn, KL V -Lagern) dürfen · 
lediglich bis zu 4mal monatlich zum LS-Bereitschaftsdienst 
herangezogen werden. Die in Betracht kommenden Führer der 
HJ. werden eine Bescheinigung des zuständigen Bannes bei
bringen, daß sie zu dem Personenkreis gehören, der unter diese 
Ausnahmebestimmung fällt. 

•r IUrbBI. S. 1 156 und 111 62. 

Eingewiesen 

, in Saehsea 

Personalnaehriehten. 

in eine Planstelle mit höheren Endgrumlge.ha1t (A2c1) 
Ullter Beibehaltung oder bisherigen Amtsbezeichnung rue 

Reg,ierungs,.ewerberäte Helmut W 'II tke vom GewAA. 
Annaberg, Kar1 Begrieb vom GewAA. Döbeln 'lilld Hugo 
E c.k.ar d t vom GewAA. Dre.s.den. 

Versetzt 
lin Sachten 
OberregieM.IDgs.gewerberat Wilbelm Gallus vom GeowAA. 

Chemnitz zum La.odrats.amt daeelbst unter ,,.)cichzeiti.ger 
Abordnun,. zum GewAA. Chemnitz. 

Abgeorduet 
Preaßen 

durch Er)a.ß vom 25. Septem.bell' 1944 mit sofortiger 
Wlirkun.g 
Retrierungsgewerbe1'3.t Dipl.-Ing. Hans Kuh1mann vom 

GewAA. Frankfurt (Oder) an das GewtA.A. Tilsit .als Saeb
,beal'\be.iter, 

7AliD 1. Olttobe:r 1944 
~erungsgewerberat Dipl.-Ing. Bruno Quint v001 GewAA. 

Cottbus - .abgeordnet zum GewAA. Diiren (Rh!.d.) -
nach Gloga.u .als Leiter des GowA.A 

In den Ruhestand versetz& 

in Preußen 

turn 1. November 1944 
.auf scinen A11tr.a.g Oberregierungagewerbena.t Dipl.-Ing. Wil

helm Ritter, Sa.chbearboiter UDd Leiter eines Au~ 'oht!
bezirks beim GenvAA. Berlin . 

Die Prüfung haben bestanden 

a.) än den Reichsgaaea 
fiir den höheren D .ienst 

a.m 30. J u I i 1944 Dipl.-Ing. Edmund Zinn ag I beim G wAA 
Innsbruck, 

b) in Preußen 

für den gehobene111 Dlienst 
am 9. September 1944 die Gewel'beinspektor.Anwärterjn 

Joha.nna J.acobi beaim Gew.AA. H.alle (Sa.ale) . 

N amensäadenm« 
lin .den Reichsgaaea 

die Gewerbeinspektorin 
Ro a Kr .ist beim GewAA. Aiussig führ-tmfolge Verheiratung 

den Fa.miliennamen B a.e r. 

II. Teil 
Die Bekämpfung der Silikose, insbesondere durch Leitstaube. 

I Von Prof. Dr. K. W. Jötten, Münster, 
Direktor des Hygienischen Instituts der Westfäl. Wilhelms·Universitiit und des Reichsinstituts 

zur Erforschung und Verhütung der taublungenerkrankungen. 

An erster Stelle der entschädigungspßichtigen Berufs- 1000 Sandstrahlern haben erkennen lassen. Von den 
kra.nkheiten stehen, wie das Reichsarbeitsministerium Untersuchten waren 37 erkrankt an scl1werer und 
mitteilt, die Silikose und die Silikotuberkulose. Im mittelschwerer Staublungenerkrankung, an leichter 138 
Jahrel939 entfielen63,19v.H. derentschädigtenKrank- und an beginnender Silikose 260, insgesamt 435, d.s. 
heilen auf diese beiden Erkrankungen. Ebenso stehen mehr als 40 v. H., fast die Hälfte aller Quarzsa.nd-
sie auch hinsichtlich der Schwere an erster Stelle, indem stra.hler. Diese kurzen Mitteilungen zeigen die weite 
nämlich von 525 Todesfällen 190 a.uf schwere Silikose Verbreitung dieser Berufserkrankungen und lassen die 
und 206 auf Silikotuberkulose kamen. Diese beiden Er- Notwendigkeit der Bekämpfung deutlich werden. 
krankungen findet man in Betrieben, in denen kiesel- Am einfachsten dürfte diese, soweit es der Arbeits-
säure ( i 0 2)-haltiger Staub zur Entwicklung kommt, wie betrieb erlaubt, in den Schleifereien durchzuführen sein 
z. B. im Bergbau namentlich bei den Gesteinshauern, durch Ersatz der Si 0 1-haltigen Naturschleifsteine durch 
in den Betrieben der Sandsteingewinnung und -ver- Kunstschleifsteine aus chemisch oder keramisch ge-
arbeitung, in Metallschleifereien, in der keramischen bundenem Corund oder Silicium-Karbid (Caroorund), 
Industrie, in Scheuerpulverfabriken, in Gußputzereien wofür wir (Jötten und Jötten und Kehrer) neuestens 
und an Sandstrahlgebläsen usw. Diese Sandstrahlbläser tierexperimentell den Beweis erbracht haben, daß weder 
fallen sehr häufig der Silikose zum Opfer, wie neuer- sie selbst noch ihre Bindemittel silikosefördernd wirken 
dings von Sommerfeld mitgeteilte, a.uf Veranlassung können. 
der nordwestl. Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, Bei den Sandstrahlern wird man, soweit es die Guß-
Ha.nnover, durchgeführte Untersuchungen an rund stücke zulassen, Sta.hlkies an Stelle von Quarzsand ver-
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wenden, wenn auch die Gefahr der aufgewirbelten 
Formsandteilchen nicht untet·schä.tzt werden darf. 
Neuerdfngs empfiehlt ommerfeld an Stelle des Stahl
ki • es Corund, 'chmirgel und ' iliciumcarbid, di wegen 
ihrer Härte rund Lungenungefährlichkeit (Jöiten und 
Kehrer) für diesen Zweck besonders geeignet zu sein 
scheinen. Außerdem wird das Tt-agen von Helmen oder 
geeigneten Iasken oder d~ Putzen unter besonderen 
Vorrichtungen, wenn diese genügend dicht schließen 
und mit kräftigen Absaugevorrichtungen versehen sind, 
weitgebenden Schutz verleihen. Trotzdem suchen die 
Leitet· der Gußputzereien nach anderen Verhütung -
mitteln. 

Bei den Gest insbauern in den Bergbaubetrieben ver
sucht man die Gefahr durch das Saponin- oder Seifen
schaumverfahren bzw. das Was erspritzverfahren zu 
bannen. Die Luft wird bei Anwendung dieser Ver
fahren sicher staubärmer, die Schwebebläschen bleiben 
aber in der Luft und I önnen mit i 02 taub beladen 
bis in die Lungenbläschen der Gesteinshauer gelangen, 
kein Wunder also, wenn auch diese Methoden nicht 
allerseits befriedigen. Außerdem wird durch das Ver-
pritzen des Wassers die Wärmestauung vor Ort be-

günstigt. . 
Diese vorgenannten Verfahren haben also noch ihre 

Schattenseiten, zumal sie für viele andere Betriebsarten 
überhaupt nicht in Frage kommen. Hierfür wird nun 
in der letzten Zeit immer mehr die IIeranzichuno- von 
"Lei t s t ä u b e n « vorgeschlagen, besonders nachdem im 
Jahre 1937 die Beigabe von »Aluminium met.allicum • 

taub zum SiO~-Staub auf ,rund von Laboratoriums-, 
Tier- und praktischen Versuchen beim Menschen von 
den drei Kanadiern Denny, Rohsou und lrwin für 
diesen Zweck vorgeschlagen worde~war. Die Beigabe 
von unschädlichen Schutz- oder Leitstäuben zu den 
sillkogeneu stark Si02-haltigen Gewerbeslauben wird 
schon seit längerer Zeit empfohlen, da dadurch einmal 
die Phagocytose der inhalierten Staubteilchen gefördert, 
sodann der von manchen Forschern für das Zustande
kommen der Silikose verantwortlich gemachte löslich~ 
Anteil der fast ~QPlöslichen kr.ist.allinen Si 0. absorbiert 
oder a-usgeflockt und .schließlich die Giftigkeit der Si 0 2 
neutralisiert wet·den soll. 

Ernmons und Fries, die ich eingehend mit der 
Klärung dieser Frage beschäftigt haben, geben folgende 
Erklä.ru.ng: Die Wirkung der Schutzstaube, mögen sie 
nun metallischer oder mineralischer Art sein, scheint 
darin zu bestehen, die disperse i 0 2 zusammenzuballen, 
die dann durch Phagocytose entfernt wird. 

Dabei soll sich nach Gardner und seinen Mitarbeitern 
die weichere Substanz der Schutzstaube auf der Ober
fläche der Quarzkörn~r absetzen. Derartig überzogene 
Oberflächen sind für das lebende Gewebe weniger ge
fährlich als die von reinem fri eh ge~rochenem Quarz. 
Außerdem müssen Mineralien als Schutzstaube nach 
Ernmons und Wilcox ei.ne positive LadtrDg haben. 
SiLikogene Staube sind dagegen negativ geladen. Durch 
das Zusammentreffen kommt es zur Ausflockung und 
Bildung von gröberen Teilchen, die besser pha.rrocytiert 
werden sollen. Reine i 0 2-Teilchen mit der gleichen 
Ladunrr dagegen stoßen sich gegenseitig ab, und die 
Pha.gocylose dieser Teilchen ist schwierig, weil ein von 
einer Freßzell weggeführtes Quarzleilehen andere zu
t·ückstößt und dadurch die Leistung der Freßzellen ver
mindert. (Dieses ist natürlich vorläufig noch eine reine 
Hypothese, kann aber wahrscheinlich durch Zellkultur
Bestaubungsversuche mit Mischstauben gesichert wer
den, die wir jetzt in Angriff genommen haben.) 

Als solche Sc b u t z s taube werden seit längerer Zeit 
empfohlen: 

Kohle (in Form von Lampenruß, Tierkohle oder 
Kohleschief er), sodann die Metalle Calcium, Magnesium, 
Aluminium, Eisen und Natrium oder ihre Verbindungen 
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alkalischer bzw. basiseher Natur (Lochtkemper, Kaestle, 
Haynes), die ja. auch eine negative Ladung aufzuweisen 
haben. Es gibt .aber auch Klimker und Forscher, die 
zu negativen Ergebnissen mit diesen Stofl'en gekommen 
sind und besonders mit alkalischen Seifenpulvern 
(Chapma.nn) und ebenso auch nach Inhalation eines Ge
misches von Quarz mit alkalischen ' toJl'cn in einer Fa
brik, die Material für Heinirrungszwcokc h •r teilt (~1ac 
Donald, Piggot und Gilder, Koeßler, Kolgore). Sie 
stellten sogar eine Beschleunigung der ilikoseentwick
lung b i derartigen Ar·beitern fest. Ein gutes über
sichtsrefcrat zur Leitstaubfrage bringt Naeslund 1940 
im »Journal of Industrial Hygiene a.nd Toxikology« 
Vol. 22 und außerdem noch Mottura in .oRassegna. di 
Medicina Industriale« XII 1941. 

Am meisten hat man sich zunäch t mit Kohle als 
Leitstaub beschäftigt und ihn empfohlen (Haldane, 
King, KeLlle), zumal man bcobachteL zu haben glaubte, 
daß Kohlenhauer der Silikosis gegenüber .immun seien. 
Anderer Ansicht sind dagegen Sa.ycrs, Meriwether, 
La.nza, Adams und die Sektionli der Ruhrknapp chaft. 

Auf Grund von Reagenz- und Becherglasversuchen 
kommen Ernmons und \Vilcox, \Vhitehouse, Holt und 
Sanderson, :Ma.tthews und in Tierversuchen Ca.rleton und 
Mavrogordato zur Empfehlung, während Briscoe, Kettle 
und llilton, Axelson und Bringe! und besonders 
Naeslund zu einer Ablehnung det· Kohle als wirksamen 
Schutzstaub gelangen. Kohleschieferpulver wird 
von Haldane und Whilehouse empfohlen. 

Ebensolch widerspt·echende Ansichten findet man 
bezüglich der Metalle und ihrer Verbindun.,.en. Von 
den Calciwnverbindungen scheint Calciumhydroxyd, 
Ca (0 H) 2, die günstigsten \Virkungen zu habe9. Gute 
praktische Erfahrungen haben Wie inger, ~1iddleton .und 
Goßner gemacht, im Laboratorium Audibert, Ern
mons und Wilcox, Ma.tthews, Oummings und Miller, 
während Briscoe weniger befriedigt und \Vhitehouse ab
lehnend ist. Kalkstein (Calciumcarbonat, CaC03) hat 
sich im Reagenzglas nach Ernmons und \Vilcox und 
Whiiehouse bewährt. Marmor soll in der Praxis nach 
Middleton, Goßner und Wiesinger v~rwendbar sein. 
Kreide soll nach Haynes für die praktische Verwen
dung in Frage kommen_ D o 1om i t (Calcium-Magnesium
carbonat, Ca.Mg (C03h, haben Ernmons und Wilcox im 
Laboratorium wirksam g~funden. 

Dieselben Autoren haben sich auch mit dem Zement 
~Kalkstein (CaC03) + Alutniniumsi!icat (Ton) be
schäftigt und sich güustig darüber geäußert 

Gutes versprechen sich Ernmons und Wilcox, Gardner 
und Miia.rbeiter und Whitehouse vom Gips (CaS04 + 2 II2 0). 

Schließlich wird der Kalkschiefer von Haldane 
und auf Grund von in vitra-Versuchen von Ernmons und 
Wilcox, Gardner und Mitarbeiter und von Whitehouse 
wirksam gefunden. 

Von den Magnesium-Verbindungen, wie Magnesium
hydroxyd, Mg (OH) 2, und Magnesiumcarbonat MgC03 
hat Naeslund nichts Gutes gesehen, im Gegensatz zu den 
Erfahrungen von Middleton, Goßner, Wiesinger und 
Kettle mit Magnesi umcarbona t. 

Praktische Erfahrungen mit Eisenverbindungen liegen 
noch nicht vor, dagegen günstige Laboratoriumsergeb
nisse mit Ferrioxyd, Fe~ 0 31 von Gardner und Mit
arbeitern und von King, Roman, Mc. Gcorge mit Rot
eisenstein und von Ernmons und Wilcox mit Eisen
glanz (Hämatit). 

Das von Whitebouse in Yitro geprüfte Natrium
carbonat, Na2 C03, =Soda versagte dagegen in vivo 
sowohl bei Kettle und Hilton wie l!Jei Nae lund. 

Bezüglich der silikoseverhütenden Wirkung des 
A 1 umini ums und seiner Verbindungen sind die An
sich(en z. Z. noch sehr geteilt. Theoretische Erwägun
gen und die in vitra-Versuche von Denny, Robson und 

I 
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lrwin, von Audibert, Ernmons und Wil~ox und Fries, 
King, Whitebouse, Germer und Storks und R. u. F. Jäger 
Ia en eine gün "tige ßeeinfiussunrr der i02-Wirkun". 
in der Lunge envarten, und zwar dur·ch Ausflockung 
und Adsorption der i02 durch Bildung dne · unlö -
liehen und undurchdringlichen Überzurres au Alu
miniumhydroxyd im Gelzustand auf den Quar·zteilchen. 
Das Al-Jon, da zur Fällung benutzt wird, bleibt nach 
Jä er dann eben owenig in Lösung wie die 1 iese l ·äure. 
Es kann al o keines von beiden mehr auf das Gewebe 
wirken. 

Trotzdem hier Einigkeit zu bestehen scheint. timmcn 
die Erfahrungen .aus der Praxis nicht überein. Während 
die drei Kanadier neuerdings wieder über gün tige nter
suchungsergebnissc mit Alwninium metallicum aus 
einem Goldbergwerk ( ic. Intyre Porcupine) berichten 
und ein amerikanischer Arzt Dr. Irannon aus \VI\Shington 

- das an 176 Patienten au der keramischen Stahl- und 
Glasindu trie bestäti,.,t, b treiten I. R. Robson, Bri coe, 
Matthews, Holt und andcr on und G. Mottura diese 
"Ün tige Beeinflus ung. 

'überblickt man die e Zusammenstellung, so muß man 
wohl mit aeslund fest teilen, daß hier noch viele un
klar und widerspruch voll ist und eine Frage mit 
vielen ungewi e n und unbekannten 
Faktoren darstellt, die nur, wie auch Kettle friU1er 
chon betont hat, durch experimentelle Studien 

in viv o beantwortet werden kann. 
Die jetzt schon vot·liegenden Tierver uch ergebni sc 

sind aber auch nicht einwandrrei und übereinstimmend. 
So fanden z. B. Mavrogordato, arleton und Haldane 
günstige Et·gebnis e mit Kohle, während Kettle und 
Hitton und Axel on und Bringel das Gegenteil fest-
telltcn. · 

Kettle und Hilton und ebenso Mc. Cord, Ainslee, 
J ohnstone und Flenling beobachteten eine Steiget·ung 
silikotischer Proze e durch alkalische taube, während 
die chiidigende Wirkung d r i 0 2 durch basische 

taube, wie Aluminiumhydroxyd oder Magne ·ium
ca.rbonat, neutrali iert wurde. Ihre Lösungen bilden 
Monosilikate, die keine Lungenschädigungen bedingen 
sollen. 

'Veitet' wäre noch auf die Tierversuche von Denny, 
Rob on und Jrowin (1937 und 1939) mit Aluminium
mctallicum-Puder hinzuweisen, der der Löslichkeit der 

i 0.. Einhalt bieten oll. In Kanin eh nver uchen mil 
Quarzbestaubung konnten sie mit 1- bis 3 Gfoigem Al. 
met.-Zusatz nach 171/: Monaten keine Silikosis erzeugen, 
während i02-Ticre ohne Al. met.-B igabe nach sieben 
Monaten einer Silikose erlagen. In den Lungen der 
Tiere, die weniger als 1 v. H. Al. met. erhallen hatten, 
teilten sie zwar eine Fibrose fest, die aber nicht so aus

gedehnt war, wi bei den Kontrolltieren mit Quarz. 
Policard und Rollet haben im Kaninchen-Cornea-Ver
suche di se Mitteilungen nacl:lgeprüft und gefunden, 
daß das Aluminium um die nilchstgelegenen Quarzteile 
einen dünnen Film bildet und ihnen so die schädliche 
"Wirkung nimmt. ' 

Die umfangreichsten Tiervel'suche hat in de1· letzten 
Zeit R. Naeslund angestellt, die abet· auch noch nicht zu 
einem. befriedigenden Ergebnis geführt haben. Er hat 
die Versuche allerdings nur mit v rhä.llnismäßi~ wenig 
Versuchstieren (mit 21 Kaninchen und 13 Meer
schweinchen) und mit nm· drei Kaninchen und zwei 
Meet· chweinchen als Kontrollen unlet· Verwendun"' von 
Quat"zstaubgemi chen von I ohle,Soda,Calciumhydt·oxyd. 
Aluminiumhydroxyd, Aluminium metallicum, Ei· n
oxyd, Magnesiumcarbonat od r Zement angestellt und 
außerdem noch eine besondere Versuchsreihe von neun 
KaRinchen und sechs Meer ·chweinchen mit Si 0 2 + Al. 
met. Puder. ' 

Versagt haben Kohle, oda und Ma"'n siumcar·bonat. 
Eine gewisse \Vi.-kung war mit Calciumhydroxyd zu 

erzielen, während die b te Beeinflussung mit Alu
miniumhydro:x-yd, Eisenoxyd und ;:tuch mit Zement fest
zustellen war, wenn auch det· Zement taub an sich als 
nicht ganz lungenungefährlich häufiger zu Broncho
pneumonien führte. Die Erfahrungen a.eslund mit 
dem Aluminium metallicum al Leit taub ilanden nicht 
in Übereinstimmung mit d n E•·gebni en det· Kanadie1·. 
Von den neun b taubten Kaninchen zeigten vier ili
kotische Verändemngen und von chs leer chweinchen 
war n nur zwei ohne derartige Proze e. 

Diese Erg bnisse deckten sich weitgehend mit unse1en 
eigenen Versuchen, die wü· in den letzten Jahr n mit 
Aluminium metallicum und anderen Leit- oder Schutz
staub n angestellt haben. Bezüglich der Alllllliniumver
suche venveise ich ~mf unsere VcrüJfentlichung in dieser 
Zeitsehr1ft 1940 Nr. 26 III. 2:>1, in der wir über unsere 
Erfahrungen an 2 Versuch kaninchen mit einem 
0,750/oigea Zusatz von Al. met. zum Quarz mit einer Be
staubungszeit von 1 bis 2 Jahren, durchschnittlich 
G Std. täglich, berichten konnten. Eine Siliko ever
verhütung war nicht feststellbar, ja ein 'rier zeigteschon 
nach 11 1/! Monaten eine beginnende ilikose und bei 
weiteren fünf Tieren konnwn im Laufe der näch ten 
acht Monate silikoti ehe Veränderungen nachgewiesen 
werden. 

Die Kanadier scheinen in der Zwi chenzeit auch die 
Erfolglosigkeit dieser kleinen Al-Dosen selbst gesehen 
w haben, da sie jetzt bis zu 3 v. H. Zusatz empfehlen. 
Ob die Ergebnisse dadurch verbe ert werden, mü en 
weitere Unlersuchun<>en zeigen. 

·wir haben dagegen auf Grund un erer Beobachtungen . 
in früheren B taubuunosvcr uchen (Jötten und Arnoldi. 
Jötten und Kortmann) mit Ton und kalkhaltigen Stauben 
Versuche zunächst mit dem rein n w erhalti 17 n Alu
miniumsiükat »Bolus alba« angestellt und sind in ~wei 
gt·oßen Versuchsserien (mit 25-und 50%igenBoluszu ätzen 
zum Quarz) von je 50 Kaninchen zu dem bemerken w rten 
Resultat einer weitgehenden llerabsetzun der 
si lik ogenen Wirkung des gefährlichen reinen 
Quarzstaubes gekommen. Nur bei je zwei Kaninchen 
konnten einige wenige Silikoseknoten beobachtet wer
den. lbst die Lungen von Tieren, dle Jä,n<rer als 
00 Tage diese Staubgemische inhaliert hatten, waren 

frei von jeglichen silikotischen Veränderungen. 

Schließlich wie en die Erfahrungen, die man im 
legerHinder Bezirk mit ein ,: Calcium- und chwefel

kombination in Ge talt des S u c a 1 p u der der Firma 
Zeyen-Köln macht, auf dieses Pulver hin, das nach An
gabe der Firma etwa 54 v. H. Schwefel + 46 v. H. 
Calcium enthalten soll, nach Analysen einiger ·Werks
laboratorien aber zu etwa 31 v. H. aus Ca und zu etwa 
67 v. H. aus S04 bestand, wobei es sich um einEm ver
hältnismäßig ·reinen Gips handelte, der durch Brennen 
entwässert wurde. Der Gips i t ja auch schon, wie w.ir 
früher gesehen haben, für diesen Zweck empfohlen wor
den. Die Versuche mit Sucal wurden m.it einem 300/oigen 
Zusatz zu reinem Quarzstaub angesetzt und 55 Kaninchen 
wurden mit einem Staubg mi eh bis zu 6 Stunden täg
lich bestaubt. Leider wurde diese Bestaubung von den 
Tieren in Übereinstimmung mit Erfahrungen Replohs 
an Mäusen schlecht vertragen. Die Kaninchen gingen 
recht hilufig an katarrhalisch-pneumonischen Prozessen 
zugrunde, so daß nach Ablauf von 265 Tagen nur noch 
10 Tiere überlebten, d. i. eine lungenschädigende Staub
wirkung, ,die sogar noch über der des Quarzstaubes 
a.llein liegt. Von den übriggebliebenen 10 Tieren zeigte 
bis zum 253. Versuchstage keines silikotische Verä.nde
rungen, wie wir sie in derselben Zeit schon bei den 
Tieren zu sehen bekamen, die reinen Quarz, den Natur
schleifstein »Mainta l" mit 74 v. H. krist. iOq oder mit 
09 °/oigem Quarz + 0,75 v. H. Al. met.-Zu atz inhaliert 
hatten. 
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In fast allen Kaninchenlungen (mit Ausnahme von 
drei jetzt noch im Versuch befindlichen Tieren) waren 
aber chronisch-pneumonische indurierende Prozesse mit 
drüsig-alveolären Umbildungen festzustellen, ein Zeichen 

·also, daß dieser Mischstaub keineswegs als 
lungenungefährlich anzusehen ist. Es erhebt sich 
daher die Frage, ob die Verhütung der silikotischen 
Prozesse hier nicht auf Kosten anderer schwererer Ver
änderungen erkauft worden ist, eine Ansicht, zu der wir 
nach eingehender Durchmusterung der Präparate mit 
dem Direktor des hiesigen pathologischen Instituts, 
Herrn Prof. Dr. Siegmund, gekommen sind. 

·wenn auch der Versuch zur Zeit noch nicht völlig 
abgeschlossen ist, so läßt er jetzt schon eine Verhütung, 
;zum mindesten aber eine erhebliche V erzögerung der 
sonst nach Quarzstaubinhalation auftretenden Silikose 
erkennen, die in Übereinstimmung steht mit der Emp
fehlung des Gipses als Leitstaub durch Ernmons und 
Wilcox, Gardner und Whitehouse. 

Dieses Ergebnis ist an sich recht bemerkenswert, 
wenn es auch bezüglich der in unseren Versuchen be
obachteten schädlichen Nebenwirkungen auf das 
tierische Lungengewebe im Gegen atz zu den Festslel
luno-en der Praxis bei ßer«leulen steht, die den ucalstaub 
inhaliert haben. Es soll bei ihnen keine reizende oder 
schä.digende Wirkung auf die Atemwege beobachtet 
sein. 

Da. der Sucalstaub größtenteils aus Gips besteht, 
haben wir auch mit gewöhnlichem gebrannten Gips, 
wie er in der Zahnheilkunde Verwendung findet, Ver

uche angesetzt, die aber noch nicht abgeschlossen sind . . 
oviel läßt sich jetzt schon mit allem Vorbehalt sagen, 

daß das Gipspulver sehr viel weniger die Atemschleim-
häute reizt, als der Sucalstaub. Nach 265 Versuchsta.,.en 
leben noch etwa 45 V. n. der Versuchskaninchen, eben
falls in Übereinstimmung mit denßeobachtungenReploh 
in Mäuseinhala.tionsversuchen. 

"Überblickt man nun die Ergebnisse der Tierversuche 
mit den verschiedenen Leitstauben, so kann man sich 
nicht der Ansicht verschließen, daß es auf diesem vVege 
gelingen kann, die Silikose zu verhüten oder wenigstens 
erheblich zurückzudrängen. 

So wenig angezeigt es dem Hygieniker zunächst er-
cheinen mag, die im Betriebe schon vorh:wdenen Staub

mengen durch Beigabe eines weiteren Staubes zu ver
mehren, um so weniger wird er darauf verzichten 
dürfen, wenn in der 'l'at eine Herabsetzung oder gar 
eine Beseitigung der sillkogeneo W i rkung eines Ge
werbestaubes ohne andere Lungenschädigungen dadurch 
erzielt werden kann. Er wird den Leitstaub aber sorg
fältig auswählen und seine Verwendung nur ablehnen 
dürfen, wenn durch Entstaubungsvorrichtungen am Orte 
der Staubentwicklung eine einwandfreie Beseitigung 
garantiert ist. 

Die Beigabe des Leitstaubes könnte dabei in verschie
dener W eise erfolgen. Einmal käme beim Gußputzen 
z. ß. das Einsta.:J.ben der Putzstücke mit einem ent
sprechenden Pulver oder einer Aufschwemmung, z. B. 
Bolus alba (reines, wa.sserhaltiges Aluminiumsilikat), 
Calciumhydroxyd, Gips, in Frage, wie es uns Ober
ingenieur Dr. Luckemeyer-Hasse von Krupp-Gruson
Magdeburg vorgeschlagen hat. W eiter könnte durch 
eine geeignete Vorrichtung beim Gesteinsbohren der 
Leitstaub dem beim Bohren anfallenden Staub beirre
mischt werden. 

Sodann ist es möglich, du1·ch Inhalation des Leit
staubes besonders vor und nach der eigentlichen Be· 
schäftigung dem Arbeiter einen mer~baren Schutz gegen 
den Ausbruch der Silikose zu geben, sei es, daß man 
den Arbeiter vor und nach der Arbeit einen Raum be
treten läßt, in dem der LeiLstaub aufgewirbelt wird oder 
schließlich dadurch, daß man dem Werktätigen ein 

Inhalationsgerä.t mit nach Haus gibt, mit dem er die 
Inhalation zu Hause vornehmen kann. Es besteht aller
dings dann die Gefahr, daß er die Inhalation nicht 
regelmäßig oder unzureichend ausführt. 

Welche Formen der Verabfolgung des Leitstaubes 
und welchen sicher unschädlichen Staub man mit 
bestem Erfolg wählen wird, mü sen erst weitere Ver
suche im Laboratorium und in der Praxis ergeben. Es 
wird eine der ersten Aufgaben des neugegründeten 
»Reichsinstituts zur Erforschung und Verhütung der 
Staublungenerkrankungen« sein, hier weitere Klarheit 
zu schaffen. 
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Unfallverhfitung und Humor. 
Von Regierungsgewerberat Dipl.-Ing. Gronemann, Koblenz. 

In einer vielgelesenen Zeitung wurde das in der Ab· 
bildung wiedergegebene Bild mit darunterstehendem 
Text unter der Überschrift •Lachendes Wochenende« 
veröffentlicht. Der Vorgang ist zweifellos dem täglichen 
Leben abgelauscht, indessen muß bestritten werden, daß 
er irgend etwas mit der Komik, mit der Fröhlichkeit und 
mit jenem heiteren Leichtsinn gemeinsam hat, die ein 
Lachen oder Schmunzeln veranlassen können. Lachen 
und Lächeln müssen durch andere Mittel erreicht wer
den, nämlich durch Darstellungen, die Freude bereiten, 
und solche gibt es. 

Wenn wir nämlich zur näheren Betrachtung unseres 
Bildes übergehen, so müssen wir feststellen, daß der 
auf der Leiter stehende Mensch, der den Draht berührt, 
häufig je nach den Umständen ohne Schaden davon· 
kommen kann, selbst wenn die Leitung unter Spannung, 
vielleicht sogar unter sehr hoher Spannung steht. Er 

"Faß nlf1.l den ruMen 
Draltl an! Fühl8tDuwaa111 

"Neinu 
"Gut, dann geht der 

Strom durcl~ den anderen!" 

ann aber auch an der Leitung hängenbleiben oder ge
troffen vom elektrischen Schlage zusammensinken und 
durch Fall von der Leiter oder Stromeinwirkung mehr 
oder weniger schwere äußere ode1· innere Verletzungen 
oder Verbrennungen erleiden oder gar tödlich ver
unglücken. Der Tatbestand, den Bild und Text fest
legen, ist dem äußeren Anschein nach eindeutig und 
klar, in Wirklichkeit kann kein Mensch voraussagen, 
welche Folgen im nächsten Augenblick nach der Be
rührung des Drahtes eintreten können. Weder im Zwie
gespräch noch in der Abbildung ist auch nur eine Spur 
von Humor zu entdecken. 

Darüber hinaus liegt in der öffentlichen Darstellung 
eine schwere Gefahr. Es ist zu befürchten, daß, obwohl 
die Allgemeinheit die Segnungen und die Gefahr der 
elektri~chen Kraft ziemlich genau kennt, der in einer 
Zeitung wiedergegeb~ne Vorgang vor allem Jugend· 
liehe und auch sonstige Unerfahrene zur Nacheiferung 
verführen kann. Nicht gleichmäßig stark ist bei allen 
Menschen das Bewußtsein entwickelt, daß der elek
trische Strom nicht zur Ausführung von Scherzen miß
braucht werden darf, es sei denn, daß er durch Herab· 
setzung der Stromstärke oder der Spannung in einen 
..,.efahrlosen Zustand überführt worden ist. Wie groß 
der Anreiz ist, den elektrischen Strom zu unsinnigen 
Handlungen zu benutzen, zeigt der verhängnisvolle 
Streich Jugendlicher, die den stromfreien Draht einer 
220/380 Volt-Leitung mit der Türklinke eines Werk· 
stattgebäudes verbanden und dann unter Strom setzten. 
Es traf, wie beabsichtigt, ein, daß ein von Hause kom-

mender Arbeitskamerad den Türgriff erfaßte, aber an -
Stelle des erwarteten Schreckens fiel er leblos zu Boden, 
und alle Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Wie 
in diesem Falle kann jedes Berühren einer unbekannten 
Leitung mit ungeschützten Körperteilen ein tragisches 
Ende nehmen, und viele Tode fälle sind auf diese 
Ursache zurückzuführen. öffentlich muß daher jedes 
Anfassen elektrischer Drähte als gefahrvoll bezeichnet 
und darf niemals als harmlos dargestellt werden. 

Nicht .>Lachendes Wochenende•, sondern »Spiel mit 
dem Tode« wäre die geeignete Oberschrift für den m 
der Abbildung gekennzeichneten Vorgang, und die 
Zeitung wurde gebeten, ein geeignetes Unfallverhütungs· 
bild zu bringen, um die \Virkung des verfehlten Witzes 
abzuschwächen. 

über diesen Rahmen hinaus regt der mißglückte Witz 
aber an, den Nutzen des wirklichen Humors für die 
Unfallverhütung zu betrachten. Auch der Unfallver
hütungstechniker, der die seelischen Seiten seiner Mit· 
menschen zum Mitklingen bringen will, benötigt in der 
Unfallbekämpfung als Waffe den Humor. 

Wie eine Betrachtung der menschlichen Entwicklungs
geschichte zeigt, hat sich der Humor seit den Kinder
tagen der Menschheit allmählich zu seiner jetzigen 
Form entwickelt, deren tiefster Sinn das Bestreben 
erkennen läßt, die menschliche Seele vom Druck der 
täglichen Mühen und Sorgen durch befreiendes Lachen 
zu entlasten. Ähnliches gilt auch für die Unfallver
hütung, die bald nach dem Beginn der planmäßigen 
Erwerbsarbeit einsetzte und mit dem Fortschritt der 
Technik immer weiter verfeinert wurde. Auch sie dient 
der seelischen Entlastung des arbeitenden Menschen, 
weil sie ihn von der Angst vor den unbekannten Ge
fahren seiner Arbeit befreit. 

Für das völlig ahnung lose Geschöpf, das noch keine 
, Erfahrungen im nennenswerten Umfange sammeln 

konnte, hatte nach der Auffassung von Heymans das 
Fremde zugleich auch etwas Bedrohliches an sich. Ein 
Lachen kam indes zustande, wenn dieses · Unbekannte 
mehr oder minder plötzlich als etwas Bekanntes und 
Harmloses durchschaut wurde. Die Spannung eines 
Nichtverslehens löste sich al dann durch nachfolgendes 
Verstehen in Freude auf, die sich im Lachen, im Lächeln 

· äußerte. Derjenige, der das Gefahrlo e einer Lage oder 
eines Handeins zuerst erkannte, überzeugte auch seine 
Mitgeschöpfe zuerst davon, daß keine Gefahr mehr vor
lag. Das Lachen des einen steckte die anderen an, wie 
es auch häufig bei primitiven Völkern Forschungs
reisende erlebt haben. So wirkte und wirkt auch heute 
noch das Lachen befreiend von eelischem Druck, und 
das ist das Grundwesen des Humors. · 

Hier braucht nicht weiter ausgeführt zu .werden, wie 
aus dem Gedanken heraus, die Seele des Menschen von 
der bekannten oder noch unbekannten Gefahr abzulen
ken und die Gefahren der Arbeit selbst zu bannen, die 
planmäßige moderne Unfallverhütungstechnik entstan
den ist. Es ist wohl eine c•·wie ene Tatsache, daß im 
allgemeinen Menschen an techni eh geschützten Ein
richtungen fröhlicher und befreiter arbeiten. Dieses 
Gefühl ist aber nicht unähnlich dem Zustand, der durch 
die Wirkungen des Humors hervorgebracht wird. o
mit erweisen sich beide, der Humor und die Unfall
verhütung, als seelisch befreiende, lebensfördernde 
Kraftkomponenten. Diesen der Unfallverhütung so nahe 
verwandten Humor gilt es zur teigeruna der Unfall
verhütungswirkung einzufangen und für die Unfall
bekämpfung nutzbar zu machen. 

Was ist Humor? Humor ist lächelnde Erkenntnis, 
die aus der Güte und Anständigkeit des menschlichen 
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'V s ns kommt (vgl. Gu tav R nner in ~>Humor in d r 
Neurologie und Psychiatrie« von Bratz, 1930, . 66). 
Er wird rzeugt durch inner n und ilußer n \"'ider
spruch in den Dingen und G chehni · en und ist eine 
Art Ver öhnung dieser Wider prüch . Humor ist als 
Au ·druck der geistigen Freiheit und des verstehenden 
Erleben ein Äußerung ein tiefinnerlich frohen 
M n eben. Es mag sein, daß der Humor au einer 
g wi en depre iv n timmung komint, aber aus der 
nur depr iven limmung kann kein Humor kommen, 
und w r nur depres iv 'veranlagt ist und den Humor 
nicht bat, der hat auch k in Ver tändnis für Humor. 
Daraus ergibt ich, daß g nau o. wi man einen Men
schen durch immer emeutes Aufbürden von Lasten 
und Leid zur Verzweiflung bringen kann, sich· auch der 
Humor im Menschen ertöten llißt. Hurnot· haben heißt, 
da Leben ungeachtet aller Müh ale, Rückschlüge und 
H mmungen h iter und trotzig bejah n. die chwierig
keit n erkennen und die geistige Haltung besiizen, die 
das Leb n mit all sein n 'Vidl'igk itn und Gefahr n 
zu meist rn ver t hf . Diesen Humor muß der Träger 
des Unfallverhütung gedankens in den Betrieb hinein-
1 rin en um so mit ein m llumor jed At·beit nicht nu•· 
. eine nfallv rhütung arbeit, zu erlei hlern. Auf diese 

, Weise kann er die Leistung, die ich unt r anderem 
auch auf der Freude und der Heiterk it der mehr oder 
wenig r oder fast völlig entspannten Seele aufbaut. 
na h besten l{räften fördern. Der Frohsinn und das 
Gefühl der Lebenslust sind die wirkungsvollsten Grund
lagen d r UnfalJyerhütung, die den Faktor »Men eh« 
nm tärk tcn be infiu en können; ie ind 'Virkungen 
d Humors. 

\Venn der . Humor ein Erkennen und überwinden 
innerer und äußerer Wider prüehe in Beobachtungen 
und Erl bnissen ist, so verma~ er auch als geistige 
Fähigkeit den Men chen über Widrigkeilen im eigenen 
Leben o hinwegzubringen oder diese im Leben anderer 
so aufzuz igen, daß kein schme1·z~nd t' Stachel zurück
bleibt. Der Hwnor vermag be set• al jede Überredungs
kunst und besser als alle üble Überrumpelung den 
Menschen von seinen SchwH.cl1en zu überzeugen, und 
daher ist er auch ein g eignetes Mittel, das Zusammen
leben in sozialen, kleinen, großen oder gar größten 
Gemein chaften zu fördern. Wenn daher Forderungen 
der Unfallverhütung nicht durch sich selbst schon wir
ken und sich durchsetzen, darf der Unfallverhütung -
leehniker auch den Humor sprechen lassen. 

Es mag dahingestellt bleiben, ob die Psych<ater, wie 
Renner, Recht haben, die behaupten, daß Spott und 
Sarkasmu nicht in das Gebiet des Humors gehören 
oder ob nach Ansicht anderer Psychiater (Bratz und 
Heinrich) Witz und Ironie als Humor zu bezeichnen 
sind, weil sie keil!es:wcgs von verletzender Schärfe sein 
mü sen. Sicher ist, daß überall dort, wo Sitte, Recht, 
Anstand oder andere der Menschheit oder Teilen von 
Menschengemeinschaften wertvolle oder heilige An· 
schauungen und Haltungen ve~letzt werden, der Humor 
entweder aufhört, Humor zu ein oder seine große, 
erziehende Wirkung verliert. Äußerungen der Verach
tung, des Hohn und des hämischen Spottes stammen 
meistens aus niedrigen, häßlich n Beweggründen und 
ind der Unfallverhütung arbeit nur schädlich, abge

sehen davon, daß in ihnen kein Humor zu entd cken i l. 
Dagegen/ können mit Ernst ver·bundene Heiterkeit und 
Schalkheit, die mit ihnen erzeugte Frohstimmung und 
gute Laune bei Verhandlungen, z. B. über die Notwen
digkeit und Zweckmäßigkeit von Schutzmaßnahmen, oft 
al das klärende und überzeugend~ Moment den An
trieb auslösen. 

Diejenigen Schutzmaßnabmen, die der Betriebsführer 
oder Betriebsangehörige nicht anerkannt oder nur untet• 
hartem Zwang und Androhung innehälf, las en sich mit 

. I 

Humor leichter durehsetzen, und die mit Humor ge
würzten Vor chläge und Belehrungeil bleib n häufig im ' 
Gedächtnis fester haften, in besondere wenn die Über
legenheit des Fordernden unbewußt gefühlt wird. Nicht 
selten gelingt es, einen ernsten, für die Unfallverhütung 
wichtigen Gedanken dem Hörer oder Lc et· besander 
verständlich zu machen und unvergeßlich inzuprägen. 
wenn di in geschickter, mit Humor " würzter Form 
geschieht. Hat die gewollfe Komik de Vortrag s g -
zündet, so gilt es einzuhaken und die dur h die Heiter
keit gesteigerte Aufnahmebereit chaft für den Unfall
verhütungsgedanken au zunutzen. 

Da Problem i t nun m. E., die e \Virknng de Humor 
auch an breit r Volk chichfen heranzubringen. In 
Unfallverhütun"' bildcrn und Schilderun"en der Unfall
verhütung kaiender sowie im Film i t chon häufi , in 
mehr oder wenig r glücklicher Weise d r Ver uch g -
macht. Nun gilt s neue \Ve~e zu · ucl1 •n, wie man in 
einpräg amer, dur hdachter Wei e lu tig Er ignis,e 
tmd Situationen, die charakteristi eh und für die Durch
führun"' der Unfallverhütung wertvoll sind, der Allge
meinheit näherbrinnt; denn niemand lernt so leicht und 
so gern aus fröhlichen Erlebnissen anderer wie der
jenige, der von G fahr n b timroter Art um b n i t . 
Vorau setzung ist allerdings, daß der Talbestand 
etwaiger Veröffentlichungen mit der \.Vabrheit überein
stimmt und überzeugend auch nach dies r Richtung hin 
wirkt. Weiter kann man sich . vor teilen, daß ein 
»humori tische Eckea' elb t in einer wissenschaftlichen 
Zeitschrift der überwiegenden Zahl ernstlich inter
e sierter ,Leser willkommen sein dürfte und dem An
sehen, dem inneren Wert und Gehalt d r Zeit chrift 
keinerlei Abbruch zu tun braucht, wenn das Gebrachte 
nur geistvo!J und einwandfrei ist. G nau o wi di . 
nichtgewollten Scherze Lächeln hervorbringen, das oft 
mit einem Quäntchen leichter Schadenfreude g mischt 
ist, rufen die freimütig gebrachten Scherze, selbst wenn 
sie gelegentlich derb sein sollten, Frohsinn, Et·holung 
und Entspannung hervor. überdies wird der Inhalt 
einer humoristische:q. Ecke häufig mehr Aussiebt haben 
von eiligen Lesern gel en zu werden und von anderen 
Zeitschriften l!Jld von Zeitungen abgedruckt und ver
breitet zu werden, als tief wissenschaftliche oder gar 
langatmige Abhandlungen, die von hervorragenden 
Persönlichkeiten stammen. 

Wer als Unfallverhütungswissenschaftler ·oder -tech
niker den Stoff seines Arbeitsgebiets wirklich beherrscht, 
kann das nach außen hin a.u<lh dadurch zeigen, daß er 
in Vorträgen oder Abhandlungen an geeigneter Stelle 
den Hmnor sprechen läßt. Wirkun".svoll ist es nicht 
elten, wenn eine P •·sönlichkeit ihre t. llung zu inem 

Problem mit leichter elb tironic kJarzule".cn versteh!. 
Humorvolle Mensch n pflegen selbst hr ern tc, ein
um trittene und schwi rige Themen kaum in klein
licher Rechthaberei oder ängstlicher Haarspalterei zu 
behandeln, sondern sie streben danach, bei aller persön
lichen Bescheidenheit die Zusammenhänge der Dinge in• 
ihrer Vielseitigkeit auch nach der komischen Seite hin 
zu erkennen und daraus die notwendigen Folgerung n. 
für die Praxis zu ziehen. 

Im allgemeinen läßt feinsinniger Humor, selbst der
jenige sogenant r Originale, auf tiefe Einsicht. in da~ 
Wesen und die Verkettung der Gegen,stände, auf groß · 
Beherrschung der Materie und auf geistige Beweglich
keit schließen, also auf Eigenschaften, die eine gewiss 
Gewähr bieten, daß aus dev großen Zahl der möglichen 
Lösungen eine gute oder eine dem augenblicklich n 
Stande men chlicher Erkenntnis angemes ene Lösung 
gefunden wird. Aus die em Grund kann wahrer 
Humor, der aus wertvollen Erlebnissen und reicher Er
fahrung entspringt, niemals schädlich wirken, im Gegen
teilläßt er häufig die gei tige Überlegenheit des Träget·~ 
Yermuten. 
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Unfall-Lehren 

Schwere Arsenwas erstoß'vergiftung in einer 
Oß'setdruckerei. 

De• Offsetdruck ist eine Abart des Flachclruckes. Das photo
".lraphisch auC<>etra<>ene Druckbild •vird auf einer ZiBk- oder 
Alumini·umplatte durch schw11che Säureätzung so' vorbereitet, 
daß >die fettige Farbe auf den <>eiitzten Teilen haftet, jedoch 
Yon .den nicht <>eätzten, durch 'Va er feucht "'-ebaltenen Flä
-chen abgestoßen wird. Von die er »Form« wiro d Bild nicht 
unmittelb11r auf das P13pier übertragen, sondern zuerst •'l.U f ein 
Gummituch und von die em 'auf das Papier gedruckt. Bevor 
das Druckbild auf die Platten <>eü.tzt wi~d, müssen -die Ober
flächen von jeder Oxydschicht befreit werden; diesen Vorgan"' 
nennt man »Entsäuern«. In der Offsetdruckmaschine werden 
Farbe und 'Vassar ' 'OD zwei Walzen ystemen, dem Farbwerk 
und -dem Feuchtwcrk, an die auf einem t.ahlzyliniler be
festigte Fonn henannoebracht. Aufnehmewalzen entnehmen 
Fa~be und 'Vasser aus Vornatswannen, gebtn sie an Ver
reiberwalzen ab, die e wjrken a'Uf die A.uftragwah~, die 
Farbe 1md '\Va er auf die Druckplatte bringen. Zwi c.hen je 
zwei dieser '~ :ten rollen tählernc Verreibea·walzen zur · 

leichmäßigen Verteillll'\g von Farbe oder ' Vasser. Unter 'der 
Einwirkung des Woasser und der Papierfasern schleifen sich 
diese Verreiberwalzen allmählich o glatt, daß uic Farbe nicht 
mehr genügend an ihnen haftet. Darum müssen diese Stl)ihl
walzen von Zeit zu Zeit an i.hrer Oberfläche geraubt werden. 
Diese Rauhung geschieht oft durch ä.urebt>handlung und wird 
gleichi>~~.lls »Entsü.uern« genannt. 

ln einer Berliner OJl' etdi'uckerei gebrauchten die Drucker 
zur Entsäuerung der tahlwnlzen alzsäure. Die Salzsäure 
wir.d für die Umdrueker bezQgcn, die sie für die Atzungen 
nur 1n starker Verdünnung benutun. Die Offsetdrucker er
zielen aber eine um o ere Rauhun". der Waalzen, je 
konzentrierter -die ä.ure i t. Die alzsäure zeigte in den 
letzten Jahren eine wech elnde Beschaffenheit, war mehr oder 
wenüger gelb, entwickelte mehr oder weni<>er Dämpfe. Bei 
dem zu schildernden Unglücksfall \WJrde eine Säure verwandt, 
die ,grüngelb bi.s Qlaugriin war 1md besonders unangenehme 
Dämpfe aufsteigen ließ. Es muß sieh o.lso um eine ungenü
gend gereininote, wahrscheinlich ro.he alzsü.ure gehandelt 
habe.n, in der sich <B.ls gewöhnliche Verunreinigung auch Arsen 
befmdet. Da bei der Einwirkung starher Salzsäure ·a.u.f Eisen 
Wasser toff ent teht, so bildete sich aus der arsenhaltigen 
Säure gleichzeitig auch A rsenwasserstoff. 

Der Off etdn1cker Otto K., geboo·en 23. Februar 1881, hatte 
im Oktober 1942 an zwei aufcinanderfol<>enden Abenden, Frei
tags und Samstags, seine Stahlwalzen mit der bezeichneten 
rohen a.lzsä.ure behandelt. Daß der Sllahl angegriffen wurde, 
bewies die starke Ro thildun<>. Die 1\'faschine, an welcher K. 
arbeitete, hat eine andet•.e Bauart als die Nachbarlll.'l.schinen, 
bei ihr sind die Stahlwalz"n d rart eingebaut, daß ic nicht 
herau ·gehoben und z.ur Entsä.uer.ung in den Hof gebracht 
werden können. Zudem sind die W11h.enlager von dem 
Anlegetisch überdacht, die ent tehenclen Dämpfe können daher 
schlecht ahz.iehen. Sie zwangen den Drucker durch ihre sta~ke 
Reizwirkung rz.u wiederholter kuner Arbeibsunteribrechun<>; ab
gesehen von dieser Reiz.wirkun<> hatte K. aber bei dieser 
Arbeit keine Beschwer-ten. 

Am fol,.enden Sonntaa erwachte K. mit äußerst heftigen 
»~ch1agenden« Kopf chmcrzen. Er ,hoffte, sie beim gewohnten 
Sonntagsspa1.ierg~ zu verlieren, aber als er nach etwa. ein
stündigem Marsch eine Str.aßenbahn bestieg, iib_erfiel ihn eine 
plöt>.liche Schwäche, un·d er zeigte ein ('!rschreckend verfallenes 
Aussehen. Trotzdem Schwäche und Kräfteverfall sich in den 
niichsten T.agen verstärkten, ging K. nocJt8 eine Woche lang 
?.ur A rbeit, konnte .freil ich nur mit ärußerster Anstrengung 
seine Anbeit leisten und fiel .den Arbeitskameraden durch 
Gelb färbung, Appetitverl ust und Ea·breehen und die hoch
go•ad~ge Schwäohe so •auf, •daß sie an seinen baldigen T od 
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glaubten. Zu Beginn der fol"end n 'Woche suchte er einen 
Ant auf, der ihn al völlig ausgeblutet bezeichnete und Unter
suchungen des Blutes und des ;\1a.gens veranlaßte, die jedoch 
keine Enklärung g.a.ben. Allerdings war der Blutfarhstoff auf 
4.4 •!o vermindert, die Zahl der roten Blutkörperchen von 
normal 5Mill. auf 23:)0000 herabge eh.t, die roten Blut
körperchen zeigten starke Form- und Grö!\enunterschiede. Die 
Blutsenkung war stark erhöht (145/147 mm nach Westergreen). 
Die Resistenzbestimmung der roten Blutkörperchen ergJJ.b 
starke Verringerung. Es handelte ich al o um eine Auflösung 
der roten Blutkörperchen (HacmolysP.), wie si~ für Arsen
was rstoiT -durchaus bezeiclmcnd ist, be onders in Verbindung 
mit der erscheinun" freien Zeit zwi chen Einwirk1mg und 
Krankheitsausbl"Uch, die hier etwa 14 tund n betrug. 

Erst nach weiteren 10 T:t en suchte der Patient den Arzt 
wieder auf uncl wurde nun ofort in eine Klinik eingeliefert. 
Bei der Aufnahme betrug der Blutf3o·bstoffgehalt nur noch 
20 °/o, die Zahl der roten Blutkörperchen 20000. Während 
der stationären Behandlung vom 2. November 1942 bis >.um 
20. März 1943 erhielt oder Patient 13 Bluttransfusionen. Neben 
der Blutarmut wurde ei n plc.iochromer lkt'!rus festgestellt, 
d. h. eine Gelbsucht durch üb rmlißige Gallebildung als Folge 
des BlutzerJa!ls. Der Verdacht einer beruflichen Vergiftung 
wurde zwar erwogen, eine Ble"iver<>iftun<> schied aus, denn 
ein OJisebdrucker hat mit Blei nichtil zu tun. Die vom 
Patienten angeschuldigte Salzsä.uNJ konnte als solche nicht 
zur Blutauflösung führen, an die Ent tchun-g YOn Arsenwasser
stoff wurde be<>rei·flichenveise nicht <!!"Cdacht. Die Bluta.uf
lösUjlg wurde daher ·als Erschc.iJlung eines et·blich bedingten 
haemolytischen IkterlJS aufgefaßt, obwohl sichere Anhalts
punkte für eine El'bkrankbeit nicht vorlagen. ' 

Unter eini".en chwanklongen im Verlaufe erholten sich Blut
farb tofi lllDd rote Blutkörperchen bis zum 16. Mä.rzl943 voll
ständig, an die em Ta.ge betrug der ißlutfnrb toff 90 v. H., 
die Zahl der roten Blutkörperchen 4,5 Mill. Die krankhaften 
Formen der roten Blutkörperchen waren ogeschwunclen und 
die Resi tenz wieder zu gesunden '\Verten gestiegen. 

Bedauerlicherwei e wurde der Kranklleit fall dem Staat
lichen Gewerbearzte erst nach abgeschlossener Krmkheits
behandlung bekannt. Die ~linik hat auf Grund der man<>el
haften Aufklärung über die Ursache die vermutete Erb
krankheit angegeben und ·dem".emäß ~lnoo Zusammenhang mit 
Berufseinflüssen vern;eint. Die nachträglichen Forschungen 
des Staatlichen Gewerbear-ltes ergaben dann die <ge~childerte 
Aufklärung. 

Zur Vorbeugung ähnlicher Vorfälle wird diese Mitteilung 
veröffentlicht. Arsenwasserstoff elltsteht, wenn sich durch Ein
wirkuna von Säure .auf Metalle Wasserstoff entwickelt und 
gleichzeitig -Arsen vorhanden dst; Arsen kann als Verunreini
gung der äuren oder der Metalle vorliegen. Je konzentrierter 
die Säure ist, desto größer die Gefahr. In Offsetdruckereien 
darf daher das Entsäuern der StahLwalzen nur mit stark ver-
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diinnten Sä.uren g chehen, 'IIDd zwar nur mit reiner Salzsäure 
oder· doch »technisch oarsenfreierc Särure. In anderen Betrieben 
vcl'wendet man Salpetersäure. Diese danf überhaupt nicht in 
konzentrierter Form angewendet werden. sondern nur in 
starker Verdünnung, weil on t die •gefährlichen nitrosen Oase 
ent tehen, die rw Lungenödem führen können. Wieder andere 
Firmen verwenden besondere Zubereitungen, ~''lie »Antiblä.nk« 
oder »Walzenmatt«, die bei weitem nicht so .stark angreifen 
"ie konz.entrierte Säuren, aber bei frühzeit<ger Anwendung den 
Ansprüchen genügen. übe"haupt ollte man das Entsäuern 
der Stahlwalzen möglichst frühzeitig vornehmen, weil dann 
auch stark verdünnte Säuren ·ausreichend wirken. 

Die wirksamste Verhütung sah ic.h ün einem Großbetriebe, 
der eine Stahlreiberwalren mit einem Ü<ben.uge von Gummi 
,.. Gla.shart« de r Rarbur-ger Gummiwarenfabrik Phoenix :Akt.
Ges. hatte versehen los en. Die Sta.hlwalzen erhalten hier eine 
Aurlage von 6 bis 10 mm Stärke; daher müs cn die Stahl · 
walzen schon vom Hersteller mit entsprechend geringerem 
Durchm er geliefert werden. Für die Zeit nach dem Frie
dens chlusse wertlen diese mit Gummi »Gl:tshart« ausgestat
teten Verreiberwalzen hoffentlich allgemein eingeführt werden, 
zumal ihre Anwendung gleichzeitig eine erhebliche Arbeits
er pnmi bringt. 

Oberregierungs- und -gewerbemedizinalrat 
Dr. H . Gerbis, Berlin. 

Explo ion durch unsachgemäße Beförderung 
von Äther. 

Einer Apotheke ~VIa.retl von einer ortsansässigen phar:ma
zeubi chen Großhandhmg 6 l Sclnvrefeläther (Äthyläther 
[C.H5) 20) in einer G1asfl.ascho durch Kraftr.va.gen angeliefert 
wenden. Die FJ.asohe ~vw·<le 'ZJWlächst bis zur VenhucJ:uu~ •der 
Lieferun<> im Laborotor.lum a.ufbewahrt. Am MLtba.g .des 
nächsten o Tages wollte .die Apothekerin .die Flasche in · den zur 
Aufbewahrung kleinerer Mengen brennbarer Flüssigkeiten be
stimmben Feuerkeller schaffen. Als sie drabei .an der Treppe 
das Licht einschaltete, NJtschte .ihr die FLasche a-us der Hand, 
0011bnac.h •an den Steünsbufe.n oder Treppe, und der beka.ntLich 
se:br feuer.gefä.hrlich; 11111d 11ehr leicht Jlüehti,ge Äther engoß 
sich über die T·reppe ihinlUlter in .den KellerJlur. Einige 
Miiawten später eruoLgte eine heftige Explos~on und eine Stich
fl.amme schoß I3JUS dem Keller henauf. Zwei Helfeninnen, dje 
önzwlischen Dllit ZusammenkeJtren der Schellben beogonnen hatten, 
und die Apothekerun eillitten Verbrennungen l. tmd 2. GNLdes 
und H~ubabschünfw:t"ooern. A·ußerdem wun:len Ullhlreiche Fenster 
unrd Tiil"M zertrümmert un-d sonsüge Sachsohätden venursac:ht. 
Die Explos.ion wr,'lr .an der Feuerung des Heäzlressels im K.eller 
aus"aelöst worden. Die Äthendämpfe .haben eich z.unädh t l3lllf 
dem Boden des Kellerflures 11>usgebreitet. Sie sind rd.arn.n in der 
bekannten, in ähnlichen Fällen immer wieder beobachteten 
Wcise ~n den Flasohen.spülN!.um .un.d voo doa m den HcizNlJUlll 
geloroclten. Da.s war leicht mögLich, weil die Türen vom FLur 
z.wn Flasohenspülmum und vom Flaschenspülroum zum Heiz
!'llllllm offen gestanden hatten. D.i.e Entfernung ~Z~wtischen TTeppe 
und Heizkessel beträ,gt etwra 10 m. Da KellerfLur und Heilt
ramm E.inläufe lin ein gemein9aroes Sehle.usenrohr haben, können 
die Äthendäm?fe '31\loh .auf diesem Wege in dem 1-IeizNlJUlll ge
.L:mnt sein. Daß e.ich Äthendämpfe ;in .der Schleuse bef.unden 
~. ist dadurch bewiesen, daß bei der Explosion 'llwei 

cllle,useooeckel in die Höhe go&Wor.fen wunden. 

Die Explosion wäre wcilil vermieden wol'de.n, ~venn der Ät.her 
nioht in der ,'li.elfoach nooh üblichen Weise in einer großen, 
ungeschützten Ol.a.sfla.sche, sonrdern in einem bruchsicheren Me
tallbehälter oder weni.gstens in einer Glasflasche mit festem 
ScJ,ut'ZJbehälter von der Großhandlung zur Apotheke befördert 
wor.den wäre. Danin, daß das nicht geschehen .ist, liegt aller
dings kein Verstoß gegen die Ve~ordnung iiber ·den Verkehr 
mit brennbaren FJüs igkeiten. Äthyläther .gehört rim Sinne 
dieser Verol1dnung w .den Flüssigkeiten rder· Gruppe A, Ge
fahl"klasse I. § 7 A.bs. 4 schreibt bnuchsichere, unve11brennliche 

Behälter bei Mengen über 2 l nur für die ·Alufbew;ah"l11Jllg und 
La.goerung, nicht •auch für die Beförder:ung vor. U=ulä.ssig. 
w.a.r es ,lfllcndings, daß die 6-1-Äthorlla.sohe nac.b oder Anliefe
~ung ~..s wm NLitta.g des nächsten Tl!lg'CS rim Labor.ator.ialm 
vorübergehend g;ufbewa.hrt wuroe. 

Jlie Beförderung leicht brennbaror Flüss1glreiten in großoo, 
ungeschii!ttten GlasfLaschen bietet, wie die beschrjebene Explo
sion zei.gt, mindestens die gle.ic.hen, eher sogar ,größere Ge· 
fahren als die Aufbewahrung und Lagerung in Ola gefäßen. 
In der b~bsic.hti.gen Neufassung der Technischen Gnundsä.tz.e 
für den Verkehr mit brennbaren Fl" igkeiten ind d halb 
Dicht mrr für Aufbewahrun,<rs- und L~gefäße, sondern auch 
für Versandgefäß~ geeignete Vorschl'iften vorgesehen. Bemerkt 
se:i noch, daß Äther .a~uf der Reichsbahn schon jetu.t .in Glas
gefäßen nur befördert werden darf, wenn diese in Sc.hutz
behälter eingebettet ind (EVO.,Anla.ge C, Ra.ndziffer304/305). 

Re.gierunrgsgewerbeNl.t Dipl.-Ing. Te tzn er, Pla.ucn (Vo.gtl.)-

Massenunfall durch Schlammeinbruch beim 
Schaehtbau. 

Im Mai 1944 ereignete sich in einem unterirdischen Stollen, 
der zum Druckwruoserstollen eines Wasserkraftwerkes ausge
baut werden soll, ein Schlammeinbruch a.us dem zu diesem 
Bauwerk gehörenden »Wasserschloß«. Durch die Wucht der• 
Schlammassen stürzte das zum Ausbau verwendete Holz ein. 
Dabei wurde einem ausländischen Arbeiter der linke Bru~tkorb
>.ertrümmert, ein KrLegsgefangener erlitt Bein- und Kopfver
letzungen. Beide fielen zu Boden und wurden vom Schlamm 
erstickt. Ein anderer Krieg gefangener und der aufsieht
führende deutsche Schießmeister wurden gegen leerstehende 
Förderwa~n geschleudert. Sie erlitten z.war schwere Ver
letzungen am Kopf, Händen und Beinen, verloren aber nicht 
das Bewußtsein und konnten sich dadurch retten, daß sie ill' 
leere Förderwagen kletterten. Während einige andere Förder
wagen, die entgleist waren und sieb anscheinend festgeklemmt 
hatten, völlig zertrümmert und ineinandergeschoben worden 
sind, wurden die Wagen mit den Verletzten vom Druck der 
Schlammassen mehr als 40 m weit Lm Stollen abgeschoben, sc> 
daß diese gerettet werden konnten. 

Das Wasserschloß des hier in Rede stehenden Wasserkraft
werkes erhält eine Tiefe von 160m und einen Durchmesser 
von 14m. Es handelt sich um einen Schacht, der mit dem 
eines Bergwerkes verglichen werden kann, dessen lichter 
Durchmesser aber doppelt, ja fast dreimal so groß ist wie der 
einer Schachtanlage. Dieses Wasserschloß steht senkrecht 
über dem Druckwasserstollen. Es soll als Puffer dienen, wenn 
später in dem W!lSserkraftwerk aus irgendeinem Grunde der 
WasserzuOuß ganz oder teilweise gedro seit werden muß. In 
ihm kommuniziert die Wassersäule mit der Wasserhöhe des 
Staubeckens. 

Die Herstellung des Wasserschlosses erfolgt in der Weise, 
daß nach einer Kernbohrung zur Feststellung des geologischen 
Profils zunächst

6
ein Auf-bruch von etwa 16m! von unten nach 

oben, also vom Stollen aus hergestellt wird. Dieser Aufbrucl• 
erhält im allgemeinen einen Holzausbau und wird in ein Roll
loch-, Material- und Fahrtrumm unterteilt. Der Schacht mit 
160m: Querschnitt wird alsdann abgeteuft, d. h. es wird von 
oben nach unten vorgegangen. Das gewonnene Material wird 
in den Aufbruch (Vorschacht) hinabgestürzt, dort aus einem 
Rollach (Quersc~nitt etwa 12m!) in Grubenwagen abgezogen 
und durch das Stollenmundloch zutage gefördert. 

Nachdem in dieser Weise 53 m abgeteuft und durch Mauer
werk nebst Eisenbetonring ausgebaut worden waren, geriet 
man in losen, leicht von Hand gewinnbaren, mergeligen Ton 
des Muschelkalkes. Bei der geologischen Vorbohrung war hier 
!iO v. H. Kernverhtst, offenbar durch Aurschlämmen des Tones 
bei der Spülbohrung, zu verzeichnen gewesen. Von diesem 
mergeligen Ton waren etwa 300m3 abgebaut und in gewohnter 
'V eise in den bei dieser Tiefe noch etwa 14.00 m' fassenden 
Aufbruch gestiirzt worden. Nun liegt aber 33m tiefer, und 
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zwar über dem geschlossenen festen Wellenkalk des mittleren 
Muschelkalkes, der hier als eine wassertragende Schicht anzu-
prechen ist, ein Quellhorizont mit einem Wasserzufluß von 

mindestens 50 I/Minuten. Dieser Wa.sser7.ufluß war in der 
Lage, den mergeligen Ton aufzuschliimmen und in einen dick
fließenden Schlamm zu verwandeln. Während das Stein
material (Kalk, Dolomit, Gips und Anhydrit), das vor der 
Gewinnung des mergeligen Tones abgebaut war, sich im Roll
loch gegenseitig festhält und sogar festhängen kann, wirkt 
der Schlamm wie eine vVass'ersiiule, d. h. er übt seinen vollen 
Druck auf das unter ihm liegende Material aus. Es ist damit 
zu rechnen, daß in dem noch 100 m tiefen Aufbruch ein 

chlammpfropfen von mindestens 50 m Höhe entstanden war. 
d r - bei einem geschätzten spez. Gewicht des Schlammes 
von 1,8 - einen Druck von mindestens 9 kg/cm! ausgeübt hat. 

Nachdem aus dem Rollach das Steinmaterial immer mehr 
abge2.ogen worden war, konnte si'ch der Druck des Schlamme 
plötzlich auswirken, das Ausbaubolz \'On 30 cm Zopfstärke und, 
mehr 7.erbrechen und die eisernen Förderwagen in sich 7.U
snmmenschieben. So wäh.ten sich schätzungsweise 600 bis 
S00 ms Schlamm in den Stollen hinein. 

Die Lehren aus diesen Unfällen liegen auf der Hand. E 
muß bei der Herstellung der Wasserschlösser oder von 

chächten - selbst bei normalen Wasserzuflüssen - damit 
gerechnet werden, daß Mergel oder Tone aufgeschlämmt und 
in einen dickfließenden Schlamm verwD.ndelt werden. Dieser 
bietet dann eine große Gefahr, wenn er nicht durch Kübel 
zutage, sondern durch ein Rollach gefördert wird, wie dies bei 
der Herstellung von Schächten durch Aufbrüche oder beim 
Unterfahren der Schächte geringer Teufe üblich ist. Sofe•·n 
':ll o eine Abdichtung der 'Wasserzuflüsse oder ihr Auffangen 
und besondere Ableitung nicht möglich ist, darf aufschlämm
bares Material nicht durch ein Rolloch, sondern muß durch 
Kübel abgefördert werden. 

Wegen der Unvorhersehbarkeit des Ereignisses wurde ein 
Verschulden im Sinne der §§ 222 und 230 RStrGB. vom Be
richterstatter in Obereinstimmung mit dem techn. Aufsichts
beamten der Tiefbau-Berufsgenossenschaft nicht als vorliegend 
erachtet. Die geschildeyte Gefahr des Aufschlämmens des 
tonigen Mergels war den Beteiligten nicht bekannt. Es ist 
deshalb der Sinn dieser Zeilen, auf diese Gefahr hinzuweisen, 
damit sie in Zukunft nicht unterschätzt werde. 

Regieruungsgewerberat Böttcher, Knrlsruhe. 

Zerknall eines Gesteinhohlbohrers. 

In der Schmiede eines Stollenbaues zerknallte plötzlich 
beim Erhitzen ein Gesteinhohlbohrer. Der am Feuer han
tierende Arbeiter erlitt hierbei trotz der abgeschleuderten 
Eisenstücke glücklicherweise nur Brandwunden und Haut
abschürfungen im Gesicht durch Teile der gleichfalls ab
geschleuderten Glut des Schmiedefeuers. Da. es sieh im vor
liegenden Falle 1lill einen verhältnismäßig seltenen Unfall 
handelt, der u. U: schwerwiegende Folgen haben kann, soll 
der Hergang desselben ausführli~h geschildert werden. 

Der Verletzte hatte die Schneide eines 1,65 m langen 
Gesteinhohlbohrers im Schmiedefeuer erhitzt und sie dann, da 
sie bereits stumpf war, in einer Länge von etwa 3 cm ab
gehauen. Um eine neue Schneide aufzuschneiden, legte er 
das Bohrerende neuerdings in das Feuer. Bevor dieses 
genügend .beiß, d. h. rotglühend, war, zerknallte der Bohrer 
plötzlich, wie dies die nachfolgende Skizze veranschaulicht. 

Der Bohrer wurde etwa 45 cm hinter dem Ende, das in 
dem Feuer steckte, abgerissen, in der weiteren Fortsetzung 
etwa 70 cm gespalten, wovon 22 cm wieder abgerissen waren, 
und von dem noch vorhandenen Rest l>~s zum Einsteckende 
in einer Länge von etwa 40 cm abgesprengt. Die Wucht 
des Zerknalles hat somit etwa in der Mitte des verhältnis
mäßig langen Bohrers die größte Wirkung hervorgerufen. 

Eine einwandfreie Feststellung der Ursache dieses Zer
knalles ist heute n~cht mehr rpöglich. Das zufällige Ein-

dringen von SprengstofTresten in den sehr engen Bohrerhohl
raum wird von allen, die mit dem Bohrer zu hantieren haben, 
als unmöglich be-z.eichnet. Da es sich im vorliegenden Fa.Ile 
um die Bearb.:itung von trockenem Gestein handelt, konnte 
auch kein Wasser in den Hohlraum de Bohrers gelangen. 
Es bleibt dah\'r nur die Möglichkeit offen, daß Schmieröl 
in den Bohrerhohlraum sickerte, durch wiederholtes Erhitzen 
des Bohrers allmählich verdunstete, mit der Luft im Bohrer
hohlraum ein explosionsgefährliches Oldunstluftgemisch er
zeugte und beim Erhitzen des Bohrers im Feuer zur Explosion 
g bracht V~<-urde. D1ese Annahme gewinnt auch dadurch an 

Wahrscheinlichkeit, daß der Hohlraum des Bohrers durch den 
feinen G~steinsstaub und Schmutz an beiden Enden oder auch 
in den übrigen Teilen 7.. B. unter Bildung von Luftzellen 
verstopft werden kann, aus welchen ein Entweichen de 
Oldunstes beim Erhitzen des Bohrerendes teilweise oder ganz 
verhindert wird. 

Als Vorbeugung gegen ein derartiges Zerknallen der Ge-
teinhohlbohrer ist daher 'llU empfehlen, den Hohlraum (Boh

rung) des Bohrers vor dem Erhitzen mit Preßluft, die auf 
solchen Baustellen stets vorhanden ist, gründlich durch
zublasen und auf diese Weise von allen Olresten zu reinigen. 

Regierungsgewerberat Dr. Jandraschitsch , 
Bregenz (Vorarlberg). 

Neues vom Arbeitsschutz 

Absaugeanlagen für schwefelige Gase in 
Magnesium-Form-Gießereien. 

Bekanntlich entstehen beim Gießen von Magnesiumlegierun
<>en schwefelige Gase. Diese schwefeligen Gase ( chwetel
dioxyd) entwickeln sieh bei und nach dem Abgießen der 
Formen aus dem Schwef 1, der dem Formsand 7.ugesetzt wiNI, 
und durch das Bestäuben des Gießstrahles mit Schwefelpuder 
während des Gießens. Durch dieses Bestäuben und den 
Schwefelzusatz zum Formsand wird die sauerstoffhaltige 
Luft von dem flüssigen Metall ferngehalten und dessen Oxy
dation verhinde~t. 

.lbo.t. 
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Da die Schwefeldioxydgase den Aufenthalt in der Gießerei 
und die Al'beitsleistung stark becinträcht>gen, ist ihre Ab
augung möglichst unmittelbar :~n der Entste~un<>s telle 

I th•in!rend erforderlich. Dies wüt•de kein Problem darstellen, 
wenn nicht peinhebst verhindert werden müßte, daß die au~
tretende Zugluft wä..l}rend des Abgießens den SChwefelpuder 
mit. erfaßt, da alsdann die Wil-lrung des Sebwefelstaubes in 
unzulässiger vVeise herabgesetzt würde. Diese sich wider-

prechende.n Forderungen haben in den YDM.-Halbzeugwerken 
zur Entwicklung verschiedener Ab augeeinrichtungen efübrt. 

Die abzugießenden FoMnkästen we1•den, wie aus Abb. 1 zu 
ers~hen ist, ·a'Uif Bänken oder Rollbahnen vor den in Doppel
J•eihcn an<>cordnctcn Absaugeaggregaten abgesetzt. Diese Ab-

atJ<>eanlage wurde in Zusammenarbeit mit den VDM.-Halb-
7.eugwerken von der F·i.rma A'Ulkrehl, Frankfurt, entwickelt. 
Auf dem .Bild ist die el'ste Reihe der Aggregatea.nor.clnung zu 
t>rkennen. Beim Ab!tammen der Formen und spti.ter beim • 
Gießen werden die an beiden Seiten der ~bsaugestutzer. be
findlichen Deckel, die mit Gewichtsausgleich versehen sind, 
hochgeklappt. Die heim Abflammen und Gießen e~tstehenden 
Dämpfe werden durch d ie ich am Ende der Retbe befind
lichen Saugeventilatoren abgesaugt. 

Der Nachteil dieser Einrichtun<> liegt lediglich in dem Um
stand, daß die dort ,,,bgegC>ssenen Formk~sten eine gewisse 
Größe nicht liiberschreiten ·dürfen, . well sie nur einseitig ab
gegossen ~verden könnP.n. 

Für die Absaugung ' 'On Formkästen, die von z.wei Seiten 
.gegossen werden müssen, hat die Firma Langhein =d pf,ann· 
hauser eine Absaugeanhge g~"lilllert, , -die in Abb. 2 -dargestellt 
ist. Die Formkästen werden im Bereich dieser Absaun-eanla<>e 
geformt. Vor dem Abgießen wird die rüs elförmi.,. an!!'tl
brachte Absaugehaube, ..:lie sieb um 360° drd1en läßt, über 
den Formkasten geschwenkt und die in de•· senkrechten Rich-

Abb. S. 

tu ng .bewegliche Haube möglichst nahe über die Form herab
gezogen. 

Diese Anlage hat sich besonders gut ~währt. Al Nachteil 
hat sich jedoch gezeigt, {)aß die Anlage viel Raum •in An
spruch nimmt und daß die Ju·ananlage über ihr in der Be-
wegungsfreiheit behindert i t. -

Eine zweite Art der Absaugung der ~chwefcligen Gase für 
zweiseitiges Gießen beliebig langer Kästen stellen die in 
A bb. 3 gezeigten teleskopartig wsamme~chiebba ren Ila uben 
dar. In der einen Ausführung rollen diese Hauben auf am 
Boden festslehenden Rollen. Bei der andeJ•>n Ausfühl'Ung 

ind die Rollen an den Hauben befestigt und laufen auf 
Schienen. Letztere Art hat sich als bssond~ 1·s handliCh er
wiesen. Die "'rößtcn Hauben stehen über einem unter Flur 
liegenden Ab augerohr und bleiben immer an die e.m Platz 
stehen. Die il.weiseitig -zu gießenden Formkiisten werden auf 
fla<lhe Gießplatten gestellt, über die nac.h .dem Gießen die 
teleskoparti<> verschiebbaren Hauben .gezogt;:n werden. E 
ent tcht so ein je nach der Län~re der Gieß trecke mehr oder 
weniger lanaer Tunnel. 
De~ ~achteil cli er Anlage äußert sich darin, daß clie 

bereit während des AbJ1ammens und des Gießen ~us den 
Formen und Tie·geln .aufsteigenden Gase zunäch t nicht ahge
sa'Ugt werden kö~nen. 

Diese drei Absaugemetmoden erfas"en die Gase unmittelbar 
an der Entstehung6stelle. Die nicht rest106 erf.aßten Gase 
treten in den freien Arbeitsraum und werden hier durch eine 
Raumabsaugung erfaßt und ins Freie geführt. 

0 r t man n, Sicherheitsingenieur der VDM.-Halbzeugwerke, 
Frankfurt a. M. 

Schutz vor Verbrennungen in Koksofenbatterien 
In Kokereien sind unter den Bedlcnun~~leuten der Kammer

türen bekanntlich häufig racken-und IlalsYerbrennun<>etulurch 
hera:bfallende Teerstücke "Lu ver;ze.ichnen. Die Eisentüren der 
Batterien dichten bei moder~r-en Anlagen Eisen a.uf Eisen. 
Während die Türnäc.hen durch Schamottmauerwerk gegen 
Wärmeverlu t gut isoliert werden können, ist dies bei den 
DichtflL"'Cn, wo in einer Hohlkehle Eisen auf Eisen itozt, rnicht 
der tF·all. Durch Wärmeabgabe nach außen liegt die Tempe
ratur dieser Stellen wesentlich unter dem Sied~punkt •des Roh
teeres , 'der dort kondens>ert. Nach dem Abheben der Türen 
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muß daher die Dichtfugll mit geeigneten Werkzeugen a.bge
kra.tzt werden, wob~i flc•· abgesetzte Teer berunterfiillt. Auf 
' diese Art kommt es zu den ,geschilderten Verbrennungen Jn der 
Nackengegend sow·ie an den Handgelenken. Während der 
Schutz der Handgelenke durch Verwendung von Stulpenhand
schuhen bisher ~uch in anderen Werken mit ErfoLg versucht 
worden ist, haben wir in unserer Kokerei meines Wissens erst
mali,g die an der Batter-ie be chä.ftigten Gefolgschaftsmitglieder 
mit Südwestern ausgerüstet (vgl. die Abbildung). Die Süd
wester, welche sich nicht nur in rar'beitsschutztechni eher Hin
sicht bewähren, sondern ~uch einyn gewissen Schutz des Kopfes 
vor Zugluft bieten, werden von den Leuten ~nsbe anders im 
Winter gern tgetragen. Die Verwendung im Sommer begegnet 
gewissen Schwierigkeiten, da das dunkle Oltuch zu warm ist. 
In der' heißen Jahre zeit wäre die V~wendung einer -gLeich
artigen Kopfbe~eckung, ~118 starkem hellem Se.geltuch ge
[ertigt, wohl zweckmäßiger. Leider werden von .der -einsc.blli
<>igen Industrie solche üdwester jedoch bi lang in geeigneter 
A.usführtmg noch nicht gefertigt. 

Sicherb itsingenieur Pis tu 1 k a, Linz a. d. Donau. 

Mitteilungen 

Mitteilung der Reichsstelle für Arbeits ehutz • 

Die A WF- Betriebs b lä.t te r 
\ 

A WF 6 I Bedienungsvorschriften für Kmnführcr und 
Anbind er, 

A WF 23 f Seilbefestigungen zum Bewegen von Lasten, 
A WF 24.f Kettenbefestigungen zur Lastenbewegung, 
A WF 27 f Handzeichen im Kranbetrieb, 

liegen jetzt auch in französischer Sprache vor und ind durch 
die Beuth-Vertrieb GmbH., Berlin SW 68, Dresdener Str. 97, 
zu beziehen (Preise 35 .!7W, 35 .!7W, 65 $,.jl und 20 JW) . 

Soeben erschien in Neubearbeitung als 

I Bücher- und Zeitsch1·iftens~au I 
Der Arbeitseinsatz-Ingenieur im Dienste betrieblicher Leistungs

. steigcrung. Von Gotthard Friedricb. Der Vierjahre 
plan. Berlin 1()44. 8. Jaht•g. Nr. 8. 

Die Aufga~ · des Arbeitseinsatz-Ingenieurs (A.l) ist die 
Uberwachung des Arbeitseinsatz"ls im Betrieb; er soll dadurch 
dem Betriebsführer helfen, den höchsten Nutzeffekt ~u erzielen. 
Zur sorgfältigen Planung des Arbeitseinsatzes bedarf er einer 
klaren übersieht über das Produktionsprogramm. Nötig sind 
auch ü rberprüfung der einzelnen Arbeitsgänge, Augenmerk; auf 
Umschulung und Nach chttlung, Fö1·derung des Einsalzes der 
Kriegsversehrten usw., Fühlung mit den Nachbarbetrieben 
wegen vorübergehenden Krä.fteausgleichs. Die laufenden Be
trieoscrfnhrung;m sind in regelmäßigen Runbesprechungen ~it 
den betrieblicher\ Unter·führern aus:t.uwerten. - Der Erfolg tst 
abhängig von der gei tigen Haltung und der Tatkraft des ~I, 
der eine charakterstarke Persönlichleit sein muß. Im Bererch 
des Wehrkreises untersteht ct• dem vom Reichsminister füo· 
Rüstung und Kriegsproduktion eingl!setzten Bezirksarbeitsein
satz-Ingenieur und dieser wiede,r dem Reichsarbeitscinsa.tz
Ingenieur. Für bestimmte Wirtsch!l.ftsbereicbe gibt es Fach-
ar6eitseinsatz-Ingenieure. ' 

Kr iegsmäßige Lehrzeit. Von H. 0 . Mi e 1 s c h. Das jung•' 
Deutschland. Berlin 1944. 38. Jahrg. Nr. 5/6, Ausgabe A. 

Verfasser bringt Gedanken und Anregungen zur Ausbildung 
der Lehrlinge, z.lt in den Produktionsbetrieben die Lehrlil!ge 
in Lehrecken unter einem Ausbilder zusammenzut'assen und 
dieser Leh•·ecke alle die ausbildungsmäßig wertvollen Arbeiten 
zuzuweisen. 

Betriebliche Leistungsmessung durch punktmäßige Arbeitsaur
wand- und Fertigungsergebnis-Bewer~ng. \Ton ~riedrich . 
Sommer, Berlin-Zehlendorf. Techmk und W 1rtschart. 
Berlin 1944. 37. Jahrg. Nr. 7. 

Besprochen wird der Einfruß der Vielseitigkeit der Ferti
gung, die Durchführung der Punktbewertung, die Leistungs
messung bei Fertigungsprogrlunmänderungen, die Ermittlung 

Sonderveröffentlichung des Reichsarbeitsblattes 

Die entschädigungspflichtigen Berufskrankheiten 
Herausgegeben 

im Auftrage des Reichsarbeitsministeriums 
unter Mitwirkung der Staatlichen Gewerbeärzte 

von 

Professor Dr. Dr. M. Bauer 
Ministerialrat imd Abteilungsdirigent im Reichsarbeitsministerium 

Das Heft enthält. den Wortlaut der jl!tzt geltenden Verordnung nebsf der Liste der entschädigungspßichtigen Be
rufskrankheiten, die amtlichen Begründungen zur Dritten und Vierten Verorflnung, die Bestimmungen des Reichs
versicherungsamts zur Durchführung der Vierten Verordnung über Ausdehnung der Unfall versicherung auf Berufs
krankheiten nebst den Mustern der Formblätter, einen erläuternden Aufsatz des Herausge~er~ und den Wortlnut 

der neuen Morkblätter. · 

Eir:tzelstückpreis 1,50 Reichsmark 

Geschäftsstelle des Reichsarbeitsblattes, Berlin SW 11; SaaTlandstraße 96 
Postscheckkonto: »Berlin 100 19, Reichsarbeitsministerium, Zahlstelle• 
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des betrieblichen Wirkungsgradea, das Liderergebnis und Fer
tigungsergebnis, die verfeinerten Teilbetrachtungen zur besse
ren Beurteilung des Gesamtergebnisses, die Ursachen für die 
Beeinflussung der einzelnen Vet·hältni werte, das Verhältnis 
1•om Ist- 1.um Soll-Lohnaufwand, 1 

Bemerkenswerte Unfälle durch Generatorfahrzeuge. Von Dipl.- , 
Ing. H. Schm idt, Berlin. Der gewerbliche "Xraftverkehr. 
Berlin 1944. 9. Jahrg. Nr. 15/16. 

* 
)'(•ttersebutzgesetz. Heft 43 der Sozialmedizinischen Schriften

reihe Arbe:t und Gesundheit. Erläutert von Oberregie
rungsrot DipL.-Ing. F. H. S eh m i d t und Ministerialrat 
Prof. Dr. Dr. B a.uer. Verlag Georg Thieme. Leipzig 1944. 
118 Seiten. gr. 8°. Preis kart. 8,- .!llJt. 

Im Zusammenhang mit dem verstärkten Fraueneinsatz ge
winnt das vor 2 Jahren erlassene Mutterschutzgesetz eine 
immer größere Bedeutung, so daß e sehr zu begrüßen ist, 
daß <lie Sachbearbeiter des Gesetzes ilu· reiches 'Wissen um 
dieses Gebiet der OITentlichkeit im vorliegenden Kommentar 
wgänglich gemacht haben. Die Fragen des Einsatzes der 
werdenden Mütter, die Art illrer Beschiifti'gung, ihre Arbeits
zei t, Stillzeit, Wochenhilfe usw., die öm Ge etz nur im großen 
Rahmen geregelt sind, werden eingebend erläutert und in ihrer 
Auswirkung aur die Praxis aufgezeigt. Das Gesetz hat den 

chutz der ei"werbstätigen Mutter erheblich erweitert und da
mit auch neue Fragen aufgeworfen, die inzwischen teils im 
Erla.ßwege, teils durch die R:eehtsprechung beantwortet sind. 

lle diese Ergänzungen, A\ISiführungsbestimmungen, richter
lichen Entscheidungen usw. sind erschöpfend zusammengestellt, 
darüber hinaus aber auch gl'llDdlegende Fragen, wie z. B. die 
der Kündigung aus wichtigem Grund, eingehend behandelt. 
Der aus kriegsbedingten Gründen gewählf.e kleine Druck be
einträchtigt die Brauchbarkeit des ~uches nicht, da der um
fangreiche Stoff übersichtig gegliedert und angeordnet ist. 
Die Schrift wird für alle in der sozialen, gesundheitlichen 
und bevölkeroogspolitiscben \l\.rbeit stehenden Praktiker, für 

, alle Betriebe, Aufsichtsbehörden des Staates und der Partei, 
aber auch allen mit den Fragen des Mutterschutzes befaßten 
·· rztcn ein wertvolles Hilfsmittel sein. 

Dr. Schulte Overberg. 

Das Einstellen von Pressen und Stanzen. Wie kann der Ein
stellar zur Leistungssteigerung und Unfallverhütung bei
tragen? Von Oberingenieur Hans Z e II er und Ingenieur 

'Hans J o s e n h ans, technische Aufsichtsbeamte der Süd
deutschen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft. 
Erich Schmidt Verlag, Berlin W 35. 32 Seiten, 50 Abb., 
Einzelpreis 50 !JW, Staffelpreis. 

Pressen und Stanzen werden gerade in der Rüstungsindustrie 
weitgehend verwendet. Der Einsteller, auch Einrichter ge
nannt, hat daher eine unter den heutigen Verhältnissen beson

.ders wichtige Aufgabe. Er kann durch seine Arbeit nicht nur 
die Zahl der Unfälle verringern, sondern auch auf andere 
Weise zur Steigerung der Leistung beitragen; denn Unfall
verhütung bedeutet an und für sich schon eine Leistungs
steigerung. Es ist deshalb zu begrüßen, daß die Verfasser 
der Schrift, die als technische Aufsichtsbeamte Gelegenheit 
trehaht haben, in jahrelanger praktischer Tätigkeit die Arbeits
weise der · Pressen und Stanzen zu erforschen, ihre Erfahrungen 
:resammelt und der Allgemeinheit zugänglich gemacht haben. 
In 10 Geboten werden dem Einsteller AnwE'isun!?en gegeben, 
die vorzüglich geeignet sind, seine Arbeit zu et·le•ehtet•n, seine 
Verantwortungsfreudigkeit zu heben und gleichzeitig der Un
f:tllverhütung wie der Leistungssteigerung des Betriebes zu 
tlienen. Limprich. 

Umbauvorschläge und Betriebsrichtlinien für die Arbeit'!weisc 
mit Patentierbädern au Natriumnitrat. Von Ott.o 
P e l t z er. Stahl und Eisen 1944 S. 513. 

Bei der Verwendung von Bleiblidern zum Patentieren von 
Stahldraht konnte man sich dank der sehr hohen, im festen 
wie im flüssigen Zustande fast gleichen 'Wärmeleitfähigkeit des 
Bleis mit ganz einfachen Formen der Beheizung begnügen. Die 
zugeführte W ä.rme wurde durch die eisernen Wände der 
Wanne und das Blei selbst rasch allen Stellen des Bades zu
geführt, ohne daß sich irgendwelche Punkte ergaben, die eine 
übermäßige örtliche Erwärmung aufwiesen. ~eim Salzbad 
liegen die Verhältnisse grundsätzlich anders, da das Salz an 
. ich ein schlechterer Wärmeleiter und seine Leitfähigkeit im 
festen Zustand geringer ist als im geschmolzenen. Daraus er-

I 

geben sich für die Beheizung von Salzbädern besondere Forde
rungen, die zur Vermeidung von Wärmestauungen und örtlichen 
Uberhitzungen, die zur Zerstörung der Wannen und zu Explo
sionen führen können, sorgfältig beachtet werden müssen. Die 
wesentlichsten Bedingungen für die richtige Bauart einer Satz
wannenbeheizung werden besprochen und durch zahlreiche 
Bilder erläutert. 

DIN U09: Richtlinien für den Schallschutz im · Hochbau. 
Herausgegeben vom Ausschuß für einheitliche technisclle 
Baupolizeibestimmungen der Deutsehen Akademie für 
'\Vollnungswesen. Beuth-Vertrieb G. m. b.H., Berlin SW 68. 

Das soeben erschienene neue Normblatt, das für den Schall
schutz bei Hochbauten aller Art, also auch bei gewerblicheu 
Betrie_ben und Anlagen der Rüstungsindustrie gtlt, bringt aul' 
diesem ondergebiet in übersichtlicher Gliederung die Grund
begriffe der Schallehre und die Grundlagen flir die baulichen 
MaJ.lnahmim des Schallschutze . Die verschiedenen für Hoch
bauten in Betracht kommenden Schallarten und die Begriffe 
der Akustik wet·den klar umrissen. Der Hauptteil des Norm
blattes befaßt sich mit den Schallschutzmaßnahmen bei de•· 
Planunoo und Ausbildung der Bauteile, wobei auch der fiiJ 
gewerbriebe Betriebe besonders wichtige Schallschutz bei hau -
technischen Einrichtungen au führlich . behandelt wird. Ein 
weiterer Abschnitt behandelt die verschiedenen Arten de•· 
Scha.lldämmstoffe, für die Beispiele aufgeführt werden. 

Da der Schutz vor Liirm und' Geräuschen aller Art, insbe
sondere in den Betrieben, für die Erhaltung der Gesundheit 
der arbeitenden Menschen und somit auch für die Leistungs
steigerung große Bedeutung besitzt, ist das Erscheinen dc~ 
neuen Normblattes gerade jetzt sehr zu begrüßen. 

Taue, Seile, Ketten. Merkheft von tech.nisohen Aw-sic:h.is
boomten. Hena.u gegeben von der Bau-Berufsgenossen
schaft. 

Die neue Broschüre der B.au-Bel\ui goenossensoba.ft stellt 
unter Verwendung reichlichen &Ldmateruals alle. Fordel'IUDgen 
zusrunm.en, die >im Interesse des un f<allsie.herem und w.irtschafrt
lic.hen Al'heitens an den Umgang mit Tauen, Seöle.n ltmd Ketten 
!!leStellt ~verden müssen. Die Herstellung, die riohtige Aus
wlahl beti der Benutzung, <clie TnagfiihLgkeit, :~.weckmäßige Ha.nd
habun,g Wild notwendige Pfle~ wel'den durch ,gut .ausgewählre 
Beispiele erlM.Ltert. Da.s Büohlcin, da.s vun den Be~r®Svemval
bungen der Ba.u-Ber.ufsgenossenscha.ft .a.bregebeat w.ind, sollte 
nicht nur jedem VerantwortLichen auf .a.lfen Baustellen .in die 
Hand .gegeben ~vwden, sondern es k= auch allen im TMlls
porbwesen TätJigen wertvolle Hinwei e bieten. 

Gemeinschaftsbestrahlung mit kßn tlichem Sonnenliebt von 
Kurt La t· c h e. Elektt·oteehnische Zeitschrift, Berlin 1944. 
65. Jahrgang, Heft 15/16, S. 143. 

Menschen, die unter ungünsti$en Umweltbedingungen, vor 
allem Mangel an natürlichem Sonnenlicht, ihre Arbeit ver
richten müssen, bedUrfen einer vorbeugenden Gesundheits
förderung durch künstliche Sonnenbestrahlung. Als Strahlen
quelle für solche Bestrahlungen kommen die Quecksilberhoch
dt·ucklampe und die Glülllampe in Betracht, die sich infolg 
ihres Gehaltes an ultravioletten und ultraroten Strahlen gut 
zu einer sonnenähnlichen Strahlung ergänzen. Bewährt hat 
sieh hierfür eine lichttechnische und mechanische Kombination 
dieser Lampen im Ionern eines gemeinsamen Lampenkolbens, 
der in der Mitte einen Quecksilberhochdruckbrenner aus 
Quarzglas enthält, um den sich eine Wolframdraht-Glühwendel 
schlingt, die gleiellzeitig als Vorschaltwiderstand dient und die 
sonst notwendige Drossel ersetzt. Die lichttechnischen Eigen
sehaften dieser Lampe genügen allen Ansprüchen, ihr gerin~er 
Platzbedarf, das niedt·ige Gewicht und dle einfache Installatten 
lassen jede denkbare Gestaltung_ von Bestrahlungsanlagen zu. 
Bei großem Umfang des zu bestrahlenden Personenkreise 
empfielllt sich eine Gemeinschaftsbestrahlung in großen 
Räumen, für dere~ Aufbau erprobte Anordnung fül' die Be
strahlung im Liegen und Stehen nn"'egeben werden. Bei 
wöchentlich dreimaliger Bestrahlung unJ' bei Bestrahlungszeiten 
von 5 bis 6 Minuten können in derartigen, in einfacllster Bau
art hergeste llten Anlagen Belegschaften von 3000 bis 4000 
Mann versorgt werden. 

»Kalte Licht.< als Prinzip technischer Lichterze.ugung. Von 
Nlko1au R i e h l. »Elektrotechnische Zaitschnift«, 65.J ahr
gamg, Heft 21!22, S. 213. 

Die ,gebräuchlüehen Lichtquellen berulten oof 'l'emperatur
stnahlunno, wobei die Liohtenergü.e dem Wärmevorrat eines 
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Körpers entnommen '\Wnd, wädlrend beim »li1alten Licht" die 
"Luge:fühl'tie erregende Ene11g!ie durah Lumineszenz ohne Umweg 
übe.. den Wärmevornat mes Körpers in Licht ~~.~.~ngew.andelt 
wird. Die grundsät.7.lichen phy ikalischen Unterschiede IL\Y"i eben 
der Tempara.turstra.hLun<> und .der Luminesrens oder Festkörper, 
du Gase 111o-d der Selc'ktivstra.hler werden erläutert. Besoo
deres Int&resse k()lllmt heu tc den Se lek lli'l' trahlen zu, die <Z.WIIIJ' 
Tempena.turstl'a.b!.er sind, jedoch viel Ahnliahkeiten mit Lwnines
zenzstra.hlen aufweisen. Durch die Einführung der Lumineszenz 
ill die Licht.tccJ:mik md die ßeJichtungs.mögliahkeil.en \ve8ent
Jjch V>eri>essert wonden (Quecksilbcrda.mpfla.mpen, Neonröhren 
usw.). Dle en..ielte:n praktischen El"foLge werden beschnieben. 

Siad die Uafallverhlltwlgsvorsebriften anerkannte Regeln 'der 
Tedutik !' Von Dr. mont. Ing. Robert Pilz, Berlin. Zeit
schrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1944 S. 372. 

Die Frage, ob die Unfallverhütungsvorschriften anerkannte 
Regeln der Technik sind, ist in rechtlicher Hinsicht durch die 
8tc1lung der Behörden, besonders des Reichsarbeitsministers, 
und durch Entscheidungen des Reichsgerichts eindeutig zu
gunsten der Unfallverhütungsvorschriften geklärt. Dagegen 
läßt ihre Beachtung in der Praxis, •hre tatsächliche Anerken
nung in den Betrieben, sowohl beim Ba.u und bei der Aus
rüstung von Maschinen und Apparaten wie bei ihrer Ver
wendung und bei sonstigen Betätigungen in den Betrieben 
vielfach noch sehr zu wün eben übrig. Die Gründe dafür sind 
teils noch in Auswirkungen liberalistischer Gedankengänge, 
teils in der irrigen An icht zu suchen, daß der überwiegende 
Teil der Unfälle, bis zu 80 v. H., bei entsprechender Aufmerk
samkeit der Beschäftigten vermeidbar sei und daß es deshalb 
meist ,keiner teebniscl1en Schutzmaßnahmen bedürfe, sondern 
genüge, die in den Betrieben Beschäftigten laufend zur Vor
sicht zu mahnen. So bleibt der von den Aufsichtsbeamten 
gesammelte, in den Unfallverhütungsvorschriften zum Aus
druck kommende Schatz technischer Erkenntnisse noch weit
gehend unverwertet. Diesen Mangel zu beheben und die um
fa.s~ende Anerkennung der Unfallverhütungsvorschriften in der 
Technik durchzusetzen, muß unsere besondere Aufgabe in der 
Zukunft sein. · 

Das neu Eiaheitsfahrhand. Von Obering. A. v. C b o s s y, 
Bau-Berufsgenossenschaft, Berlin-Wilmersdorf. Die B -
rufsgenossenschart 1944 S. 91. 

Die fahrbaren Förderbänder werden wegen ihres langsamen 
Ganges vielfach als ungefährlich betrachtet. Tatsäeblich aber 
ist die Zahl der Unfiilfe an diesen Geräten, wie die Unter
suchungen der Bau-Berufsgenossenschaft gezeigt haben, nicht 
gering und umfaßt auch solche mit tödlichem Ausgang. Es ist 
desha1b zu begrüßen, daß die Berufsgene senscba.ft, als im 
Jahre 1941 ein Konstruktionsausschuß der Fachgruppe Hebe
•teuge, Fördermittel und Aufzüge mit der Planung eines Ein
heitsfabrbandes beauftragt wurde, die Gelegenheit benutzte, 
um die Forderungen der Unfallverhütung zu vertreten. In mehr
jähriger ersprießlicher Zusammenarbeit ist es dank dem Ent
[Cgerikommen des Konstruktionsausschusses auch gelungen, ein 
.r.inheitsfabrband zu schaffen, bei dem we entliehe Gefahren
quellen beseitigt sind und die Verhütung von Unfällen weit
gehend von der Vorsicht des Bedienungspersonals unabhängig 
geworden ist. Auf die durch Abbildungen erläuterte Abhand
lung wird im übrigen verwiesen. 

Oberempfindlichkeitsreaktionen durch körperliehe Anstrengung. 
Von Doz Dr. mcd. habil. H. Barthclheimer, Stabs
arzt d. R. Deutsche Mediz. Wochenschrift 1944 Nr. 13/14, 
S.175 bis 178. 

Unter den überempfi.ndlichkeitsreaHionen auf physikali ehe 
Reize nehmen jene, die durch körperliebe Arbeit zustande 
kommen, eine besondere Stelluna ein, da diese in der Regel 
generalisiert auftreten und zu sctweren Zwischenfüllen führen 
können. über einen olchen Erkrankungsfall, der genauestens 
beobachtet wurde, berichtet der Verfasser. Bei einem 18jä.h
rigcn Kanonier entwickelte sich nach körperlicher Anstrengung 
ine ausgedehnte esselsucht, ein Quincke-Odem, E1· cheinun

gen eines Hirnödems, ein Odem des Kehlkopfeingangs und 
Blutdruck- und Pulsahsinken mit Kollapssymptomen, so daß 
ein unmittelbarer lebensbedrohlicher Zustand vorlag. Der An
fall ließ sich im Lazarett durch sportliche Übungen wieder
holen. Es handelt sich bei diesen durch körperliche Anstrengung 
erzeugten Überempfindlichkeitsreaktionen nicht um eine echte 
Allergie, sondern um eine zwar außerordentli~h ähnlich ab
laufende Reaktion, die aber über eine Fehlsteuerung des 
vegetativen Nervensystems zustande kommt. Dabei i t die 

Mitwirkung von Stofiwechselabbauprodukten, u. a. von histamin
artigen Substanzen wahrsc~einlicb. Der akute Zustand gi~g 
durch intravenöse Kalziuminjektionen schnell zurück. D&e 
Histaminbehandlung (Torantil, I. G. Farben) führte zu einer 
Verringerung der Symptome. 

Ebenso wie die »Kiilteallergie" bedeutet eine überempfind
lichkeitsrea.ktion des Körpers auf Oberanstrengung eine be
sonders hohe Gefährdung beim Baden. 

Subakate Bleiletraäthylvergiftnngen durch Bleibeazin. Von 
Harald Taeger. Deutsche Medizinische Wochenschrift 
1944 Nr. 13/14, S. 186/188. 

Der Umgan<> mit Bleibenzin ist für den Verbraueber prak
tisch ungelä.hrlic!J, wenn nicht ganz grob gegen die Sicber
heitsvorschriften verstoßen wird. Es sind aber immerhin Fälle 
hekanntgeworden, wo sich unter ganz verschiedenen Betriebs
verhältni sen A~beiter durch Bleibenzin eine subakute Blei
tetraäthylvergiftung zugezogen haben. Der Verfasser fügt 
diesen Erfahrungen einige eigene .Beobachtungen hinzu, die 
er in einem feinmechanischen lletriebc gemacht hat, die Ein
spritzpumpen herstellen. Dort erkrankten ziemlieb gleich
zeitig, nicht allzulange nach Beginn der Arbeit, 8 von 12 Arbei
tern an den Früherscheinungen der alwten Bleitetraäthylver
giftung. Der Verfasser vergleicht nun seine Untersuchungs
ergebnisse mit denen der anderen Autoren und sucht bei der 
Gleichartigkeit des Krankheitsbildes nach einer gleichen Ur
Bache. Er stellte fest, daß in allen Fällen der Bleitetraäthyl
gehalt der benutzten Bleibenzine abnoi'ID hoch war und daß 
derartig ungewöhnliche Arbeitsbedingungen ..,orgelegen haben, 
daß eine Vernebelung von Bleibenzin eingetreten ist In der 
Einatmung die er Bleibenzinnebel ~iebt er die wesentlichste 
Ursache für die beobachteten subakuten' Bleitetraäthylver
giftungen, da. diese Nebel in beträchtlicher · Me&:~ge in die 
Atmungsorgane und damit in den Organi~mus gel.angen. 

Pbospborschädigungen. Von Dietrich Ga.ede, Olierarzt d.R. 
Deutsche MediziDisehe Wochenschrift 1944 Nr. 17/18, 
s. 251-253. 

Nach einer kurzen Darstellung der Geschichte des Phosphors, 
seiner chemischen und physilCa.lischeD Eigenschaften sowie 
seiner physiologischen und pathologischen . Wirkungen wird 
über die Brennwirkungen des Phosphors · berichtet. Reiner 
Phosphor verbrennt an der Luft, aber nicht im Wasser. Beim 
Brennen entstehen Oxydationsprodukte, die mit Ausnahme der 
niederen Oxydations tufen ungiftig sind. Die Phosphornebel 
bestehen aus Phosphorpentoxyd, der ungiftig ist, aber auf die 
Schleimhäute · eine gewisse Reizwirkung ausübt; mit Wasser 
bilden sie Phosphorsäure, deren Ätzwirkung gering ist. Die 
Phosphorkanister enthalten Phosphor in organischen Löse-

Sonderdruck aus dem Reiehsarbcitsblatt 

Die Verarbeitung 
von Magnesiumlegierungen 

Der Sonderdruck enthält 

die Verordnung vom 8. März 1938. 
Sicherheitsvorschriften vom 8. Juli 1938. 
Durchführungserlasse und eine Reihe von 
erllutemden. mit Abbildungen versehenen 

Aufsitzen 

Ein ausführliches Sachverzeichnis dient als Wegweiser 
durch die Fülle des Stoffes. Der Preis beträgt 1,50 fJlJt 
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mitteln, Kautschuk wr bessßron Haftung und eine große Zahl 
ungelöster Phosphorstücke von verschiedenen ·Größen. Brennt 
der Phosphor restlos ab, so verschwindet der gefährliche 
Phosphor; die Hautschädigung i t dabei g ring und die 
Hcilungstenden:r; der Wunde gut. Eine re orptive Phosphor
,. rgiftung von der Haut bzw. von den Wunden sei bi heute 
noch nicht tlekannt!!eworden. Bei ausgedehnterem Brande bzw. 
bei Befall empfind1icherer Körperregionen hat die er te Be
kämpfung durch Luftabschluß zu erfolgen ; Behandlung mit 
·wasser, Entfernung der groben Veru01einigungen. Ausge
zeichnet wirkt kriiftiges Baden in einer Lösung von flüssiger 
Seife. Weitere Maßnahmen: Zur Sclunerzlinderung werden 
'\lkalieo (5pro7ß ntige Bika.rbonatlösung), zur 1 ichteren mecha
•ischen Reinigung W asserstolTsupe•·oxyd den Bädern zugesetzt. 

l~ in bequeme , seimelies und 'lUV rlii.ssiges Verfal1ren, um den 
f'hosphor auf der Haut und in den Wunden unschädlich zu 
machen, i t die Behandlung mit einer 2prozentigen wäßrigen 
Kupfersulfatlösung nach Straub. Dabei bild t das Kupfer
@ulfat um den Phosphor einen Mantel von Kupferpbosphid, 
clcr zwar Sauerstoff und Wasser durchläßt, jedoch nicM den 
l'lementaren Phosphor. Es erfolgt somit die Entaiftung de 
Phosphors zur Phosphorsäure ohne Schädigung des Örganismus. 
lm allgemeinen ist die mechanische Entfernung des Phosphors 
und die Spülung mit einer 5prozentigen Bikarbonat.lö ung als 
Yöllig hi.nreicbend anzusehen. 

Zur Kliaik ud Behandlung von Vergiltunp •it Nitro~e
pten. Von Dozent Dr. K. W. Essen, Marinestabsarzt 
a. R. Der Deutsche Militärarzt 1944, Nr. 5, S. 209/219. 

Beim DeHagrieren von Sprengstoffen, wobei reichliche Mengen 
,·on Nitrosegasen entstehen, erlitten vier Soldaten eine schwere 
Nitrosegasverginung. Klinisch wurde festgestellt: Blasse 
Zyanose, eine höchstgradige Steigerung der Atemfrequenz, ein 
toxisches Odem, eine starlr.e Leukozytose - die Werte lagen 
zwischen 16800 und 58200 - mit beträchtlicher Linksverschie
bung bis zu 39 v. H. Stabkernigen und ein Absinken der 
Lymphozyten bis auf 3 v. II. Es fehlte eine we entliehe Blut
cindickung; der Urinbefund war normal.. Die Blutsenkung 
1.eigte vorübergebend eine mäßige Erhöhung. · Das Elektro
kardiogramm war in drei Fällen normal, einmal zeigte sieh ein 
negatives Ts. Die massiven röntgenologisch festgestellten 
Lungenveränderungen, die eine chnelle Rückbildungsneigung 

zeigten, werden nur zum Teil auf ein toxisches Odem be
zogen. E wird vermutet, daß die Ursache dafür toxi eh
entzündliche Veränderungen und Atelcktasen (Verlust dPs 
Luftgehaltes) in der Lunge ind. Die b chlcunigte Atmung 
berulit wahrscheinlieb aur einem Rei>. der en iblen Nerven
bahnen in der Bronchial chleimhaut. Die Therapie bestand in 
einer pausenlosen Üt-Atmung über m hrere Tage, woduroh die 
Zyanose und Dyspnoe beseitigt wurden und in der Darreichung 
von Beruhigungsmitteln. Besander bewährt hat sich Eukodal. 
In allen vier Vergiftung fällen erfolgte trotz anfänglich 
schwerster Krankheitserscheinungen eine völlige Heilung. 

pä.tsehäden sind kaum noch zu erwarten. In einem Falle 
trat sechs Wochen nach der durchgemaci.Jten Intoxikation eine 
Polyneuritis der linken Hand auf; ein ursächlicher Zusammen
hang mit der Nitrosega vergiftung wird angenommen . 

Druckfehlerberlchtlgung. 
In der Bücher- und Zeitschriften cbau auf S. Ili 157 unt'!r 

»Arbeit chutzwa.lter und Sicherhcitsingenicur• •·orletzte Zei~e 
lltuß e statt »ein..- »kein" heißen. 

Altdriften der Verfu11er der Aufsitze diHer N.....er, 
oweit si nicht in den herausgebenden Bebürden besebä.ftigt 

sind: 
Prof. Dr. Jötten, Direktor des Hygieni eben Instituts der 

Universität' Münster (Wesf.), Westring 10. 
Regierungsgewerberat Dipl.-Ing. Gronemann, Koblenz, Im 

Vogel ang2. · 
Oherregierungs- und -gcwcrbemedizinnlrat Dr. Gerbis, Ber-

lin-Wilmersdorf, Ahrweiler Str. 34. · 
Regierungsgewerberat Hermann Te tz n e r , Plauen (Vogt!.), 

Bahnhof tr. 22. 
Regierungsgewerberat Büttchcr, Ka.rl ruhe, Kreuzstr.1. 
Regierungsgewerberat Dr. J an d rase h i tsch, Bregenz (Vor-

arlberg), Kaiser-Josef-Platz 5. 
icherheit ingeuieur Ortmann, Frankfurt (Main), VDM.
Halbzeugwet-ke. 

icherb itsingenie.ur Pi s tu 1 k a , Linz a. d. Donau, Postf~h 2. 
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IV 328 Reichsarbeitsblatt Teil IV (Bekanntmachung von Tarifordnungen) Nr. 29/30, 1944 

A. Private Wirtschaft 

1/ll. Landwirtschaft, Gärtnerei, Tierzucht, Forstwirtschaft und Fischerei 

Tarifregister N r. 2997 I' 
Der Reichsstatthalter 

im Reichsgau Wartheland 
- Gauarbeitsamt-

Posen, den 25. September 1944 

Berichtigung der Tarifordnung für die Arbeiter 
und Arbeiterinnen - mit Ausnahme des Melkper o
nals - in den landwirtschaftlichen Betrieben des 

Reichsgaues Wartheland vom 12. August 1944 
- Tarifregister Nr. 2997f3 -. 

§i 33 wird wie folgt berichtigt: 

1. In den Lohntafeln ist in j edem Falle an Stelle des Wortes 
•Leistmtgszu lageor das Wort »Lohn:wlage« zu setzen. 

2. In A Lohngruppe l Ziffer 3 d muil die Lohnzulage der 
Fra uen ohne eigenen H a.uss tand im Alter ·von 14 bis 

15 Jahren bei llstündiger Arbaitszeit statt »0,40 &,J,c 
= »0,30 .1lJt betragen. 

3. In A Lohngruppe 2 muß es statt »lä.ndische .. »lä.n.dlichec 
Hausa.rbeits.gehilfmnen heißen. 

4. In A Lohngruppe 2 Ziffer 3d muß der Barlohn der Frauen 
ohne ergenoo HaUSoStand im Alter von 18 bi8 20 Ja.hreo 
bei llstün.diger Arbeits:~.ait statt •1,60 &,.Jt;c=»2,10&,.A,c 
betra.~. 

5. In A Lohngruppe 4 muß es unter 3 b statt .von 18 bm 
lO J ahr·en« •von 18 bis 20 J ahren« heißen. 

6. In B Lohngruppe 4 muß ea statt »Gutsgärtner« ",ge]em
ber Gutsgä~tner« heißen. 

Tm Auftrag 

K e ndzia 

V/VI/Vll. Eisen- und Stahlgewinnung, Metallhütten- und Metallhalbzeugwerke. 
Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metallwaren 

Tarifregister Nr. 3720/' 

DerPräsidentdes Gauarbeitsamts Bresll\u, den 9. September 1944 
und Reichstrcuhfinder clcr Arbeit 

Niederschles ien 

Tarifordnung zur Änderung der Tarifordnung 
für die Angestellten in der Ei en-, Metall- und 
Elektroindustrie im Wirtschaftsgebiet Nieder-

schlesien vom 1. April 1942 
- Tal'ifregister Nr. 3720/1 -. 

Gemäß § 32 Abs . 2 des Geset7.es zur Ordnung der nationalen 
Arbeit vom 20. Jnnuar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 45) in Ver
bindung mit § 3 der Verordnung zur Abänderung und Ergän-

zung von Vorschriften a.uf dem Gebiete des Arbeits rechts vom 
1. September 1939 (Reich gesetzbl. I S. 1683) ändere ich die 
Tarifordnung für die Ange tellten in der Eisen-, Metall- und 
Elektroindustrie im Wir·tscluiftsgcbiet Niederschlesien vom 
1. April 1942 wie folgt: 

I. 

In § 2 Ziffer 4 b a.tz 2 wird da \Vort »wenn• durch das 
Wort »sowei t« ersetzt. 

II. 

Diese Xnderung tritt mit der Veröffentlichung im Reichs
arbeit..~blatt in KrafL 

In Vertretung 
Hempel 

XI. Chemische Industrie 

' Tarifregister Nr. 3726/4 

DerPräsident des Gauarbeitsamts Bresla.u, den '9. September 1944 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Niederschlesien 

Tarifordnung zur .Änderung der Tarifordnung für 
die Angestellten in den Betrieb~.n der ellemischen 
Industrie im Wirtschaftsgebiet Niederschlesien vom 
1. 'April 1942 - Tarifregister Nr. 3726/1 bis 3 -. 

Gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung de1· nationalen 
Arbeit vom 20. Januar 1934 (Rcieh3gesetzbl. I S. 45) in V er
bindung mit § 3 der Verordnung zur Abänderung und Erg:br-
zung von Vorschriften auf dem Gebiete des Arbeits rechts vom 

l. September 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1683) ändere ich die 
.T ari fordnung für die Angestellten in den Betrieben de r chemi
schen Industrie im Wirtschaftsgebiet Niederschlesien vom 
1. April 1942 wie folgt: 

1. 

In § 2 Ziffer 4 b Satz 2 wird das Wort •wenn.r durch daa 
Wort »soweit« ersetzt. 

II. 

Diese Änderung tritt mit der Veröffentlichung im Reichs
arbeitsblatt in KrafL 

In Vertretung 

H e mp e l 

ErscheinunflSiaß: 25. Oktoh<r 19H 

• • 

•• 
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Xß. Textilindustrie 
Tarilregister Nr. 40.19/l 

DerPräsident des Gaua rbeitsamts Kattowitz, den 24. August 1944 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

0 bcrschlcsien 

Tarifordnung für die gewerblichen Gefolgschafts
mitglieder der Flachs- und Hanfaufbereitungsbetriebe 

im Gau Oberschlesien. 
Auf Grund von § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ondnung der 

na.tionalen Arbeit vom 20.Januar 1934 (Reichsgeseubl. I S. 45) 
Wld d s § 6 der Yerol'linun,g über d le Einführung SO'l.ialrecht-
1icher Vorsohriftcn in den ein<>egliedcrtcn Ostgebiet.en vom 
6. Nove mber 1940 (ReicbsgeseubL I S. 1511) erLasse ich n.a.oh. 
Beratung .in einem Saohverst.ändigena'IISscJtuß folgende Tanf
or.d.nung: 

§1 
Geltungsbereich 

( 1) Die T.a.rifordnung gilt als Lohntanifordnung tim Sinne 
des § 9 Abs. 1 der Ta.nifor-dnung für die schlesische Textil
industrie vom 25. Mai 1939 - Tarifregister Nr. 1917/3 -
(RArbBI. Nr. 19 vom 5. Juli 1939 S. VI 1060). 

(2) Die Tarifordnung erfaßt: 

a) räum lä eh -den Ga u ObCI'Sohle&ien, 
b) f ach I iclJ .a.Ue Flaohs- UQ>d Hanfaufberei.bun.gsbetriebe, 

ausgenommen die Landwi.rt.scha.ftlichen Neben.betniebe, die 
aussohli.eßlioh die eoi.gene Enffilgun.g oder die eiß'eoo Er
uugung und zugek(liuft.en Flachs un.d Hanf bis zur Höhe 
von 30 v. H . der eigenen ErLeugung veN.rbeit.en: Land
' irt.schaftlic.he Nebenbetriebe gelten jedoch d.ann a.ls ge
werbLiche Betriebe Wl.d unterliegen dieser Tarlfo~dnun"', 
wenn sie J>ilumlich vom Ha.upt.betri.e.b gelrennt und n.i.oh.t 
in der Mehnahl mit Gefolgscha.ft.smltgliedern des Haupt
betriebes besetzt sind, 

c) p er s ö n 1 ich alle gewerblichen Gefolgschaftsmitglieder 
mit Ausnahme der Angestellten. 

(s) Der !Wic.llstreu.händer der Arbeit ka.nn bindend ent
sc.h.e1den, ob ein G~foLgsclJaftsmitglied oder eine Gruppe VOll 

Be•c.hiifti.gten unt.er d.ie Ta.rifol'dnung fällt. 

§2 
Lohnordnung 

I. Allge mein e Bestimmunge111 

(1) Die Gefol!!"SDhafl:smitglieder werden ihrer AU61bi.ldtm.g 
Uilld Tä.t>gkeit entsprechend duroh den Betriebsführer ooer 
ecinen Beau ftragt.en in Beschäftig=gsgruppen eingeteilt. In 
Zwei fe}g.fällen ist in vertraue.nsratpflkohtigen Betrieben der 
Vertrauensrat z.u hören. 

(2) Für die Einreihung in eine Beschä.ftigungsgruppe ist 
oicht die berufliche ß e-wiclmung, sondern die Erfüllung der 
T ä.t>i.gkeitsmerkmale un.d de•· Berufsa.usbild.ungsvorsclu-irfbein be
etnmmend. E•·füllt eill Gefolgschaftsmitgl-ied gleichreitA.g die 
Tätigkeitsmerkmale mehrerer Beschäftigungsgruppen, so ist die 
G•·uppe maßgebend, die der überwiegenden Tätigkeit des Ge
folgscl:laftsmit.,.l iedes entsp1ic.ht. 

Gefolg$chaftsmitglieder, deren T ätßgkeit nic.llt erwähnt <ist, 
werden in d1e Gruppe eingereiht, die iJ1rem Attf,gabenbereich 
am nächsten kommt. 

(s} Aushilfsweise T ätigkeit in e ine r himeren Beschä.ftigun.gs
gruppe oder vorübergebende Vet•tretunoo e;ines Gefolgsc.bafts
mitgliedes etinet· h"hcren Lohn~MlPI).C be.gründen kernen An
spruc.h :w.f den höheren Lohn, wenn die Aushilfe oder Yer
h·ettJng nicht länger als 2 Wochen dauert. Bei lünge•·Q•· 
VertJ-elun.g oder Ausbilf'e ist für die Zeit der Vertrebung oder 
Aus hilfe eine Zul a.ge in Höhe des Unt<.'J'Sc.IJioosbetra.g 7.\Y\i
schen .dem tatsiiclli icJum Lohn des V ert1-et.ers und Tari.floJm des 
Vertrete:nen unter Berücksichtinoung de•· Al ter stufe 7!ll z.ahlM. 
Di.e Zula.ge ntfällt mit dem Zeitptmkt, in Mm die Ve1iretung 
oder Au ·hiHe endet. 

(4) Dje unt.er Absc.hn1tt II restgelegten Lölu1e stellen B1·utt.o
betr~<>e d a.r. 

llie Woc.h.enlöhne gelten für cine A1~1.srt.ei.t von 48 Strurulal, 
soweit .niobt eilwas a.ruleres b timmt . .ist. 

IJ. Lohngruppen un •d Lohnsät'l.e 

A. Der Sttmdenlohn beh·ä.gt: 

1. F .Ur Männell' 
im Alter von 14 und 15 Lebensjahren 

" " 16 ,. 17 
» .. " 18 " 19 , 
» » » 20 » mehr Leboosja.hran 

2. F ÜJ> Frauen 

0,24&vlt 
0,33 " 
0,42 » 

0,52 " 

im Alter von 14 und l5 Lebensj.a.hren 0,21 &.Jt 
}# " 16 » 17 0,27 " 
" }# }# 18 » l9 " 0,33 » 
» » » 20 » mehr Lebetnsja.hren . . 0,40 » 

F.rauen, dlie .A7>be:iten vemiohten, die üb1ic.be•wei.se voo 
Mä.nnem atJSJgefü.h.rt wel'ld.en, erhalten 80 v. H. des tal'lillichen 
Mä.n.ner loh.nes. 

F.rauen, die den nll.SISen Flacl:Js a.us ·dean Basm ausfaJwen, 
Bal1eo pressen und We rgballen ve,·ta.den, enlnlt.en den vo llen 
Mä.nJDerlohn und die Zusohlä.ge gemäß Ahsehn~tt C für die Zeit, 
während der &ie diese Arbeit.en wrnicJiten. 
3 . a) Ffu gelemt.e Handwerker, wie Maurer, zqm

merer. T.isohler, Sattler. Dreher, chlosse•·, 
Schmiede, Ele ktriker, Former, Muschirumführer 

im Al !.er unt.er 23 Lebe.nsjalll'cn . . . . . . . . . . 0,63 tllA 
» » über 23 " . . . . . . . . . . 0,75 » 

b) Für qua1ili1Jierote Handwerker im Alt.er über 
23 J.ahre, we si<lh durch besondere Leistmng, 
Umsioht und Selbständiigkeit iiber den Durch-
sohllitt erheben • . . . . . . . . . • . . • • . . . • • . • . . • . 0,80 » 

e) Für angelernte Gefoi.gscllaftsmi~IJi.~.der in de •• 
W erk6ta.bt 

im Al !.er UJlter 23 Lebensja.hren . . . . . . . . . . 0,51 » 

» » über 23 » • • . • . . • • . . 0,63 " 

d) Für geprüft.e Heörrer und Maschlinisteo . . . . . 0,75 

e) Für sonstige Heizer und Maschinisten (Hilfs-
be;iwt• und Hilf m.aschinisten) . • . . . . . . . . . . . 0,70 » 

B. Der Wochenlohn b eträ.gt: 

'1. Für Kraftwagenführer und Zugmasclrinen
führer bei einer Arbeitszeit von 54 Arbeits-
stunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 42,- .!Jl.Je 

2. Für Bci.f.a.hrer bei ei.ner Arl>cictsutit von 
5-l Arbeit.sstundem ....... .. , . . . . . . . . . . . . . 35,- » 

3. Für Kutscher bei einer Arbeitszeit von 
54 Arbeitsstunden emschließli<lh .des An- und 
.A:bschirrens der Pferde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50 " 

Für das Füttern und die Pfle"ooe der Pfe11de 
an eLnem Sonn- oder .gesetzlichen Feiertag i t 
ein Betr.a.g von 2,- ~vlt zu zahloo. 

4. Für Pfö1'tner, Wächt.er und FeuerwehrleutAl 
bei einer A•·beits·r..eit voo 60 Woohenstunden 32,- » 

C. Erschwern~szula.g o.n. 

A.usfahrc•· e~ha.lt.en zu dem G•mndst.tmdenlohn einen alckond
l"iil>\gen Zuschlag von 0,10 tll.Jt und Ei.n.fe.lu-er einen solollen 
von 0,05 &..lt je S tunde. 

D. Er"L•ieih un .gs h e ihilfe. 
Für Lehrlinge und Anle rnlinge g.ilt die AnoNinung zur Y er

e.illlheitlichung der Er~Jiehungsbeihilfen und sonstigen Leistun
gen illl Lehrlinge n:ud Anlernlinge in .der privaten Wirt-sohaft 
vom 25. Febl'llAo.r 1943 (.R.A.nbßl. N.r. 7 vom 5. Mii.JTL 1943 
S. I 164) . 

ErW.einrngs~g: 25. Oktober 1944 
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IV 330 RoichsarbeitsblattTeil IV (Bekanntmachung von Tarifordnungen) Nr. 29 '30, 1944, 

s 
Akkordarbeit 

(1) Bei Akkordarbeit ind die tücklöhne und Zeiten so fest
zuset:t.en, daß die Gefol!!'Scltaft mit.!!li der im D11rcb chnitt bei 
normalen Le tunnoen und unter den im Betrieb üblichen Ar
beitsbedin!!llngen 15 v. II. üb r dem t.ariflichen oder verein
bar-ten Zeitlohn veroieneo (Akkordrichts.a.tz). Im übrigen gelten 
die Be timmungen des § 10 der Tarifordnung für die schle
sische Textilindu trie vom 25. Mai 1939. 

Die B timmung des 10 Abs. 5 der T.arifordn11n.g für die 
schlesische T extili ndustrie vom 25. :Mt~.i 1939 gilt t~.uch dann, 
wenn der Betriebsführ-er von der Möglichkeit einer Verlänge
rung der Lohnabrechnungszcitdlumc Gebrauch macht. 

(2) Handelt es sich bei dem über·".ang von Akkoroarbcit a.uf 
Zeitlohnarbeit um einen sich regelmäßig wiederholenden duroll 
die Betriebsverhiiltni bedingten Wechsel, so ist mit Beginn 
der Zeitlohnarbeit nur der Z itlohn 1.n zahlen. 

(s) Eine Herab etzuno- der Stiicklohnsätze ist nur zulä.ssig, 
wenn sie durch .i'i.nderun"' d Arbeitsganges oder Art dea 
Materials, durch Einfiihrung technischer Verbcsser1111gen, duroll 
Xnderunn- des GrWidlohncs oder in offenbarer Unrichtigkeit der 
StücklohnberechnWI"" be<>ründet ist. 

(4.) Die Grundsätze der Akkordarbeit Iinden mit AUSJlahme 
der Bestimmungen über den Akkordriclttsatz sinngemäß a.uch 
auf Prämienarbeit Anwendung. 

§4 
Kost und W ohnung 

Wird Kost und Wohn1111g oder eines von beiden gewährt, so 
sind die hierrür vom Oberfinnnzpriisidenten und vom Vorsitzen
dea des OberversicherunQ'Samtes gemein ·am festgelegten Be- · 
wertungssätze auf den Lohn anzurechnen. Der Abzuno darf 
aber nicht mehr als die Hlil fte des Bruttolohnes hetra."' n. 

Die Wohnun"' muß sauber, lüftbar und heizbar sein, ein 
Bett, einen verschließbaren chrank, a.usreichende Wa ch
gel !!"Cnheit, einen Tisch, zwei tiilole und ausre:chen<ie Be
leuchtun" enthalten. Der Betriebsführer ist verpflichtet, sich 
vom Zustand des Zimmer in angem enen Zeitabständen -z.u 
überzeugen. Das Gefolgschaftsmitglied ist verpflichtet. das 
Zimmer pileglich zu behandeln. Die Kosten der Reinhaltung 
trägt der BetriebsfüJ11·er. 

Kost und Wohnung oder ein s von l:>eiden kann 14tägrg 1.um 
Monatsende gekündigt werden. Bei Beendigung des Arb its
rerhältnisscs entfällt die Notwendigkeit einer besonderen Kün
digung von Kost und Wohnung. 

§5 
Kriegslohnbestimmungen 

( 1) Leistungs zu I a g e n. 
Die in d;eser Tnrifortlnun<> festgelegten St1111den-, oder 

Wochenlöhne sind Höchsts iltze und dürfen nur bei Vorliegen 
be onderer Lei tungen, jedoch erst nach einer Betr-iebszu<>e
hörigkeit von 6 Wochen durch Gewährung von Leistungszulagen 
bis zu 10 v. H des jeweiligen Tariflohnes i.iberschrrtten werden. 

Ber-eits gewährte LeistWI!!S· oder sonstige Zulagen sind 
hiemuf am.urechnen. Ausgenommen si nd die Erschwernis?.u
schlä.ge im Sinne des § 2 Abschnir.t C dieser Tarifordnung Beim 
Aufsteigen in eine höhere Lohn".ruppe ist die bisher gewährte 
Lei tungszulo.ge voll anzurechnen. 

Abweichungen von vorstehender Bestimmuna bedürfen der 
vorherigen Zustimmun<> des ·Reich treuhiinders der Arbeit. 

Die Leistungszul agen sind bei einer !\Iinderung oder bei 
einem w e .. fall der Vort~.usse tzun .. cn, a.uf Grund deren Sie ge
währt wurden, teilweise oder gllJiz ohne AufkündLg1111g des 
Arbeitsverhältnisses zu entziehen. 

(2) Akkordverdienste. 
n cr Akkordverdienst ist Ausdruck der LeLstungsfä.higkeit. 

Deshalb ist a.u C eine gerechte Akkordsetzung besonders Be
dacht zu nehmen und die Entwick lung der Verdienste vom Be
t r iebsführer laufend zu beobachten. 

überschreitet der Akkord- oder Prä.mienverd: n t einer Ar
b itsn-11uppe, die die ~I iche Akkord- oder Prämienarbeit ver
richtet, innerhalb von 2 auf inanderfolgenden Verr chnungs
abscl111itten den Z 'tlohn um 30 v. H. , o ist dem Reichstreu
hä.l\d r• der Arbei t Anzei.ge zu erstatten. Durch die Am.ei!!C 
wird die Wirksamkeit der Akkord- und Prämienvereinbarungen 
nich t beriihrt. 

Eine Änderuno- der Akkord"rundla.!!"Cn, lnsbesondere eine Er
höhun~ der Akkordsä.tre a.us Anlaß etwaiger durch diese Tarif
ordnung festgesetzter höherer tundenlohne ist unzulä sig, falls 
die Akkordverdienste d n neu n Zeitlohn z.uzlt_t!lich Akkordzu
schla.g (Akkordrichtsatz) erreichen. Das gleiche gilt für die 
Fes tzung von Prämien. 

(n) Str·afbest.immungen. 
Die Ziffern 1 und 2 sind wgleich Anordnungen auf Grund 

der Ver·or•dnung über die Lohngestaltung. 
Zuwiderhandlun!ren ll'ind nach § 2 d r Verordnung über die 

Lohn" taltun<> vom 25. JWii 193 (Reichsgeseh.bl. I S. 691) 
und auf Grund der Verordnung über die Lohn" t.altun~ in 
den ein!!egliede rtell Ostgebieten vom 20. Ma.i 1940 (Reichs
gesetzbl. I . 13) oder auf Gr11nd von § 1 der Dritten Durch
fühwngsbestimmun.,.en zum Ab chnitt III (Krie","'Siöhne) d r 
Kriegsw·i rtsch t~.ftsYerordnung vom 2. Dm.ember 1939 (Reichs
gesetzbl. I S. 2370) strafbar. 

§6 
Fremdvölkische Betriebsangehörige 

Die Bestimmtmgen dieser Tarifo11dnung gelten auch für An
gehörige eines fremderr Volkstums, soweit sie nicht Sonder
bes~im~llllgCD unterwol'fcn sind •). 

§ 7 
Aushang der T ari fordnung 

Neben dem in § 21 Abs. l des Ge5et7.es 1.11r Ordnung der 
nationalen Arbeit vom 20. Ja.nua.r 1931 vorgeseb11iebenen Aus
hang der Tarifo~dnung ist je ein Abdruck der Ta11ifordnung 
den 1it".liedern des Vertmuensra.ts, ihren tellvertretem, dem 
Betriebsobmrnn und sonstigtlD Amtswaltern der Deutschen 
Arb itsfront auszuhändigen. 

§8 
Schlußbestimmungen 

( t ) Die T arifordnung tritt mit dem auf die Veröffentl ichung · 
im Reichsarbeitsblatt folgenden Monatsersten in Kraft. 

(2) Gleichzeitiroo treten innerhalb de~~ Geltungsbereiclts dieser 
Ta.ri fordnung alle entgegenstehenden Besti.mm1111gen, insbe
aondere 

a) die Tarifordnung fiir die Flachs- und Hanf aufbereitungs
betriebe im Wirtschaftsgebiet chle ien vom 9. April 
1938, 

b) die Verordnung d Chefs der Zivilvenvaltung, Grenz-
schut?.abschnittskommando 3, betreffend die Re.,.el1111g der 
Arbei ts- und Lohnbedingungen vom 13. September 1939, 

e) die Dritte Verordnung des Chefs der ZiviJ,'erwaltung. 
Grenzschutzabschnittskommando 3, betreffend die Re"e
lllllg der Arbeits- und Lohnbedingungen vom 9. Oktober 
l939, 

d) die Anordnung des Rcichstreuhiind •r3 der Arbei t für das 
Wirtscltaftsgebiet Schlesien wr Einführung des schle
sischen Tarifrechts im Hultscbiner Gebiet vom 19. Sep
tember 1939 

insoweit a_!lßer Kraft. 

(a) Ebenso sind vom gleichen Zeitpunkt ab Vorschriften des 
in den cin!!"Cgliodertcn 0 tgebieten !!eltendoo Rechts, die vor 
dem 1. Oktober 1939 erlassen worden sind und das Arbeitsver
hältms betreffen, im Bereich dieser Tarifordnung nicht mehr 
anzuwenden. 

Dr. Ordemann 

1) Hiosicbllidt der Polen alll a. Z. die Anordnung Ober die arbeltsrccbtliclle o .. 
llandiuog der poloischco UeschUtigtcn •om 5. Oktober 1941 io der Fa auog •om 
23. Juni i943 (RArhBI. Nr. 29119~1 S. I 448 und Nr. 21/i94S S. I 882). 

Filr OslariJeltor yil l die Verordnung Ober die Eiosat•bediogungen der Ostarbeiter 
wom 25. März 1944 (Reh~soeseizbl. Nr. 1' vom 5. April 1!144 S. 6S). 

Brsdrelouogslaa: 25. Oktober 19H 
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XVD. Holz-, Säge- und Schnitzstoffgewerbe 

Tarifregister Nr. 1M4/11 

DerPräsidentdes Gauarbeitsamts 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Moselland 

Koblenz, den 2. Mai 1944 

Auf Grund des § 32 Abs. 2 drs Ge etzes zur Ordnung <ler 
nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 (Reicbsge~etzbl. I S. 45) 
erlasse ich die nach tchcnde Tarifordnung zur 

Ergänzung der Tarifordnung für das Holz- und 
Sägegewerbe im Wirtschaft gebiet Rheinland vom 

1. Mai 1941 - Tarifregister Nr. 1544/7 -. 

I 

Jn der als Bestandteil der Tarifordnung geltenden Lohnreg~
lung für das Holz· •md Sägegewerbe im Wirtschaftsgebiet 
Rheinland wird unter A (Ortsklassenverzcicbnis) hinter 

Landkreis Ahrweiler 
Restkreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . Ill 

eingesetzt: 

Landkreis Altenkirchen 
.l\mter Altenkirchen, Betzdorf, Danden, Gebhards

hain, Friesenhagen, Hamm (Sieg), Kirchen, 
Wi en (Sieg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Restkreis . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ili 

li 

Diese TariFordnung tritt mit Beginn des zweiten aaf die 
Verölfentlichung im ReichsarbeitsblaU folgenden Lohnabrech· 
uungszeitraomes in Kraft. 

M.W.d.G.b. 
Dr. Hermann U n g er 

XXI. Baugewerbe und Baunebengewerbe 

Tarifregister Nr. 37~;26 

Der Gencralbovollmächtigte 
für den Arbeitseinsatz 

Berlin, den 11. Oktober 1944 

Anordnung über die Neuregelung des Melde
verfahrens nach der Reichstarifordnung über den 
Lei tungslohn im Baugewerbe vom 2. Juni 1942 
(RArbBL Nr. 1 vom 25 Juni 1942 S. IV 827) in 
der Fas ung vom 30. April 194.3 (RArbBl. Nr. 14 

vom 15. Mai 1943 S. IV 302). 

Die neu geschaffene Organisation zur Durchfiihrung der Lei
stungslohnarbeit, insbesondere die Ein oLzung von OT.-Lei
stunp;slohn-Tngenicuren, erfordert die Neuordnung des LL.-
1\le ldeverfahrens auf Grund der Reich tarifordnung über den 
Leistungslohn im Baugewerbe (RTOLL.). 

O•·dnungsgemäße Meldungen sind die Voraussetzung Ciir 
eine erfolgreiche Durchsetzun" der Leistungslohnarbeit, eine 
lei~tung gerechte Entlohnung und Leistungssteigerung. 

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Lohngestaltung 
vom 25. Juni 193 (Reichsgesetzbl. I S. 691) in Verbindung 
mit der Zweiten Verordnung zur Durchführung der V ·rord
nung über die Lohngestaltung vom 11. Januar 1!)44 (Reichs
ge etzbl. I S. 22) erlasse ich die nachfolg nde An01•dnung: 

I. 

Die Anordnung findet Anwendung auf alle Betriebe, die 
unter die Reichstarifordnung über den Leistungslohn im Bau
gewerbe vom 2. Juni 1942 in der Fassung vom 30. A~ril 1943 
fallen. 

II. 

(1) Alle nach der RTOLL. zu erstattenden Meldungen sin<l 
an den Leistungslobn-Ingenieur der örtlich zuständigen 01' .
Oberbauleitung zu richten. In besonderen Fällen kann dc•· 
Sondertreubänder der Arbeit für die OT. einen Lei tungslohn
Ingenieur bei einem OT.-Einsatz oder einCI' clbsttindigen OT.
Bauleitung für zuständig c•·kHiren. Meldungen an den Reichs
tl' uhiinder der A•·beit entfallen. 

(:1) Folgende Meldungen sind von den Behieben zu erstatten: 
1. Meldung gemäß § 2 Ziffer 3 der RTOLL. (Nichtdurch

flih•·ung der Lcistungslohnarbeit). 

\!. Meldung der auf den Baustellen zur Anwendung kom
menden tariflichen und betrieblieben Bauleistungswerte 
und deren etwa nach §Sb der RTOLL. notwendigen Ab
wandlungen. 

Diese Meldun<> ist in eine•· Aufstellung zusammenzu
ras en, in der die von der folgscbaft zu erbringenden 
Teilleistungen zu beschreiben und die zugehörigen Bau
lei tungswerte einzutragen sind. 

i:l . Meldung gemäß § 6 der RTOLL. (Verdienstmcldung) 
nach anliegendem Formblatt. 

4. Meldung gemäß § 10 Ziffer 6 der R'fOLL. (Persönlich
keitsbew rtung). 

5. Meldung nach § 11 der RTOLL. (Beteiligung d s nicht 
Hitig mitarbeitenden Aufsichtspersonals) . 

Die Meldungen unter Ziffern 1, 2, 4 und 5 sin~ unYer>.iig
lieh, die Meldung nach ZifFer 3 jeweils zum 15. des Monats für 
den vergangeneo Mon:1t einzureichen. Die Meldung nach Zif
fer 3 bat in doppelter Au fertigung zu erfolgen. 

(s) Der Leistungslohn-Ingenieur bat die eingebenden Mel
dungen im Rahmen der ibm vom Sondertreuhänder für die OT. 
gegebenen \Veisungen an den Beauftragten des Sondertreu
händers für die OT. weiterzureichen. 

m . 
Die Durchführung und überwnchung des Leistungslohns ob

liegt dem Sondertreuhiincl<!r der Arb it für die OT. Er kann 
die Befugnis zur Abwandlung der vom Betrieb gemäß § 3 b 
der RTOLL. abgewandelten torifliehen und betrieblichen Bau
leistungswerte und der• neu festge ctzten betrieblichen Bau
leistungswerte nach den von dem Generalbevollmiicbtigten für 
den Arbeitseinsatz gegebenen \V cisungen ganz oder zum Teil 
auf die Leistuogslohn-Tngcnieun• der OT. übe•·t•·ag n. 

IV. 

Diese Anordnung tritt am 1. Dezember 1944 in Kraft. Der 
'ondert•·euh1tnder der Arbeit. für die OT. kann den Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der Anordl\ung für von ibm zu bestimmende 
Gebil'te vorverlegen. 

Im Auftrag 

Dr. Vallenthin 

• 
Ers<hcinungstag: 25. O~tober 19H 

1111111 1111 11 111111111111111111111111 111 
H1514·0156 



IV 332 Reichsarbeitsblatt Teil IV (Bekanntmachung von Tarifordnungen) Nr. 29/30, 1944 

Meldung naeb § 6 der RTOLL (Verdienstmeldung), Firma. 

Leistungs- L<ist ungs-- lohn- oll· 
SLundeo - lohn ·lst- !Iew. Std. Ist. Fakt. Verg. Fakt. 

Lld. Art Zeit- Zeitlohn· q-e~;nrnte in St unden - Abw. Fakt. Be-
BausteUe - Iat-Std. - Soii·Bld. - Soli·St.d. 

Nr. d r Arbei t raum stunden Lc6~uogs- ta lieblieb 
ht-Std. llow.l:itd . 

F2 merlrungeo 
lohn aus- gearbeitet e X Bew.Zahl 
beza•,tte Stunden 
Stund,.n 

l • I • • ij 7 8 0 10 11 u 

13. Summe ............•.............. . ·I I 
"' 14. Gesamtstunden •...• . ... ....•... ... = Swnme Sp.5 und Summe Sp. 7 = .. . 16. IIöehster LeiStungsfaktor = ...... ...... ....... . 

15 D hs hnittli h Le' tun lnkto - Summe Soli-Stnnilen (Sp.6)- 7 N'ed Le" fakto . ure e c er JS gs r •.... - Swnme Jst-::itunden (Sp. ?) - .................... 1 • 1 erer JStungs r = ......... .. .. ... .. .. 

1 
Summe Tst-Rhmilen fSp. 7) X 100 

• J?urebsehnittlicher Prozentsatz der im Leistungslohn arbeitenden Belegschaft= Oesa.mtstunden (Nr.l4) ···············--·-

XXIII. Reinigungsgewerbe 
Tarifregister Nr. 3333/3 

DerPräsident de~ Gauarbeitsamts Salzburg, den 28.September 1944 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Salzburg 

Gemäß § 32 Abs. 2 de Gesetzes zur Ordnung der nationalen 
Arbeit vom 30. Januar 1934 (Reichsgesetzhl. I S . 45) und § 3 
der Verordnung zur Abänderung und Ergänzung von Vor
schriften auf dem Gebiet des Arb!'i tsrecht8 vom 1. Septernbar 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1683) erla e ich folgende 

Tarifordnung zur Änderung der Tarifordnung für 
das Fri eurhandwerk in den Reich gauen Tirol
Vorarlberg und Salzburg vom 1. Dezember 1940 
- Tarifregister 3333/1 - (RArbBl. Nr. 1 vom 

6. Januar 1941) für den Reich gau Salzburg. 

I. 

§ 2 Ziffer 3 Satz 2 der Tarifo~dnung für das Friseurhand- · 
werk in den Reichsgauen Tirol-Vornrlberg und Salzburg vom 
l. Dezember 1940 erhält folgende Fassung: 

Außerdem ist j edem Gefolgschaftsmitglied in jeder Woche, 
in die nicht ein gesetzlicher Feiertag fiillt, einmal ein halber 
freier Tag zu gewähren. 

I I. 

Diese TariFordnung tritt mit dem Tag ihrer Verlriindung 1111 
Reieb arbeitsblaU in Kraft. 

M.W.d.G.b. 

Dr. Kohl 

XXIV/XXV/XXVI. Groß- und Einzelhandel, Verlagsgewerbe, Billsgewerbe des Handels 
sowie TO. für kaufmännische und technische Angestellte verschiedener Industrie- und Gewerbezweige 

TariFregister Nr. 3786/3 

Der Präsidentdes Gauarbeitsamts 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Rhein-Main 
DerPräsidentdes Gau!l.l'beitsamts 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Kurhessen 

Frankfurt a. M., 
den 8. September 1944 

Kassel, den 8. eptember 1944 

Auf Grund des § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung der 
nationalen Arbeit vom 20. J a.nua.r 1934 (Reic.hsgesetzbl. I S. 45) 
erlassen wir folgende 

Tarifordnung zur Änderung der Tarifordnung ffir 
kaufmännische und technische Angestellte sowie 
Meister des Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbes 
im Wirtschaft gebiet He sen einschließlich der 
Kreise Bicdcnkopf, des DiJikrei es, de Untcrwester
waldkreises und des gesamten Kreises St. Goars
hau en vom 15.Juli 1942-·Tarifregister Nr.3786/1-
(RArbBl. Nr. 25 vom 5. September 1942) in der 
Fasson~ der Berichtigung der Tarifordnung vom 

21. Oktober 1942- Tarifregister Nr. 3786/2-
(RArbBl. Nr. 31 vom 5. November 1942) . 

I. 

§ 8 Ziffer 10 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
In den Tätigkeitsgruppen K J l, K J 2a, K J 2b, T J 1, T J 2a, 

T J 2b, M 1 bis M 4 ist das Tarifgehalt der weiblieben Ange
stellten dem der männlichen gleich. 

n. 
§ 8 B Kaufmii.nnische Ange"tellte Abschnitt TI erhält folgende 

FMsung: 
Angestellte nach vollendeter Beruf a•usbildWlg, a.ber \'Or 

Vollendung des 20. LebcnsjaJu'ßll. 

l. Gruppe KJ2a: 
Bürogehilfinnen nach vollendeter Anlernzeit auf Grund 
eines anerkannten Anlemverbiiltoiss . 

2. G r u p p e K J 2 b : 
An!reStellte mit ordnungsgemäß beendeter Lehr'ZCit (Ge
hilfen) . 

§ 8 B Technische Angestellte Ab chnitt II erhält folgende 
Fassung: 

Technische Angestellte nacb vollendeter Berufsausbildung, 
aber vor Vollendung dee 20. Lebensjahres. 

.Erseh~lnungalag: !5. Otlober !9U 
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1. Gruppe TJ2a: 

Tcclmi ehe Angestellte nach vollendeter Anle11nzeit auf 
GrWld eines anerkannten Anlerm-erhliltniseee. 

2. Gruppe TJ2b: 

Gebilfen 

a) Technische Angestellte mjt ol'dnungsgemäß beendetcr 
Leh.-.r.eit; 

'J) Techni ehe Ang tellte, .d.je eine abgeschloss ne ge· 
werbliche Lehneit o.ufwei en; 

c) Gehilfen, rue nach erfolgreichem Be uch einer vier· 
scm trigen Laborantcnscnul.e im Laboratorium mit
arbeiten. 

lll. 

Die Gehaltstafel Kaufmänni ehe Angestellte li mit Berufs
a.u biLdung wird wie folgt geändert: 

Die Abschnitte •Lehrl.i.nge (En.iehuu.g&beiliilfe) c und K J 2 
fallen fort. 

Dafür wird ~t: 

KJ2a. 
bis zwn vol lcn.deten 17 .Lebensj.aihr 
nach vollendetem 17. • 

» • 18. » 
" .. 19. .. 

KJ2b 
bis zwn vollendeten 18.Leboo.sjahr 
nach vollendetem 18. • 

.. " 19. .. 

IV. 

OrtaldOlliD 

8 A B 0 

.7/.lt 

70,- 65,- 60,- 55,-
00,- 85,- !!0,- 75,-

110,- 105,- 100,- 95,-
120,- 115,- 105,- 100,-

100,- 95,- 90,- 84,-
120,- 11 5,- 105,- 100,-
135,- ISO,- 120,- 115,-

Die Gehaltstafel Technische Angestellte II mit Berufsaus
bildung wird wje folgt geändert: 

Die Abschnitte »Lebrlirl.ge (EnieobuDgsbeidrilre)c w.l T J 2 
fallen fort. 

Dafür wird einf!"ettetzt: 

TJ2a 
biu;umvollendet.M 17.Lebe~~~~jlhr 
nach vollendetem 17. • 

.. » 18. .. 

.. .. 19. .. 

TJ2b 
IM zumvollendeten 18.Lebßll8jll.br 
nach vollendetem 18. » 

» ,. 19. " 

Bei T 5 wird ergänzt: 

OrtskillBen 

8 A B 

.71.Jf. 

70,- 6r,,- 60,- 55,-
90,- 85,- 80,- 75,-

110,- 105,- 100,- ' 95,-
120,- 115,- 105,- 100,-

100,- 95,- 90,- 84,-
120,- 115,- 105,- 100,-
135,- ISO,- 120,- 115,-

nach volleodetem 26 . .Lebeolljahr 350,- 338,- 312,- 299,-

V. 

Die Tarifordauag tritt au dem auf ihre Verölleatllcban~ Im 
Reichsarbeitsblatt folgendea Mooatsersteo in Kraft. Ans An
laß der Einführung dieser Tarirordnung dürren die bisherigen 
Gesa.mtbeztige eines Gefolgsclla.ftsmitgtiedes nieht gekürzt 
werden. 

In Vertretung 
Dr. Geibel 

In Vertretung 
Ge,isler 

Tarifre~lster Nr. 4Mif1 

DerPräsident des Ga.uarbeitsamts 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Berlin, den 18.Mai 1944 

Berlin 

Tarifordnung und Anordnung über Mindest
und Höchstlöhne der gewerblieben Gefolgschafts. 
mitglieder im Handel und Handel hilfsgewerbe 
ein chließlich des Buchhandels und de Verlags-

gewerbes in Berlin. 

Auf Grund von § 32 des Gesettcs wr Ordnung dPr natio
nalen Arbeit vom 20. Januar 1934 (Reichsgesetzbl. I S . 45) in 
V rbindung mit § 3 Abs. 1 d r Verordnung zur Abänderung 
und Ergänzung von Vorschriften aur dem Gebiete des Arbeits
rechts vom 1. September 1939 (Reichsgesetzbt. I S. 1683) 
sowie aur Grund von § 1 der Verordnung über die Lohn
gestaltung vom 25. Juni 193 (RRichsgesetzbl. I S. 691) erlas e 
ich rolgende Tarifordnung und Anordnung: 

§ 1 

Geltungsbereich 

1. R ä um l ich er : Reichshauptstadt Berlto. 

2. Fa. c b I ich er : Alle Betriebe und Betriebsabteilungen 

a) des Groß- urid Außenhandels, 

b) des Einzelh:tndels einschließlich des ambulanten Handels 
(Wochenmarkt-, Straßen- und Marktballenhandel) und 
der Tankstellen und Garagenbetriebe, 

c) der selbständigen Handelsvertreter und Handelsmakler, 

d) des Buchhandels (Groß- und Zwischenbuchhandel, or
timent, Lehrmittelhandel, Antiquariat) einschließlich der 
Leihbüchereien, der Lese1.irkel und des Kunst-, Musi
kalien-, Landkarten-, Zeitungs- und Zeitschrirtenband I , 

e) des Verlagsgewerbes außer den Zeitungsverlagen, 

f) d~r Lotterieeinnehmer, 

g) der Anzeigenvermittle1· und Werbeberater, 

b) der Grundstücksverwalter (Grundstücks- und Wohnungs
gesellschaften), 

i) des Auskunflswesens, · 

k) des sonstigen Hilrsgewerbes des Handels mit Ausnahme 
des Fuhr-, Transport- und Speditionsgewerbes und de r 
Lagereibetriebe . 

Gemischte Betriebe (das sind solche, die sich außer im 
Handel oder im Handelshilfsgewerbe noch in anderen Wirt
schaftszweigen betätigen) unterliegen diese~ Tarirordnung und 
Anordnung dann, wenn sie nach Art ihrer überwiegenden ge
schäftlichen Tätigkeit dem Handel oder dem Handelshitra
gewerbe zuzurechnen sind. 

Nicht a.ls Handelsbilfsgewerbe im Sinne clieser Regelung 
gelten das Bankge1verbe und das Versicherungsgewerbe. 

3. Pers ö n I ich er : Alle gewerblichen Gefolgsebaltsmit. 
g lleder einsehließlich der Lehrlinge und Anlernlinge, die eine 
der lnvalidenversieheruogspßlebt unterliegende Besehirtigung 
ausllbeo. 

Die Tarifordnung und Anordnung gilt nicht für Gerolg
schaftsmitglieder, auf deren Arbeitsverhältnisse rolgende Tarir
ordnungen oder als Tarirordnungen weitergeltende Tarif
verträge in der jeweils gültigen Fassung Anwendung finden: 

a) Reichstarifordnung für das Abbruchgewerbe im Deut
schen Reich vom 5. Al'ril 1938 mit Lohnregelung für 
Berlin vom 25. Mai 1939. 

b) Tarifvertrag für ~ewerbliche Gefolgschaft.smitgliedcr im 
Parmgewerbe in Berlin vom 2. Mai 1932. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll II/I 
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c) Tarirordnung für die in Wohnhitusern in der Stadt
gemeinde Berlin be chärtigten Hauswarte vom 15. Oktober 
1937 mit Nachtrag vom 19. S ptember 1942. 

d) Tnrif\'ertrag für die Hauswnr·te in Siedlungsbauten von 
gemeinnützigen G sellschaften und Genossen chaften 
vom 11. Januar 1033 in ·Berlin. 

Sie gilt ferner nicht für Gefolgschaftsmitglieder in Betr~ebs
abt~ilungen, die von anderen Fachtarifordnungen erfnßt werden 
(z. B . besondere Fabrikationsabteilung m einem einem Hondels
untt-rnchmen angegliederten Fabr·ikation betrieb, besondere 
Handwerk abteiJung in einem angegliederten Handwerks
betrieb). 

Der Reichstre ubänder der Arbeit kann in Zweifelsfällen bin
dend entscheiden, ob ein Betrieb oder eine Gruppe von Be
schäftigten der Tarifordnung unterliegt. 

§ 2 

Erziehungsbeihilfen für Lehrlinge und Anlernlinge 

Erziehungsbeihilfen und sonstige Leistungen für Lehr linae 
und Anlernlinge sind nach der Anordmmg zur Vereinheit
lichung der Erziehungsbeihilfen und sonstrgen Leistungen an 
Lehrlinge und Anlernlinge in der privaten Wirtschaft vom 
25. Februar 1943 (RArbBJ. 1943 Nr 7 S I 164) in ihrer jewei
ligen Fassung zu bemessen. 

§3 
Lohngruppeneinteilung 

1. Die Lohnfestsetzung erfolgt nach Tätigkeit und Leistun
gen. Die Gefolgschaftsmitglieder werden dazu in folgende 
Lohngruppen eingeteilt, die für milnnliche und weibliche Mit
arbeiter gelten: 

Lohngruppe 1 

Handel shi lfsarb eite r (Gefolgschaftsmitg lieder für ein
fache Arbeiten, die ohne besondere berufliche Vorbilrlung nach 
kurzen Weisungen sofort oder nach einer kurzen Emarbeitungs
zeit verrichtet werden können). 

B e ispiele: 

Hof-, Platz-, Lager-, Keller-, Transport- und Speicher-
arbeiter; 

Boten; 
Radfahre r ; 
Beifahrer; 
Packer; 
F nhrstuhlführer; 
Markthel fcr; 
Hausdiener·; 
Biirodien~r; 

Elektrokarrenfahrer; 
Pför·tner; 
Abfüller; 
Wächter; 
Wilrter; 
Betr·icbsfcucrwchrmä.nner in den ersten beiden J ahren dreser 

Berufstä.tigkeit; 
Surtierer, soweit sie nicht in Lohn~ruppe 2 einzureihen sind; 
Hilfskrä.fte in Blumen- und Kranzbindereien; 
Reinemache- und Aufwartefrauen. 

Be1m Ausbierben oder beo verspateter Zustellung dreser 
Zertschrrft werden dre Bezreher qeoeten srch sofoM an 
den Zusteller oderandre zusrandrqe Zustellpostanstalt 
zu wenden und erst dann wenn dres kemen Ertolg 
haben sollte der Verlaqsanstalt Otto Sto ll berg 
Ber• in W9, Köthener Straße 28/29 . M rttei lunq zu machen 

Geschäftsstelle des Reichsarbeitsblattes 

Lohngruppe 2 

Hand e lshilfsarbeiter für schwie r· ige ArLeiten. 
Gefolgschaftsmitglieder 

a) für Arbeiten, die eine mindestens 6monatige Einarbei
tungszeit oder gewisse berufliche Fertigkeiten, be ondere 
Geschicklichkeit, Obung und Erfahrung erfordern, 

b) oder für einfache Arbeiten, die ständig unter besondt>rs 
erschwerenden Umständen zu leisten sind: 

Beispiele: 

Rut eher; 

Kraftfahrer für Dreiradkraftwagen und Kraftfahrer rür 
andere Wagen im 1. Halbjahr der BNufstätigkeit; 

Arbeitskräfte, die regelmäßig schwere Lasten zu tragen 
haben, wie Möbelträger, Kohlenträger, Sackträger im 
Mehl- und Zuckergroßhandel, Bretterträger im Holz
handel; 

Grobsortierer in Altmaterialhandlungen nach beendeter Ein
arbeitung; 
Farbenreiber im Farbengroßhandel; 

La<>er- und Transportarbeiter im Fischgroßhande1; 

Beifahrer, die nicht nur kassieren, sondern dabei Retouren 
verrechnen; 

Kassenboten oder sonstige Boten, die überwieg•md besonders 
wertvolle Güter (z. B. Juwelen und Goldwaren) zu trans
portieren haben; 

Pack~r nach !jähriger Tätigkeit als Packer im Betriebe; 
L agerarbeiter, die auf Grund von Liefer- oder Bestell

scheinen die Waren selbst heraussuchen und Aufträge 
selbständig zusammensteHen, soweit dafür Waren
kenntnisse eines größeren Warensortiments erforderlich 
sind; 

Mustermacher im Textilgroßhandel; 
Autogenschneider ; 

Heizer, soweit sie nicht in Lohngruppe 3 oder 4 einzureihen 
sind; 

Wagenpfleger in Garagen und Tankstellen ; 

Zuarbeiter in Blumen- und Kranzbindereren (Zudrahter usw.) 
nach ljähriger Tätigkeit als solche. 

Lohngruppe S 

A~gelernte Facharbeiter (Gefolgschaftsmitglieder für 
Arberten, die eine größere Snchkunde erfordern, für die im 
allgemeinen eine abgeschlossene Anlernzeit in einem aner
knnnten Anlernberuf Vorau senung ist Olcich<>estellt werden 
ihnen Gefol gschaftsmitglieder mit gleichen A~bciten, sofern 
eine Einarbertungszeit nach Lohngruppe 2 und im Anschluß 
daran eine mindestens 5jähroge Tätigkeit im gleichen Beruf 
und gleichem v\Tirtscbaftszwcig michgewiesen wird). 

Beispiele: 

Photolaboranten; 

Runrl funkinstandsetzer; 
Ji'achpracker; 

Heizer fiir Hochdruckkessel ; 

Kraftfahrer für Kraftwagen (nicht Dreirad-Kraftwagen), 
Zugmaschinen und Trecker, die eine abgeschlossene Aus
bildung a ls Auto- oder Mot.orenschlo~ser oder Mechaniker 
nicht nachwersen können und die Voraussetzungen fiir die 
Einr·eihung in die Lohngruppe 4 nicht erfüllen; 

Kranführer; 

Feinsortierer im Altmaterralhandel; 

ß etr iebsfe.ucrwehrmiinner nach 2jähriger Tätigkeit als solche 
oder mit abgeschlossener Ausbildung als Berufsfeuerwehr
mnnn; 

Tankwarte. 

Ersdoelnungo&ag: llj. Oktober 19H 
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Lohngru(lpe 4 

Gelernte Facharbeiter (Gefolgschaftsmltg~ieder für 
Fachnr-beiten, die nn berufliche Fertigkeiten und an {achlich ~s 
Können und Wissen besondere Anforderungen stellen und im 
nilgemeinen eine abgeschlossene Lehre in diesem Be••uf vorau.•
s tzen) . 

Beispiele: 

Betriebshandwerker mit abgeschlossener Lehrzeit im Beruf; 

Kraftfahrer mit abgeschlo sener Lehrzeit als Auto- oder 
Motorenschlosser oder 

Mechaniker, die im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten 
größere Reparaturen an den Kraftfahrzeugen selb t vor
nehmen; 

Heizer- mit abgelegter Maschinistenprüfung; 

Häutesortierer im HäutegroLlhandel; 

Blumenbinder; 

Weinküfer; 

Klavierstimmer, soweit sie nicht in Lohngruppe 5 einzu
reihen sind: 

Erste Photolaboranten in Betrieben mit mehreren Photo
laboranten; 

Erste Kräfte für Garagen und Tankstellen, die u. a. für die 
Abr-echnung und Lagerverwaltung verantwortlich sind 
(Garagenmeister, Tanhtellenverwalter, erste Tankwarte 
genannt). 

Lohngeruppe 5 

Spezialfacharbeiter (Gefolgschaftsmitglieder, die eine 
berufliebe Lehrzeit entsprechend der Lohngruppe 4 nachweisen 
und besonders schwierige und hochwertige Facharbeiten aus
führen). 

Beispiele: 

Fei nmechaniker für be~onde rs schwierige Arbeiten; 
Uhrrnnehergehilfen, die überwiegend mit Arbeiten feinste r 

und schwierigster Art bc chäftigt werden; 
Kl:wierstimmer mit besonders hochwertigen Leistungen; 
Dekorateure in Blumen- und Kran7.bindereien für künst

lerische und reprä entative Dekorationen und Blumen-
binder mit abgelegter Meisterprüfung bei ei ner Be chiifti 
gun .. als Meister, soweit sie nicht Angestellte sind; 

Labor leiter in Photolabors, soweit sie nicht Angestellte sind. 

2. In den Beispielen nicht aufgeführte Berufe sind nach den 
allg meinen Berufsvoraussetzungen und Tätigkeitsmerkmolen 
unter Berücksichtigung der Beispie le einzugliedern. 

3. Fiir die Einreihung in eine der Lohngruppen ist nicht ein 
Titel oder eine sonstige Berufsbezeichnung, sondern neben der 
beruflichen Vorbildung lediglich die Art der liberwiegend ver
richteten Arbeiten maßgebend. 

4. Verrichtet ein Gefolgschaftsmitglied Arbeiten, die nach 
mehreren Lohngruppen zu bewerten sind, so ist die Einstufung 
nach der überwiegend ausgeübten T ätigkeit Yorzunehmen . 

5. Für die Einteilung der Gefolgschaftsmitglieder in die 
Lohngruppen kann der Betriebsflihrer ein betriebseigenes Lahn
gruppenverzeichnis unter Zugrundelegung der vorstehenden 
Lohngruppen aufstellen . Seine . Anwendung set7.t jedoch die 
Zu timmung des Reichstreuhänders der Arbeit voraus. 

§ 4 

Mindest- und Höchstlöhne 

1. Es werden folgende Mindestlöhne (a) und Höchstlöhne (b) 
festgelegt, die für eine wöchentlich 48stündige Arbeitszeit 
gelten: 

bei wöoheutlieher LohJI•ablung bei monatlicher Lohnzahlung 

Lohngruppe 1 

vor vollendetem 15. Lebensjahr ...•......•...... . . 
nach M 15. • ...•.•.••••...... , . 

• • 16. bis zum vollendeten 18.Lebensjalrr 
• " 18. • • " 20. • 
• " 20. • • • 22. • 
• • 22. • .... . . .......... ' .. 

Lohngruppe 2 

vor vollendetem 15. Lebensjahr ••.••.•.•.••• , ••.•• 
nach • 15. • •••••.............• 

• • 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
• • 18. • • " 20. • 
• • 20. • • • 22. • 
• • 22. • ............. ' .... . 

Lohngruppe 3 

nach vollendetem 16. bis zum vollendeten18.Lebensjahr 
• • 18. " • " 20. • 
• • 20. .. • • 22. • 
• • 22. • ....... ...... .. . .. . 

Lohngruppe 4 

nach vollendetem 16. bis zum vollendeten 18.Lebensjahr 
• • 18. • • • 20. • 
lf lf 20, M » » 22. lf 

• • 22. " ..•...•.......•...• 

Lohngruppe 5 

nach vollendetem 18. bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 
• • 20. " • » 22. • 
M » 22. II • • • • • • • • •,, • •, • •, • • 

I 
weibUch minnlich I weibUch 

1---.---1--.--1---.---;-~ 
a I b •lb •I b •I b 

männlich 

13,-
16,-
20,-
28,-
32,-
36,-

15,-
18,-
22,-
30,-
34,-
38,-

24,-
32,-
36,-
40,-

26,-
36,-
40,-
45,-

42,-
46,-
5 2,-

!II.Jt 

16,-
18,-
24,-
32,-
36,-
40,-

18,-
20,-
26,-
36,-
40,-
45,-

30,-
40,-
45,-
50,-

32,-
44,-
50,-
55,-

50,-
56,-
62,-

11,-
13,-
16,-
20,-
24,-
27,-

13,-
15,-
18,-
22,-
26,-
30,-

20,-
24,-
28,-
32,-

22,-
26,-
30,-
34,-

32,-
34,-
38,-

Ersdlelnongslag: 25. Oktober 19H 

13,-
15,-
19,-
24,-
27,-
30,-

15,-
17,-
21,-
26,-
30,-
34,-

24,-
30,-
34,-
38,-

26,-
32,-
36,-
42,-

38,-
42,-
46,-

57,-
70,-
87,-

122,-
139,-
156,-

65,-
78,-
96,-

130,-
148,-
165,-

104,-
139,-
156,-
174,-

113,-
156,-
174,-
195,-

182,-
200,-
226,-

70,-
78,-

104,-
139,-
156,-
174,-

78,-
87,-

113,-
150,-
174,-
195,-

130,-
174,-
195,-
217,-

139,-
191,-
217,-
239,-

217,-
243,-
269,.-

48,-
57,-
70,-
87,-

104,-
117,-

57,-
65,-
78,-
96,-

113,-
130,-

87,-
10-l,-
122,-
139,-

96,-
113,-
130,-
148,-

139,-
148,-
165,-

57,-
65,-
83,-

10-l,-
117,-
130,-

65,-
74,-
91,-

113,-
130,-
148,-

lO.J.,-
130,-
148,-
165,--J 

113,-
139,-
156,-
182,-

165,-
182,-
200,-
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K o Ion n e n führe r (als solche gellen nur Gefolg chafts
mitgliedcr, die innerhalb einer Arbeitsgruppe von mehreren zu 
gleicher Arbeit einge etzlen Gefolgschartsmitgli dern lediglich 
Aufsichtsbe fugnisse besitzen und die richtige ArbeiU;ausfüh
rung zu übenvachcn haben) erhalten zu dem Lohn ihrer Berufs
gruppe einen Zuschlag von 5 v . H . Das gleich gilt für Vor
arb iter mit weniger als 10 unter teilten Gefolgschaftsmit
gliedern. 

Vor ar b eiter (al olche gelten nur Gcfolg chaftsmit-
glicder, die einer Gruppe von wenigsten 10 • Ge folg chafU;
mitglied r·n vorg ordnet ind, Anweisungsbe fugnis haben und 
die Verantwortung für den richtigen Ein atz die er Gefolg
ehaft mitglieder und die ordnungsgemäße Erledigung der 

Arbeiten trag n) erhalten zu dem Lohn ihrer Berufsgruppe 
einen Zu chlag von 10 v. H. 

2. WerkzeuggeI d. Angelernte Facharbeiter, gelernte 
Facharb iter und Spezialfacharbeiler im Möbelbondel, die auf 
Verlangen des Betr·iebes alles für ihre Arbeit notwendige 
Werkzeug selbst teilen, erbalten ein Werkzeuggeld von 
0,05 ~.t( je Arbertsstunde. 

3. RadgeI d. Boten oder mit ähnlichen Arbeiten be chäf
tigte Gefolg chll.ftsmitali der, die auf Verlangen de Betriebes 
für ihre Tätigkeit ein eigenes Fahrrad benutzen, erbalten ein 
Radgeld von 2,- .!/lJ& w~chentlicb. 

4. Zulage für Pferdepfleger. Fiir da Füttern und die 
Pflege von Pferden an Sonn- und Feiertagen außerhalb der 
.J, stirndigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zuschlag von 
0,50 .!JlJ(, je Pferd, mindestens jedoch ein Betrag von 3,- .!/lJ& 
je Sonn- und Feiertag zu ublen. 

5. Genera to rzu I agc. Fahrer und Wagenpfleger für 
Generatorfahrzeuge er·halten eine GenerntoM.ulage nach Maß
gabe der Anor·dnung des GeneralbevollmäehtiJ:\ten für d n 
ArbeiU;einsat7. über· die Gewährung von Generatorzulagen vom 
7. April 19-!3 (RAr·bßl. 1943 S . I '2:34) in der jeweils gtiltrgen 
Fa ung. 

6. Kraftfahrer sind verpflichtrt, nach betrieblich n Not
wendigkeiten auch beim Be- und Entladen der Fahrtenge mrt
zuarbeiten. Dre f stgcsetzten Löhne schließen die Vergiitung 
für diese Tätigkeit mit ein. Zu den Aufgaben der Kraftfahrer 
gehört auch die Pflege und lnstandhaltunn der Fahrzeuge und 
die Beseitigung klein r törung n, auch wenn eine Ausbildung 
als Auto- oder Motorenschlos er nicht vorliegt. Sofern diese 
Arb iten inn rhalb der nor-malen Arbeitszeit erfolgen, sind sie 
im Lohn mit berücksichti".t. 

7. Bei dem Aufstieg in eine höhere A.lters tufe oder Lohn
gruppe ist der höhere Lohn vom Begrnn des Lohnabrechnungs
zeitraumes an zu z.ahlen, in den das den höheren Anspruch be
griindende Ereignis fällt. 

8. Liegen die neuen Mind tlöbne im Einzelfall über dem 
bish -r geltenden tariflichen Mindestlohn, so srnd die zu dresem 
gezahlten übertariflichen Zulagen (Leistungszulagen usw.) auf 
den neuen Minde tlohn anzurechnen. 

9. Besteht der Lohn ganz oder zum Teil aus einem be
stimmten Anteil am Verkaufserlös (ProviRion) oder ähnlichen 
Regelungen, so gilt der tarifliche Mindestlohn als gezabh, 
wenn der Lohn mit dem Anteil am Verkaufserlös im J ahr auf 
den Wochendurchschnitt - oder bei monatliehrr Lohnzahlung 
auf den Monatsdurch chnitt - berechnet den Mindestsatz er
reicht. Die tariflichen Mindestsätze srnd jedoch zu garantieren. 

10. Der Monatslohn ist wie folgt zu errechnen: Wochenlohn 
mal dreizehn geteilt durch drei. Pfennigbeträge im Endergeb
nis sind dabei auf den nächsten vollen Reichsmarkbetrag auf
zur·unden. 

Bei monatlicher Lohnzahlung ist dem Gefolg chnftsmitglied 
auf Wunsch am 15. eines jeden Monats (falls dieser Tag auf 
einen Sonn- oder Feiertag fällt. am vorhergehenden Werktage) 
eine Abschlagszahlung in ungeCährer Höhe der Hälfte seioer 
Nettobezüge zu leislen. 

§5 

Spaau zwischen Miadest- und HöehsdoluL 

1. Die Löhne dür·fcn nicht unter d n für di ein·tclnen Lohn
gr·uppen und Alter tufen angeg b nen l\1indestAliitzen liegen 
und die Jliich t ätze nicht üb rschreiten. In der Spanne zwi
schen Mind t- und llöch tsätzcn setzt d r Betricbsfiibr·er den 
Lohn unter Berück icbtigung aller Umstände, in besondere der 
L i tungen, der Besonuel'lreilen d r Tiitigkeit, der Berufs
erfahrung und des Leb nsalter·s, der Betriebszugehiiri.,keit, der 
sozialen Vt"rlrältnis e u w. fest, soweit diese nicht bereits durch 
die vorge eheneo tufen beriick ichtigt ind. Ein tariflicher 
Rechtsanspruch auf einen über den Minde tsätzen liegenden 
Lohn besteht nicht. 

2. Einer Zu timmung des Reichstreuhänders der Arbeit zu 
Veränderungen der Löhne, die innerhalb der Spanne zwischen 
Minde t- und IHich~tlobn vorgenommen werden, bedarf es 
unter der Voraus ctzung richtiger Einstufung nicht. 

3. Für die Vornahme von Lohnerhöhungen gelten jedoch fol
gend Einschränkungen: 

a) Eine Lohnerhöhung darf nur erfolgen, wenn der Lohn 
für das betreffende Ge folg cha ftsmitglied im Betrieb 
mindesten ein J nhr I an~ nicht erhöht worden i t. 

b) Die Erhöhung dnr·f j ew il nicht mehr als 10 v. H. de 
bisherigen Lohnes betragen. 

Diese Ein chränkungen gelt n nicht, sofern eine Lohnerhö
hung in folge Umstufung in P.ine höhere Lohngruppe (z. B. von 
Lohngruppe 1 in Lohngruppe 2) gerechtfertigt ist. 

§6 
übenehreituag des Höch dohnes 

1. Bei besond!'ren Leistun~n kann d r jeweili~ Höchstlohn 
bei einzelnen G folgschaftsmitgliedern bis zu 10 v. H. über
schritten werden. Dies ist jedoch nur zulässig, wenn d!'r rech
nerische Durchschnitt der in der betreft~>nden Lohng~uppe und 
Alter stufe im B··tricb gcztrhlten Löhne Irrerdurch nicht über 
den Iliich•tlohn steigt oder bereits über die em liegt Ber der 
Ermittlung de r!'chnerisclren Durchschnitts der in d n Lohn
gruppen und Altersstufen gezahlten Liihne sind über den 
Hiichstsiitz<>n Ii!' endt• Löhne mit einzurechnen. Da~e~cn ind 
die im § 4 Ziffern 2 bis 5 vorgesehenen besonderen Zu chläge 
(\Verkz uggeld usw.) außer Betracht zu lassen. 

Beispiel: 

In einem Betrieb werden in der Lohngrupp 2, männlich 
nach vollendetem 22. Lebensjahr, zwölf Gefoi!(>Chaftsmit
glieder be chäftigt. Nach § 4 Ziffer I beträgt der Höch t-
lohn in dieser Stufe 45,- .7ZJ(, wr.chentlich, die G samt
summe somit 540 &J&. Vier von dies!'n zwiilf Gefolgschafts- . ) 
mitglieder haben bereits je 47,- .7ZJl und behalten di se 
gemäß § 12 bei, drei haben je 45,-~J&. zwei je 42,-.?Z~ 
und drei je 40,- &Jt. Die Summe der Löhne in dieser Stufe 
beträgt 527,- .9l.Jt, der rechnerische Durchschnitt mithin 

527,- &Jt : 12 = 43,92 .?Z.A. 

Es ist hier z. B. möglich, den drei Gefolgschaftsmitglie
dcrn, die je 40,- .!JlJ(, beziehen, noch eine Lohnerhiihung bis 
zu je 4,- &.J& zu geben, da hierdurch der rechnerische 
Durchschnittslohn nicht üb!'r 45,- .!llJt steigen würde 
(53!!,- .!llJ& : 12 = 44,92 .!/lJ&). Dazu i t der BPtriebs führer 
jedoch nur dann berechtigt, wenn der Lohn von 44,-~~ 
für diese Gefolgschaftsmit Iieder geg nüber den Löhnen von 
4:.!,- ~Jt, 45,- &Jt und 47,- .7l.lt durch ihre besonderen 
Leistungen gerechtfertigt ist, wenn also mcht im inne einer 
gerechten Lohnzahlung der Lohn der anderen oder einiger 
derselben demnächst auch erhöht werden müßte. 

Nicht möglich ist es dagegen, neben der Lohnerhöhung um 
je 4,- .71.1(, bei den drei Gefolgschaftsmitgliedern nocb bei
spie! weise den Lohn der beiden, die 42,- .!/lJ& er·balten, 
um je 3,- .7ZJ& zu erhoben, da in diesem Falle der rech
nerische Durchschnittalobn den Be1rag von 45,- .!R.J& über
schreiten würde. 
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1!. Die Überschreitung des Höchstlohnes hat ferner wr Vor
aussetzung, daß das Gefolgschaftsmitglied dem Betrieb zwei 
J altre angehört. Außerdem gelten die für sonstige Lohn
erhöhungen im § 5 ZifTer 3 vorgesehenen Einsch•·änkungen. 

§7 

Akkordlöhne und Prämien 

1. Bei Akkordarbeiten sind die Stücklöhne oder -zeiten so 
festzusetzen, daß die Gefolgschaftsmitglieder im Durchschnitt 
bei normalen Leistungen nach erfolgter Einarbeitung und unter 
den im Betrieb üblichen Arbeitsbedingungen 15 v. H. über dem 
tariflichen Zeitlohn verdienen (Akliordrichtsatz). 

2. Die Stücklöhne der unter 22 Jahre alteil Gefolgschafts
mitglieder sind entsprechend dem Zeitlohn ihrer Altersklas e 
zu staffeln. 

3. Die Akkordsätze sind nach Beratung im V ertrauens•·at 
oder mit einem Beauftragten der beteiligten Gefolgschafts
gruppen festzusetzen. 

Bestehen über die Richtigkeit eines Akkordes Meinungs
verschiedenheiten, so hat der Betriebsführer den Akkord auf 
seine Rirhtigkeit im Sinne der Ziffer 1 nachzuprüfen. Die 
Überprüfung ist durch den Betriebsführer oder seinen Beauf
tragten gemeinsam mit einem sachverständigen Vertrauenst·at~
oder Gefolgschaftsmitglied vot•zunehmen. Erfolgt aur.h hierbei 
keine Eintgung, so entscheidet der Betriebsführer. Die An
rufung des Reichstreuhänders der Arbeit gemäß § 16 des Ge
setzes zu• Ordnung der nationalen Arbeit wird dadUI·eh nicht 
ausgeschlossen. 

4. Bleibt ein im Akkord arbeitendes Gefolgschaftsmitglied 
innerhalb eines Lohnabrechnungszeitraumes unter dem tarif
lichen Mindestzeitlohn, so ist ihm dieser zu zahlen, sofei'D nicht 
die Gründe für den Minderverdienst in der Person des Gefolg
schaftsmitgliedes lil'gen. 

5. Werden Gefolgschaftsmitglieder, die regelmäßig im 
Akkord :u·beiten, aus Mangel nn Akkordarbeit oder . wl'gon 
dringender Betriebsbedürfnisse mit Zeitlohnarbeiten beschii f
tigt, so erhalten sie für die Dauer der Kündigungsfrist, Hino
stens jedoch für eine Woche den Akkord•·ichtsatz. Nach Ab
lauf die er Frist ist der für die auggeübte Tätigkeit geltende 
Zeitlohn (Wochenlohn) zu zahlen. 

Handelt es sich bei dem Obergang von Akkordarbeit auf 
Zeitlolm:u•beit um einen regelmäßig wiederkehrenden, durch die 
Betrieb vc•·hältnisse bedingten W'echsel, so ist mit Beginn der 
Zeitlolma•·beit nur der Zeit1o1m zu zahlen. 

Die ,·erstehende Regelung findet entsprechend Anwendung 
bei dem Obe•·gang von Prämien- auf Zeitlohnarbeit. 

6. Bei Beginn der Arbeit sind den Bete•ligten die Akkord
sätze und -bedingungen - sofern Prämienarbeit geleistet 
wird die Prämiensätze und -bedingungen - schriftlich aus
zuhändigen oder im Betrieb nn sichtbarer Stelle auszuhängen. 

Im übrigen finden die Grundsätze der Akkordarbeit - mit 
Ausnahme der Bestimmungen über den Akkordriebtsatz -
auf PrämieMrbeit sinngemäß Anwendung. 

7. In Betrieben mit Akkord- oder Prämienarbeit sind die 
bisherigen Akkord- oder Prämiensätze nn Hand der vorstehen
den Ot·undsätze n~chzuprüfen und gegebenenfalls zu berich
tigen. über das E•·gebnis der Nachpriifung ist dem Reichs
treuhänder der Arbeit spätestens 4 Wochen nach Inkrafttret •n 
der Tarifordnung und Anordnung unter Angabe der bisherigen 
Akkord- oder P1·ämiensätze, der für die Festsetzung zugrunde 
gelegten Normalleistung, der bisher erzielten Wochenverdienste 
und etwaiger neu vorgesehener Akkord- oder Prämiensätze 
schriftlich zu berichten. Eine Be• ichtigung gegenüber den bis
he••igen Akkord- oder Prämien ätzen dal'f erst durchgeführt 
werden, wenn der Reichstreuhänder der Arbeit ihr nicht inner
halb einer Frist von 4 Wochen nach Eingang der An7ßige bei 
ihm widerspricht. 

§ 8 
Besonderheiten für Provisionsempfä nger 

1. Betriebliche Regelungen betrefFend Provisionen und ·Ve•·
kau fsp••ömien können, soweit sie vor Inkrllfttreten dteser Rege-

Jung ohne Verstoß gegen den Lohnstop eingeführt sind, weiter 
angew:>.ndt werden. Unberührt hiervon bleiben insbesondere 
die Vorschriften der Verwaltungsanordnung des Reichsarbeits
ministers vom 7. November 1939 auf Grund des § 5 Satz 1 
der Zweiten KLDB. vom 12. Oktober 1939 (Erlaß Nr. IIJ b 
200!)5/39 - veröffentlicht im RArbBI. 1939 . I 527) zu § 1 
Buchstabe b und der hierzu erlassenen Ergii:lzungsbestim
mungen. Fiir die Neueinführung oder sonstige Veränderungen 
derartiger Regelungen bedarf es der Zustimmung des Reichs
treuhänders der A•·beit. 

2. Dill Bestimmungen dc § 5 übe•· die Erhöhung der Löhne 
ohne Zustimmung des Reichsh·euhänders der Arbeit bis zum 
Höch tlohn dürfen auf Empfänger von Provisionen, Verkaufs
priimien und ähnlichen Leistungen insoweit nicht angewnndt 
werden, als die Gesamteinnahmen des Gefolgschaftsmitgliedes 
aus Lohn und Provision in einem Jahr auf den Wochendurch
schnitt - bei monatlicher Lohnzahlung auf den Monatsdurch
schnitt - umgerechnet bereits über den Höchstlohn zuzüglich 
10 v. H liegen oder darüber hinaus steigen würden Die Be
stimmungen des § 6 über die Überschreitung des Höchstlohnes 
finden auf Empfänger von Provisionen, Verkaufsprämien odc•· 
ähnlichen Leistungen keine Anwendung. 

§ 9 

Sonderzuwendungen 

1. Für die N eueinfiihrung von Sonderzuwendungen allel' At·t, 
wie Weihnachts- und Abscblußgratiflkationen, Urlaubs
zuschüsse, Gewinnbeteiligung, Aufwandsentschiidigungen, Sach
bezüge, die neben dem Lohn gegeben we•·den usw., sowie die 
Veränderung solcher betrieblichen Zulagenregelungen blci bt es 
bei der Pflicht ·wr Einholung der Zustimmung; es sei denn, 
daß eine allgemeine Ermächtigung zur Zahlung besteht, 1 .. B . 
auf Grund der Anordnung über Trennungszulagen im Kriege 
vom 3. Mai 1941. 

2. Bestehende betriebliche Zulagenregelungen, die ohne Ver
stoß gegen den Lohnstop eingeführt sind, dürfen unabhiingig 
von den Löhnen weiter angewandt werden. überschreiten 
neben dem Lohn gegebene Sondenuwenclungen im Stnne des 
Ab atzes 1 zusammengerechnet die Höbe von vier Wochen
löhn n oder einem Monatslohn im Jahr, so ist der überschie
ßende Betrag auf den Höchstlohn anzurechnen. Leistungs
zulagen, laufend gezahlte Treueprämien und ähnliche laufende 
Leistungen fallen nicht unter diese Bestimmung, ie gelten 
vielmehr als LohnteiL 

§ 10 

Laufende Sachbezüge 

Sachbezüge (Kost. Wohnung usw.) sind zu den in der 
Sozialversicherung geltenden Bewertungssätzen auf den Lohn 
anzurechnen. 

§11 

AusbUfea und Kunbeschiftigte 

Die Vorschriften dieser Regelung sind auch auf Aushilfs
k:räfte und Kurzbeschäftigte anzuwenden. Ihr Arbeitsentgelt 
errechnet sieb 

nach Stunden ..... mit '/•e je Arbeitsstunde 
, Tagen . . . . . . ,. 1/e " achtstündigen Arbeitsta" 

der entsprechenden Mindest- und Höchstsätze. 

§ 12 

über den Höchstsätzen liegende Löhne 

Gefolgschaftsmitglieder, die bei Inkraftftrcten dieser Rege
lung bereits einen höheren Lohn beziehen, als hiernach zu
lässig ist, können diesen noch b1s zur Beendigung des Arbeits
verhältnisses weiter erhalten. Dies gilt jedoch nur dann, wenn 
der Lohn ohne Verstoß gegen den Lohnstop festgesetzt wor
den ist; andernralls ist der Betriebsführer zur Herabsetzung 
verpflichtet. 

E•sdleinungstoo: 25. Oktober 1944 
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§ 13 

Belriebliehe Lohnregelungen 

1\Iit dem lokrafttreten dieser Regelung werden Ermächti· 
gungen zu Lohnveränderungen in bestimmten Grenzen, die ein· 
zcl':len Betrieben ertei lt sind (Rahmenregelungen, Lohnrahmen, 
betrieb liche Höchst löhne, Riebtlöhne u. 5..), unwirksam. In Son· 
derfällen kann auf Antrag einer W'eitergeltung vom Reichs· 
tr uhänder der A.-beit zugestimmt werd n. · 

§ 14 , 

Verhältnis zu anderen Anordnungen 

Uobet'ührt bleiben die Vorschriften in allen son bgen für 
besondere Tatbestände geltend n Anordnungen, insbe ondere 
im Teil I Abschnitt B der Allgemeinen Anordnung r.ur Über
wachung der betrieblichen Arbei t bcdingungen, zur Verhinde
rung des Arbeitsver·tragsbruchs und der Abwerbung vom 
15. April 1939, nach denen neu eingestellten Gefolgscha ftsmit
gliedern nicbt gün tigere Arbeitsbedingungen eingeräumt wer
den dürfen, als sie durch ehnittlieb vergleichbaren Gefolg
schaftsmit,.liedcrn im Betrieb gewährt wer·den. 

§ 15 

Strafbestimmungen 

Wer dieser Tarifordnung und Anordnung zuwiderhandelt 
oder sie insbesondere durch unrichtige Einstufung umgeht, 
wird nach den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung 
über die Lohngestaltung und der Kriegswirtschaftsverordnung 
bcstr-n ft. 

§ 16 

SchlußbcstimDiungen 

Diese Tarifordnung und Anordnung tritt bei monatlieber 
Lohnzahlung am 1. Oktober 1944 und bei wöchentlicher Lohn
zahlung mit \Vir·kung vom Beginn der Lohnwoche an, in die 
1\Iontag, der 2. Oktober 194.4 fällt, in Kraft. 

Gleichzeitig werden alle mit dieser RegP.Iung nicht im Ein
klang stehenden tariflichen Bestimmungen und Anordn_ung n 
über Höchstlöhne aufgehoben. Dies gilt insbesondere für alle 
in der Anlage aufgeführten Lohnregelungen und alle Bestim
munr> n über Lohngruppen, Lohnsätze, Sozialzulagen und 
Dienstalterszulagen in den genntmten Tarifordnungen und An
ordnungen für die gemäß § 1 dieser Regelung erfaßten Gefolg
schaftsmitglieder. Nicht betroffen von der Aufhebung werden 
die B~stirnmungen iiber die Abgcltung von Mehrarbeit. 

Dr. D aesc hner 

• 
Anlage zur Tarifordnung und Anordnung über Mindest- aod 
Höehstlöhne der gewerblieben Gefolgschaftsmitglieder im Handel 
und Handelshillsgewcrbe einschließlieh des Buchhandels aod 

des Verlagsgcwerbes. 

1. Tarifvertrag für die Handelsbilfsarbeiter im Kaffeegroß
handel in Berlin vom I. Oktober 1926/23 Mai 1927 mit 
Lohnregelung vom 15. Dezember 1931/10. Mai 1932. 

2. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer im Dunghandel in 
Berlin vom 14. November 1933/12. Februar 1934. 

l!. Tarifvertrag für die Handelshilfsarbeiter im Mineralöl
großhandel in Berlin vom 25. April 1928 mit Lohnrege
lung vom 15. Dezember 1931/ J 1. Mai 1932. 

4. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer im Frucht- (Obst- und 
Gemüse-) Großhandel in Berlin vom 27. September 1927 
mit Lohnregelung vom 19. Dezember 1931/25. Mai 1932. 

5. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer im Heringsgroßhandel 
in Berlin vom I. August 1928/1. Juni 1931 mit Lohnrege
lung vom 19. Dezember 1931. 

6. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer im Ra•-toll'elgroßhandel 
in Berlin vom 21. November 1933. 

7. Anordnung ii'ber Höchstlöhne für gewerbliche Gefolg
schaftsmitglieder im Kartoll'elgroßbondel in Berlin vom 
17. Mai 1943. 

8. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer im Fischgroßhandel 
in Berlin vom 25. April 1924 mit Lohnregelung vom 
30. Dezember 1931/8. November 1932. 

!1. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer· im Pol tcrmaterialien
großhandel in Bcrlin vom . Juni 192 mit Lohnregelung 
vom 30. Dezember 1931. 

10. Tarifvertrag für die Hilfsarbeiter im Großhandel mit 
Gin und Keramik in Berlin vom 22. Juli 1926 und Nach
trägen vom 3. Mai 192 /16. eptember 1930 mit Lohn
regelung vom 30. Dezember 1931. 

11. Tarifvertrag für die Handelshilfsarbeiter im Großhandel 
mit Kurz-, Galanterie- und pielwaren in Ber1in vom 
30. Oktober 1926/16. eptember 1930 mit Lohnreg_elung 
vom 30. Dezember 1031. 

12. Tarifvertrag für die Arbeitn hmer im P apiergr·oßhandel 
in Berlin ' 'om 1. Oktober 1925 mit Lohnregelung vom 
15. Dezember 1931. 

13. TarifYertrag für die Arbeitnehmer im Großhandel mit 
Chemikalien und pharmazeutischen Artike.n in Berlin 
vom 3. Januar 192 /21. September 1933 mit Lohnregelung 
vom 21. September 1933. 

14. Tarifver·trag fiir die Ar·bcitnehmer im Elektrogroßhandel 
in Berlin vom 15. Februar 1929 mit Lohnregelung vom 
30. Dezember 1931. 

15. Tarifvertrag fiir die Handelshilfsarbeiter im Leder- und 
Schuhgroßhandel in Berlin vom L Juli 1927 mit Lohn
ren-elung vom 30. Dezember 1931. 

16 Tarifvertrag für die Arbeitnehmer bei Exporteuren in 
ß l'lin vom 17. Januar 1924. 

17. Tarifvertra<> für die Arbeitnehmer im Platzhoh.hnndel in 
Berlin vom 30 Juni 1932 mit Lohnregelung vom 26. Okto· 
ber 1933/30. ovember 1933. 

1 . Tnr·ifvertrng für die Arbeitnehmer im Altpar•ier·groß
bande l in Bedin vom 4. Juni 1932 mit Lohnregelung vom 
13. Oktober 1932. 

1\J. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer im Brennmaterialien
handel (Koblenhandel) in Berlin vom 14. Juni 19321 
4. Mai 1933 mit Lohnregelung vom 14. Juni 1932/20.1\liirz 
1934. 

20. Tarifvertrag für die gewerbl ichen Arbeitnehmer im Textil
großhandel in Berlin vom 22. Juli 1926 mit verschiedenen 
Nachtrügen und Lohnre"elung vom 13. September 19331 G, 
2. Februar 1934. 

~1. Lohnregelung für die Muster·macherinnen im Großhandel 
mit pitzen, Kurzwaren usw. in Berlin vom 24. Dezember 
1931. 

22. Tarihertrag für die Arbeitnehmer im H tmdel mit Röhren 
und verwandten Artikeln in Berlin vom 31. Januar 1931! 
2 . Mai 1932 mit Lohnregelung vom 15. Del.ember 1931! 
2 '. Mai 1932. 

23. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer im Stahl-, Metall
und reinen Blechgroßhandel in Berlin vom 1. April 1931 
mit Lohnregelung vom 13. Oktober 1932. 

24. Tarifvertrag für die gewerblichen Gefolgschaftsmitglv ler 
in Margarincnieder·lngen in Be.-lin vom L Oktober 1927/ 
1. Juni 1932 mit Lohnregelung vom 19. Dezember 1931/ 
1. Juni 1932. 

25. Ta!'ifvertrag für die H andelshilfsarbeiter im Handel mit 
Eisen- und Stahlerzeugnissen aller Art in Berlin vom 
20. Juni 1928/16. eptember 1930 und Lohnregelung vom 
30. Dezember 1931. 

26. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer in Rohprodukten-
• betr·ieben in Berlin vom 20. Mai 1926/14. Juni 1932 mit 

Lohnregelung vom 1. Janunr 1932. 
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27. Tarifvertrag fiir die gewerblichen Lehrlinge und Putz
arb itcrinnen rn Fabrikations- und Engrosbetrieben der 
Damenhutbranche in Berlin vom .I . Dezember 1931 mit 
Lohnregelung vom g leichen Toge. 

:!!:!. Tarifvertra"' für die gewerblichen Gefolgschaftsmitglie
der im alzgroßloandcl in Berlin (Schiedsspruch) , ·om 
2. Juli 1929 mit Ergänzung \'Om 6. Oktober 1930. 

21!. Lohnregelung fiir die Arbeitnehmer im Samengroßhandel 
in Berlin vom 30. Dez mber 1931. 

30. Lohnregelung für die Binderinnen usw. in Blumen
ge clliften in Bcrlin vom 29. September 1932. 

31. T arifvertrag flir die Handelshilfsarbeite r im all gemeinen 
Einzelhandel in Berlin vom l. Oktober 1931 mit Lohn
regelung vom 5. Oktober 1032. 

~2. T ar ifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer im 
kred itgebenden Einzelhandel (Abzahlung ge chiiften) in 
Berlin vom 31. Miirz 1031 mit Lohnregelung vom 28. No
vember 1932. 

33. Lohnregelung für die gewerblieben Arbeitnehmer im 
Butterkleinhandel vom 1 . Februa r 1932. 

1!4. Tarifvertrag fü r die gewerblieben Al'be itnehmer im 
Linoleum- und T eppiclohantlel in Ber·1in, die mit Ver
legen, Stopfen und Niihen von T epptchen und Verlegen 
von Linoleum bc chäftigt sind, vom 1. Dezember 193:! 
mit Lohnregelung vom 4. Juni 1932. 

1!5. Tarif,•ertrag fiir die kaufmiinniscben Angestellten und 
gewerblichen Arbeitnehmer im Putzeinzelhandel in Berlin 
vom 1. Juli Hl31!1. Fcbt·unr 1933 mit Lohnregelun~ für 
die gewerblichen Arbeitnehmer vom 27. September 1933. 

36. Tarifvertrag für die l\Ia.schinisten und Heizer im Einzel
handel in Berlin vom 8. Oktober 192 /20. November 1932 
mit Lohnregelung vom 29. Dezember 1931. 

117. Tarifvertrag für die Transportarbeiter im Buchhnndel 
in Be rlin vom 13. Juni 1927 und Nachträge vom 16. Juni 
1927 und 19. Februar 1932 mit Lohnregelung vom 11. De
zember 1931. 

i!B. Richtlinien rür die gewerblichen Gefolgschaft mitglicder 
im Fahrradgroßhandel in Berlin vom 5. Oktober 1934 

i!U. Tarifvertrag fiir Handelshilfsarbeiter in der Putzbranche 
in Berlin vom 15. Dezember 1931 mit Lohnregelung vom 
g leichen T age. 

40. Tarifvertrag für Änderinnen im Damcnlwnrektion -
Einzelhnndel in Berlin ' 'om 30. April 1932/17. Miirz 1933 
und Lohnregelung vom 1. eptembcr 1932. 

41. Tarifvertrag für Arbeiter bei Jineralwasscrfabrikanten 
und Bierverlegern in Berlin vom 20. Miirz 1931 und Nach
triigc vom 15. Oktober..J932 und 6 Mai 1933 mit Lohn
regelung vom 19. Dezember 1931/15. Oktober 1932. 

42. Tarifvertrag für die Arbeiter in W eingroßhandlungen, 
Likör- und Brnnntweinfabrikcn in Berlin vom 24. Juli 
1931 mit Lohnregelung vom 5. August 1932/ 17. November 
1932. 

41!. Tarifvertrag 'für die gewerblichen Arbeiter in Betrieben 
der Ver·bandmittelher teller in Berlin vom 3 Juni 19"271 
28. Februar 1931 mit Lohnrcg lung vom 23. Dezember 
1932. 

44. Tarifordnung für die gewerblichen Gefolgschnftsmitglie
der im Lebensmittelgroßhandel in Berlin vom 29. Oktober 
1934 mit Nnchtrag vom 11. Juni 1935. 

45. Anordnung über Höchstlöhne im Milchgroßhandel in 
Berlin vorn 4. Dezember 1942. 

46 Tarifordnung für die gewerblieben Gefolgschaftsmit
glieder im Möbelhandel in Berlin vom 8. Dezember 1934. 

47. Tarifordnung für die Handelshilfsarbeiter in Zeitungs
verlagen, Zeitungsbetrieben, Zeitschriftenverlagen und 
Verlagsanstillten in Berlin ' 'om 30. August 1934 mit 
Nachträgen und Erg:iinzungen vom 24. Oktober 1934, 
28. Mai 1935 und 8. Oktober 1935. 

4!:!. Tnrifordnung für die Handelshilfsarbeiter in Apotheken 
in Bcrlin vom 30. August 1934. 

41!. Tarifvertrag für Mechnniker bei Büromaschinenhä.ndlem 
in Berlin YOm 6. März 1931 und Nachtrag vom 9. Dezem
berl931 

50. Tarifordnung für die gewerblichen Gefolgschaftsmitglie
der in Einstellh:Ulen (Garagen), Tankstollen und Kraft
wagcnpOcgebetrieben in Berlin vom 13. Mai 1938. 

xxvm. Verkehrswesen 

Tarifregister Nr. 738j2 

DerPräsident des Gauarbeitsamts 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Schlcswig-Holstein 

Rendsbnrg, 
den 25. Septembcr1944 

Anordnmtg über die Entlohnung von Hafenhilfs
arbeitern in Lübcck. 

Auf Grund des § 1 der Ve r•o r•clnun~ über die Lohngcstaltun~ 
vom 25. Juni 193 (Reich gesetzhl. I S . 691) in Verbindung mit 
§ l der Verordnung zur Durchführung der Verordnung üb ,. 
die Lohngestaltung vom 23. Apr·il 19·11 (Rc1chsgesetzbl. I 
S . 222) ordne ich fur Kt·iegsdauer an: 

I. 
Der Lohn für Hafenhilfsa rbeiter wird nuf 0,60 .:llJt je Ar

beits tunde festp;esetzt. Bei nachgewiesener übet·durchschnitt
licher Lei tung kann im Einzelfall eine Erhöhung bis höchstens 
0,76 tll..lt vorgenommen werden. 

Als Hafenhilfsarbeiter gelten solche Hafenarbeiter, die nicht 
eine 2jährige praktische Bewährung durch Beschäftigung mit 
Hafenarbeiten bzw. gleichwertigen Arbeiten nachweisen können. 

II. 
Die Entscheidung darüber, welche Hafenhilfsarbeiter infolge 

ständiger Bewährung in den Genuß eines erhöhten Lohnsatzes 

zu I kommen, trifft von Fall zu Fall der Betriebsführer dea 
Gesamthafenbetriebes Lübeck, und zwar bei Kriegsgefangenen 
im Einvernehmen mit dem Vertreter des Stalags, bei allen 
iibrigen Hafenhilfsarbeitern nach Anhörung der Deutschen 
Arbe its front und der Gauwirtschaft kammer. 

Hafenhilfsarbeiter, die g miiß Abs. 1 in den Genuß der er
höhten Lohnsätze g kommen sind, könn<'n bei weiterer, grund
siitzlich 2jähriger Bewährung die Vollarbeitersatze nach der 
Hctriebsordnung '.!es Seeamthafenbetriebes Lübeck erhalten. 

Die Entscheidung über dieses weitere Aufsteigen besonders 
bewührtcr Hafcnhilfsat·bciter 1.u Hafcnvolhlrboitcrn trifft wie
de rum der Betriebsführer des Gesamthafenbe triebes gemäß 
Abs. 1. 

III. 

Für die Bezahlung von 1\lehrarbeitsstunden, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit gelten die Bestimmungen der Betriebsordnung 
des Gesnmthafenbetriebes sinngemäß. 

IV. 

Diese AnordniUlg tritt mit dem 1. Oktober 1944 in Kraft. 

In Vertretung 

Paulscn 

Erscbeiouogslog: 25. Oktober 19U 
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Tarifreglscer Nr. 123.'~/17 

Dfr Präsident d s GauarbeitsAmts Hamburg, den 25. August 1944 
und Reichstrenbänder der Arbeit 

Harnburg 

Anordnung zur Entlohnung von Hafenhilf arbeitern 
in Hamburg. 

Auf Grund der Verordnung üb r die Lohnge taltung vom 
l!5. Juni HJ3 ' (Reich ge etzbl. I . 691) und des § 1 der Dur·ch
führungsverordnung \'Om 23. April 19·U (Reich gesetzbl. I 
S. 222) ordne i h fiir die Kr·icg duu r an: 

I 

Als Hafenhilf arbeiter sind solche Arbeiter anzusehen, die 
weniger als 2 Jahre Hafenarbeit oder ver·wandte Arbeit aus
geführt haben. 

II 

Für Hafenhilfsarbeiter wird folgender Lohn festge etzt: 

a) Lohn der stündigen 1. cbicht ____ . . . . . . . . . &,32 (R,Jt 

b) bei ständiger Bewährung durch bcs cre Lei-
stung kann der Lohn für die stündige 
1. chicht auf . _ .... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 " 
heraufgesetzt werden. 

Die Liibne der 2. und 3. Schicht, Mitt lschicht, Sonntags-
chi ht usw und die Mehrarbeitsvergütungen sind auf Grund

lage des Lohnes für die 1. Schicht nach a und b nach den 
Be timmungen d r Tarifordnung für den IIaf n Harnburg Nm 

:ro. Juli 1936 zu berechnen. 

111 
Die Entscheidung darüber, welch Hafenhilfsarbeiter wegen 

ständiger Bewährung in den Genuß der erhöht n Lohnsätze zu 
II b kommen, trifft von Fall zu Fall der Betrieb führer der 
Gesamlhflfenbetriebs-Ge . m. b. H. im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten des Gauarbeitsamt8 und Reichstreuhänder der 
Arbeit Hambnrg und der D utsch n Arbeit front. Bei Kriegs
gefang nen ist auch das Einvernehmen m•t dem Vertreter des 

talags herzustellen. 
Hafenhilfsarbeiter, die nach Ilb in den Genuß der erhöhten 

Lohnsätze gekommen sind, könn n bei weiterer, grund ätzlieh 
:ljiihriger Bewährung den Vollarbeiterlohn der Tarifordnung 
für den Hafen Harnburg vom 29 Juli 1936 erhalten. 

Die Entscheidung über· di S"s weitere Aufsteigen besonders 
bewährter Hafenhilfsarbeiter zu Hafenvollarbeitern trifft der 
Betriebsführer der Gesamthafenbetrieb -Ges. m. b. H. gemäß 
Absatz 1. 

IV 
Die Anordnung tritt mit dem I. September JN4 ln KrdL 

Lindemann 

XXTX. Gaststätten- und Heberbergungsgewerbe 

Tarifregister Nr. S9Mj3 

Der Präsident des Gauarbeitsamts 
und Reichstreuhänder der Arbeit 

Thüringen 
als ondertreuhllnder 

lftr die Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedmgungen der in Werks

küchen, Gcfolgschaftskantinen, 
Gemein eha!tslagern und Fernver
pflegungsbotneben beschäftigten 

Gefolgschaftsmitglieder 

Weimar, 
den 5. Oktober 1944 

Berichtigung der Tarifordnung zur Ergänzung der 
Reichstarifordnung für die in Werksküchen, Gefolg

scbaftskantinen, Gemeinschaftslagern und Fern
verpftegung betrieben der privaten Wirtschaft 

beschäftigten Gefolgschaftsmitglieder vom 
14. August 1944 - Tarifregister Nr. 3994/2 -. 

(RArbBI. 1944 N r. 25 S. IV 291.) 

ln der \•orgenannten Tarifordnung muß es unter I statt: 
Zu § 5 Nr. 5 (als Satz 4) heißen: 

Zu § 5 Nr. 6 (als Satz 4). 

Im Auftrag 

Dr Beine 

Werde itslied der N SV I 
Erst:helnungstag: 25. Oktober 19« 
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B. Helmarbeit 
V/VIJVß. Eisen- und Stahlgewinnung, Metallhütten- und Metallhalbzeugwerke. 

Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metallwaren 

Tarifregister Nr. 4010/1 

Der Generalbevollmächtigte 
fiir den Arbeit cinsatz 

Berlin, den 30. September 1944 

Anordnung über die Entgelte der in Heimarbeit 
Beschäftigten in der Eisen-, Metall- und Elektro

industrie. Vom 30. September 1944. 
Auf Grund de~~ § 1 der Verordnun<> über die Lohngestaltung 

vom 25. Juni 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 691) und des § 2 der 
Verordnung zur Durchrührung der Verordnung iiber die Lohn
gestaltung vom 23. April 1941 (Reiehsgesetzbl. I S. 222) in 
Verbindung mit der Verordnung über die Rechtsetzung durch 
den Generalbvollmächtigten fiir den Arbeitseinsatz vom 25. Ma.i 
1942 (Reielwgesetzbl. I S. 347) erlasse :iob folgende Anordnung: 

Die Anordnung gilt: 

§ 1 
Geltaarbereich 

1. räum I ich mr das Gebiet des Deutsehen Reichs; 
2. f ac b I ich für alle Arbeiten ood Teilarbeiten in der 

Eisen-, Metall- und Elektroindustrie einschl. der von an
deren Industrien vergebeneo Arbeiten gleicher Art; 

3. p er s ö n I ich fBr die in Heimarbeit Beschäftigten des 
§ 2 Abs. I des Gesetzes über die Heimarbeit in der Fas
sung vom 30. Oktober 1939 (Reiehsgesetzbl.l S. 2145). 
Hierunter fallen aueh sämtliche zum Krieg einsalz heran
grzogenen Heimarbeit kräfte, gleichgültig, ob sie auf 
Grund der 1\leldepftiehtverordnungen eingesetzt worden 
sind oder oh ie itb freiwillig zur Verfügung gestellt 
haben. 

§2 
Entgelte 

I. Errecbnung 
Die Entgelte errechnen sich aus den für die einzelnen Teil

arbeiten zu ermittelnden Leistungzeiten (Vorga.bezeiten) in 
Minuten und den für die Leistungsminuten (Vorga.beminuten) 
angesetzten Geldwerten. Der Geldwert für die Leistungs
minute ergibt sich a.us dem Bereehnun.gslohn de:r Ziffer V ge
teilt durch 60 (Minuten- oder Verrechnungsfaktor). 

Leistungszeiten (Vorgabezeiten) 
A Die Leistungszeiten (Vorgabezeiten) müssen der tatsäob
... liehen Fertigun<>sdauer entsprechen, die eine eingea.rbeitef:e 

Heimarbeiterin durchschnittlicher Leistungsfähigkeit bei berufs
üblicher Normalleistung mit den in der Heimarbeit zur Ver
fügung stehenden Hilfsmitteln benötigt. Die Leistungszeiten 
(Vor.ga.bezeiten) sind re(amäßig zu ermitteln. 

lll. Lohngruppen 
Die Arbeiten sind nach ihrer Wertigkeit und Schwierigkeit 

in zwei Lohngruppen eingeteilt. Die Einstufung der Arbeiten 
erfolgt unter Zugrundelegung des Reiehlohngruppenka.talogs 
Eisen ood Met.a11 bzw. des vom Reie.bstreuhänder der Arbeit 
genehmigten Bctriebslohngruppenka.talogs nach folgender Maß
g>a.be: 

Lohngruppe I. 
Einfachste Arbeiten, die ohne jegliche AU8bildung naoh kur

zer Anweisung (•bis 7.u höchstens einer Woche) a.usgeführt 
werden können . . 

Lohngruppe Il. 
Einfaobe Arbeiten, die eine geringe Sach- und Arbeits

kenntnis verlangen und erst nach einer kurzfristigen Ein
a.rbeitungll!.eit (mit Anweisung bie t.u höchst.eru~ drei Monaten) 
ausgeführt werden können. 

IV. Ortskla.eeeo 

Die Eingruppierun,. · Ortsklassen ist vom zuständigen 
Reichstreubänder der Arbeit vonu.nehmen. Dabei äst der Wohn
sitz des in Heimarbeit Besobärtigten mn.ß~bend . 

V. Berechnungslöhne 

Den Arbeiten sind in den einzelnen Ortskla.s.seo folgende Be
reobnungslöhne zugrunde zu legen: 

LohDifTUppe 

I n 

u-hnuDJI)öhnel Geldwert I Benehaungslöhnol Geldwort 
I• Stunde I• Leb$unpllinute i• Stunde je LeiltunguniDute 

A •.... 54 
B ..... 48 
c ... .. 45 

0,9 
0,8 
0,711 

67 
51 
48 

§3 

Eiaarbeitaurzaseltllge 

0,95 
0,85 
0,8 

Um die Gewöhnung an die Arbeit zu erleichtern, dürfen :&u 
den Heimarbeitsentgelten in der ersten Zeit IWieh d r Auf
na.hme der Arbeit Zuschläge geza.hlt werden. Die Zuschläge 
dürfen ohne Zustimmung dOll Reichstreuhänders der Arbeit bei 
Arbeiten der Lohngruppe I längstens 2 Wochen, bei Arbeiten 
der Lohngruppe li längstens 3 Monate 110d bei Arbeiten etwa
iger höherer Lohngruppen lä.ng!!IR.ns 6 Monate gewä.hrt werden . 
Sje sind in Vomhundertsätzen zu bemessen und mit fortschrei
tender Eingewöhnung entsprechend zu ermäßigen. Ihre Höbe 
da.rf ohne Zustimmung des Reichstreuhänders der Arbeit 30 v.H. 
nicht übersteigen. 

§4 

Uakoateazasehllge 

Entstehen den in Heimarbeit Beschäftigten zusätzliche Un
kosteo (z. B. für Werkzeug, Miete, Belcuobtung, Heizung usw.), 
ao sind ihnen diese vom Auftraggeber angemeeseo zu vergüten. 
Zuschläge, die iiber 10 v. H. des Entgeltes hina.U8gehen, be
dürfen der Zu timmung des zuständigen Reiohstreooänders der 
Arbeit . 

§5 

Arbeltea ln Gemelnsehaltswerkstlttea 

1. Weoo Arbeiten in sog. Gemeinacbaftswerkstätten ausge
führt werden, sind ie in der Regel entsprechend dieser An
ordnung zu vergüten. Bestehen Zweifel, oh es sich wn echte 
Betriebsarbeit hMdelt, so entscheidet der Reichstreuhänder der 
Arbeit nach Anhörung des Ga.uhe.imarbeitswaltel"B der DAF. 

2. Wird in Gemeinschs.ftswerkstä.tten ausna.hmsweise im 
Zeitlohn gearbeitet, so dürfen die Zeitlöhne im Durch ehniU 
einer Lohngruppe die in § 2 V festgelegten Berecbungslöhne 
nicht übersobreiten. 

§6 

lokrafttreten 

Die Anordnung tritt am 15. Oktober 1944. ln Kraft. Für die 
Heima.rbeit geltende Tarifordnungen wer.den durch di.ese · An
ordnung nicht berührt. 

Fritz Sauekel 

Brsdlelnunglllag: 2:1. Oktober 19H 
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Tarifregister Nr. 2589/ 12 

Reich arbeitsblattTeil IV (Bel<anntmachung von Tarifordnungen) 

XVlli. Musikinstrumenten- und Spielwareniodu trie 

Tarifregister Nr. S431JS 

Der ondertrenhiinder der 
Ht>imarbeit für die llcr
stcllung von Uolzwaren und 

pielwaren im Gebiet des 
Dcu eben Reiches 

Weimar, den 8. eptember 1944 

Berichtigung der Tarifordnung für die Herstellung 
von Holzwaren aller Art und Holzspielwaren in 
Heimarbeit in den Gauen Sachsen, Thüringen und 

im Reichsgau Sudctenland. 
In § 3 - Arbeitsvergiitung - der Tarifordnung für die 

llcrstellung von Holzwaren aller Art und Hol7.Spielwaren in 
Heirnarbeit in den Ga.uen Sach en, Thiiringen und im Reichs
gau Sudelenland vom . Juni 1944 (RArbBI. Nr. 19/20/21 vom 
25. Juni 1944 S. IV 170) muß es unter Zrff. III - Bohren -
heißen: 

•mittelschwcre Bohrarbeiten ..... .. ...... 2 F «. 

In Vertretung 
Andres 

XX. Bekleidungsgewerbe 

Einziger Paragraph 

Nr. 29/30, 194 

Der Sondertrenbänder der Reim
arbeit für das dentseho Spinn

stoffgewerb<· 
D r ondertrrnhiinderclcr Ilcimarbeit 

in der leon ischen lndustric 

Dresden 
---,den 21. Sept. 1944 
lllilnchen 

Änderung der Reichstarifordnung für die 
Herstelhmg von Unifoa·mau stattung gegen tänden 

in Heimarbeit. 

In der· Reiclo ·tnrifordnung für die Herstellung von Uniform
aus tattungs_~ro•g"r'"t iinden in Beimarbeit vom 5. Mai 19-11 
-- Tarifregister Nr. 2589/7- nebst Ergiinzungen vom 7. Juli 
19·!1, ,·om 7. Aul!ust 1941 und vom 10. Oktober J941 - Tarif
register Nr. 25i~!l/!:J bis 11 · - wird rl em § ~ Abs. l in der· Orts
kl~s e II binwgdügt: 

Auf Gr·und des § 20 No·. 3 des G etzes iiber die Heimarbeit 
in der Fassung vom 30. Oktober 1939 (Reicbsge etzbl. I 
S. 2145), des § 32 Abs. 2 und des § 33 Abs. 1 de Gesetzes zur 
Or·dnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 (Reiehs
gesetzbl I S. 45) und des § 3 der Verordnung zur Abänderung 
und Ergänzung von Vor'Scbriften auf dem Gebiete des Arbeits
rechts vom l. September 1939 (Reichsge ctzbl. I S . 10 3) er
lasse ich folgende Tarifordnung: 

I 

»Salzburg, llaJ 0 astein, Bad llofgastcin, Böekstcin.« 

Diese Regelung tritt mit dem Tage der Veröfferttlichung im 
Reichsarbeitsblatt iu Kn ft. 

De r Sr• oo ·ler·tn ·ot lt ii nder der lleimarbeit 
fiir d"• Deur"·lu: SpinnstoiTgeweo·be 

In V ertr·etung 
Tornow 

Der Sondertreuhänder tlcr II Pimarbeit in do;:r leonischen Industrie 
Hurtmann 

Ersd!eilluogstag: 25. Oktoler 19H 
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Reichsver.sorgungsblatt 

·Amtlich.e Nachtimten det Reicllsversorgung 
Jahrgang 1944 Nu mmer 7 Berlin, den 25. Oktober 1944 

Verlagsansta l t Otto Stollberg, Berlin W 9, K öthener Straße 28/29 
Bezugspreis vierteljährlich 0,75 Reichsmark • Bestellun~en sintl an das zuständige Postamt zu richten 

IN HALT 
Versorgungsreeht. 

5. Au fiihrurigsbestimmungen zum Erlaß des Führers üb r 
die Fürsor·ge und V rsorgung für die ehemali!!en An
g ·hör·igen der Polizei und des ich rheit.sdienstcs d s 
Reichsführers ff ( D) und ihre Hinterbliebenen vom 
29. Juli 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 · 

86. Fürsorge und Versorgung fiir LuftwalTenhelfer (HJ.), 
Marinehelfer (HJ.), Fl akw~ffenh JC rinnen und bei • 
Marineflakabteilungen eingesetzte Trupp nhelferinnen 72 

7. Fürsorge und Ver orgung für Heereshelferinnen ..... 72 
88 Änderung der Ausriihrun!!Sbe timmun en zum WFVG.; 

hier: Einsehdinkung in dm· Beseheiderteilung . ... .. .. 72 
89 . .i'i.oderung der Au führun"' bc timmun,.,.en zu 'VFYG. 

§§ ll5 a. und 11 a. (Witwen- und W ai enbcihilfen) ... 73 
90. Bildung der Laufbahn des Tr·uppen onder·dien tes in der 

'iVchrmacht; Erlöschen und Ruhen der Ver orgung so
wie Abga be der· Versorgung aktcn an die 'VFVA ..... 73 

91. Bett· .: Abrechnunn- n1it d •n Kronkenka ~c n nach RVG. 
§ 15 und WFVG. s 0 .. ...... . . .. ............. .. . 73 

92. Zulassung von Bevollmächti"ten und Beiständen im 
Verfa-hren vor· den Versorgun •sbehürden ...... .. .... 74 

Versorgungsreeht. 
Der Reichsarbeitsminister 

Villa 16il3t44 
B rlin, den 1 . cptembcr 1944 

Der Reichsminister des Innern hat zu dem Erlaß d s Fiihr rs 
vom 25. Juni 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 375 - RVBI. . 2!) 
Nr. 61) Ausführungsb Stimmungen erlassen, die ich nach
s tehend bekanntgebe. 

Im Auftrag 

Mezger 
... 

85. Ausführung be timmungen zum E rlaß de 
F ührers über die F ürsorge und Ver orgung für die 
ehemaligen Angehörigen der P olizei und de Sicher
heit dienstes des Reichsführers ff (SD) und ihre 

Hinterbliebenen vom 29. Juli 1943. 
Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der '\Velumacht 

wird zum Erlaß des Führers üb r die Fürsorge und Ver· orgung 
für die ehemaligen Angehörigen der Polizei und des icher
heitsdienstes des Reichsführ rs H ( D) und ihre Hinterblie
benen vom 25. Juni 1943 (Rcichsgcsetzbl. I , S. 375) folgend!; 
bestimmt: 

1944 Nr.1 

R e icbs ar bei ts dienst ve rs o r gu n g. 

!l3. (auch WJ) . Anordnung zur Änderung der Vorschriften 
des § 116 des Reichsarbeit.sdienstversorgungsgesetzes M 
über Elter·ngeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 

Sozia le F ürsorge. 

94. Bctr.: Berufsrtir orge und At·beit.sein atz Kriegsbeschä-
digter bei Privatbahnen und Kleinbahnen ........... 75 

95. Bctr.: Berufsfür orge für krieg be chädigte Rechts
wahrer; Vermittlung des •. -Recht.swahrerbundes .... 75 

96. Betr. : Frachtfr ie Beförd rung von Fahr tühlen und 
elbstfahrern Kr·i egsbe chädigtcr bei Eisenbahnfahrten 75 

V ersergungsbehörden. 

Mitte i I ungcn. 

97 . .i\nd rungen zum Ve~zeichnis der Hauptversorgung -
iimtcr, Versor•gungsämter usw. mit ihren Bezirken 
(RVBl. 194.4 . 6 Nr. 1 Ab . 2) ................... 76 

9 . AnscluHtänderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

99. P ersona lnachrichten aus der Reichsversorgung . . . . . . . 76 

I. (1) Füt· die Durchführ·ung der Fürsorge und Ver orgung 
der ehemaligen Angehörigen der Polizei und des Sicherheits
dien tc des Reichsführers H ( D) und ihre Hinterbliebenen 
nach dem Erlaß des Fiihrers vom 25. Juni 1943 sind nach § 1 
des genannten E~la ses die Fürsorge- und Versorgungsdienst
stellen der Waffen- ff zuständig. 

(2) Die örtlichtl Zuständigkeit. dieser Dienststellen ergibt 
sich aus nachstehendem Verzeichnis. 

(s) Neuanträge auf Für·sorge und Versorgung nach dem 
\Vehrmachtfürsorge- und -ver orgungsgcsetz ('VF'VG.) und 
Einsatzfürsorge- und -ver· or·gungsgesetz (E\VFVG.) sind bei 
den örtlich zuständigen Für or<> - ff -Führ·ern der 'Vaffen- H 
zu stellen. 

II. Alle zum 'Velll'machtfiir orge- und -ver orgun".sge etz 
und Einsatzfürsorge- und -versorgung gesetz ergang nen und 
noch ergehenden Durchführung b timmungen und ergänz nd n 
Vorschriften siud anzuwenden. 

111. Zum Personenkr-eis dieses Erla ses gehören •beim Vor·
licgen der in § 1 Abs. l genannten Vorau etzungen die Ang -
hörigen der Polizei und des icherheit dieostes des Reichs
füht·ers 1f (SD), . in besondere 

.. 
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). Truppenverbände der Polizei mit ihren . täbcn und 
Dientsie IIen: 

n.) Befehl haber und Kommandeur der Ordnung poliz i mit 
ihr·en Dienststellen, 

b) ff-Polizei-Re,..imenter (früh r Polizei-Regimenter),' Poli
zeibatai llone, 

c) 'Vasserschutzpolizei, 
d) ge chloss ne Einheit o der F uer ehulzpolizei und der 

Feuerwehr und der Teeboi chen Notlülfe (Fcldcin ntz
fülrrer, Einsn.tzgruppcn, Abteilung n, Ein atzkommando , 
l:ionderkommando ) , 

e) gc chlo ene Einsatzgr·uppPn und Einsntzkommando der 
icherheitspolizei, Befehl habcr· und Kommandeure der 
ichcrheitspolizei mit ibr·cn Dien tstell n. 

2. Kommandos, Dienststell n und Einzelper on n der Poliz•'i 
Polizei-, Vollzu" - und Verwaltungsbeamte d r Or·dnunn-spoli
zei, chutzpolizei und Gendarm rie, dt>r icherheitsp?liz~i, 
Kriminalpolizei und der Geheimen taatspolizci). 

3. Kommandos, Dienst tellen und Einzelpersonen des icher
hcitsdienstes des Reich fiihrers ff ( D). 

4. Das ständige Hilf personal der unter 1 bis 3 aufgeführten 
Einheit n und Dien t telJcn, sow it ich nicht um land s-
eig ne Hilfskräfte aus den besetzten Ostgebieten handelt. 

IV. Die Yer orgungsämter der Reichsversorgung überwei n 
sämtliche Akten und Vorgänge üb r die Versorgung des unter 
Ziffer III bezeichneten Personenkrei es bis zum 1. Oktober• l943 
an die Fü1• orgc- und Versorgungsdienststellen der \Vaffen- ff 
(Ziffer!). Die laufenden Versorgunggebührnisse (auch Ab
schlags- oder Vorschußzahlungen) sind von den Ver or<>ungs
ümlern der Reich versorgung bis Ende Dezember 1943 um•er
iindert weiterzuzahlen, wenn nicht die Für orge- und Versor
<>un!!Sdien tst llen der Waffen- ff die Einstellung der Zahl~ng 
w einem friiher n Zeitpunkt · anordnen. 

Die von den Versorgungsdien tstellcn der Reich ver orgun"' 
grznhlten Beträge werden nicht erstattet. 

Feldkommando telle, den 29. Juli 1943. 

Der Reichsmini tcr des Ionern 

In Vertretung 
· H. Himmler 

86. Für orge und Ver orgung für Luftwaffenhelfer 
(HJ.), Marinehelfer (H J.), F lakwaJief!helferinncn 
U)ld bei Marineß.akabteilungen einge etzie Truppen-

helferinnen. 
(Erlaß 'des Ob rkommando d r \V ehrmacht vom 8. Augu~t 19-H 

-B 30 u 10.16AWA/InFV/WVers (Ia 2)------ 1441/44 
Für . u. V rs. B t. 194-l ·. 77 r. 73.) 

]. Luftwaffenhelfer (HJ.), Mar·in helfer (HJ.), Flakwi'IIT'n
helrerinncn und bei Marin flaknbtcilungen in"'e eh.te Truppen
half rinnen · wer·dcn auf Grund des \Vchrgesetz s 35 bei 
1\.örp I' chäd n, die bei oldaten als Wehrdienstbeschlldigung 
anerkannt wer·den miißten, den Vors hriften d s WFVG. und 
E\VFVG. unter·worf n, sie gehören zum Personenkrei de 
WFVG. § 66. Fiit· ihr·e Hinterbliebenen gelten die §§ 104, 
105 und 111. 

2. Dienst radzulag n 

Der Reichsarbeitsminister 
Vl lla.l39 /44 

Altdruck zur Kenntnis. 

nach \VFVG . § 00 wer·den nicht 
·I' 

Berlin , den 22. September 1944 

Bei Bemessung der A VU.-Rent für Per onen ," di das 
17. Leb nsjalw noch nicht YOII ndet haben, ist die Vo1·schrift 
<ics § 4 der· Per·sonenschädenv rordnung sinnaemäß anzuwend n. 

Soweit in bereits nach de1· P chVO. anerkannten Fä llen 
jetzt höh rc Leistungen zu t hen, . ind sie von Amts wegen 
auch für die riicklieg nde Zeit zu gew~hren. 

' Abgelehnte Anträge auf Versorgung sind nur auf Antran
nn.chzuprüfen. Wird der Antrag bis 31. Dezember 1944 gestellt, 
so ind die Ver orgungshe1.üge r~ckwirkend1 zu gewähren. 

Im Auftrag: i cl c r 

87. F ür orge und Versorgung für Heere belferinnen. 
(Er· laß d s Oberkommandos der 'V ehrmacht vom 1 . Augu t l9H 
- AWA/In FV/WY rs [l:L -] B30u 10.14- Nr.l :!/4-1-

Fürs. u. Vers. Be t. l!l44 . 0 Nr. 2.) 

Das berkommando de H eeres (Ch H Rli t u BdE) 
- 6:!50/43 AHA/ In (Org III!Wi G IIa) - l1at am 1.1\lai 
l!H4 lr·upp närztliche Bestimmungen iiber Einstellung und Ent
la 'ung \'On Heeresh lferinncn el'la n. Di Jle'l' shelferinnen 
werden in zunelun nd m Maße im He r an telle von oldatcn 
als Nachrichtenbelfel'iuncn, Betreuun!!Shelfe•·inn n und labs
h Herinnen einge etzt. 

Fiir jede lleereshelferin wird b i der Einstelion sunter
sucllung ein G-Heft Q.ngelegt, in das Krankheitsbebandlung, 
iintliche übenvachung, Impfungen u w. einzutra--cn sind. Bei 
der Entlassung ist es abzu chlicßen und bleibt bei den Per anal
papieren. über erkrankte Heereshelferinnen wird ein Truppeil
krankenbuch geführt. Die Personal- und Krankenpapiet•e ver
bl iben für achrichtenhelferinnen bei der Heere cbule für 

achrichtenhelferinnen in Gießen (Lahn), füt tabshelferinnen 
beim OKII. (VA) und fiir Beh·euungshelferinnen bei den Be
auftragten fiir Betreuungsdienst in den \Vehrkreisen. 

über Fiirsor·ge und Versorgung ist folgend 's festgelegt: 
»Erleidet eine Nachrichten- od r Betreuung helfcrin im 

lleimatgebiet' im Dienst eine Beschädigung (Notdienstbeschlidi
gung), so wird ihr und ihren Hinterbli benen nach § 9 der 

•Ersten Durchführungsverordnung zur Notdien tverordnung vorn 
15. eptembcr 1939 auf Antrag an das zustiindige Versorgunrr -
amt Für or·"'e und Versorgung nach Maßgabe der VeFordnung 
iiber die Entschädigung von Per onen chäden (Per oncn
schäd nve1•ordnung) vom 10. •ovember 1940 gewälrr·t. 'tabs
hclferinnen fallen 'nicht unter diese Reg lun , d:a. ie nicht im 
Wege der "otdienstverpßichtung herange1.0gen werden. 

\Vährend der Verwendung außer·halb der Reichsgrcm.c sind 
alle Heer shelfer•inncn auf Gr·und d s Wehrgesetzes § 3:> bei 
Körp rschliden, die bei Soldaten als \Vehrdi n tbeschiidi un~ 
dnerkannt werd n miißt n, den Vorschriften der· \Vehrmacht
fiir org - und -ver or·gun gesctzc unterworfen. Die II ere -
helCer·innen und ihre llinter·bliebene n erhalten somit b i Kör
P rs~hüd n, die die Heer helfer·innen infolge d s Dienste er
leid n, auf Antrag Fiir· org und V r· orgung nach dem \\'FY . 
und E"'FVG. Der· Anlr·ag ist bei dem fiir den 'Vohnort der 
Bes hädigten zu tändi"en Ver orgung am~ zu stellen. Die Ent
lassun<> der llcereshelferinnen au d ' m Di nst d I' 'Wehrmacht 
ist nicht die Voraussetzung fiir· di Gewiihrung von Fiirsor rr 
und Ver orgung. Als ebiete außerhalb der Reichsgr nze 
!!Clten nicht Elsaß, Lothr·ingen und Luxembu1•g sowie die be
fr· iten Grbi te d r Untl'rst icrmark, Kärntens und der Kra.in.« 

Der Reichsar beitsminister 
Vlii a 1759/44 

... 
Berlin, den 10. Oktober 1944 

Abd1·uck zur Kenntnis und Beachtung. 

Im AuCtrag: Foerster 

Der Reichsarbeitsminister 
VIll a 151 /44 

Berlin, dt~n 26. September 1944 

88. Änd~t;ung der Ausführung bestimmungen zum 
WFVG.; hier: Einschränkung in der Bescheid

erteilung. 
AJ3. r. 1 zu § 69 W.FViG. oCJ-hiilt folgende F•assung: 

»Ist ein Verfal1ren von .Amts wegen a.nhäng:~g g macht und 
k in Antr·aoo o!!ICSte ll t wonden, so ast e.in Be ohe:id nur 1.u er
t jlen, wenn die VoMIUSsel'w ooen fiir• die Gew$hi'UD"' \'On 
Für· o~.,.e 'lind V Prsorgoung er•flillt ioo. 

.. 
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Die mit dieser .Mtder.wlg der AB. beabsic.ht..igte Ein chrä.nku.ng 
in' de.r Beschcidec"teihmg k.ann· el'llt eintreten, wenn von den 
EntLas!!ungadi.enststelleon der W chrma.c.ht die Xnderung. nn.cm
steheoder Thlstimmun~n beachtet wjrd, die mit einem für die 
EntlU9Wlg dienststeHen best.i.mmten lLinwei in den Verord
nungsblättern der Wehrmachtteile und den Fürs. u. Vere . Beet . 
beka.ont.gegdloen werden soll: 

•Ziffer 3 und Ziffer 5 BuchsL n der "Anleitung für die 
BeU"beitung von Fürsorge- und Ver.sorgungSI31lgele.genheiten 
dieostunfähiger Unteroffiziere 'IIDd M3.1lll1Schaften während 
des besonderen ,Einsat.7.es" - Vorläufige Anlage 34 :r.u 
WFVG. § 137 (H. Dv. Nr. 1 7/1, M. Dv. Nr. 527/1, L. Dv. 

7/1 S. 497) - sind künftig in f'oL!!ender Fas ung a.mu
,YeJJ<Len: 

3. Entla.t!&UJlß wegen Dien tunfähi:glreit und FürsOTge und 
Versol'gung·siod in einem Zuge durchzuführen. Fürsorg<~ 
un'<l Verso.r.gun.g wi-rd von .A.mts we.",ooen gewährt, wenn die 
Voraussetvungen erfüllt sind. I t dies nic.bt der Fall, eo 
wind ein Bescheid nicht erOOilt, es sei denn, dJa.ß ein An
trag a.u-f Fürsorge und Versorgung gestellt ist. 

5. a) bis m) pp. 
n) der etwa ptellte Antrag oa.uf Fün<~orge un.d Ver
eo~g nach Formblatt lll 53.« 

z .usat.: für die Entlassun.gsdöen tstellen : 

DM Formb1a.tt III 53 jst mithin den Krankenpapieren xrur noch 
beirz.uCügen, wenn e.!n Antnag auf Fürsorge und Versol'gung .ge
sbellt wird. In der überschrlft des Formbl-attes Iist der W~ 
laut iUIIter B >~Fr~ f.ür -die Durchführung de.s Verfahrens 
bei Entkw!eung w-&geo Di.en&tunfähigkelt (WFVG. § 69 Abe. 1) • 
zu atreioboen. 

I 

Der Reiehaarbeitllminiater 
Vlll a 1578JU 

Im .Atuftrag 

Sieler 

Berlin, den 28. September 1944 

89. Xoderung der Ausführung bestimmungen .zn 
WFVG. §§ 115a und 118a (Witwen- und Waisen

beihilfen). 

I. 

Die .AlB. zu WFVG. § 115a und 118a. (·RVBI. 1944 S. 2AJ 
Nr. 12) werden im Hinblick auf die Dritte Verordnung über 
die Meldung von Män.nern und Fro.uen für .Alufgaben der 
ReichsverteK!igung vom 28. Juli 1944 (Reiohsgesetzbl. I S . 168) 
w.ie folgt .geändert: 

I. Nr. 2 enhält folgende Fassun-g: 

•2. (1) W itwlenbeihi1fe können erhalten 

a) Witwen, die am 3. August 1944 das . 50. Lebensjahr 
volLendet hatten (Drubte YO. über .Gie Meldung voo 
Mü.onem uo.d Frauen für A~•f.<>aben der Raicllsvertei
ditg:un.g vom 28. Juli 1944 - Re.ich9gesetzbl. I S. 16 ) 
oder die durch dje Er7.iehung nooh nicht schulpflich
tiger oder noch in Sclrül- oder Beruf&a~USbildung be
fim:llicher oder weg.oo körperlicher oder geistiger Ge
brechen da.uemd erweli~UDfähi.ger Kinder beansprocllt 
lliod, 

b) Witwen, die daa 50. Lebensjahr oam 3. August 1944 
nicht vollendet hatten und durch die Sol'ge für Kinder 
'(s. Buc.hst. a) nicht beansprucht sind, wenn sie durch 
Besooeini.gung des Arbeitsamts nach'IVIßisen, d.a.ß aie 
dem Arbeitseinsatz Dicht zur Verf~"''lll!g stehen ode r 
arbeitsmäßig nicht eingesetn.t werden können.• 

Z. ln der AB. 5 amd m der ersten Zeile die Worte .. 29. JanuM 
1943 das 45.« zu ändern in .. 3. ~t 194.4 Oll!! 50.•. 

n. 
I. Iat Witwmoomilfe gewährt worden an Witwen, die am 

3. ~t 1944 das 50. Lebensjahr noch niclrt volleMet hatten 
l1llld z.u dieser Zeit besc.hii.J'bigt waren, eo bleibt für sie nach 
wie vor die Hälfte .des .Arbeitseinl:oml0008 Wlberücksiootigt. 

2. Die Ilera.usgahe von Deckblättern z~m~ Sonderoruck zum 
HdR.. über die Ver11orgung oder Hinterbliebenen von N.icht
ber.ufssolda.ten der ~ W.ehJ'Dle.cht vom Män 1944 bleibt 
vome.halten. 

Im Auftrag 

Sie ler 

Der Reichsarbeitaminister Berlin, den 29. September 19•• 
Vllla 1635/44 

90. Bildung der Laufbahn cles Truppensonder- . 
dienstes in der Wehrmacht; Erlö chen und Ruhen 
der Versorgung sowie Abgabe der Ver orgungs-

akten an die WFV ..lt. 
AUf' Grund der Fühne.rbeCehLe vo.m 24. JanuiLr 1944 und 

12. Män 1944 Bind die Wclll'machtbeamten des hö.b.ereo Inten
danburcl.i-eost.es, des gehobenem lnteod.antur- und n.icntt.echni
ec.hoo Ve.rwa1t.unge- (Za.hl!ooi.eter-) Dienstee ow.i.e des rioober
liehen Dienstes mit Wirkung vom 1. Mai 1944 ~ Offiziere im 
TI'IUppeMondoerd::J:nlt• gcwor.dOD. Dam:t ist bci. lilmen .das Recht 
oof doo Bezug von VeMorgungsgebü.h:mi&sen nach dem OPG. 
(OEG.) und RVG. erl06chcn (OPG. § 22 .Ahs. 1 Nr. 1, KVG. 
§ 3 Nr. 1)~ rue VeMongung naoo oden Vomchrifte!n des RVG. 
hat zu ruhen (RVG. § 61 Abs.1 Nr. 1). 

Uie Webrmach1.diCDBIBtelLen teiloo den Ven<10r.!!11n.gsämtcm 
d:e in das Offhierverhältnis übergeführ-Qm oa.kllivoo Wehrmacht
beamten mit, denen Versor.gw !!'!lgebühmi&e naoh den vorgoe
nantllben Gesetzen gewährt werden. D'.e Ve..songungeämter 
haben alsdann die Zalhlung .d r Versorgungsgebü.h.rnisee ein
wsteilen und d:e Versor~"'Sa.kten dem mmme.hr ~ustänwgen 
WFVA. (vgl. Fül'l! .- und Veft!.-Best. 1944 S. 39 Nr. 13) mit 
einer BereclUlJUil.g über U!vioel ogeza.hlt.e Vensorg:un..,l78gebübmisse 
zu überwei n. Die WWdereönziobtmg der übe.rroo.hlten Ver
&org.ungsgebillirni.sse w.ird vo.m WFV A. ver>a.nlaßt; eine Er
stattung an >das VA. findet .rioht statt. Entsprechend ist w 
_.f.ahreo, wenn das VA. auf oanderoe Wciae von der Obcr-
1-ührung dell Wehnna.ohtbeamt.en in das Offizier~rbi.lln:ill 
Kenntnis erhält. 

lmA111ft.rag 

Sielea" 

Der Reiehaarbeitsminiater Berlin, den 2. Oktober 1944 
VIII e 1620/44 , 

Oberkommando der Wehrmacbt 
Chef des Wehrmaehtsanitä.tawescns 

30a/a 12 W.FV 
3100/44 

91. Betr.: Abrechnung mit den Krankenkassen 
nach RVG. § 15 und WFVG. § 80. 

471!43 RV. 
(Im Anschluß ·an den Erlaß vom 23. Milrz 1943 

1951143 
WFV. 

Runderlasse 1943 S. 58 Nr. 60, RVBl. 1943 S. 8 Nr. 18, 
RArbBl. [AN.l1913 S. Il130, Fürs. u. Ver . B st. 1943 

S. 82 Nr. !l9.) 

In Ausfül1rung des Erlnss s d s Führers über den totalen 
Kriegseinsatz vom 25. Juli 1944 (Reichsgesetzbl. I S. 161) wird 
die Abrechnung der,Kranken.kassen über die Aufwendungen für 
die Heilbehandlung der Versorgungsberechtigten, die nach dem 
RVO., dem WFVG., den RA DVG.en oder auf Grund n.ntlerer 

llllllllllll/lllllllllllllllllllllllll/1 
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Vorschriften nach Maßgabe des RVG. oder des WFVG. ver
sorgt werden, mit Wirkung vom 1. April 1944, also bereits für 
dllll 1. Halbjahr des Rechnungsjahres 1944, wie folgt weiter 
nreinfacht: 

1. An Stelle der tatsächlich entstandenen Ausgaben für 
Arzneien, Verbandmitte~ kleinere und größere Heilmittel oder 
Hilfsmittel sowie Stärkungsmittel erhalten die Krankenkassen 
für jeden Behandlung · fall einen Pauschbetrag von 6,- ~J(,. 
Als Behandlungsfall gilt der jeweilige AbrechnungsfalL Er
streckt sich also die Behandlung auf mehtere Halbjahre, so 
kann der Pauschbetrag in jed m Halbjahr in Rechnung gestellt 
werden. 

2. Erhalten zugeteilte und ausgesteuerte Versorgungsberech
tigte in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der RVO. 
§§ l!HI/220 außerhalb des Wohnortes Heilbebandlung, so for
dert die aushelfende Krankenkasse die entstandenen Kosten 
mit den für die Versorgungsheilbehandlung s~nst aufgP.wen
deten Ausgaben bei dem für sie zu tiindi<>en Versorgungsamt 
unmittelbar zur Erstattung an. Eine Beteiligung des für den 
Wohnort des Versorgungsberechtigten zuständigen Versor
gungsamts und der für die Heilbehandlung am Wohnort zu
ständigen Krankenkasse ist somit nicht mehr erforderlich. 

S. Die Krankenkassen fordern ihre Aufwendungen für die 
Heilbehandlung der zugeteilten und ausgesteuerten Versor
gungsberechtigten, die nach dem RVG., dem WFVG., dea 
RADVG.en oder auf Grund anderer Vorschriften nach Maß
gabe des RVG. oder d s WFVG. ve rsorgt werden, sowie für 
die Behandlung von Körperschäden Versicherter, wenn ein Per
sonenschaden im Sinne des § 2 PSchVO. vorliegt, bei dem ört
'lich zuständigen Vct·sorgungsamt in einer Summe, also nicht 
getrennt nach den Gesetzen usw., 'b.uf Grund deren .die Heil
behandlung gewährt wird, in der folgenden Form zur Er
stattung an: 

Krankenkasse 

... · ....... . .. . den ..... ........ . 

Kostenanforderuag. 

(Erlaß des Reichsarbeitsministers VIIIc 1620/44 und des 
Oberkommandos der Wehrmacht, Chef des Wehrmacht

i!Oa/a l2WFV 
sanitätswesens 

3100144 
vom 2. Oktober 1944.) 

An Kosten der Heilbehandlung und Heilfürsorge für zu
geteiltP. und ausgesteuerte Versorgungsberechtigte, die nach 
dem RVG ., dem WFVG., den RADVG.en od~r auf Grund 
anderer Vorschriften nach Maßgabe des RVG. oder des 
WFVG. versorgt werden, sowie für die Behandlung von Kör-

~:r:c~!!e~ .:~~~i.c~~~~~r. ~~. ~:~nbi:e~ .~ ~. ~.~~~':'?· .~i~~ . i.n i~~~ 
gesamt .. ..... . .. .. ~.Jl entstanden und vom Versorgungsamt 
... . • ... .......•...... . . in ............. · ......... .. zu 
erstatten. (In diesem Betrag ist der Verwaltungskostenanteil 
in Höhe von ... . ........ ~.J(, enthalten 1). Die Richtil?kei~ 
der l}qstenanforderung wird hiermit pflichtgemäß bes~heuligt 
und ausdrücklich vel'Sichert, daß 

a) die nachgewiesenen Kostt-n für Zugeteilte und Aus
gesteuerte entstanden und den Beschädigten die Kranken
geld-, Hausl?eid- und Reiseko tenbeträge gegen Emp
pfangsbeschemigungen ausgezahlt worden sind; 

b) die Zugeteilten und Ausgesteu.erten in der Zeit, für die 
Kostenersatz angefordert wird, keineriet versicherungs
rechtl iche An prüche auf Krankenhilfe, insbesondere auch 
nicht auf Grund der Krankenversicherung der Rentner, 
gegen die Krankenkasse hatten; 

c) die Lei tungen der Arzte sowie deren Bescheinigungen 
über Arbeitsunfähigkeit in den erforderlichen Fällen nach 
Teil I N r. 24 a dt>s Ärztlichen Reichstarifs für das Ver
sorgungswesen in Verbindung mit den Vorschriften der 
RVO. & 368 ff. nachgeprüft und notwendige Ausgleiche 
bereits berücksichtigt worden sind; 

•) Nnr erforderlich ln der Abrei:hoaog !Or daa 2 Halbjahr je4ea Redtouaga(allr•. 
entuls !Or dia Zell •om 1. O~lobet 194t bl1 31. Min 19(5. 

d) die Kosten, die für Versicher~e angefordert werdea, 
durch die Behandlung von Körperschiiden im Sinne dea 
§ 2 PSch VO. entstauden sind. -

• • · · .. . .. .... ..... , den .......... . .. . . 
(L. S.) . ... ... . ..... .. ....... . •........ 

(Bueldlnung der [nnkenku o und Untendlrllt 
dea Letlert du Krankellkuse) 

4. Die Regelung unter 1 gilt auch für die Errechnung der 
erstattungsfähigen Heilfürsorgekosten für die Behandlung von 
Körperschäden Ver icherter, wenn ein Pel'Sonenschaden im 
Sinne des § 2 P eh VO. vorliegt (Erlaß des RAM. vom 
la. Mai 1944 - VIIll- 237/44 - Ab . 2, Rund rlasse 1944 
S.l04 Nr. 91, RMbBL. [A .] S. ll 131) . 

5. Die Versorgungsämter buchen die er tatteten Kosten beim 
Einzelplan XII Kapitel3 TitellO. Inwieweit sie beim Rech
nungsjahresabschluß auf die einzelnen Haushaltstitel aufzu
teilen und umzubucb~n sind, wird noch be timrot werden. 

Der Erlaß wird auch in den Runderlassen, im Reichsarbeits
blatt Teil li (Amtl. Nachr. f. Reichsversicherung) und in den 
Fürs. u. Vers. Best. veröffentlicht werden. 

Der Reichsarbeitsminister 
Im Aultrag 
Dr. Bauer 

Oberkommando der Wehrmach~ · 
Chef des WehrmachtsanitäiBwesens 

Im Auftrag. 
Dr. Wiir fl er 

Der Reichsarbeitsminister 
Vlll a J6e0t44 

Berlin, den 22.September 1944 

92. Zulassung von Bevollmächtigten und Beiständen 
im Verfahren vor den Versorgungsbehörden. 

Auf Grund des § 48 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren 
in Versorgungssachen in der Fassung vom 2. November 1934 
(Reichsgeset1.bl. I S. 1113) bestimme ich: 

Mitglieder des Vereins Lebensborn e. V. werden als Bevoll
mächtigte und Beistände bei den Versorgungsbehörden :r.uge- , 
lassen, wenn sie von diesem Verein mit der Übernahme von 
Vertretungen vor den Versorgungsbehörden allgemein beauf
tragt sind. 

§ 48 Abs. 3 des Gesetzes über das Verfahren in Versor
gungssachen in der Fassung vom 2. November 1934 (Reichs
gesetzbl. I S. 1113) findet e?tsprechcnde Anwendung. 

Im Auftrag 
Sieler 

Reichsarbeltsdienstversorgung. 

93. (auch W J). Anordnung zur Xnderung der 
Vorschriften des § 116 des Reichsarbeitsdienst

versorgungsgesetzes M über Elterngeld. 
(Bezug: Sonderdruck zu VBL A 156/42.) 

Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der Wehrmacht, 
dem Reichsminister der Finamen und dem Reichsarbeitsminister 
wird vorbehaltlieb späterer gesetzlicher Regelung mit Wirkung 
90m 1. Februar 1944 bestimmt: 

l. § 116 des Reichsarbeitsdienstversorgungsgesetzes M er
hält folgende neue Absätze: 

"(') Zum Elterngeld wird eine Zulage gewährt; sie 
beträgt für einen EIternteil bis zu 15 Reichsmark monat
lich, für ein Elternpaar bis zu 20 Reichsmark monatlich. 
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(5) Hat eine Mutter auch ihren Ehemann durch Tod 
infolge Ao·beitsdienstbeschlidigung verloren, so wird di " 
Zulage nach Abs. 4 auch dann gewiilll't, wenn Elterngeld 
nicht zusteht, beim Veo·lu t mehreo·er Kinder infolge Ar
beitsdicn tl> schi.idigung wi1·cl zur Zulage die Erhöhung 
nach Abs. 2 gewülll't.« 

2. Als Durchführungsvorschdft w § 116 Abs. 2 wul 5 und 
zu § 117 Abs. 2 und 5 des Re)ch arbeitsdienstversorgungs
<>e etzes l\1 ist neu aufzunehmen: 

:.Der Arbeit clienstbescbädigung steh n die Folgen 
ein."l' Dien tbeschädigung im Sinne des Reichsver or- . 
gung gesetzes, ei)le 'Vehrdicnstbeschädigung und ein Per
sonenschaden gleich.« 

Berlin, den 15. eptembcr 1944. 

Deo• Reich arbeitsfiibret· 
In Vertretung 
Schmeidler 

(G. u. R./Vtrs. 673 11/6190144 ••m 16. 9. 1944.) 

Soziale ~iirsorge. 
Der Reichsarbeitsminister 

VIII b 1572/44 A 
Berlin, den 14.September 1944 

An 
Jie Ila.uptfürsorgestellen der Kriegsbeschädigten- und 

Kriegshinterbliebenenfürsorge und 
d~s Hauptversorgungsamt Wien. 

\. 

94. Betr.: Berufsfürsorge und Arbeitseinsatz Kriegs
beschädigter bei Privatbahnen und Kleinbahnen. 

Jm Einvernehmen mit dem Herm Reichsverkehrsminister 
weise ich darauf hin, daß die G rundsä.tze, die für die Berufs
fiit org und den ArbeitseinsöJ.tz Kriegsbeschädigter bei dei' 
Deutschen Reichsbahn gelten (zu vgl. Erlaß des Oberkom
mandos der ''V ehrmacht vom 8. Oktober 1943 -Fürs. u. Vers. 
Best. S. 14.3 -), auch bei den nichtreichseigenen Eisenbahnen 
(Privatbahnen und Kleinbahnen) entsprechend anzuwenden 
sind, die in gleicher "\Vei e wie die Deutsche Reichsbahn 
dem öffentlichen Verkehr dienen. ·Die Personalveo·hültnisse bei 
die n Bahnen sind in Anlehnung an die Bestimmungen der 
Deutschen Reichsbahn geregelt. Die Reichsverkehrsgruppe 

cbienenbahnen, Fachgruppen Nebenbahnähnliche Kleinbahnen 
und Private Bahnen des allgemeinen Verkehrs, in Berlin SW 11, 
Großbeerenstr. 88, und die ihr angehörenden Verkehrsunter
nehmen wco·den die Ilauptfü•·sorgestellen über die zweck
mäßigsten Ein atzmöglichkeiten bei diesen Bahnen und iibe•· 
deren Bedarf an Kriegsbeschädigten laufend unterricht!?n· 

Im Auftrag 
Dr. Rosenberg 

Der Reichsarbeitsminister 
VIIIb 27 2f44A 

Berlin, den 19. September 1944 

An 
die . Hauptfürsorgestellen der Kriegsbeschädigten- und 
. Kriegshinterbliebenenfürsorge und 

das Hauptversorgung amt Wien. 

95. Betr.: Berufsfürsorge für kriegsbeschädigte 
Recht wahrer; Vermittlung des NS.-Rechtswahrer

bundes. 
Der Nationalsozialistische Rechtswahrerbund (NSRB.) füht·t 

auf Grund des ihm früher erteilten Vermittlungsn.uftrags seit 
längerer Zeit eine Arbeit vermittlung für seine Mitglieder 
durch, · um ihnen bei der Erlangung einer geeigneten Berufs-
tellung behilflich zu sein und gleichzeitig der gt·oßeu Nach

frage amtlieber und privater Stellen nach jiingeren Rechts-

wahrern (Juristen, Volkswi1·ten, Betrieb wirten mit abgeschlos
sener lloeb cbulbildung) zu cnt prcchen. Wütsehaftsprüfet•, 
,·ereidi".te Buchprüfer und Steuerbemter kommen für die 
Stellem'ermittlung des NSHB. nur in Ausnahmefällen in Bc
to·aeht, da sie überwiegend freiberuflich tätig sind. Beamten-
tellen (für Richter, taat anwältc, Rechtspfleger u. a.) wer· 

den in der tellenli te des NSRB. nicht a.usgeschriebe11. 
Die Vcrmittlungstä.ti<>keit wird vom Nationalsozialistischen 

Recht wahrcrbund - Reichsdienststelle - (Hauptabteilung 
Beruf betreuung) in Berlin 'V 56 (Postfach 13) au .,.eführt. 
Seine Gaudienststellen werden dabei nach Bedarf im Einzel
fall beteiligt. 

Ich ersuche, bei Dtu·chfühl'Ung der Berufsfüo·sorgc für kriegs
be chädigtc Recbtswuh1·er mit der Reichsdienststelle des NSRB. 
Fiihlnng zu nehmen und die Krieg beschädigten gegebenenfalls 
auf die Berufsvermittlung des r SRB. hinzuwei en. 

Auf meinen Rundedaß YODl 27. Mai 1943- 11 b 245 /43 -, 
betr. Berufsfür orge für kriegsve1· ehrte Rechtswahrer, nchm • 
ich Bezug. 

Im Auftrag 

Dr. Rosenberg 

Uer ReichsarbeitsminiBter 
Vlll b 2s"23t44 A 

Berlin, den 3. Oktober 1944 

An die 
Hauptfürsorgestellen und Fürsorgesteilen der Kriegs

beschädigten- und Kriegsbintet•bliebenenfürsorge; 
Hauptversorgungsämter w1d Versorgungsä.mter. 

96. Betr: Frachtfreie Beförderung von Fahrstühlen 
und Selbstfahrern Kriegsbeschädigter bei 

Eisenbahnfahrten. 

Nach den Tarifbestimmungen der Deutschen Reichsbahn 
haben Kriegsteilnehmer, Kriegsbeschädigte und Gleichstehende, 
soweit sie die für diesen PersOllenkreis vorgesehene Fahrpreis
e••müßigung oder freie Befö1·dc••ung eines Begleitc•·s genießen 
oder Inhaber des chwe• hiegsbesebädigtenausweises oder des 
Au weises zut· Benutzung der Abteile für chwerkriegs
beschädigte sind, Anspruch auf ft·achtfreie Beförderung 
der von ihnen bei Eisenbahnfah)·ten mitgeführten Trag- und 
Fahrstühle, e lbstfahrer (auch mit Hilfsmotor), Kt·ankenkörbe, . 
Traggestelle u.nd Tragbetten. 

Zur Vermeidung von Zweifeln weise "ich darauf hin, daß 
d)ese Vergünstigung der frachtfreien Beförderung deo· ge
llannten Geräte unve.t•ände•·t weitet·beiteht, obgleich sie auf den 
ncuen Schwerkriegsbesehä.digtcnauswei cu (im Gegensatz zu 
den bishc•·igcn Ausweisen für die Benutwng der 2. '\'Vagen-· 
klasse mit Fahrausweis 3. Klasse und für die freie Befördernnno 
eines ständigen Begleiters) nicht ausdrücklich aufgeführt i t. 
Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsverkehrsminister Cl'

mäcbtige ich die für · die Au telJung der Schwerkriegsbc-
chädigtennusweise und der Ausweise zur Benub.ung der Ab

teile für Schwerkriegsbcschücligtc · zuständigen Dienststellen, 
diese Ausweise im Beda•·fsfall durch einen Stempelaufdruck 
folgenden Wortlauts zu ergänzen: 

»DS~r Fahrstuhl, Sclbstfahrct· usw. des Ausweisinbabe•· 
wird bei Eisenbahnfahrten frachtfrei befördert.« 

Neben den tempelaufdr·uek ist der Dienststempel zu setz n. 
Auf dem chwerkriegsbcschädigtenausweis ist der Stempel
a.ufdruck einheitlieb auf de•· chmalen untet·en Randflüche d •r 
Rückseite anzubringen, damit die übeo•siehtliehkeit des Au • 
Wt'ises erhalten .bleibt. 

lm Aufl1·ng 

Dl'. Rosenberg 

\ 
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Versorgungsbehör den. 
Mitteilungen. 

97. Ä.nder~gen zum Verzeiehnis der Haupt
versorgung ämter, Versorgungämter usw. mit 
ihren Bezirken (RVBI. 1944 8.68 Nr. 81 Ab . 2). 

S. 2373. IIVA. Rhei nlond. Fernruf: 6l14 . 
S. 2375. VA. Allenstcin. ß im Fernruf ist zu streichen: 

:o u. 2916«. 
8!2383. VA. Bremen. Die Angaben .oGebiet ßremerha.ven« und 

» tadt Vegesack« sind zu streichen. 
.. 23 3. VA. Osn;tbrück. Fernruf: 5 46 und 5947. 
8. 23 3. VU t. Hannover. Fcrmuf: 43 627. 
S. 23 7. OVSt. Dortmund. Fernruf: 4341. 
S. 23 7. VA. Aachen. An chrift: Halle a. S., Adolf-llitlcr-

Ring 18 (Gericht gebiiudr). 
S. :!3 '7. VA. Dii seldorf. F rnruf: 13143 bis 13 145. 
, . 2391. VU t. Ka el. Anschrift: Kas el I , Albrechtstr. 24; 

Fernruf: 35 381- Nebenstelle 170 -. 
S. 2395. OVSt. Leipzig. Fernruf: 51 39. 
S. 2397. VA. Regen burg. Fernruf: 2141. 

. 2406. VA. li Wien. In Spalte 3 ind die Angaben unter 
b) »Kriegsinvalidenhatos.r bi :oA 53-5-30 .. zu streichen. 

.. 2417. In Spalte 1 i t zu treichen »Bremerbaven ( Gebiet)"· 
. 2421 i. Die Zeile 

Vegcsnek (St.) 1 Bremen I Oldenburg · 
ist zu streichen. (Ia 6176/44 ... 16. Oktollat 1944.) 

98. An chrirtänderungen. 
(Vgl. RVBL 1944 S. 68 Nr. 81.) 

D ie Anschnift der Versorgungsärztlichen Untersuchuag stelle 
Kassel lautet jetzt: Ka sei I, Albre.:ht tr. 24; Fernruf : 353 1 

ebenstelle 170 -. 
Die ltnd rung de erzeichni es der HV.l\. , Vlt. usw. 

IHdR. . 2391) bleibt \oo·b halten. 

• 
Die Anschrift der Orthopädischen Ver110rgungsstelle Kassel 

lautet jetzt: Kassel, Schlieffenplatz, Ilemrich-Schütz-Schule; 
Fernruf: "35271 - Nebenstelle 6156 und 6155. 

Die Xn<lerung des Verzeichni e dt>r HVX., Vlt. usw. 
(IIdR. S. 2391) bleibt voo·behalten. 

( I a 5347/44 YDa 31 . .&agul1944.) 

* 
Die Anschriften der nachstehend genannten Haupttürsorge

stellen der Kriegsbe5'Chädigten- und Kriegshinterbliebenenfür
sorge haben sich geändert. ie lauten jezt: 

a) An die Hauptfür orge teile der Krie". beschädigten- und 
Krieg hinterbliebenenfür orge des Provinzialverbandes 
Sachsen (10) Merseburg, Georg tr. 4. 

Fernruf: ammel-Nr. 3 81. 
b) An den IIerm Oberpräsidcnten' dco· Provinz Hannover 

(Verwaltung des Provinzialverbandes) 
(20) Haanover-Kirehrode, Bleekstr. 22. 

Fernruf: vorläufig 57 6 1!82. 
c)" An den H cro·n Oberprä identcn (VcrwRltung ,Je~ Po·Q

vinzialverbandes Kurhes en) , Ilauptfiirsorgestelle 
(16) Marburg (Lahn), Ketzerbach 1 

(für den Bereich der Provinz Kurbessen). 

d) An den Herrn Oberpräsidenten (Verwaltung des Provin
zialverbtl!ldes Nas au), Hauptfürsorgestelle fiir Kriegs
beschädigte und Krieg hinterblicbene 

(16) Wiesbaden, Landcsbaus . 
Fernruf: Sammel-N o·. 59 451 

(für den Bereich der P1·ovinz Nassau). 

e) An die Bayerische Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschä- ' , 
digte und Kriegshinterbliebene 

(13b) München I, Faebbaltcr. 

f) An den Herrn Reich taUbalter in Danzig-Westpreußcn 
- Gau elb tvenvallung - (llauptfürsorgestelle für 
Kriegsbeschädigte und Krieg binterbliebene) 

(5a) Danzig, Am Olivaer Tor, Bürobaracke 20. 
Fernruf: 2 62 55. 

g) An die Regierung dc Generalgouvernements, Haupt
abteilung Arbeit, Jla:uptfiirsorgc teil~ 

(7a) Krakau 20. 

h) An den Senator für die inn re Verwaltung - Landes
Cilrsorgeverband - Hauptfürsorge teile 

(23) Bremen, Dechanatstr. 3 
Fernruf: 2 25 01 und 2 25 91. 

(YIJH 2n0144 .& toa I. So-'loor 1944.) 

99. Per onalnachrichten aus der Reicbsversorgung. 
En~aant: 

Regierungsmedizinalrat Dr. Li 1 Li c, HV A. Niedersach en, 
wm Oberregicrun!!'Smedizinalrat; 

Regierungsassessor· Dr. Kurt F e ttig, VA. Trier, im Kampf 
nm die Freoheit Großdeutschlands gefallen, mit Wirkung vom 
1. November 1943 zum Regierungsrat; . 

Assessor auf Probe Dr. HeUmut Busse, VA. II Berlin, zum 
Rcgierungsn sessor; 
Regier~g oberinspektor Johann K ns tner, VA. Augsburg, 

wm Regoerungsamtmann. . 

Ubertragen: 
Oberregierungs~at Frnnz Kort ii m die Leitung des VA. 

Kalmar i.E. 

Ubernommen: 
Verwaltungsamtmänner Clemens Frenzel zum VA .. tettin, 

Ernst Döhring zum IIVA. Danzig-,Vestpreußen, Otto Kla.us 
zum VA. Chemnitz, Eduard Pfingstle r zum VA. Frank
furt a. M., Willy Sandmann zum VA. Insterburg und 
Heinrich Sehrader zum VA.Aachen, sämtlich , ·on der 'Wehr-
macht ('"IFVA.) , als Regierungsnmtmänner. · 

Als Beamter auf \Viderruf eingestellt: 
Regierungsrat a. D. Hans Gastenholz bf>im VA. Kobl nz . 

Versetzt: 
Oberregierung medizinalrille Dr. Ulo·ich Boi t vom HV.\ . 

Brandenburg-Pommern al Leitend r Arzt zum VA. Pot dam, 
Dr. Eo·win Ha m p e 1 ,·om VA. lU Berlin zwn HVA. Branden
burg-Pommern, Dr. Herma nn von Kro s ig k vom VA. li Berlin 
zum R ichsarbeit ministeroum, Dr. Eugen Bentmann vom 
IIVA. Bay rn zurn VA. Iiinchen-. ' taclt, Dr. Franz T h r n vom 
IIVA. Bayern zur V t. l\llinchen und Dr. Karl Gilbert vom 
VA. Harnburg zum HVA. Nordmark; 

Regierungsmedizinalräte Dr. Knrl Schlesmann vom VA. 
Hamburg zum HVA.· Nordmao·k, l\Iartin Anger vom VA. 
Magdeburg zum VA. Gotha und Dr. Otto Storck vom VA. 

tuttgart als Leitender Arzt. ~um VA. Luclwi9:sburg; 
Regierungsräte Franz li e c b t von der Prcußi chen Bau- und 

Finanzdirektion zum VA. Allenstein, Ludwig K ö h rin g \'Om 
GauAA. Rhein-Main zum VA. J.\Iainz, Dr. Wolfgang 
Lesehinsky vom VA. Lötzen zum VA. Hohensalza unter 
Übertragung der Leitung dieses Amts und Dr. Uriel Frei
~err Rnitz von Frent:r: vom VA. I Berlin zum VA. 
Karlsbad ; 

Regierungsamtmann Peter II ae k vom VA. Darmstadt zum 
VA. Landau i. d. Pfalz. 

I n den Ruhe tand versetzt: 
Oberregierung mediziunirat Dr. Gottlieb von Lorentz, 

OV t. K a sei; 
Regierungsrat 1ax Bod e n, VA. Leipzig; 
Regierungsamtmann Richard Bod e n d o r ff, VA. Stettin. 

Lclt c r der Geschfi llsstclle des Rclchsarbcltsblnllcs: Ministerialrat Dr. Münz, Berlin SW 11. Ver I e 11e r: Vcrlo.l!sanstnlt Ono Stollberg, 
Berlin W 0. Köli:cncr ~trolle 28129 (Fernst>recher 69 14 531. D r u c I< : Rclcbs•lruckercl. ßcrlin. - Zuschriften on die Geschäftsstelle 

des Reichsarlieitsblattes (Rcichsversorgungsblatt), Berlln SW 11, Sanrlnndstrn0e96 (Fernsprecher 11 0028; Postscbeckkonfo: Berlin 10019, 
Relehsarbeltsmlnlstcrium, Zablstellc). 
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Bewährung der Betriebsgemeinschaft • 
.. Aw Deutschland einen K,a.rtoffelacker machen, heißt 

Europa. 7Jil einem großen Totenacker machen. Der 
Morgentba.u-Plan würde nicht den Fl'ieden mit Europa, 
sondern sein Begräbnis ibedeuten.« Mit diesen Worten 
kennzeichnete das Berner :oVaterl.and« die Bedeutung 
des von dem nordamer.ikanisohen Finanzminister aus
gearbeiteten und bei der Konferenz in Quebec vor
<>elegten Planes für die •Regelung der europäischen 
NachkrJegsangelegenheitenc, der bekanntlich än dem 
Vorschlag gipfelt, Deutschland als Industriestaat voll
ständig zu vernichten. Weitere Veröffentlichungen über 
Einzelheiten des Morgenthau-Planes, teils in der ameri
ka.nischen Zeitschrift •Timcc, teils in VerlauLbarungen 
von Regierungsstellen, wie des Präsidenten des ameri.ka· 
nischen Schiffahrt.sarusschusses Admina.l Land, unter
,>treichen den brutalen VcrnichtungswHlen der Anglo
Amerikaner gegen unser Volk. Die arnerikanisch Zeit
sah.r.ift erklärt, Morgenltha.u sei davon überzeugt, daß 
Deutschland zerstört weroen müsse wi einst Kartha-go, 
und nennt seinen Plan »den bei .wc.item drastischsten 
P lan der D "'radierung D utschlands von einel' Indu trio~
macht auf die Stufe einer vJertklassigen Nation von 
Kleinbauern, der jemals in der Geschichte aufgestellt 
woroen \sei« . Nach den amerikanischen Veröffent
lichungen sehen die Bedingungen im einzelnen vor die 
Entfernung sämtlicher Industrieanlagen ruus Deutsch
land, rue vollständige Zerstörung a lle r restlichen In
dustrJellnternehmungen, die druuernde Schließung aller 
deutsoben Gruben, soweit solohe nach den Gebiets
abtretungen übetiliaupt noch vorhanden sind, die Ab
tretung aller Industriegebiete im We ten und im Osten , 
das Verbot des Wtiedera.utibarus von Eisenhabneo oder 
Foorjken, das Ve11bot jeder Handc.lsschiffa.hrt. Mit 
ei.nem nicht mehr zu übertreffenden Zynismus wird als 
let-zter Punkt der Venicht auf Reparationen verzeichnet, 
weil nämlich Deutschland ohnehin keine Möglichkeit 
haben werde, solche zu bezahlen und weil Deutschland 
anroh in Zuknmft keinerlei Verdienstmöglichkeit-en ge
geben werden sollen. 

1144 lir. 21/10 

WJr nehmen diese Ankündigungen so ernst, wie sie 
gemeint sind. Sie verraten nicht nur, wie das schweize
l'isohe Blatt meint, alttesta.mentarlsehen Haß, sondern 
auch die brutale Konsequenz, die den Verantwortlichen 
des I ricges a.ufgezwunaen i t. Wir haben nie die heueh
lern ehe Biedermannsmaske für echt gehalten, mit der 
die Engländer und Amerilmner moralische und idea
li bische Beweggründe für ihren Krieg vorgegeben 
ha~ben. Rooseveh mußte in den Krieg gehen, weil nur 
ein ries.iges Kriegsge chäft nach dem völligen F·iasko 
der New Deal-Politik die innere wirtschaftliche und 
soz.iale Rrise an den USA beschwören konnte. Wenn 
nach dem Kr.i ge diese Krise mit einer Vielmillionen-
7J3Jhl. von Arbeit losen nicht erneut <].uftreten soll, so mul) 
das Ergebnis des Krieges ein noch riesigeres Export
geschäft sein. D halb muß die Wirtscha.ftsk.ra.ft 
Deutschlands zerstört werden, damit sie ~n Europa und 
in der Welt als Wettbewe1·ber vet-schwindet. Daß, w:ie 
die englisohen Zeitungen mit Genugtuung berechnen , 
damit 30 Millionen Deutsche = Hungertode verurteilt 
s.ind, soweit sie .nicht duroh Deportation in bolsche
wjstische Sträfling lager einer anderen Form der At1S
rotlung überliefert werden, macht den Propheten angel
. ächsischer Humanität natürlich nichts aJUS. 

Das Aufgebot des Deut eben Volkssturms n.m Erinne
rung tage der Völker chlacht von Leipzig ist die 
d utsch Antwort auf die den Grenzen des Reichs nahe
gerückte Gefahr. Der Erlaß des Führers erklärt. daß 
dem un bekannten totalen Vernichtungswillen uris re•· 
jiidisch-interMtionalen Feinde der totale Ein atz aller 
cleut chcn Menschen entgegengesetzt werde . . Da.s Kriegs
ziel d r F inde la.utet: Zer chlagung unser s Reiches. 
Vernichtung des deutschen Volkes und S<'in r sozial n 
Ordnung, Ausrottung de dcut eben Men chen. 

Die Unerbittlichkeit des feindlichen Vern.ichttmgs
willens hat das deutsche Volk und insonderheit der 
deutsche Arbeiter wohl erkannt. 191 R hatte man ihn 
noch twuschen können; die Auswirkluv en aber, die das 
Diktat von Versailles und d.ie Politik der Reparationen 
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ge1·ade für dhn im Gefolge hatte, machten <ihn hell-
icht.ig .und hellhörjg. Die Haltung des deuU;chen 

Arbeiters nach 1933 ist im Aru lande ruemals recht ver
standen worden. Weshalb bekannte er sich so rasch 
rund so gläubig ZJur nationalsoz.ialistischen Revolution? 
Wje war es möglich, daß die äußerlich _so glrunzvolle 
rund mäc.ht.ig erscheinende Orga.nisation ~er Gewerk
schaften in einet· Weise ruhmlos und w1dersta.ndslos 
verschwinden konnte, wie w.ir es edebt haben? Die 
Erklärung liegt in dem totalen Versagen de_r Ge:ver~
scha.ften gegenüber der Not der Ma.ssena.rbe.IU;losJgkrut 
und in dem Vertrauen, das das nationa.lsozia.li tische 
Regime Siioh durch die Beseitigung der Arbeitslosigkeit 
verdiente. Als der neue Krieg ausbrach, als er von den 
Englän.dcrn und den Amedka.nern gegen uns vom 
Za.une gebrochen wurde, ~ vers~d der ~euU;che 
Arbeiter sofort, daß es um ihn, um semen Arbeitsplatz, 
um sein Brot gel1e, daß ein '\lnglücklic:her Ausgang des 
Kr.ieges vor allem ihn' treffen werde. Wje oft konnte 
man von deutschen Arbeiter.n während des Krieges das 
Wort hören: Krieg ist schl:imm, aber Arbeitslosigkeit 
ist noch v.iel schlimmer. Und gerade das wird von den 
Feinden jetzt ihm mit b))utals~er Offenheit al~ Fol~e d~r 
Niederlage Deutschlands geze1gt: Mas.se.narbeJts~osigkeJ.t, 
Deportation, Hungertod. Aber er brauchte rucht erst 
von dem Hasse und der Rachelust det• Feinde auf· 
geklärt zu werden - er hat es von Anfang an gewußt. 

Deshalb kann es auch nur für das A·usland eine ürber
rasohung sein, daß der deutsche A11beiter bis vum letzten 
Mann rund bis zur letzten Ft·a.u seine ganze Kraft und 
oft melu als smne Kraft für den Verteidigungskampf 
seines Volkes einsetzte, daß er jetzt, wo der Feind die 
Grenwn des Vaterlandes bedroht, nichts von Kapi
tulation !hören und wissen will, daß er aus der ge
steigerten Gefahr für das Reich .nur die Konsequenz 
zieht rum so ver,b.issener se·ine Arbeit zu tun, das Maß 
der A.nstremrungen, wo es möglich, noch vu steigern. 
\Venn heut~ der deutsche Betriebsführer vor seine 
Gefolgscl1aft trJtt, um mit ihr gemeinsam noch vor
handene Reserven in der ArbeitsgLiederung und in dem 
technischen Vor.gang des A11beitsprozesses zru mobili
sieren, dann ist es rucht anders, als wenn der Offizier 
eine Männer amspricht: kämpfen und schanzen und 

schwnzen und kämpfen, damit der Feind nicht durch
brechen k~nn. Es gHt wie an der Front: einer für a.!le 
und alle für einen. Eine echte Kameradschaft bindet 
auch in den Betrieben die Gefolgschaft mit dem Belliebs
führer 2'1Usammen. Jeder Arbeiter ist sich bewußt, daß 
er nicht für seinen Lohn arbeitet, sondern für die Er
haltung 'des Betriebes, der vugleich sein Arbeitsplatz 
und die lebendige Zelle der Volk wirtschalt ist. 

Als das Gesetz 11ur Ordnung der nationalen Arlbeit 
der die sozialen Verhältrusse der Vergangenheit beherr· 
sehenden Klassenkampfparole das Prinzip der Betrielbs
gemeinscha.ft enltgegenset-Lte, ist das in der Welt durch
wecr als eine künstliche Konstnukt.ion aufgefa.ßt worden, 
die

0
in der nauhen Luft der Wirklichkeit keinen Bestand 

hahen könne. Man wollte nicht glauben, daß arus der 
Kraft des neuen sozialen Lebens die in der Betriebs
gemeinschaft liegenden sHtliohen und naLiona.len Bin
dLilllgen sich ~ls stärker erweisen würden gegen"?.be~ d~n 
GegensälzLichkeiten, die das. Gefolgs~fU;verhaltrus _ m 
der 'l'rennun"' zwJsCiben Bes1tz- und Fuhrungsfunkt1on 
und aJb.häng.iger Arbeit natürlich IIJUch enthält .. Es hat 
siCib gezei,gt, daß es sich rmr darum handelte, die Na.t.ur 
des sozialen Venhältnis es und ·die Vernunft der durch 

die Betr.iebs"'emeinscha.ft zrusammengeschlossenen Men
schen ~u ili~em Rechte kommen zu lassen, damit die 
Gemeinschaftskräfte obsiegen konnten. 

Heute dürfen wir feststellen, daß das Pr.inzip del' 
Betriebsgemeinschaft gerade in der Kriegszeit, wo es 
nach der AuffMsung der Vertretet• des alten Prinzips 
der stärksten Belastung ausgesetzt sein mußte, seine 
Leben kra.ft siegreich bew.iesen hat. Es i t doch nicht 
so, daß die dut·ch die Kr.iegsverhält~isse bedingten Er
schwerungen der Arbeit.spflicht, ·im Arbeitseinsatz wie 
lim Lohnrecht, wie der allgemeinen Lebensführung es 
erleic.htern konnten, den Arbeitsfrieden zu behaupten 
und das Gefühl der Zusammeng-ehörigkelt im Betriebe 
2'IU stärken. Sondern trotzdem, tt·otz allen 111icht geringen 
Schw·ierigkeiten, die wlr erst in wiederkehrender 
ruhigerer Zeit ganz werden ermessen und schätzen 
können, ist die .Betriebsgeme.insaha.ft fester gegründet 
als vorher. Mit GenugtJUung düt·fen w.ir dies feststellen, 
und aus dem Vergleich mit anderen Formen der Sozial
verfassunu den uns die eigenen Erfahrungen .im ersten 
Weltkrieg~ sowohl als auch die Beobachtungen in den 
Feilndländern während -des neuen Kl'ieges dar·b.ieten, die 
weitere Feststellung treffen, daß, wäibrend diese ihre 
innereBrüchi<rkeit und das Unvermögen wa.hrer sozialer 
Befriedung <h~weisen, die deutsche Sozialordnung sich • . 
ihnen weit überlegen erweist. Erst in der Beiri.ebsge
meinscha.ft w.ird das Band zwischen W.irtschaft und & 
Sozialkörper so fest !?eknüp~t, daß die ~efoJgsc.haft im .. 
Betrlebe den Raum Whres e1genen Solucksa.ls erkennt, 
den es auah für sie zu verteidigen und 7JU behaupten 
gilt, mehr noch: außet'haJ.b dessen die eigene Existenz 
Wurzel und Boden verliert. Diese Erkenntnis läßt heute 
den deutschen Arbeiter ruoht •DUr das Leben seines 
Volkes und den Bestand des Reiches verteidigen, son· 
dern auch gan-z realistisch den Einsa.tq; für die Existenz 
des Betriebes, der ihm Arbeit und Brot gibt, als scine 
höchstpersönliche Angel'egenheit und sein eigenes ln
teresse auffassen. 

Dabei verdient besondere Beachtung, daß ~e1111de dort, 
wo früh~r klas.senJdimpferisahe Propagan~ am stärk-
sten einvusetzen pflegte, nämlich im klei;nen und mitt-
leren Betrieb, der als der Ort des geringeren W~der lan-
des oder der leichteren Anfälligkeit angesehen wurde, 
das enge und vertrauensvolle Zusammenwirken von Be
tr.iebsführer und Gefolgschaft die schön ten Früchte 
trägt, daß gerade im kleinen' und miit~et·en Betl"ieib heute 
LeistJUngspitzen erreicht werden, die oft der G~.oß
betrieh trotz günstigeren mal l"ie~len Bed!.ngunge~ ruc~,. 
ZIU er~ielen veruna.g. In der gletohen Richtung lSt di 
Beobachtung wichtig, daß die Einsatzbereitschaft de . 
Gefolgschaft 'Ziur Albwehr und Beseitigung von Terror
schäden dem kleinen !Und mittleren Betriep in der Regel 
stärker zugute kommt als dem Großbetrjeb und dem 
unpersö111liche.n Besitz. Das sind sichtbare Beweise dafür, 
daß die Gesundheit der s<n.ialen Zelle enU;cheidender ist 
als die materielle Ausstattung. Je enger das persönliche 
Vertrasuensverhältnis ist, je stärker die menschlieben Be· 
ziebungen zwischen der Führung un~ der Gefol~sch_aft 
sich a.usw.irken können, .um so besser .1st es um dte Wirt· 
scha.ftllche Leistung des BetrJebes bestellt, um so besser 
aber auch um die soz.iaJe Bindung im Betriebe. 

.Alus den Erkenntrussen 1\lnd Erfa:hr.un"'en des Krieges 
für die Sicherung der Betniebsgemeinschaft wird die 
So?.ialpolitik der Nachkr.iegszeit wichtige Folgel"Wlgen 
abzuleiten halben. 

, 
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Fritz Sauekel - zu seinem 50. Geburtstag. 
Von Dr. Friedricb Didier, Berlin. 

Gauleitet· und Reichsstallhalter Fritz 'auckel, der 
Ge!Jeralbevollmächtigte für den Arbeilseinsatz, begeht 
am 27. Oktober 1944 seinen 50. Geburtstag in des deut
schen Volkes und des Reiches schwerster Ka11npfzeit. 
Seiner· politi ·eben Aufgabe unbeirrbar treu; ist er mit 
unerschütterlicher Rausequenz zäh und in fanatischem 
Glauben seinen verantwortungsvollen Weg gegangen, 
ein stets zu höchstem .persönlichem Einsatz bereiter 
Anhänger Adolf' Hitlus, der aus der G wißheit, des 
Fiihrcrs Vedrauen zu besitzen, seine aufbauende, be· 
geistemde Kraft schöpft. 

Fritz Sauckel, 1894 in Haßfurt (Unterfranken) als 
olu1 eines Postboten geboren, wurde vom chicksal 

ein Leben harter Arbeit, aber auch die Gabe, schöpfe
risch zu gestalten und dadurch steil aufzusteigen, be· 
schert. Urgesunde Kampfnatur von Jugend auf und 
entschlossen, sich mit seinen Widersachern zu messen 
und Widersachern jeglicher Art aufs energischste zn 
trotzen, nahm er Jahr um Jahr seines Daseins, schon 

• 
früh der Gemeinschaft und dem deutschen Volke ver
schworen, beispielhaft ernst. Seine Seefahrtszeit, bi,ttere 
J ahrc· d r Kriegsgefangenschaft in Frankreich und nach 

einer Rücl<kehr im November 1919 in chweinfurt als 
Wet•kzeug chlosser exakte Handarbeit an Schraubstock 
und Drehbank bereiteten in ihm eruptiv den Durch· 
bruch zu seinem eigentlichen, ihm bestimmten Auftrag 
,·or: Kämpfer für eine weltansebauliche Idee, für das 
nationalsozialistische \Viederaufbauprogramm zu wer
den. Er verschrieb sich diesem Auftrag zutiefst .und 
gab an ihn auch seinen Seemannsberuf hin, an dem er 
noch heute mit großer Liebe hängt. 

Streifen wir kurz einige Etappen: Am 19. März 1921 
Hidt Gruppenwart Sauekel vom Deutschvölkischel) 
Schutz- und Tt·utzbund in Schweinfurt zu einer Kund· 
gebung ein, die »Die Krankheiten des deutschen Volkes 
und ihre Heilung« zum Hauptthema hat. Kommunisten 
·prengen diese Versammlung nach drei Minuten Dauer; 
manches Sitzmöbel gehl dabei in Trümmer. Vierzehn 
Tage später set:tt er mit demselben Redner die Kund
gebung durch. Als die erste Kunde von Adolf Hitler 
und seinet· Idee zu ihm dringt, schließt er sich dem 
Führer aucrenblicklich und für immer bedingungslos 
an. Unter schwierigsten Verhältnissen erarbeitet er sich 
dann die Mittel, um in Ilmenau das Ingenieurstudium 
ergreifen zu könn.en. Hier finden wir ihn bald in den 
ersten Reihen der Aktivisten der N DAP. In Stadt und 

, Dorf des Landes Thüringen wird um jeden Gefolgs-
4 • -·inann verbissen gerungen. Im November 1923 über-

quert dann Fl'itz Sauekel mit 21 getreuen SA.-Männern 
Jen Thüringer Wald, um bei dem zu erwartenden natio
nalsozialistischen Aufsland in Bayern dabei zu sein. 
Am 30. September 1927 beruft ihn der Führer zum Gau
leiter des Gaues Thürfngen der NSDAP. 

ein Gau wird, der roten Gefahr entrissen, nach 
wenigen Jahren reif für erste Bewährui:Jgspt·oben kühn 
aufbauender Maßnahmen des Führers, während die Be
wegung im übrigen Deutschland noch in oppositionel
lem Streit mit schließlich 36 Parteien ihre Kraftreserven 
speichert. Als nach 'Landsberg der Führer die Neu
gründung der Pa.rtei in Angriff nimmt, Preußen, Bayern 
l.t d andere Länder jedoch gegen ihn da.> Redeverbot 
aussprechen, festigt er in Riesenkundgebungen thürin
gi eher . tädte das Fundament der Bewegung. Thürin
gen stellt dann auch im Jahre 1930 in Dr. Frick den 
ersten nationalsozialistischen Minister überhaupt und 
am 26. August 1932, also ein halbes Jahr vor der Macht
übernahme im Reich, - unter Fritz Sauekels Vorsitz 
die erste nationalsozialistische Landesregierung. 
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Für Gauleiter Sauekel und seine Mä.nner begann 
damit in Thüringen ein Zeitabschnitt, in dem über di 
wirtschaftliche und politische Sicherung und Fortent
wicklung des Landes hinaus die Entfaltung und Ge
staltung aller geistigen und seelischen Kräfte in Rasse 
und Volkstum als höchste Zielsetzung angestrebt wurde. 
Geschaffene neue .. Werte galt es zu vertiefen und zu 
verankern, überkommenen, b1·auchbaren Formen leben
dige Impulse zu geb n. Der Gau Thüringen hat sich 
·auf diese Weise immer seinen Ruf als Bahnbt·ccher und 
Wegbereiter bewahrt. Die Rückschau auf die (;au
geschichle Thüringens - hierher gehört auch das Aus
bauprogramm Weimars, die Errichtung der Bauten des 
ersten Parteiforums am Platz Adolf Hitlers, der Um
bau des "Elefant" sowie die Gründung und der Ausbau 
der heute im Großdeutschen Reich weitverzweigten, be
deutenden Gustlofi'-Werke, deren Stiftungsführer Fritz 
Sauekel ist - ist somit bis zum heutigen Tage ein 
stolzer Leistungsbericht des Mannes, der, vom Führer 
ausersehen, die Gescliicke dieses Trutzgaues lenkt . 

Am 21. März 1942 übertrug Adolf Hitler Gauleiter 
Sauekel zusätzlich das lastenreiche Amt eines Genera I
bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz zur 
Sicherstellung, einheitlichen Ausrichtung und Mobili
sierung der für die gesamte Kriegswirtschaft, besonders 
für die Rüstung erforderlichen und noch unausgenütz
ten Arbeitskräfte, die anzuwerbenden Ausländer sowie 
die Kriegsgel:angenen mit eingerechnet. Die Regelung 
der Arbeitsbedingungen und Lohnfragen für die im 
Reich wie in den besetzten Gebieten eingesetzten Arbeits· 
kräfte gehörte ebenfalls zu seinen Vollmachten. Gau
leiter Sauekel nahm sich des deutschen wie des euro
päischen Arbeitseinsatzes mit der ihn charakterisieren
den Energie und Leidenschaft an. Die Arbeitseinsatz
verwaltung wurde vor völlig neue und umwälzende Auf· 
gaben gestellt, die den Forderungen der kriegswichtigen 
Bedarfsträger entsprechen und die sich, da sie Millionen 
deutscher Männer für die Front freisetzen, zugleich zum 
Heil~ der kämpfenden Truppe auswirkten. Die von 
ihm enichteten 42 Gauarbeitsämter, eine neue, in sich 
geschlossene, der Reichsorganisati-on der Partei anrre
paßte Fot'lll der Mittelinstanz der staatlichen Arbeit -
einsatzverwaltung, die mit dem Amt des Präsidenten 
des Gauarbeitsamtes gleicllzcitig das (!.es Reichstreuhän
ders in Personalunion vereinigte, halfen die Fiille der 
Probleme meistern. 

Die gegenwärtig .von Monat zu Monat auf dem ganzen 
Erdball immer heißer entbrennende Arbeitsschlacht gibt 
uns zu diesem 50. Gebubrtstag Fritz Sauekels das Recht 
zu der Frage: Wo steht der deutsche Arbeits
einsatz zur Zeit? Die Antwort würdigt sowohl die 
Persönlichkeit Sauekel wie sein geschichtlich einmaliges 
Werk. Wieweit durch ihn gegenüber dem Weltkrieg 
die Arbeitsreserven des gesamten Kontinents eingespannt 
werden konnten, vermag allein schon die Tatsache zu 
beweisen, daß heute im VerhlUtnis zum Kriege 1914/18 
rund das Zweieinhalbfache der Menschenmillionen 
in unserer Kriegswirtschaft tätig ist und daß diese Ver
gleichszahl trolz fortdauernder Einziehungen immer 
noch erhöht werden konnte. Selbstverständlich stellen in 
diesem Rahmen die fremdvölkischen Arbeiterheere ein 
beträchtliches Kontingent. Auf die Hereinnahme großer 
Massen männlicher ausländischer Arbeiter hat Gau
leiter Sauekel immer schon aus der Erwägung heraus 
entscheidenden Wert gelegt, als, solange genügende 
Arbeitsreserven der Gegenseite in Deutschland einsetz
bar sind, unsere Volkskraft weHgehend für andere 
wichtigste Kriegsaufgaben elastisch gehalten werden 

I 
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kann. \V r in den vergangeneo Jahren in den von uns 
ursprünglich be tzten Gebieten gewesen i t, weiß, daß 
dort dieses ungeheure Men chenres rvoir vorhanden 
war und nur höchst sinnvoll in Anspruch genonunen 
wot·den ist. Fremdarbeiter stehen heute in unserer ge
samten l riegswirlschaft unter deutscher Leitung an 
wichtigen Werkplätzen. Daß sie, entgegen der Er
wartung unserer Feinde, die in die em Zusammenhang 
aern das ~trojanische Pferd« beschwören, wie bisher 
di zipliniert und willig ihre A:rbeit tun, bezeu ~t, wie 
richtig die Arbeitseinsatzpolitik Sauekels gewesen ist, der 
seit Beginn seines Auftrags in verpflichtenden elemen
taren Grund ätzen einwa.ndfreiesle und gereeillest , 
Gewaltmittel, wie ie die Feinde anwenden, ablehnende 
Behandlung der Gastarbeiter verlangt und durchgesetzt 
hat. Er schaffte auf der anderen eile dadurch die Vor
au setzung zur Entfaltung höchsten Leistungsvermögen . 

J ederma.nn weiß. bei uns heute, wie knapp und kost
bar, nicht zuletzt durch die veränderte militärische Lage, 
die men chliche Arbeitskraft geworden ist. Der Gene
ralbevollmächtigte für den Arbeitseinatz hat daher in 
seinem umfassenden Herbstprogramm 1944 durch stän
dige Er~änzungen den neu auftauchenden inne rdeut
s c h e n Erf ordemissen Rechnung getragen. In ständiger 
enger Fühlungnahme mit dem Reichsbevollmächtigten 
für den totalen Kriegseinsatz wurden alle notwendigen 
Vorkehrungen getroffen, um auch weiterhin außer den 
Forderungen der Wehrmacht die An prüche der 
Hüstungsindustrie und der Landwirtschaft bef.-iedigen 
zu können. Der nach wie vor bis ins Letzte eingespielte, 
durch den Generalbevollmächtigten zentral gesteuerte 
Arbeitseinsatzapparat zeigt gerade in di sen Monaten 
eine auf langjährige Erfahrung gestützte Durchschlag!l

kra.ft. Prinzip aller Maßnahmen ist, durch klare )lDd 
vernünftige Entscheidungen, die alle wesentlichen Fak
toren berück ichtigen, d n bestmö .. lichen praktischen 
nnd dauernden Erfolg zu erzielen. 

Bei selbst nur flüchtiger Skizzierung des umfassenden 
Tätigkeitsbereichs des Gauleiters als Generalbevollmäch
tigter dürfen wir nicht seine weittragenden Bemühungen 
zur Wiederaufrichtung der Lohn- und Akkord
gerechtigkeit sowie seine aufrüttelnden Appelle an 
die deutsche Arbeiterschaft vergessen, die immer wieder 
Leistungssteigerung um jeden Preis und ein 
schnelleres Arbeitstempo bei rationellster Anset
zung der Kräfte fordern. Sein Mahnruf: »Laßt uns in 
den Betrieben um Minuten und Sekunden geizen! Noch 
größere Leistung auch bei durch Einziehung weiter 
sinkender deutscher Gefolgschaftsquote I :Jegliche Hor· 
tung von Arbeitskräften ist ein Verbrechen am Volke! . 
richtet sich an alle Werkschaffenden der Stirn und der 
Faust. Diesen der Mobilisierung der innerbetrieblichen 
Reserven dienenden Kampfparolen um das J,ebeo der 
Nation und um die Festigung des nationa.lsozialisti eben 
Gedankengutes des Führers ist Fritz Sauekel - das 
verdient noch vermerkt zu werden - selber in Wort 
und Schrift der beste, ewig brennende und trommelnde 
Verfechter. Und nirgends läßt er locker, bis er die 
Tiefenwirkung seiner Thesen spüren und ermessen kann. 

Fritz :mckel lebt, Tag und Nacht als rastlos vor·
wä.rtstreibender Motor tätig, seinen Mä.nnern vor. Er 
i t seinem \Vescn nach aus dem Kcmholz ge chnitzt, . 
das stärk te türme überdauert und stets aufrecht steht. 
Er gehört zu jenen aus. dem Urgrund des deutschen 
Volkes hervorgegangenen Menschen um den Führer, die 
ein arbeitsintensives hartes Leben geformt hat, die sich 
jedoch bei aller Willenskonzentration und bei chärf 
stem Urteil ein heißes Herz bewahrt haben. Seine Kraf 
wurzelt in det· Erkenntni , daß er t di Idee d.e 
Führers unserer Zeit und den kommenden Jahrhunder· 
ten Gestalt verleiht und daß das deutsche Volk darum. 
folgt es, wie bisher, dies r Führung, niemals unter
gehen wird. Männer wie Gauleiter auckel garantieren 
und verbürgen in der Endphase dieses Krieges den 
Sieg Großdeutschlands! 

Fflnf Jahre Kriegslohnpolitlk. 
Von Oberregierungsrat Dr. Knolle, Berlin. 

I 
.'\ls a.m I. · pt mbet• 1939 das deutsche Volk z.u dem d n Unternehmern, sondern a.uch unller den .\rbeilern. 

chwcren Kampf um seine Zukunft anh-eten mußte, Unter die en Erscheinun" n litt die Morol des d utschen 
noa.lt e , .im Bereiche der deutschen ozia.lpolitik dafür Volk, und vor a llem der Widerstand wille an der 
zu orn- n daß ich jene, die d ut ehe \Vid r Landskraft Front und in der Heimat. 
chwäche:1den Er eh illiUngen d Wcllk~i .. im Be- Der deut chen Lohnpolibik wurde daher mit Kniegs ... 

reiche der Lohn- und Gehaltsentwicklunrr nicht wieder- be.,.inn 1939 .als vor-nchmst Aufgabe da Ziel g setzt, . 
holte n. Nah oiner nur weni <>'e Wochen wäJuenden fiir eine unb e din g te tabilität aller Löhne 
"tabilität wa ren jn den Jahren 1914 bis 191 die Löhne und Gehälter zu sorgen und auf diese Weise mitzt 

un.d Gehälter jm Wet~lauf mit tden Pr isen a ußerordent- Wlirken, daß ich jene der'norali ierendcn Er cheinunren 
lieh tat·k ,., Liegen. In rte amt haben sich die Löbo des Wcltkri "'C nicht wi derholten. Allerdings war der 
·in die n 4 .lahr n um nicht we ni er als 230 v. IL im tart für eine olch , stabile Löhne und Gehälter an-
Durchschnli lt erhöht.. In der gleichen Zeit sind aber strebende Politik jm Herbst 1939 weit wenig r günsflig, 
mtch di Pr i.se g-anz erqeb1ich g ti ""Cn, so daß sich jm als si im August 1914 gewesen wäre. Das deutsche 
Wcltkr·,icg d.er Reallohn .d Arboi l!e1 n~cht unerheblich Volk zog 1914 in dcn· l(:unpf mit ausg crlichenen und 
ve1 chlechtet•t halte. Die Bcwe!!"llng der Löhne und gut auf ihander abg timroten Löhnen. Im JaJHe 1939 
Gehälter halle "'leichzeilli"' irn Bereiche des soz.ialen ware n jedoch Löhne und l1älte r mn ährer Höhe und lin 
L bcns so vliel Erörtenungen und Unru·hc wusgelösl, daß ih ret· Beziehung weinander schon sehr stark dumh dlie 

i von ein m sehr fühlbaren Leisllun
0 

rückaan"' be- Foln-cn der in den Jahren 1935 bi 1939 durchgefüh1·ten 
gle:iet wurd . tre iks und Ausspe rrungen, D ballen in AufrüstUJ\"' beeinß•ußt. B reits it 1938 w;tr deutlich 
den Bcll·ichen, Vedan!Z\Samun~ d Arbeit tempos waren ine Tenden~ d Ansteig ns erkennbar, eine Tc.ndenz, 

r ache und Folg dieser außerordentlichen Bewegung die sich naturgemäß noch verstiit•ken mußte, wenn in 
der Löhn und Gehälter. Zugl ·eh aber mußten all die- Auswirkw1g eines Krieges auf der einen crite die 
j rügen Volks..-enossen, die an der Front öJn·e Pfhlchten m o chliche .At·beitskraft sich verknappt, während auf 
für Volk und Vat rland erfüllten, mitan ehen, da.ß die- der anderen ite die Produkllion, rinsbcsoudere an 
je n.igen, die in der Heimat ver-bLieben waren, lediglich kri gswichtigen Gütern, a.ußerordent1ich ~unahm. Zu-
1nlcresse halten, höhere Verdien te zu erzielen und gleich aber war· auch insofern die L~te;e im Bereiche der 
Löhne rund Gehäller a;uszuhandeln, ilie 1hnen vor Be- lohng taltenden Maßnahmen ungünstiger als 1914, .als 
ginn d W l~krueges abgeschlagen worden waren. mit einer wesentlich st.li.l·kerera BeallSpruchung der 
Jüü "' crewinnler gab es in folgedes ·en nicht nur unter deutschen Wörtschaft ~m Zuge eines technischen Krieges 
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zu rechnen war. Hätte man also ebenso w,Tie im Ja.>hre 
1914 der Entwicklung d r Löhne und Gehälter freien 
Lauf gelassen, so wären die Arbeitsverdienste und eben
falls die Preise tin weilaus größerem Umfange al im 
Weltkrieg geslliegen. All die Erscheinungen, die im 
Weltkrjeg so sehr den Wlidersl.a.ndswillen des deutschen 
Volkes beeinträchü(]'t haben, wären dann ,iJn verstärkten 
Umfange w~eder aJUfgetreten und hätten wahv cheinlich 
zu einem dera.rtligen wirt chaftlicben Cha.os gefiih rl, daß 
es uns nicht möglich gewesen wäre, den Krieg clurch
lillhalten. 

Es war somit eine der allerer ten Aufgab n der 
deutschen LohnpoHLik, jm Herbst 1939 die Löhne und 
Gehälter auf dem gegebenen tand zu stabiligjeren. 
Nachdem b reits ~n , der Kniegswirtsohaftsverordnung 
vom 4. September 19391) der Grundsatz aufgestellt wor
den war, daß die Rcich treuhänder der ArbeH die Löhne 
den Kriegsverhältnissen anzupassen hatten, wuroe am 
12. Oktober 1939 Illlit den Zweiten Durchführungsbestim
mungen zur Kniegswirtschaftsverordnungt) der allge
meine Lohnstop mit Wirkung vom 16. Oktober 1939 ver
kündet. 

Nach diesen 'Vor5cht1iften dürfen die .im Betrieb gel
tenden Lohn- od r GehaUssätze nicht ohne Zustimmung 
des zustiindi en Reichstreubä.ndei'S oder ndertreu
händers der Arbcit 'geändert weroen. Auch die laufen
den Zuwendun.,.en, die neben dem Lohn od r Gehalt 
dem einzeln n GefolgschaftsmitgLied gewährt werden, 
kann der Betriebsführer nach diesem tiehtage weder 

höhen noch senken. Desgleichen ist eine Erhöhung 
es Arbeit verdienstes durch Gewä.twung einmaliger Zu

w ooungr.n verboten. Ausgenommen von diesem Stop 
S'ind nur ilie Veränderungen d r Lohn- ode1· Gehalts-
ätze, die sich zwJngend aus iner Tanifordnung, ße

h·iebsordnun"', Dien tordnuncr oder Anordnung ein 
Reichstreuhänders oder ondcrtreuhäoders det A1•beit 
ergeben. Der Lohnstop erfaßt .somit alle aus ioem 
Arbcitsverhähnis fließenden ßezü"' , glcichgülti , ob 
ich um einmali"'e od L' laufend BEY.t:Ü" , um Bezüge von 

[nländern od r Au Iändern, von Arbeitern oder Ange
stellten, von B schäftigt.en in au führender odct• leiten
der Tätigkeit handelt. 

einfach diese Lö ung des Prob! ros ~unächst auch 
e1• chien, so ~tand doch von vornherein fe t, daß .die 
Durcbfiihrun'"' d s Lohnstops nur dann ohnl! chwieria
keiten mi'b,lich s in wüooc, wenn sich dieser top nur 
auf ein t'' chränkte Zeit bezog. Je länger der Krieg 
dau rt , u.n o schwieri!!'et' \\liUOOe die Durchführung und 
um so m hr Problem harrten der Lö ung. E war somit 
keine leicht Arbeit, den Lohnstop jeweils den ver
änderten Verhältnis ·en a.nzupass n und ihn so zu vcr
r inern, daß er nicht die \Virtschaft und .ihre Entwick
'oUJl"' in o f le F ein schlug, daß er leistun..,.shem
mend und produktion mindemd wirkte. Die p ycholo
~ischen Auswirkun"' n auf den schaffenden Menschen 
durften nicht außer acht gelassen . werd n, wenn de1· 
Lohn top tat ä.chüch eine sinn- und zweckvolle Einrjch
t.ung für die Führun"' der deulschcn Sozial- und \Virt
schaftspoütik ein ollt . Vor allem galt den 
Leistung willcn d Arbeiters und Angestellten nicht zu 
mindern, sondern vielm hr den chaffend n auch trotz 
Lohnstop inen Anre·iz zu creb n, mehr und B seres zu 
Ie i len. Di Einschaltung der Reichstreuhänder der 
Arbeit bei all n Au nahm n vom Lohnstop sollle Qie 
notwendiae Elasti7.ilät jn der Durchführung clieser Maß
nahme sichern und zugleich auch verhüten, daß et.wai«c 
Ausnahm möO'lichkeiten von verantwortJuncr losen Be
td bsführcrn zur Um!rehung der Vor,schriften ausg nutzt 
wurden. · 

Betrachtet man nunmehr nach 5 Jlllhren das Ergebnis 
dieser Maßnahme, so wird man ie im großen und 

') R.lrbBI. S. I 403. 
') RAr~BI. S. I 486. 

ganzen durchaus p iwv werten müssen. Während in 
allen kriegführend n Ländern Löhne, Gehälter und 
Prei e außerordentlich stark an"'czog n habe.n und Lohn
debatten das T.a."'esuespräch sind, während in Amerika 
und England tr ikls und Aussperrungen sieb ablösen, 
sind in Deut ·chland weder Lobnerhöhun"CU Tages"'e
spräche, noch treiks od t' Aussperrunrren w n unzu
reichend r Löhne vor komm n. D r Lohnstop h:U somit 
dazu bcirretra.gen, w entliehe Arbeitsausfälle auszu
schließen und damit Rückschlä c in der deutschen 
Rüst.ung produkt.ion zu vermeiden. Tal ächlicJ1 -sind 
<~~udt die t.nndcnv rdienste dn diesen 5 Jahren um noch 
nicht einmal 15 v. II. ~m Durchschnitt gestiegen, ein 
HetraO', der d we,.,cn besondeiJS niedrig erscheint, weil 
in ihn auch die besonderen ZuscJ1läge für die sehl' 
häufige ÜbCI tundenarbeit, Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit einbezo en woooen sind. Di Ergebni 
muß um so höher veranschlagt werden, als unter wesent
lich günstigeren tartbedingungen dm Weltk11ieg di 
Verdienste in 4 Jahren um rund 230 v. H. dm Durch
schnitt angczo"en haben. 

Es soll zugegeben werden, daß dies · recht günstige 
Ergebnis nicht ohoo Einsatz von viel Verwaltungsarbeit 
und mancher Verstimmung erkauft worden i t. Es mag 
auch hier und da vot~gekommen sein, daß die Leistung 
des einzelnen chaffenden Mensch n desweren nicht voll 
ausgeschöpft worden jst, weil fälschlicherweise del' 
Lohnstop gleichzeitig als ein Verbot einer zutreffende11 
Lei tungsentlohnung gewertet worden ist. Immerhin 
wird jeder objektive Beobachter feststellen müssen, da.ß, 
wenn in wenigen Fällen die Leistungen in den Betriebe1• 
zut·ückgegangen s in sollten, wesentlich andere Gründe 
als diie des Lohnstops ausschlaggebend O'ew en ind. E.., 
wird daher eine der wesentlichsten Aufgaben der Zu
kunft bleiben, die Gründe aufzudecken ·und all das 
31uszurä.umen, was irgendwie dem Lei tungswillen de · 
einzelnen sollaffenden Men eben entge,.,en teht. Nichts 
wird un jedoch veranlassen können, den Lohnstop allae
mein aufzugeben, der in d n 5 Jahren d Kriege der 
siche1 te Garant für eine Politik stlll.bil r Löhne Preisl' 
und einer stabilen Währung und damit für eine'höch t
leistun!:!'Sfä.hige Krie"' produktion gew en .ist. 

Zu einer .i\nderwtg der Lohnpolitik besteht um su 
weniger Veranlassung, als die durch di KI•iegsverhält
nis e bedin"'te Ver orgungslage k ine Au weitun"' der 
Kruufkraft tattet. Wü1.1dc man J1öhere Löhne all"'e
mein zulass n, so würde der Arbejter oder An«estellt.e 
nur feststellen können, daß diesen höheren Löhnen keine 
zusätzlichen Waren gegenüber tehen, daß al o zumindest 
ge".enwärt.ig dieser e1·höhte Lohn nicht verwertet 
werden kann. Dieser Zusammenhang von Lohn und Ver
sorgungsJage ist a;uc.h entscheidend füt· all die Anr "'Ull

O'en, die a,ui' eine Priimiierun"' besond rer Leistub cn 
des Arbciters oder Angestellten hina.u laufen. Leistungen 
durch zu ätzliehe eldzuwen.dungen auszuzeichnen, ist 
icherlich ein naheliegender, aber untet• den "'egenwär

tigen Vet•hältnissen nur in sehr beschränktem Umfang 
zu verwirklichender Gedanke. Würde man in zu "'roßem 
Umfa.n"'e Lei tungen durch erhöhten Lohn auszuzeicb
n n trach.ten, bestände die Gefahr, daß der zu ätzHebe 
Lohn für den Empfän,.,er jeden .Anreiz verliert. Infolge
d ssen wird nur bei vm ichti~ter Au chüttung d r
artig I' Lei tung prämien eine Leistun"' steigerun"' er
r icbt werd n können. Au diesem Gedank n sind a,ucl• 
alle Leistun"' ~uJ.a.gen und alle Leistungsprämien dell 
Vorechl'iften über den Lohnstop unterworfen worden 
ilnd"diirfen nur in ein m Umfan"<l n-ewäihrt werden, der 
durcb die R ichstreuhilnder der Ar it od r durch be
sondere Vor chrjften genauestens f tgelegt worden ist. 
Dies gilt sowohl bei den Prämien für die Vetbes erungs
voi'Sohläge in 'den Betrieben al a.uch bei Prämien 
für besondere Leistun.,.en der H iwr und der sonstigen 
Gefo1gsohaft8mitglieder. 
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Wenn a.l o in der Gegenwart die Al · chiittung der
dl't.iger Prämien und 2Julagen der Beobachtung durch die 
fiit• die Lohngestaltung zustä.ndiaen teilen unterworfen 
ist, so soll das nicht bedeuten, daß man eLwa dem Ge
danken einer Leist.u.ngssteigeruno- ablehnend o-egeoüber
stebt. Vielmehr wird und muß gegenwärtig alles getan 
werden, um die Leisbungen zu steigern und be ere und 
auch mengenmlißig höhere LeisLungen zu fördern. Nur 
i.st der W "' eines Anreizes durch zusätzLiche Prämien 
oder gar durch allgemeine Lohnerhöhuno-eu mit Vorsicht 
und nach PrüfLmg aller Umstände in wenio-en und ver
hältnismäßig sehr seltenen Fällen 7Ju b chreiten. Es Iist 
daher Aufgabe der Iü·iegslohnpolitik, zu versuchen, er
höhte Leistungen a~us den Gefolgschaften der Beti·Jebe in 
anderer Weise als durch Lohnerhöhungen, denen keine 
erhöhten \Varenmeno-en g~aenübersteben wü11den, zu er
reichen. Unter dem Schlagwort »lohnordnende Maß
nahmen« sind all die Enl!schließungen zusammengefaßt, 
die in:sbesondere im Bereiche der Rüstungswirtschaft in 
den letzten Jahren getroffen wo11den sind. Durch diese 
lohnordnenden Maßnahmen erflilirt der Lohnstop die 
notwenru"e Ergänzung nach der Leistun<>sseite htin. Es 
wäre unfl,uchtbar, würde man sich während de Krjen-oo 
nur darauf b chränken, bestehende Löhne und Gehälter 
stabil 7JU halten. Es wäre ruuch nicht im Sinne einer 
HöchstleisLungen hervorbring nden Kriegswirtscl1aft, 
wenn m.an sich lediglich mit dem Lohn Lop berrnü<>t 
hätte. Vielmehr war es von vornherein notwendio- und 
.ist in den letzten Jaluen mit besonderem achdruck ver
sucht wo1Xlen, Lohn und Leistung in eine möo-lichst enge 
Keziehung zueinanderzubringen und h.ierbci die Arbeit, 
die der einzelne leistet, ~hrem Werte nach abzugelten. 
Daß eine solche eno-e Verknüpfuno- von Lohn und Lei
stung nicht einf.ach ist und sehr e.ingehend Unter
suchungen vor~ussctzt, ist erklärlich, wenn man berück
sichtßot., daß s gilt, für Millionen von Arbeitskräften 
den zulreß'enden Verdienst 7JU finden. . 

In den letzten Jahren, .insbesondere nach Kriegs beginn, 
hat zudem die Produktion in vielem derar!Jge Vet·ände
I'Utl-ZCn erfahren und ist die Technik der AJ'Ibeit o ent
wickelt worden, daß die vielfach jahrzehntealle)l im Be
trieb gelLenden Arbeits- und Akkordbedingungen unzu
treß'end:- geworden waren. E war· damit zugl ich ein 
Gebot der ~rechtigkeit überall dort, wo derartige Ver-

- iinderuno-en lin der Art llllld llfenn-e d r Produktion ein
"elreten waren, die Löhne zu überprüfen und dem Wert 
und der Menge d r Leistung anzupassen. 

Eine solche Uberpriifuna war um so mehr n-eboten, als 
manche Betriebsführer unter dem EinOuß lohnender 

ta.atsa;ufträge die otwendigkeit rotioncllsten Arbeitens 
übersa!len und nicht nur Mön-lichke.ilen techni eher und 
bclriebsorgani a.t.or.iscber Verbesserungen außer acht 
1 ießen, sondern wuch Einsatz und Entlohnun"' der Arbeits
kräfte nach veralteten Grundsätzen vornahmen. Der 
sich früher a us dem 'Wechsel von Auf chwung und 
Kl'lisc ergebende Zwa.no-, sparsam zu wirt chaften, um 
auch in Zeiten einer Depression leistw1gsfiühig zu 
sein, mußte atso durch besondere staat.licbe Maßnahmen 
ersetzt werden, sofern nicht die Produktion in einer Zeit, 
in der rallionelle \Virtsehaft zwingendes Gebot ist in
fol!:re unzweckmäßigen Einsatzes der' Arbeitskräft~ im 
Betr.ieb, ·Bildun"' von Leistungsreserven und überholler 
Entlohnungsmethoden hinter dem zurückbleiben sollte, 
was angestrebt und an sich auch möglich sein müßte. 
Nicht nur Maßnahmen der »Entstörung«, der »Entwick
lung« und der •Organisation« im Betdeb waren also zu 
empfehlen, sondern zugl_eich auch eine Neuordnung der 
Löhne mit" dem Ziele einer Leis~un"'ssteigerun"' und einer 
gerechten Bewertun<r der Arbeit .geboten. 

Die lohnordnenden · Maßnahmen der letzten Jahre 
gehen daher darwuf a;u , nicht mehr den Arbeiter als 
solchen entspi~Ccbend irgendwelchen Zeugnissen oder 
Qualifikation n zu entlobnen sondern vtielmehr den Wert 

der von ihm gelei tetcn Arb it für di Höhe des Lohnes 
nilscheiden zu lassen. Die Umstellung auf ine Bcwer

tunn- der Arbeit und nicht d Arbcile rs ist ein der 
wichtigsten Maßnahmen der letzten Jahre. Auf diooe 
Weise konnte in all den Betri!:~ben, in denen diese Um
stellun..,. bereits durchgeführt worden i t, erreicht wer
den, daß der Arbeiter eine möglich t hochwertirre Arbeit 
zu übernehmen wünschte, und daß auf diese Weüse 
ger.ade für qualifizierte Arbeiten neue Arbeitsraserven 
er-schlossen wurden. Dje Aufgliederung der Arbeit nach 
8 Lohngruppen und die Eingliederun"' allet· Arbeitsvor
gänge m diese Gruppen der deutschen Rü tungsindustrie 
Iist das typischste Beispiel für diese der Lei tungssteige
rung dienenden Maßnahmen. 

Während so der Wert der Arbeit zutrefl'ender als 
bisher gern en wurde, alt es 'ml"'leich a;uch die Menge 
der Arbeit besser als bisher abZiwschlitzen. Es hatte sich 
vielfach herausgebildet, daß der Arbeiter noch mit den
selben Akkordzeiten rechnen konnte, die vor Jahren 
unter wesentlich anderen technischen und onstrigen Vor
aussetzungen :im Betrieb festgel eert waren. Es er<Tab sich 
EJ!ULS diesen veralteten Akkordzeiten vielfach eine unge
rechte Bevorzugung des Akk01rlarbeiter geg nüber dem 
hoc.hwei·Lige Arbeit leistenden Zeitlöhner. chon aus 
Gründen der Gerechtigkeit mußte Aufn-abe der Lohn
poLitik sein, hier eine ~utreffende Relation wieder herJJtl· • 
stellen und die im Akkord vorgeg benen ZeiLen den tat
sü.ch1ichen VePhältnissen anzupassen. Zttgleich aber 
konnten überall dor-t, wo eine solche Beri hligung d 1· 

Akkordzeiten dut·chgefübt·t worden ist, nicht l!ncrhel" 
liehe Leistugnsreserven freio-elegt werd n. rf 

Daß die Uberpriifunn- von vielen Milli n('n von 
Akkorden in einer Zoit, in der bereits alle bis zUll) 
iiußer ten angespannt sind; nicht von heute auf morgen 

• geschehen kann, ist klar. Daß a;ber ine solche Oro
nung der Löhne in den Betrieben möglich t schnell und 
mön-lichst durchgreifend g chehen muß, .ist ebeu o not
wendig wie schwierig. Es bedarf hiel'füJ• sehr !:,"ll ler 
Kenntnisse und cines .ausgezeichneten und eingearbei
teten ~abes von F•achkräfLen, die eine del"artirte Uber
prüfun o- und euordnung vorn hmen können. Die Frei
selzuna der Leistungsreserven, die uns unter Urnsllinden 
eine erhebliche Entlas~ung im Bereiche d Arbeitscin
satze_s bringen kann, i. t jedoch cin so wichtig · und 
wesentliches Ziel in der Gegenwa1-t, daß wir nichts ·un
versucht lassen di.irfen, um dieses Ziel durr11 eine o- -

rechte und zutreffende Ordnun..,. der Löhne - 1Htch dem 
\Vert und der Menge der geleisteten Arbe.it zu erreichen. 
2\llerdino-s verbieten insbesondere in de1· Riistungswh-t- • 
schaftdie vorlierrenden Verhältnisse überbetriebliche An
ordnungen dieser Art. Hier ~st lediglich der Weg tf.i.ng- I• 
bar, von Belrieb zu Betrieb diese Ordnun"" herzust.eller. d 

und hierbei die nouen Löhne und die n . uen Akkord
bedinguno-eu so zu setzen, daß wod 1' eine Er chiitter,ung 
des ,.,.egenwärtigen Lohnsbandes zu erwarten ist nocl1, 
der notwcndi"'e Leis!Juno-sa.nreiz auch unter den be
schränkten Verhältniossen der gegcnwärLigen W:trenver
sorgung verlorengehL Die lohnondnenden Maßn{thmen 
in den Betrieben der Rüstungsindustrie werden daher 
nur unter Einsatz aller beteiLicrten teilen und nur nach 
Prüfung allet• Vorau setzunrrcn und Bed.iJllcrungen in vor
sichtigster, aber trotzdem ehr naohdt·iickJicher Art 
durcho-eführt. 

Wä.lu'end somit in der deuloschen Rüstun.gSW'h-llscbafl
und vorruussichüich in der kommenden Zeit ruueh in 

inigen anderen krie,.,swichtigen und kriegsentscheiden
den Wirtschaftszweigen b triebLiehe Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Lohno-erechtiakeit eingeleitet wor
den s.ind und eingeleitet wel'den, ist es in der Bauwirt
sohaft möglich gewesen, durch Fesl!setzung überbetrieb
Licher Leistungswerte eine eno-e Verkniipfuno- von Lohn 
und Leistun"' siehel'21UStellen. Gerade dn der Ba;uwirt
schaft hatte sich in den Jetzten Jahren eine solche 
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Reform als notwendig erwiesen, da bei dem Einsalz 
vieler berufsfremder Kräfte auf andere Wcisc der ge
~teneLeisLungsa.nreiz nicht icher teilt werden konnte. 
Im Baugewerbe sind in einer Reih vo.n Tarifordnun"'en 
überbetriebliche Zeiten für die einzelnen Arbeitsvorgii.J "'e 
festgelegt worden, nach denen die Höhe des Lat.sächlich 
vom einzelnen Arbeiter zu erreichenden Verdienstes be
messen wiro. Daß die Einführung auch dii!ser Lei
stung5entlohnung im Baugewerbe nicht ohne chw.ierig
keiten vonstatten ging und daß ruuch hier eine gewdsse 
Anlaufzeit zu überwinden war, ist nahelic"'end, wenn 

· IIIAn berücksichtigt, wie einschneidend unter Umständen 
eine solche eno-e Verknüpfung von Leistung und Lohn 
a.uf die Verdienste des einzelnen Bauarbeiters wirkt. 

Die Lohnpolitik .in den 5 Krieg ja.hren hatte somit 
weniger sozialpolitische, als vielmehr wjrtscha.ft.s- und 
produklion politische Ziele. :M:an mag das als reiner 

ozia.lpol.itiker v.ielle.icht bedauern. Doch ist es jn diesem 
Au"enblick wichtiger, daß wir durch zweckentspre
chende, die ta.bilität von Währung und \Virtschafl 
sichernde und die Leistung der deutschen RüsLung5wirt
schaft erhöhende Maßnahmen den Krie<> gewännen, als 
bercits jetzt die vom Nationalsozialismus er trebte soziale 
Gerechtigkeit .in allem erreichen zu wollen. Es wird 
eine der vornehmsten Aufgaben nach si <>reicher Beendi
gung dieses Kri ~ sein, eine gerechte und soziale Ord
nung der AI"beitsverdienste im inne des Nationalsozia
lismus durchzus tzen. Eine solche " rechte und soziale 
Ordnung wird eine wesentliche Verfcinerun"' in der 
Gliederung und Wertunrr der Arbeit und in dem Auf
bau der Löhne bringen müssen, als wir sie gegenwä1·tig 
noch besitzen. Nicht allein Gründe der all"'emei.oen 
Wirtschafts- und Produktionspolitik, sondern auch 
Gründe einer möglichst einfachen •und Verwaltungsarbeit 
vermeidenden G taltung der Löhne und Gehälter zwingt 
uns jetzt, von manchem, was sozirl.l wünschen wert wäre, 
Abstand zu nehmen. In den letzten Jahren i t es O".a.r 
notwendig geworden, die Arbeit für den Erlaß von 
Tarifordnwv•en, ·al für die F tsetzung ein2s oual 
vertretbaren Mindestlohne , hinter Arbeiten zurückzu
stellen, die im Intere e der Krie<>führun"' wichtiger und 
notwendiger waren. Konnten noch zu Anfan"' d Krie
ges in einer Reihe von Fiillen die Löhne und Gehälter 
durch neue Tarifordnungen nacl1 untenhin begrenzt wer
den und konnte auf' di e \V eise dem Arbeiter die Sicher
heit ei.n s sozialen Mind tlohne gegeben wet·den, so 
mußte auf Fortführun<> dieser Arbeiten verzichtet wer
den, je län" r dieser Kri g dauerte und je mehr alle 
Kräfte aus chließlich auf die Ziele der Kricgswlirt-
chaftspolitik au gerichtet werden mußten. Gleichzeitig 

aber sind eine Reihe von Maßna;hmen ein"eleitet wor
den, die sowohl den Betrieben Arbeit in der Abrech
nung und Berechnung der Löhne und Gehälter el"Sparen, 

als auch der Verwaltung die Beobachtung der Lohnent
wicklung erleichtern sollen. Die erst in jüngster Z it 
erlassenen zwei Anordnungen zur Vereinfachung der 
Lohnberechnung sind ein Beispiel, ;in welcher Weis • 
man gleichzeitig auch irn Bereiche der Lohnbiiros Arbeit 
einzusparen und Arbeitskräfte freizusetzen sucht. 

Daß die deut ehe Kriegslohnpolitik sich nicht nur asuf 
eine Ordnung und auf eine Iabilität d r Löhne und 
Gehlilter im Reich beschränken konnte, el'oibt sich ohnt' 
weiteres, wenn man berücksichtigt, daß in dje deutsch(' 
Kniegsw.irtschaft auch der gesamte von uns besetz 
europäische \VJrtschaft.sraum einbezogen werden mußte. 
Die Lohngestaltung der ausländischen Arbeiter in 
Deutschland und di Lohngest.alt.un"' der deutschen 
Arbeiter in den besetzten Gebieten waren gleichfall 
Aufgaben, dlle die für die Lohngestaltung zustä. ·~j.gen 

tellen in den letzten 5 Krieg jahren lös n mußten:.JAuoh 
c1icse Aufgaben wurden in dem inne gelö t, daß gjch 
einerseits keine Erschütterunrren d s deut eben Lohn· 
·tandes da.raJUs enraben, andererseits aber alles vermi · 

den wurde, was etwa. einen begründeten Lei tmngsrück
ga.ng der hier eing etzten ausländischen Arbeitskräfte 
oder aber eine berecMigt.e Unzufriedenheit der im Aus
land eingesetzten deutschen Arbeitskräfte zur Folge 
haben konnte. 

Nach den gleichen Grundsätzen mußte die deutsche 
Lohnpolitik auch die Probleme beurteilen, die ihr durch 
den verstärkten Einsatz der Frau in der Wirtscha.ft 
~estellt wurden. Auch hier galt , den Grundgedanken 
der ta.bi1ität allen sonstigen Uberlegungen voranzu
stellen und durch Festhalten a.n bereits bestehenden 
Relationen den Lohnstop auch im Bereiche der Frauen
entlohnun"' zur Geltung zu bringen. 

Dank der unermüdlichen Arbeit aller für die Lohn
rrestaltung zuständ.i".en Stellen ist omit W! Gegensatz 
zum Weltkrieg und unter we entlieh cbwereren Bedin
gungen als ~n der Zeitspanne 1914-191 gelunaen, den 
bei Ausbruch d Krieges bestehenden Lohn taod zu 
ha.lten und damit der deutschen Krieg wirtschaft in· 
sichere Grundlage für die notwendi9e und sehr umfang
reiche Rüstungsproduktwn zu get>en. Zugleich aber 
konnten Störungen des Arbeitsfrieden und nennens
werte Leistun"'srückgänge vermieden und ogar umfas
sende Aktionen zu einer Lei tung teigerung in Angriff 
genommen werden. Die LohnpoLitik der 5 Kriegsjah1 • 
hat somit die ihr gestellten Aufrrab n rfüllt. ie hat 
den sozialen Frieden im Reich wahren, die tabilitiit 
aller wirt chaftl ichen Bedingungen ich 1·n helfen und 
gleichzeitig dazu beigetragen, durch eine Aufrechterllal
lun und tei.,.eruno der Leistungen des einzelnen die 
Vorau etzun"'en für inc alle Erfo1'derni se erfüllende 
Riislungsprodukt.ion zu cha.ffcn. 

Das Arbeitsrecht der Hausgehilf'en. 
Von Dr. Dorotbea Karsten, Berlin. 

Gegenwärtig werden von den Präsidenten der Gau
arbeitsämter und Reichstreuhändern der Arbeit .in ihren 
Amtlichen Mitteilungen Riebtlinden für die Re re
Jung ller Arbedsverhältnisse der in Haus
halten Beschäftigten und Anordnungen üLe1· 
die Lohnzahlung veröffentlicht, die diic Arbeitsbe
dingungen für die Ilau.sgehilfen eingehend und in• 
wesentlichen reichseinheitlich regeln 1). Der Erlaß eines 
Haus<>'ehilfengesetz s für das Großd rutsche Reich (bis
her ~bt es nur das im Jahr 1920 erlassene Hausoochilfen
geset-z im früheren Ostel,'reich) muß Friedenszeiten ~01'-

') 1111 RDek•icht aul die kriev•bedingten Umslinde wird daraul venlcbtcl, den 
oahe .. wartlldl lbereinstimm<nden Te11 der Ridltlinien aller Reldlllrcublnder der 
Arbeit aoc:k IlD Relcllsarbeltsblall •• veröllentlichen. Die VeröllenUithung in den 
Allll. lllttellungen wird aber jeweils IlD RArhBI. Teil IV bekanntgegeben werden. 

behalten bleiben. Durch die jetzi"' Regelung, die sich 
auf das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit 
(AOG.) und auf' die Lohn<>estaltungsverordnung sowie 
die Kriegswirtschaftsverordnung stützt, und die auf ört
lichen Versuchen und Erfahrungen aufbaut, wird aber 
bereits ein in den wesentlichen Grundzüaen einheitlichet· 
R chtszustand geschaffen, der zweifellos weitgehend als 
Gvundlage für eine künftige gesetzliche Reg Jung
dienen wird. 

Zum Verständnis dieser teils grundsätzLichen, t.cils 
kriegsbedingten Regelung, die in den folgenden Aus
führungen dargelegt werden soll, er chcint zunächst 
eiri Rückblick auf die bisherige Entwicklung auf dit>s m 
Gebiet zweckmäßig. 
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I. Geseblebtllcber tJberbUek. 

8lis zum Jahre 1918 regelte sich das hauswirtschaft
liehe Arbeitsverhältnis in Deutschland im wesentlichen 
nach den landesrechtliehen Gesindeordnungen. Diese 
t·cichlen in ihren Anfängen bis in das Mittelalter zurück 
und waren zum Teil noch durch die Ilausgewa.lt und 
das Zuchtrecht des Djenstherrn sowie durch polizeiliche 
Schutz- und Zwangsvorschriften gekennzeichnet 2). Nach
dem die Gesindeordnungen durch Verkündung des Rates 
der Volksbeauflraaten vom 12. November 1918 aufge
hoben waren, das angestrebte einheitliche Ilausgehllfen
recht in Form eines allgemeinen Ilausgehilfengesetzes 
trolz mehrfachet· Überarbeitungen aber nicht über das 
.:::.tadium des Entwurfs hinauskam, fehlte in Deutschland 
die g~tzüche Grundlage für eine einheilLiehe Gestal
tungu.tJes hauswirtschaftlieben Avbeitsverhältnisse.s. Es 
blieb nur die Möglichkeit, einzelne Arbeitsbedinguncren 
im Wege des Abschlusses von Tarifverträgen zu regeln. 
Wenn auch einzelne Lohntarife zustandekamen, z. B . .in 
Bayern, so konnten sie doch wegen der besonderen 
Eigenart des hauswirtschaftliehen Arbeitsverhältnisses 
und der mangelnden Organisation der in Frarre kom
menden ,. Vertragsparteienc keilllerlei wirkliche Bedeu
tung gewinnen. 

Die im Jahre 1934 als soziale Behörde »zur Erhaltrun<> 
des Arbeitsfrieden.sc eingesetzten Reichstreuhänder der 
Arbeit hatten durch das Gesetz zur Ordnuna der natio
nalen Arbeit (AOG.) . zwar die Möglichkeit, Tariford
nungen zum Schutz der Gefolgschaftsmitglieder in Be
trieben zu erldSSen; auf das hauswirtschaftliche Arbeils
verthältn.is ließ sich !tiese Bestimmun"' jedoch nicht an
wenden, da der Haushalt kein Betrieb und die Haus
gehilfin kein Gefolgschaftsmitglied im inne d,es AOG. 
ist. Da aber die Auswirkungen d r Arb it.slosigkeit auch 
für Hausgehilfen einen sozialen chutz allmählich un
bedingt erforderlich machten, erließen die Reichstreu
händer der Arbeit in den Jahren 1934 und 1935 auf 
Grund des AOG. jeweils für li.ht• Wirtschaftsgebiet 
Richtlinien für den Inhalt von Arbeitsver
t r ä.ge n zwischen Haushaltungsvorstand und Hau -
gehilfen. Diese Richtlinien enthielten neben den auch 
für das hausw,irtschaftliche Arbeitsverhältni gülhigen 
Restrimmungen des BGB. über den Dienstvertrag 
Vorschriften für die Ausgestaltung d r gesetzlich 
nicht geregelten wichnigsten Arbeitsb dingungen im 
Haushalt, wie Arbeits- und Freizeit, Nachtruhe, Urlaub, 
Entgelt usw. Diese Vorschriften, die innerhalb des ört
lichen Geltung bereiches der Richtlinien rechtsverbind
lich waren, soweit sie der allgern inen Verkehrs ilte (Ge
wohnheit recht) entsprachen, brachten zum Ausdruck, 
wa.S den HaJU ehilfen orlsüblicherwei c rnind stens an 
sozialem chutz zu gewährleisten war. Je nach den 
örLlichen Gepflogenheiten wich n sie nicht unerheblich 
voneinander ab. 

Eine Überarbeilunrr der Richtlinien im Jahre 1937 
nach ein m vom Rcichsarbeitsministcr herwusgegebenen 
Muster, das die in der Zwi chenzeit gemachten Erfah
rungen verwet·lcte, führte zu einer größeren Einheitlich
keit in den Fragen der Arbeitszeit, der Freizeit und de 
Entgeltes im KrankheitsfalL 

Daß die llichtlinien u . .a. auch d n Vergleichsver
handlungen der DAF. bei Hausaehilfenstreilicrkeiten zu
grunde gelegt wurden, tr·ug w ntlich dazu bei, die 
nunmehr für das Arbeitsvet·hällnis der Hausgehilfen in 
den jew iliaen \Virtschaftsgeb ieten maßgebenden Grund
sätze wcilen Kreisen bekanntzumacJ1en. Gute :Dienste in 
dieser Hinsicht leistete später auch diie aemeinsam von 
der DAF. im Einvernehmen mit dem Deut eh n Frauen
werk und der R ichsjugendführung herausgegebene 
"Arbeitsvereinbaru.na für Hausfrauen und llausgehil-

I) Val lausen •Gelt.mdcs und werdendes Raugebil!enrodlt•. Amtlldle MIUei
lungea des Treubhders der Arb<liL für du Wlrtadllltqpblet Bayera !Ir. 20/1935. 

fen«, in Vertr.a.., muster, dessen croänzcnder Text die 
G1•undgedanken der Richtlinien sowie Elinzelbestimmun· 
aen (Urlaub, Freizeit; Kündigung) in volkstümlich •· 
Formulierung enthält. Die Formular ist nach mehr
facher Überarbeitung auch jet-zt noch in Gebrauch und 
wird u. a. :weh von den Vermittlungsstellen der Arbeit-s
ämter ru !Tegeben. 

Während düe Richtlinien zur Lohnfrage zunächst rw1 
allgemedne Vor chriften (z. B. »entsprechend Kennt
nissen« od r »<>rtsübliche Sätze«), aber keine Angaben 
über die Lohnhöhe enthielten, tauchte anlii.ßlich ihrer 
Oberprüfung auch die Frage nach der lleuusgabc von 
fes ten Lohnsätzen auf. Zum Teil geschah dies no II 
unter dem Gesichtspunkte des soz.ilalen Schutres, d. h. nun 
zu vcrliüten, daß Löhne unter einer Mindest.grenze gem.hl1 
würden; daneben wurde 01ber vereinzelt berei~ darauf ' 
hingewiesen, daß Lohnsätze deshalb empfehlenswert er
schienen, um das dmmer spürbarer werdende Abwerben 
der Hausgehilfen durch Locklöhne zu unterbinden. In· 
zwischen hatte sich nämlich auch auf dem Hausgehilfen
sektor die Arbeitseinsatzlage grundlegend geändert. 
Während bis etwa zum Jahre 1935 von den Arbeits· 
ii.mtern gemeinsam mit den Dienststellen der Partei noch 
Werbemaßnahmen bei den Hausfrauen durchgeführt 
wevden mußten, um diese zu veranlassen, Jugendliobe 
als Hausgehilfen aufzunehmen, setzte infolge der wirf· 
schaftliehen und sozialen Maßnahmen der na.tiooalsoliia
listischen Führwlg eine so starke Nachfrwge auch nach 
Hausgeh ilfen ein, daß den za.hlungsfähi"'en Ha.usha.lten 
jedes Miittelrecht war, um nur eine Hausgehilfin, gleic.h
..,ültdg welchen Alters und zu welchem Lohn, zu el'hallen. 

Gegen e ine Festlegung von Hwusgehilfenlöhnen b -
standen zunächst mit Rücksicht '3/llf die örtlichen Ver
schiedenheiten und die Eigenart des hauswirtschaft
liehen Arbeitsvemältnisses große Bedenken. Im Ver-
lauf der Jahre 1940 und 1941 nahmen jedoch einzeln~ 
Reich treuhänder der Arbeit versuchsweise mit Billigunp. 
des Reichsarbeitsministers Lohnsätze ~n ühre Richtlinien 
auf. Diese Löhne boten untereinander noch keinen Ver
aleichsmaßslu.b, da die Einleiluna dn einzelne Gruppen 
von lla.usgehilfen (z. B. Anfängerinncn, perfekte Hau -
..,.eltilfinnen usw.) völlig voneinander abwich. Sie en1-
spracben im wesentlichen den ortsüblicJ1en Sätzen, di 
bei der gewerblichen tellenvermittlun"', den Arbeits
nachweisen und später den Arbeitsämtern Grundlag 
für di~ Vermittlung bildeten und waren insoweit nacli 
oben bindend, als der ab 16. Oktober 1939 gesetzlich 
vorne chriebene allgeme ine Lohn top a,uch eine Erhöhung • 
d r Hausgehilfenlöhne übet• den an diesem tichtaoo ort · 
oder haushall üblkbcn atz hinau grundsätzlich ver-
bot. Dieser »Lolmstop • galt zwat· o-a.nz allgemein, al o 
auch dort, wo die ortsüblichen Löhne nicht .ausdrü ·klioh 
in Richtlinien genannt waren. Die B kanntaä.be in den 
Richtlihien hatte aber den ein n Vorzug, daß den vey:. 
traaschließenden Pa1·teien zumindest gewisse Anha]k<;.. 
punkte für die lim allgerneinen ?.ulässdgerwci e gezahlt-en 
Löhne gegeben \Wl.rco. 

Die Zurückhal t;ung, die sich .die maßa benden teilen. 
insbesondere das Reichsarbeitsministerium elber, in der 
Frage der Bekannto-abe oder Fest elzunn- von Löhnen 
fül' Hausgehilfen von Anfang a.n auferlecrt h'll.lten, wurde 
besonders deutlich, als in Verfolg der V r chii.l"fung der 
Einsatzlage auf dem Ilaus..,ehilfen ektor die Diskus· 
s.ion über die Lohnfrage - jetzt aber eindeutig in der 
Richtung der Fests lzuna von Höchstlöhnen - erneut 
und vel'Stärkt entbrannte. Es war den verantwortl·ichen 
Stellen klar, daß die schweren Miß tände, die sich liU· 

nel1mcnd beim Arbeit.sein atz det· Hausrrehilfinnen er
gaben, und die zu phantasti eben Lohnangeboten führ
te n, nicht in dem von Laien immer w.i der erhoffte11 
Au maß durch lohnpoliLische Maßnahmen beseitigt wer
d n konnten. Es wurde deshalb zunächst der Erfolg 

• 
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de1' Maßnahmen auf dem Gebiet des AI-beitseinsa.t:res, 
die eine innvolle LenkJung auch der hauswirtschaftliehen 
Arbeitskräfte .anbahnt n, abgewartet 3). 

Zwar konnte d m hemmung losen Abwerben allmäh
lich durch die ve1-schärften Einsa.tzbestimmun"en Ein
hah geboten we1uen; -da aber die Disziplin beim Ange
bot und ForderJl von Löhnen weiterhin zu wünschen 
übrig ließ, mußten die erwähnt n Bedenken gegen eine 
amtliche Lohnfestsetzung zu,.,.unsten einer strafferen 
lohnpolitischen Ordnung zurü kaestellt werden. Ver
suche, an die Einsiebt der Hau frauen und der Haus
"'ehilfinnen zu appellieren, sowje vereinzelte Ordnuna ·
strafen der Reichstl-eubänder der Arbeit wegen Ver
stoßes gegen den allgemeinen Lohnstop hallen sich als 
n.icbt a.usreichend erwiesen, um di erforderliche Zu
rückhalbung bei den privaten Lohnabmachungen zu ge
wii.hrleisten. In einem Erlaß vom 20. November 1940 
stellte der Reichsarbeitsminister daher den Reichstreu
händern der Arbe.it anheim, dort, wo dies zur Behebun"' 
von Mißständen bei der Entlohnung der Hausaehilfcn 
unbedingt erforderlich erschien, Höchstlohnanordnungen 
auf Grund der Lohngestaltunasverordnung zu erlassen. 
Diese bezirkliehen Höch tlohnre".elun.,.en sollten sich 
aber zunächst nur auf die Orte, in denen ein Ein"'rcifen 
unerläßlich erschien, und auf die Gruppen von baus
wirtschaftLichen KräfLen, bei denen d.ie 1\f.ißstände ganz 
besonders kraß zutage rretreten waren (z. B. ju"end
liche Hausgehllfen, Pflichtjahrmädchen und Anfänge
rinnen) beschränken; sie so1lten eine Verpfl.ichtw1g zu1· 
Anzeige bereits gezahlter höherer Löhne enthalten und 
durch besondere Strafandrohungen die Aufmerksamkeit 
a.uf das Verbot der UbertreLung der Anordnung lenken. 

Da. .sicl1 im weiteren Verlauf e.ine größere Einheit
lichkeit in den wesentlichen Punkten der be~irklichen 
Regelun en als unerläßlich erwies, ordnete der Reichs
a.rbeitsminister in weiteren Erlassen im Jahre 1941 an, 
daß die Höch tlohnanordnungen, .die ihm in jedem Fall ' 

' vor der Veröffentlichung zur Genehmigung vorzule!!en 
waren, nach einem von ihm herausgegebenen einheit
lichen Muster abgefaßt würoen. 

Die Höchstlohnanoronungen en.Lhielten b iel'Dach zu
nächst einen Vor pruch, der eine kurze Erlä!uterung zwn 
Sinn und Inhalt der Anordnun"' gab, die Abgr nzung 
des Gelluna bereichs und sodann die Lohnsätze für die 

inzelnen Gruppen von Hau gehilfen. Die wesentlicll
stcn weiteren Bestimmunrr n recrclten die achbezüge 
und ihre Abgelt.ung währ nd d Urktubs, die Mö".lich
keit einer Lohnerhöhung im Einzelfall, sowi die Lohn
zahlun"' bei Abschluß ein n uen Arbeitsverhältni s , 
Treuezulagen und Zulagen b i zu ·ä.tr.dicher Arbeit in 
einem Gewerbebetrieb, N benleist.ungen und G chenke. 
Die Lohnsätze wurden für jed Wirtschaftsaebiet je 
nach d sen Bedürfnissen o-esondert, und zwar mit 
wenigen Ausn~hmen als Brutto löhne feslge elzt. ie 
stellten die Löhne dar, die äuß rstenfall für ein· 
Höch tleistung gezahlt wcl'd n durften. 

Mit Ausnlllhme der Reichstreullilnd r der Arbeit fü1· 
• die. Wirt chaft gebiete Ni d r achS(~ n und Nm>dma1·k 

die eine Höch tlohnanordnung 11unii.chst nur für Br m n 
und für Harnburg rla s n hatten, erließen di übrig ·n 
Reichstreuhändct· der Arbe.it., die derartige Maßnalunen 
für nöt.ig hielten, die Anordnun~ sofort für ihr ,.. am
tes Wirt.schaftsgebiet. In zwei Wirtschaftsgcb.ieten wru·
den Höchstlohnanordnun.,.en nur für Putzfrauen in Pri
vathaushalt n und in Betri ben der privaten Wirt chaft 
erlassen. 

Für die Regelun" d ' hllluswirtsohaftlichen Arbeit · 
venhältnisscs ergab sich nunmehr folgendes Bild: 

Ru eh tl in i en, die die ;tllrremeinen Arbeitsbedingun· 
gen regelten, bcstaqdcn in allen Ueichstreu-

') Vtl. hierou Mohrmann •Der Arbelta•inul1. ln der Haaawlrlad!alt•, RArbOI. 
1948 S. V 465. 

händerbezirk n (mit Au nahme der Alpen- und 
Donaureichscraue, in den n das ÖSterreichische Hau~· 
..,.ehilfen,..esetz von 1 V20 gilt) ; 

einirre Reichstreuhänder de1· Arbeit hatten diese Ricllt 
linien durch R ich tl ö h n e ergänzt; 

mehrere Re.ichstr uhänder der Arbeit hatten neben deu 
Richtlinien 1I öc hs tlo b n a.uo r d nun gen erlassen: 

andere Reichstreuhänder der Arbeit hatten von je d ' r 
Lohnregelun,.,. abgesehen. 

Dieses Durcheinander im Arbeitsrecht de1· Hau ·
gehilfen mußte sich mit zunehm nder Verschärfung der 
Einsatzlage .in der Proxis ungün Lig auswirken. Bei 
den Nächstbeteiligten, den Hau frauen und den Haus
gehilfen, bestand weitgehend Unklarheit über die Rechts
verhältniss , die .sehr sLark ausgenutzt wurde und ins
besondere bei einem Wechsel von einem Bezirk in den 
anderen zutage trat. Aber auch für die Dienststellen 
der Arbeitsämter, der DAF. usw. war es fast unmög
lich, einen klaren Überblick über das geltende Recht 
sowie über Inhalt und Bedeutung der e.inzelnen Rege
lungen, z. B. Abgrenzung von Richt- und Höchstlöhnen. 
zu gewinn n. 

Während somit die Entwickluncr immer meh1• zur Ver
einheitlichung der geltenden BesLimmunaen drängte, 
g.ingen die Meinungen der maßgebenden Stellen, .in be· 
sondere auch der Reichstreuhänder der Arbeit selber. 
iiber den Wert und den Erfolg der bisherüren und diC' 
zweckmäßiß'Ste Gest.altung der künftigen Recrelung aJU -

auseinander. In engem Zusammenwirken mit den 
Reichs- und Gaudienststellen der poLitischen Organisa· 
tionen, den Reichstreubändern der Arbeit, den damaligen 
Landesarbeit.sämtern und son tigen Sachverständigen 
überprüfte der Gener.a.lbevollmäcbt.igte für den Arbeits-

in.satz (GBA.) den ganzen Fragenkomplex - Lohn
foo.ge und Arbeitsverhältnis im all".emeinen - unter Be
l'Ück ichLi!!Ung der inzwischen erweiterten Arbeitsein-
atzbestimmungen e~ngehend. Di gründlic.ben Vor

arbeiten, bei denen das Für und Wider mörrlicher Reg 
lunrrcn sot""fälti..., geneinander_ abgewo.,.en wurden. 
führten 1m den ein"'ancrs erwähnten bezirkliehen An
ordn.ungen und Richtlinien der Reichstreuhänder deo· 
Arbeit, deren wesentliche Bestimmungen im folgenden. 
kurz dameleO't und crläulet•t weroen ollen. 

Wenn sich hi rbei auch noch nicht um ei n zu-
sammenhängend G elzgebuogswerk handelt ~Und di 
»Richtl.in~en für d 1ie Regelung der ArbeHs
verbü.ltnis e der in Haushalten Beschäftig
ten" UJ~d die "Anordnung über die Lohnzah
lung sowie Veröffentlichung der ort üb
lichen Löhne für im Haush.;dt Bescl~äftigte« 
auf ver chierlenen Rechtsqu llc n bemhen, so stehen 
doch Richtljruien und Anordnun"' nach der jetzt crfo]a. 
ten Uberarbeitung dn organi eh m Zusa.mmeJ;lhang il.lild 

eilen die gegenwärtig gültige soziale Ordl\ung de Ar
bei tsverhli.lln i es der Ilaus.,.eh il fen dar. Wie bi her, 
handelt es sich auch jetzt um örtliche Maßnahmen der 
einzelnen Re ichstt-ouhänder der Arbeit, die aber tin 
iluer Ges-amtheit in oweit Reich einheitliohkeit ergeben, 
.a.ls sie ~n allen w entliehen Punkten nach ·w eisun 
de GBA. einheitlich ausaerichtct ind. In den Alpen 
und Donaure ichsgauen . teilen si die natürlich Ergän
zung des dort weitel'geltenden .. terrcichischen Hau -
c• hilf n~'~'e tz dar. 

II. Das geltende Reebt. 

I. Rdchtlinien für die Regelung der Arbeits
verhältnisse ~er .in Haushalten Beschäftigten. 

Die neugefaßlen Richtlinien, ·die neben formal n und 
redaktionellen Änderun~"~'en aucl1 solche von grundsätz
licher Bedeutung bring n, tl·eten im allgemeinen g lcich· 
zeitig mit der Anordnung üb r die Lohnzahlung in 
Kraft. 
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Im Vorsl?ruch wird wie bi her darauf hingewiesen, 
daß sich die Rechte und Pilichten der in einem Haus
halt ·chäftigten Arbeitskräfte (in den Riebtlinien zur 
Veroinfachun"' kurz »Hau gehilfen« g nannt) in beson
dere au d n Limmunooen d BGB. über den D.icnst
vcrlro."' (§§ 611 bis 630), aus d n Richtlinien selber 
(deren Inhalt bereit weilgehend Verkehrs itte und da
mit recht.Sverbindlich g woroen .ist) und den im ein
zelnen getrolfenen Vere inbarungen ergeben. Ausdrück
lich wiocl I ierbei der an ich selb Lversilindliche Rechts-

rundsatz betont, daß derartdge Vereinbarungen nicht 
cren g etzliche Bestimmungen verstoßen dürfen. 

Oie e r Ilinweis ist ga.nz be ond rs wichtig im Hinblick 
auf die Vorschrift n über den .allgemeinen Lohnstop, 
die eine Erböhuno- de r Löhne und sonsti"en regelmäßi
aen Zuwendw1"'en gegenwärtig verbieten •). So kann 
beispiel weise eine über die Bestimmungen in den Richt
linien hioousgehende Vereinbarung über den Urlaub 
und das Urlaubsent,gelt, über Entgelt im Krnnkh ilsfall 
u w. unter Umsländen gegen den Lohnstop verstoßen, 
w nn hi rdurch mittelb;u· eine unzuläs ·"e Erhölmng 
d e r Gesamtb züge a;us dem Arbeitsverhällni erfolgt. 
Bevor ·olche V reinbarun~n getroß'en werden sollen, 
em pfiehlt e sich daher für die Beteiligten, in jedem 
F1a.ll Auskunft beim Leiter des Arbeitsamt als Beauf· 
h·agten des Reichstreuhänders der Arbeit einzuholen, 
wn ich nicht der Gefahr ein Verstoßes "'CU den 
allgem inen Lohnstop au zusetzen. 

Am häufigsten we rden besonder , von d m Inhalt det· 
Richtlinien abweichende Abmachw1gen für die mit so
crenannten »Diensten höbet·er Art« be chäfligt n Ar
beitskräfte - z. B. HauswJrtschaftsleiler.innen, Lehrer 
(-innen), Erzieher (-innen), GeselL chafler (-innen); vgl. 
hierzu auch das nach t hend zu § 1 »Geltungsbcreich « 
Aru aeführte - in Frage kommen, da die Einzelbestim
mungen d r Richtlinien hauptsächlich auf das am 
mei ten vot·komm nde Arbeitsverhältnis der Ilausgehil
fen im cn..,.eren inne zugeschnitte n sind. 

In § 1 Geltungsbereich wird nunmehr erstm>'l.li.,. 
de1· P er onenkreis, auf d n die Richtlinien Anwendung 
find n, in sämtlichen Reichstrouhändet·bezirken einheit· 
lich festgel gt. 

Die Richtlinien gelten für alle Personen, die im 
llaushalt mit hauswirtschaftl.icher Arbeit 
oder p e r önlichen Diensten gegen Entgelt 
oder Zlllm Zwecke ",. der Berufsausbildun"' 
s tii.nd~g beschä fti •"t werden, ohne Rücksicht 
darauf, ob diese m Haushalt wohnen oder nicht. Erfaßt 
w rd n demnach nicl1t nur die weiblichen und die 
männlichen Hau "'ehilfen und JiausanO'estelllen im 
engeren inne, sondern beispielswei e auch Kindergärt
nerinnen, äun-lingsschwestern, Hausdamen, ekr -
lärinnen, Hauslehrer, Chauffeut·e, Gärtner usw. Da 
Merkmal fiir die Anwendbarkeit der Richtlinien ist 
also nicht Li'ur die Beschäfti!Zilmg mit haruswirtschaft
lichcr Arbeit, sondern ebenso die Leistung persönlicher 
Diell!Sle gegen Entgelt, soweit diese Dienstleistung aus-
ehließlieh im Bereich de Haushalts und für diesen 

erfol"'t. 
W rden die Arbeitskräfte nicht ausschlie ßlich im 

Hau halt, sondern auch in gewerblichen Betrieben oder 
in Betrieben d er Landwirt chaft, der For lwirt chaft 
und deS Gartenbau beschäftigt, fall n ie nur dann 
u_nte r die Richtlinien, wenn clie hauswirtschaftliche 
Tätigkeit überwieat. Wird z. B. in einem , chäfts· 
ha.usha.lt in Mädch n b chii.ftigt, das 7JU"'l ich im Haus
halt lllnd als Hilfe im Geschäft tätig Iist, so- wi11d sie als 
Ha "'Chilfin unter die Richtlinien fallen, wenn ih••e 
Arbeitskmft lin er te r Linie und •auch willich überwie
gend dem JI,·I.llshalt zur Verfügung steht, wenn ·ie also 

') 2. Durchlührung•bc timmungen &um Ab chnilllll (lriegaliihne) der ICWVO. •o• 
12. Oktober 1939 (Reich gesctrbl. I S. 2028) und der dua erga•t•••• Vurwaltunga. 
aoordnung des Reit~sarbe it minlolero vom 7. November 1939 und Ergln•ungen 
' RArbBI. S. I 627). - . 

im we ntlicben im G chäft nur hilft, ow it die haus
wirtschaftlichen Verrichtung n di gestalten. 

Das Arbeitsverhältnis einer Hilfe im Arztbausb&lt, 
drie 3m prechslundenbctrieb und im lla.ush.a.IL arbeitet, 
wird nach den gleichen Gesichtspunkten zu beurteilen 

in. 
In land whtschaftlichen Klein- und Mi ttelbetricben 

we ilden die hauswirtschaftliehen Arbeitskräfte (soweit 
sie nicht etwa ausschließlich b i HaJUSarbeit und Kinder-
pU e ein.,.esetzt weroen) in der Regel nicht unter die '• 
Richtlinien, ondern unter die jeweils örtlich geltenden 
landwirtschaftlichen T-arifooclnungen fallen, da sie zu 
gleichen Tcilen im landwir haftliehen Betrieb (Tier-
haltun", Feldarbe it) und im lla.usha.lt arbeiten müssen. 

.Dagegen erfa n die Richtlinien zweifelsfrei Stuben-
mädchen und Jungfern in Gutsbaushalten. In Zweifels-
fä.llen wird es sich empfehlen, sich an den Leiter des 
Arbcitsamts als Beauft11agten des Reicl:JLStreulläoders der 
Arbeit zu wenden. 

A'llf Aufwartungen (Putzfrauen, Stundenfr:wco) 
finden die Richtlinien nur Anwendung, soweit dies be
sonders be tinlmt ist; dies ist der F-all bei der weiter 
unten rläuterten Urlaub regelung. 

Hauswirtschaftliche Arbeitskräfte ~n Anstalten , 
Heimen urnd Gaststätten werden von den Richt
linien nicht erfaßt. Für sie erfolgt die Regelung der 
Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Tarifordnungen. 
z. B. der Reichsta11ifordnun"' für die Privaten Kranken
anstalten vom 19. Januar 1942 5), den einzelnen Tarif
ordnungen für das Hotel- und G.aststättengcwerbe usw. 
Dies schließt jedoch nicht die sinngemäße Anwendung 
der Richtlinien auf Jlauswirtschaftlicbe Lehrlinge in 
Heimen und Anstalten a.I.IS, da das Ziel dieser Lchrarus
bilduna we niger auf den Betrieb als vielmehr -auf diC' 
Tätigkeit als Hausgehilfin im familienhaushalt -abge· 
stellt ist. 

Ebenfalls nicht unter die .Richtlinien fallen Ange
hölli"'e von Berofen, für die der Reichsnährsband Aus
bildung bestimmun"'en erlassen hat, also z. B. die länd· 
liche Haushaltpflegcrin, die ländliche \V irtschafterin. 
der Lehrling der ländlichen IJausw~rtscha.ft. 

Die Arbeit der im Haushalt tätigen Kräft in beson· 
de t·e der Hausgehilfen im n"eren inn, vollzieht sich 
in e inem besonderen durch die Eigenart d r Hau balts
führung gezogenen Rahmen, der von jeder betrieblichen 
Arbeit ganz wesentlich unterschi den ist; durch das 
normalerweise enge Zusammena•·beilcn zwi chen Ila.us· 
frau und Hausgehilfin, insbesondere durch die Auf- { 
nahme der Ibusg hilfin Jn d ie Familiengemein chaft. • 
werden en"'ere Beziehungen zwischen den »V rtrags
partnern « g knüpft, als sie in anderen Arbeitsverhii.lt-
n.:issen üblich sind. Das hierdurch bedinate !ro"'CnseiLige 
Treueverhiiltni muß aruoh in der prakti chcn Au "'estal-
tun:g der Arbeitsbedtingun"'en zum Ausdruck kommen. 
.Driese r Gt,undsatz wir.d in § 2 H-ausg e m ei nschaft 
fe st.., legt, d e r weiter de m Haushaltun.,.svorstand di<' 
Gewährleistung der erforderlichen chutzmaßna.hmen 
geaen Unfall und Gesundheilsschäden und der lla~US-

ehilfin die pflegliche Behandlung d r anv rtrauten • 
Sachwerte znr Pflicht gemacht. 

Die folgenden §§ 3 und 4 regeln die Arbeitszedt, 
Ruh ezeit und Freizeit: 

Mit Rücksicht auf die Eigenart jeder hauswirtscha.ft· 
Iichen Tätigkeit, die neben der reinen 4rbeitszeit weit
gehend Arbeilsbe1·eitschaft erfordert, ~st eine allgemein
uültige zahlenmäßige Fe tlegung be timrote r täglicher 
od r wöchentlicher Arbeit tunden äuße r t schwierig. 
Im wesentlichen kommt e darauf ~1.n, den Hau gehilfe11 
angem ene Arbeitspruusen, Nachtruhe und regelmäßige 
Freizeit zu sichern. Hierzu wird bestimmt, daß die 
regelmäßige Arb e itszeit e in sch li eß lich de r 
P ·ausen (und zWIIlr ~ausreichende Ruhep111usen, i~~t~be· 

' ) UrbBI. S. IV GOO. 
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sorrdere für dk Einnahme der Mahl-reiten•) und die · 
Arbeitsbereitschaft, soweit nicht orudere Ver
hältnisse eine andet·e Regelun"' erfordern, zwischen 6 und 
21 UJ1r Liegen und die tatsächliche Arbeitszeit 
10 tunden am 'Dag nicl1t übet· chre.iten soll. Die N <ach t
ruhe soll mindestens 9 tunden bett·agen, an onn- und 
Feiertagen sollen in der Regel nur lwufende Alibeitcn 
verlanrrt werden. 

Zur Feststellung der Länge der tatsächlichen Arbeit -
zeit ist es füt• die Praxis wichtig zu wissen, wie ich 
die S()genannte AI'1beitsbere.itscbfl.ft zur Aribeilszeit alb
grenzt. Nach Entscheidungen des ReichsarbeHsgericht· 
ist unter Arbeitsbereitschaft die »wache Aehtsa.mkeit ö.m 
ZustAnde der Entspannung« zu verstehen, d. h. im GEgen
sah: zur voUen Arbeitstätigkeit liegt wä.hrend der Arbeits
bereitschaft keine Anspannung der geistigen oder körper
lic.he.n Kräfte im Dienste des Haushaltungsvorstandes 
vor. Fo1geru:les Beispiel mag dies erHilutern: Ist ä,n den 
Nachmittagsstunden zwischen den Mahlzeilen die An
wesenheit der Hausgehilfin im Haushalt zur Entgegen
nahme etwaiger Telefonanrufe oder zum Tüecnöfl'nen 
erforderlich, kann s.ich die li:J.usgehilfin abet• während 
dieser Zeit nach eigener \Vahl für sich selber be
schäfUigen, z. B. lesen, Strümpfe stopfen u. a., so liegt 
zweifeLlos Arbeitsbereitschaft vor. Stopft die Ra.us
gehilfin dagegen die Strümpfe lim Rahmen ihrer Dierust
obliegenheiten für Angehörige des Haushalts oder be
treut sie in dieser Zeit zum Haushalt gehörende Kinder, 
so ist die so vet·brachte Zeit reine Arbeilsreit. Reine 
Al'lbeitszeit liegt selbstverständlich auch dann vor, wenn 
die Hausgehilfin durch das Bedienen des Telefon ode•· 
Türenöffnen fast ununterbrochen in Anspt·uch nom
men wird. 

,EinD!al in det· \Voche owie an jedem 2weiten Sonn
oder Felierta"' haben die Hausooehilfen Anspruch ä.uf 
einen u.m lf>Uhr beginnenden f•reien Nachmittag 
und Abend, wobei die Freireit von 2 freien Nach
mittAgen auf einen ga.nzen Tag (Sonntag) zusammen
gelegt werden kann. Bei tloppellägigen FeierLagen soll 
mwh Möglichkeit ein ganzer Feierlag gewährt werden. 

oweit dies im Rahmen der Uaushallfülwung mörrlich 
ist, sollen die Hausgehilfen über 18 Jahre nach Beendi
aung der Arbeit zeit die freie VP.rfü~ung über den 
Abend haben. Sie sollen weiter zur \Vahrnehmun,g 
staatsbürgerlicher und religiöser VerpflichLungen die 
nötige Freizeit erhalten. Auch \Soll es <ihnen im Rahmen 
der Haus4l.tführung eemöglicht.we1den, am Natio.nalen 
Feiering des Deutschen Volkes an Kundgebungen und 
Festlichkeiten teilzunehmen, Veranstaltungender NSDAP 
und, ihrer Gliederungen zu besuchen, sich am Berufs
el'7.iehungswerk der Deutschen 'Arbeitsfront, an behörd
Lich angeordneten Gemeinschaftsempfängen am Rund
funk und am Reichsberufswettkampf zu beteiligen. Nach 
Mög1ichkeit soll für den Besuch dieser Veranstaltungen 
die regelmäßige Freizeit mit verwendet werden. 

In § 5 Entgelt <i t .cler Hinweis auf die Anordnung 
i1bcr die Lohnzah1un17, die den Barlohn für einzelne 
Tätigkeitsgruppen f tlegt (vgl. nachst hend unter 2), 
besonders wliohttig. Das Gesamtentg lt besteht :ws dem 
Barlohn unrl den üblichen Sachbezügen (Kost, Woh
lllung, Bettwäsche usw.). Ist der Haushalt ausl!Jahms
weise nicht lin d r La,ge, die Sachbe;;,üge zu ,gewähren, 
so &in.d diese 10000 vorgesehniebenen Sii.0ßn im bat· o:b7m
gelten. 

In § 6 werden diese S a c h b e z ü g c und die o u s t i
gen Leistungen (Badegelegenheit, Wäschereinigung) 
näher erläutert. Arbeitskräfte, die mindestens 5 Stunden 
am Tag im Ha.ushalt beschäftigt sind, sollen mögLichst 
e ine Hauptmahb;eit erhalten. Wenn hierbei die Auf
wartungen '<l.uch nicht besonders aufgeführt sind (vgl. 
das V()rst.eherud zum Geltungsbereich Cksa.gte), so wiro 
diese Besflimmung doch sinngemäß auch aA.tf diese 
Gruppe von Arbeitskräften anzuwenden sein. 

Die Unterbningung oll wohnl!ich, ~undh itHch ein
wandfrei und nach Möglichkeit heizbar sein. Das unter 
normalen Verhältnissen mindestens bereitzustellende 
~f<>biliar Wli:rd eim..e1n ~ufgeführt. In der kalten Jahres
zeit muß den Hau o-ehilfen ein ·ausreichend erwärmter 
Ro.um zum Aufenthalt wä.hrend der Arbeits- und wäh
rend der Erholu.ngszeit zur Verfügung stehen. 

Durch § 7· UrIan b wird diese überaus wichtige Frage 
des Anheitsverhii.ltnisses erstmalig für die Hausgehilfen 
einheitlich geregel<t. Wie für a:lle Ckfolgschaftsmit
glieder besteht auch für die HausgehilfCill einmal im 
Jahr Anspruch auf bew.hlten ErJlo1ungsurlaub. Im Fall 
der Beendigung des Arbeit verhältnisses .ist es ausnahm ·
weise erlall!bt, anstatt des fälligen Urla;ubs Geld zu ge
währen. 

Während deS Urlaubs ist der Lohn und überdies eine 
GEldentschä.diaun"' für die während der Urlaubsreit 
nichtgewährte Wohnung und Verpflegung zu zahlen. Di•· 
Hö-he d~eser Entschädigung legt jeder Reiohstreu.hä.ndet· 
der Arbeit für seinen Bezirk besonders fest. Anspruch 
auf die Entschädiooung besteht auch dann, wenn der· 
Urla.ub a.uf V eranlassung des Hau ha.ltungs
vorstandes über den zustehenden Mind turkvub hin
li!US ver~iin.,O"Crt Wiird. Hierbei ist !insbesondere an den dm 
Frieden hii.ufig vorkommenden Fall gedacht, daß der 
Haushalt während der ommerferien nicht weiterge
führt oder an den Ot·t det• Sommerfrische rlegt wird, 
ohne daß die Hausgehilfin mitkommt. Es 'ist selhstver
ständ1ich, daß die Rausgehilfin während dieser Zeit 
eine angemessene Entschädigung für die sonst im Haus
halt · gewährt~ Sach:bezüge erhalten muß. 

Anders dagegen liegt es in den Fällen, wo cincr Haus
gehilfin auf deren Verlangen ein verlänger\er 
Urlau.b g•ewä.hrt wbrl. lillne solche Al)rn.achung bedeutet 
eine bcsonde~e Vereilllba.rung über den Inhalt der Richt
linien hinaus (vgl. die Ausfiihrungen ;;,um » Vorspruch•). 
Hier besteht weder wuf Lohn noch Urlaubsentschäd.i
gung (Abgeltung der Sachbezüge) ein Recht ·anspruch. 
Ob diese Zahlungen )Vährend der Ckltung d Lohnstops 
der Zustimmung des Reichstreuhänders der Arbeit be
dürfen, wird davon abhängen, ob ihre Gewähnmg chon 
vor dem Lohnstop (16. Oktober 1939) in dem betreffen
den Hruus'halt .oder ganz -allgemein :in dem Ort üblich 
war. Für die Urlaubsentschädigung trlfft dies so allge
mein zweifellos nicht zu. In .den meisten Fällen wioo 
daher vor Zahlung der Urla.ubsentschä.digung die 
Zustimmung des Rcichstreuhände•·s der Arbeit b antragt 
wenden mü en, mit d er a.ber uurda.nn gerechnet werden 
kann, wenn die Ablehnung eine besondere Härte für di 
Hausgehilfin bedeuten würde. Die Lohn.forlza.hlung 
war dagegen auch in olchen Fällen vielfach schon vor 
dem Lohnstop übl!ich und wird daher ·in der Regel ohne 
besondere Zustimmung mß.glich sein. 

Ist eine Hausgehilfin neu eingestellt worden, so hat 
sie frühestens nach 6 Monaten A.nspi'uch auf Urlaub. 
Hat sie ihren Jahresurlaub schon wuf der vorherigen 
Stelle gehwbt, so besteht selbstverständlich für das lau
fende Kalen•derj.a.hr kein weiterer Urlaubsanspruch. In 
jedem weiteren Kalenderjahr kann der Urlaub bereits 
nach einer UDJUnte1·broc.henen Beschäftigun.,"'S!Clauer von 
4 Monaten .genommen werden. 

GrundsätzHell bestimmt der Haushaltung ·vorstand den 
ZeitpJUnkt des Urlaubsa.ntvitls, wobei na.eh Mö.glrlchkeit 
wuf berechtigte Wünsche der I'La:usgehilfin Rück icht z:u 
nehmen ist. Die Urlaubsdauer 'richtet ich zunächst 
daooch, wie lange eine Halllsgehilfin schon im .gleichen 
Haushalt berschii.fliigt ist, und zwar beträgt der Urlauh 

im 1. und 2. Ud wubsja.hr (= Ka.len-
derjahr) im gleichen Ha;ushalt . . 8 l{a.1endert.a.g . 

in'!. 3. Url3111bsjahr steigt er auf 10 
ll!lld vom 4. Urlwubj&hr ab a.uf . . .. 15 ~ 

lll/1/lllllllllllllllflllllll/lllllllll/ 
H1514·0184 



V 308 Reichsa.rb~itsblatt Teil V (Soziales Deutschland) Nr. 29i30, 1944 

Um eine vom Arbeitsamt umgesetzte Hamsgeh:iJfin 
nicht in ilil'em im letzten Haushalt bei·eits erworbenen 
Urlaubsanspruch zu schmll.lern, we1·den ihr für dies n 
Fall die Rechte von dienstverpflichteten Aroeitskrä.ft n 
eingerä.umt, d. h. die Zeit der Zucrehörigkeit zu d m 
bisherigen Haushalt wird der Haus"'ehilfin in der neu n 
ll.aJusha.Hstelle an"'erechnet, sobald sie dort mind.est ns 
2 Monate tätig gewesen ist. 

Eine Hausgehilfin, die bereits mehr als 7 Jahre haus
wJ.rtschaftlich berufstätig ist, soll - unabhängig davon, 
wielange sie chon 'in dem betreffenden Hau.sh ft 
arbeHeb - in jedem Fall 15 Tage Urlaub erhalten. 

Ausscheidende Hau g hilfen haben Anspruch aut' 
den vollen Urlaub, wenn sie im laufenden UrlaubsjaJu· 
(Kalenderjahr) mindestens 6 Monate, a.uf den halben 
Urla~ub, wenn sie wenigstens 4 Monate beschä.fHgt waren. 

Der Urla.ub für A ufw~artungen war bisher nicllt 
geregelt. Eine allen Erfordernissen !rerec.ht werdende 
RegelUill!! Iist hier besonders sc.hwierua. Aufwartungen 
sind jn vjelen Fällen gleichreitig in mehreren Haushal
ten tällig, oft üben sie auch neben der hauswirtschaft
liehen noch eine gewer1bliche Tätigkeit, z. B. Zeitungs
CIIUStrngen usw., aus. Die sich hie11bei ergebende unter
schiedliche Erfüllung der Wartezeiten macht eine 
generelle Festlegung des Urlaubs :nach dem gleichen 
Syst~m wie für die Hausgehilfen proktisc.h unmöglich. 
Da. ruber immer wieder Fmgen nach den Urlaubsansprü
chen der Aufwartungen sowohl dem Zeitpunkt wie de1· 
Dauer nach ruuftruuchen, erschien es notwendig, hierfür 
versuch weise Anhaltspunkte zu geben. Eine Zugrunde
le.gung von hauswirtschaftliehen Berufsjahren für di 
Bemes&Ung der Urlaubsdauer erschien in diesem Fall 
ungerechtfertigt; es wurde daher inc Einteilung nach 
dem Alter vorgenommen, und zwnr in der Weise, daß 
Aufwartungen hls zum vollendeten 35. Lebensja.llr 6 Ka
lenderta.ge 1\llld nach dem vollend t n 35. Leben ja.hr 
9 Kalendertage Urla.ub erhalten ollen. \Ve.nn Aufwar
tungen in mehreren Arbeit verhä.ltillssen leben, so oll 
der Url:mb möglichst glcichzeibig gewährb werden. Von 
der Erfüllung einer Wartez it als Vomusset.znna für 
den Urlalubsansprruch mußte a.u d n - obenerwähnten 
Gründen abgesehen werden. Es Ii: t daher bei dieser Re
gelung zwar möglich, daß Aufwat·tungcn iluen Urlaubs
anspruch bald nach Beginn des Beschäftigungsverhält.
nli es geltend machen, anderel1Scits· gelangen le aber 
selbst in den Fällen, wo sie regelmäßig täglich iim 
gleichen Haushalt tä.tirr sind, nicht in den Genuß des 
für Hausgehilfen mörrlichen Höch ~urla.ubs von 15 Kalen
der-tagen äm Jahr. 

Neh n den UrlaJUbs~tümmun",aen kommt d m n u ge
faßten§ Krankheit, in dem die Pflichten des Haus
haltungsvor Iandes, insbe onder di • Entgeltzahlun.!.C 
im Falle einer Erkrankung der Hau gehilfen ,geregelt 
~rden, besondere Bedeutun"' zu. 

Mit Rücksicht darauf, daß sich jn diesen Fällen am 
häiufi!!ISten Zweifelsfro."'en in der Praxis e11!!'abon, er
·chien eine ~"'f!lnng an".ezeigt, die den komplizierten 

Rechnungen abgeneigten Hau frauen ganz klare und 
einfache Vorschriften in die I-Land gibt. 

Da die Hausgehilfin in die hä.usliche Gemeiu.schafl 
a,ufgenomm n w.ird, kann der Ha . .ushaltungsvor tl3.nd ver
la.ngen, daß ie ich vor Antritt der Stelle auf seine 
Kosten ärztlich unlel1Such n läßt. Solange sich die 
arbeitsunfähig erkrankte Hausgehilfin im Hau halt be
findet, sind <ihr Kost, '\tVohnuncr und Pflege zu gewähren. 
Außerdem erhält die Hau gehilfin, und zwar auch dann, 
wenn sie anderweit, z. B. jm I r-an'Wenhaus untergeb t-acht 
Wlird, bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit zunä.ch t 
d n vollen L(}hn weiter, und zwar bi zur Daluer von 
1 Monat, wenn sie mindestens 5 Jahr , umd bis <ZUr 
Dauer von 15 Tagen, wenn sie rruindest.e.ns 6 Monate im 
gleichen Haushalt täbig W~ar; bei einer kürzeren Be
schä.f<Uigun""'Sda.uer wird der Lohn 3 Tage la.ng fort.ge-

mhlt. Diese Verpflichtungen des Haushal~ungsvorsbm
dcs entfallen selbstverständlich in dem Augenblick, wo 
das Beschäftngungsverhä.ltnis b ndet i t. 

Die !in der Km.nkenversic.herung pflichtversicherte 
lfuusgehilfin, die artbeilsunfähig erkrankt ist, hat lll3.ch 
den Besllimmungen der Rcichsve1 icherun.gsordnung An
spruch au.f Krankenhauspfiege. Unter den gegenwär
ti!ren kri a bedingten Umst~nd.en ist aber Krankenhau -
aufnahmc nicht immer sofort möalich, so daß sich da rau 
zwang läufig die Notwendigkeit ergibt, daß die Haus
gehilfin anderweit ,_ lin den meisten Fällen in d r 
Familie, in der sie tätig ist - versor,gt und belreut wtirrl. 
Aus diesem Grunde ha~ der Rcichsal'beitsminister auf 
Anregung des GBA. in einer Anordnung vom 7. Septem
ber 1944 (RArbBl. S. II 253) bestimmt, daß die in diesen 
Fällen von dritten Personen aufg "''-1ndten Kosten fü•· 
Wohnung und :Verpflegung auf Antrag nach den hi rfii•· 
amtlich festgele"ten Sätzen mit einem entsprechend •n 
Zu chlag für die Pflege ersetzt werden. Durch die~<! 
B timmung wird gleichzeitig verhütet, daß dem Haus
haltungsvor land aus de1· vo1·erwäh.nten Verpllichtunrr. 
der arbeitsu.nfähig e1·krankten IIausgehilfin, solange si•· 
sich im Hau halt befindet, Kost, Wohnung und Plleg-·• 
zu g währen, eioe unbillige Belastung erwächst. 

Für Hausangestellte gelten rim Krankheitsfall 
ru besonderen Bestimmungen des BGB. (§§ 616 und 
61V), wonaoh das Gehalt sowie Wob~~· Kos~ und 
Pfl cre brus ~ur Dauer von 6 W<>c.hen zu gewähren &.~nd. 

§ 9 K ü n d i g u n g enthält 7.unächst die Besllimmungen 
der §§ 621 Atb.s. 3 und 622 BGB., wonach die Kiindä"oun.g 
nur zum Schluß eines Kalendermonals - für A nge
ste Ilt zum Schluß cines Kalendervierteljahres - zu
lässi<>" ist und spätestens am lf>. des Monats - bei An
gestellten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
mindestens 6 Wochen - 1.u erfolgen hat, sofern Dicht 
o:usdrücklich et~ anderes vereinhart worden ist. Au 
wichtiaem Grund können beide Parlei n fristlos kündi
gen. liiCI1bei ist jedoch zu beachten, daß gegenwärt'ig 
jede Lö un" eines ArbeitsverhäJtnlisses auf Grund be
sonderet· g~tzlicher Bestimmung d r Zus~imm'llllg de.-< 
Arbeitsamtes bedarf. 

Neu ist, daß H~au aehilfen ihr Stellung bei em ·,. 
scltW~angercn Hau.sfra;u grund ä.tzlich 6 \Vochen vor !Uild 
6 \Vo hen nach deren Entbindun"' rricht a ufgeben und 
daß ebenso schwange1>e hanswirt chaftliche Arbeitskräfte 
6 Wocl~ vor und 6 Wochen n.'lch tihrer Niederkunft 
'lllicht entlassen werden dürfen. Der Fürsorgepflicht de1· 
Hausfrau ent p •-icht es, daß di e die örtlichen Dienst
stellen der DAF. oder der NSV. damuf aufmerksam 
machen soll, wenn eine schwangere Hausgehilfin ent-
1 cn wit-d. 

§ 9 enthält weiter eim:zelne Hinwcise über die Freiz it 
der <:.VU eheidenden Haugehilfen flir die Stellungsuche. 
über die Möghichkeit der Abgelh•n" des noch aus
tebenden Udaub sowie über d n '1\-tg des AussoheidPns: 

§ 10 brJngt Vorschriften über das Zeugnis. 
Um die ganz b ondere Vcrantwo•'lnng der Hausfr-<w 

g g nübcr jugendlichen Ilau g hil fcn ei ndrincrlicl• z11 
machen und die Beachtung d r 0 '- tzesvorsclll'i fleu. 
die das Arbeitsverhältnis von Ju!rendlichen regeln, rw · 
gewährlei t.en, ind Jn § ll b sonder Best~mmun - · 
rre n i'lir jugendliche Ila.usgehilfen hi" 
~um vollendeten 1 . Leben jah r und fü ,. 
jugendliche hauswirtschart liehe Lehrling ... 
zu ammen(l'efaßt: 

Die sich für die Hau.sf1-au a.us der Hausgemeinschaft 
ergebenden Pflichten trefl'en g renüber einer jugend
l~chen Hausgehilfin verstärkt zu. Die Jurendlichen sind 
demnach li.n besonderem Maße zu beh-euen; S"ie 1nd an· 
zuleiten, und li!l1re mchgemäße A'UlS'bil<hmg ist zu ü'ber
WII.chen. Jugendliche dürfen keine Arbeiten verruchten. 
die ihre Ge:su.ndheit gefährden. 

' ' 
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DieArbeitszeit der Jugendlichen einschließlich der 
Pausen 1\llld der Arbeitsbcreillscha.ft soll nicht vor 6 Uhr 
beginnen und spätestens um 20 Uhr enden und die la.t
ächliche Arbeitszeit in der Regel nicht über 9 Stunden 

tägLich hinausgehen. Tagesmädchen ~ll n im Winter 
möglichst schon um 19 hr nach Hause gehen können. 

Die Fre.izeit iist die gleiche Wlie bei erwa~nen 
llausgehilfen, sie oll aber nicht über 22 Uhr aus
gedehnt werden. Gegenwärt•ig sind durch die Pollizei
verordn'llllg zum Schutz der Jugend vom 10. Juni 1943 
(Reichsgesetzhl. I S. 349) einschränkende Bestimmungen 
über den Aufenthalt der Jugendlichen auf der Straße, 
in Lokalen, Kinos !USW. ergangen, deren Kenntniis a.uch 
von dem Ha.ushaltungsvorsta.nd, der jugendLiche Haus
gehilfen oder ruwswirtscha.flliche Lehrl4lge beschäftigt, 
vorausgeset'Zt werden muß. 

Der Ur 1 a u b, d r möglichst zusa.mmenhäl)g nd in de•· 
Zeit der Berufsschulferien und in der Zeit eines ~rs 
oder einer Fahrt der HJ. gegeben werden soll, richtet 
sich nach dem Reichsju"aendschut7Jgesetz. Er •beträgt un
a.bhi.ogig von der Da.uer des Besohäftigun.gsverhältnüsscs 
für Jugendliche unter 16 Jahren 15 Werktage, für 
Jugendliche über 16 Jahre 12 Werktage. Nehmen die 
Jugendlichen mi!Ukstens 10 Tage an einem Lruger oder 
a.n einer Fa.hn der HJ. teil, so erhöht sich der U rla.ub 
asuf 18 Werktage. Die in den Urlaub fallenden Sonntage 
werden wie Urlaubstage behandelt. Der Urlaubsanspruch 
ntsteht im Gegensa!rt. zu dem der erwachsenen Hau -

aeluilfen in jedem Kalenderjahr bereits nach 3 Monaten 
ununteri>rochener Tätigkeit. Selbstverständüch ha.ben 
auch die Jugendlichen nur einmal in einem Jahr Urlaub 
zu beanspruchen. Ein Pllichtjahrmädch n bekommt 
während !ihres Pflichtjahrs ebenfruls nur inma.l Urlaub, 
selbst wenn das Pflichtjahr etwa im 2. Kalenderjahr 
über 3 Monate hinansgehen sollte. Abgesehen von d!iesen 
Bestimmungen treffen die unter § 7 erwähnten allge
meinen Vorschriften für Hau gehllfen auch 81Uf Jugend
liche zu. 

Hauswi.rtschaftliche LehrHnge erJmlten kei
rn-n Lohn. sondern einf' Erzi h'l.lrtgsl)('ihi lfe, die i ·h 

aus den Sachbezügen (in der Regel Kost und Wohnung) 
und einem Ta.soh~ld zusammensetzt. Ist der Lehr
ling arbeitsunfähig krank oder schuldlos an der Arbeit 
verhindert, so wird die Erziehungsbeihilfe bis zu 
6 Wochen - ~nn die Krankheit auf einem Betriebs
unfall bel'llht, sogar bis zu 12 Wochen-, jedoch .nichl 
über die Beendigung des ßel"ufserz;ehungsverhältnisses 
hänoa.us wei.tergewährt. Wenn der Lehrling nicht in 
Krankenha.us kommt und er während der Krankheit 
anderweit untergebracht werden muß (z. B. bei Eltern 
oder Verwandten), _-il er nicht .im Haushalt bleiben 
ka.nn, so muß der Haushalt für Kost und Wohnung 
eine Entschädigung zahlen 1). 

Beim Durchlesen der Richtlinien ma.g die Frage auf
lia.uc.hen, ob eine solche Regelung unter den g>egenwär
ti.gen Umständen, die durch die slarken kriegsbedingten 
Einschränkungen gekennzeichnet S'ind, überhaupt nötig 
und zweckmäßig ist. Zweifellos wird die verschärfte 
Arbeitsein..'113.tzlage g~<renwärtig den !besten sollia.len Schutz 
für die Hausgehilfen bieten. Bei diesen Oberlegungen 
muß man sich alber vor Augen halte.n, daß die Richt
lin.ien im Gegensatz zu den oa.chstehend erläuterten. 
weithin durch den K:nieg l:>ooinflußten Lohnbesliimmun
gen nicht a11f außergewöhnliche Zeitumstände, sondern 
auf da.s Arbeillsverhältnris in normalen· Zeiten zuge
schnitten sind. I nsofern kann ihr Wert und ihre Be
deutung nicht nur von den gegenwärhlgen Verhältnissen 
MJS beurteilt werden. Sie sollen den Grundsatz verwirk
lichen helfen, daß a.uoh den hauswirtschaftLiehen Arbeits
kräften und insbesondere den Hausgehilfen im engeren 
Sinne sozliale Arbeitsbedingungen gewii.hrlei tet 
werden, und zwa.r Arbeitsbed:ingungen, wje sie der 
Eigenart und d r Bedeutung d sich in oiner Hau -
gemeinscha.ft voll2liehend n Berufes a.ngem n sind. 

Fortsetzung folgt. 

') Nlf.h eloe.r in Vorbereitung be6ndlithCD hordnung des OBA. eotfllll di e 
VerpDiehluog killlflig in du Filleo, wo die Träger de.r gesetdiehen lranbner· 
•idleruog Kosl. Wohnuug und POtge gelllill de11 •-wibolen ErlaB des UM. ••• 
7. Septe11ber 1944 .. , Allrag Ia bar abrugeltea haben . 

Anmerkungen. 
Bol~~~:hewistische Wirtsebal tsorda uag. 

Es ist kein Zweifel, daß heute manche mit e.inem gewissen 
Erst.a.unen auf die Erfolge der bolschewistischen Kriegswirt
schaft sc.b.auen. Sie meinen dann, daß hier doch sich ein Wirt-
ehaftssystem offenbare, .das man früher unterschätzt habe 

und Ylielleicht doch vendienc, jn mancher Hinsicht nachgeahmt 
zu werden. Solche Menschen bleiben völlig an oder Oberfläche 
haften. Sie erkennen nicht, welche für ein Volk verderblichen 
Grundsützedi.e e Leistungen ermöglicht .haben. -Grundsi.i.tre, die 
früheroderspäter eherzum Verderb der.ga.nzennationalen W.irt
seha.ft führen müs en. Es ist ain großes Verdienst des bek.ann
ten Münc.hener Nationalökonomen Professor Adot.f Weber 
in ciner soeben er chienenen Schrift ...Ocr Mißerfolg des bol
schewistischen Wirtschaftssystems« (Verl.a.g von Duncker und 
Humblot, Berlin) einmal .gründlich dem Wesen 'lind der Art 
der bolschewüsbischl)n \Virtschaft nachgegangen zu sein. E 
handelt SJich dabei nicht 11.1m eine billige Propaganda gegen das 
bolscbewj!ltischc Sy tem, sondern um eine wissenschaftliche, 
von umfas enden Kenntnissen und lan. .. jä.hrigen Erfahrung n 
getragene Darstellung, die des ernst.haften Nach- rund Durch
denkens aller politischen und wirtschaftlich ~nteressierten Volks
gonGSsen veNlient. 

Schon <>Ieich zu Bcg,jnn ri.i.umt Weber mit dem Märohcn BJUf, 
daß die deutschen Krieg wirtschaftlich n Leistungen .hinter-den 
bolschewistischen zurückg blieben seien. »Die Front, die Ruß
land seit J:uni 1941 zu verteLdigen h31t, ist um ein Vlieltaches 
l<ürzer als die Front, auf der Deutschland s-eit 1939 im 
Kampre steht. Dort ist ain La.nd, das die krieg9Wichtigen 

Rohstoffe f.ast alle innerhalb der ei.genen Grenze hat. Hier 
mußte hingegen das Notwendigste zunäch t einmal mit a.ußer
oNlentlichem Aufw.an-d run A~beit und wirtsc.ha.rtlic.her Eoer.göe 
bereitgestellt werden. Sowjetrußland zi ht jelzt Vorteile dar
an , daß ~eh seine Bevölkerung, ungehemmt durch Etho un.d 
Ra.tio, fast v~ennal so st.ark vermehrte als die deutsche Bevöl
kerWl<> . .... es hat linfolgedes.sen, die, Lei lrun!!'Sfä.higsten uDd 
kriegstüchtigsten J aJugänge relativ weit stärker b etzt als 
wir. WiT konnten mit .un erer Aufrü tung erst beginnen, 
nachdem wJr die Folgen unserer Alusplünderung durch die 
Reparatioospolitik einigermaßen überwunden hatten. Rußland 
hatte nicht bloß kaine Reparationen zu za.hlen, sondem »tilgte« 
mit einem Federstrich sogar die sämtlichen .a.u ländiscJ1en Gut
haben, die seine Schuldner aus der Zait vor dem ru ischen Zu
sammenbruch geltend rtu machen hatten.« Weber weist sodann 
dllNI.uf hin, daß das deutsche Volk am schwer ten 'llßtcr der 
\Veltwirt cha.ft kme 7.U leioden !.l!ltte, wä.hrend Rußland einoo 
Produktionsapparat durch ein Handelsmonopol zu chützen 
wußte. Lobt also jemand die Leistungen des Bol chewismus, 
so muß er noch weit mehr die deutschen Kruegsl istungen 
loben. 

Nun ist es aber falsch, Friedenmrtschaft und IX.riegswirt
schaft in einen Topf z.u werfen. Letztere kennt vJelc Maß
n.ruhmen nur für eine Notz.eit, wä.hrend sich 'llie Friedenswirt-
ehaft a.af die Da.uer einrichten muß. Um oin Wirtschafts

system wirklich m·kennen zu können, muß man llllso eine 
fruedensw.irtscha.Ctliche Bilanz ziehen. WJe sieht diese in Sowjet
rußLand aus? Das ist .die !Frage, die uns Weiber beantwortet. 
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Er .geht da.bei von seiner Definition der Volk ~<irtscha,Ct aus: 
»Ziel der Volkswi1-tschaJt .ist nachhaltige Lgerung d rea
len A!"beitseinkommens unter Förderun<> der monali eben und 
körperlieben Kräfte des Volkes o"'<ie untu Zurückwei ung 
.aller Ver&uche, den a.nbeitenden Mcnsclt n r.(.Um bloßen Mittel 
für fremd Zwecke hera.bzuwülldigen«. Seine Darlegungen wol
len nun he:wei en, daß keines tlie er Ziele crre.icltt worden i t 
um! kein dießer· Ziele mit bolschewi bi cl1en Wortscltafts
mcthodcn jemals erreicht ;erden kann - trotz all r groß
artigen Proklamationen der bol chewi Li chen ~l.achth ber. 

Es k.ann hier niclt t im einzeln n d.ie ooanze Bcwei führww 
W ebers d:u·gelegt wer.den. In di r Hinsicht muß auf die 

1rift selbst vcrwi n wenden. Es c~ nur ernvähnt, daß 
Weber den Kardinalfehler des bolschewi tischen 'Virt chafts
systems da1·in ielrt, daß hier dLß Einzelwirtschalten nicltt in
ein:lnderv•reifen und daß kcin b tmögliches Zusammenfügen 
der Produktion el mente - Arbeit, Boden, vorgetane Arbeit 
(Kapital) - erlolgt. Ein noch so glänzender technisclter Appa
rat lßluß versa.gen, \ven.n di e Elemente nicht richtig kombi
niert und auf den Bedarf des Kon umenten a.bg teilt sind. 
Das w.ird .aber dann immer der Fall sein, wenn eine Volk wirt
schart von einer Zentr.ale aus nach 'marxistischem Rezept kon
struiert wil'd. Etw38 ga.nz •anderes ist, wonuf Weber nach
drücklich !hinweist, e.ine .gelenkte Volk wirtscl1-a.ft, odie ich auf 
pri-vates Eligenbum, lfrelien Lei bungswettbewerb und Freiheit 
der Konsumwa!rl stützt. 

Sowjetrußlan-d beweäßt weiter deutlich, daß technischer 
Fol"tschritt keineswegs mit volkswirtscha.ftlichem Fortscltritt 
identisch ist. Andernfalls wäre .das heutige Rußland un
endlich reicher als .in der Za.renzeit. Die W.irklichke:it zeigt 
a.ber, daß die· Menschen dort lreiooswegs besser mit dem 
Notwendigen versor·gt sind. Sowjetrußland bietet weniger 
N.a.hrur!g m!ttel pro Kopf der Bevölkerung als irgendein an
deres europäisches Land. Auch von englisc.ber Seite wurde zu
gegeben, daß die deutschen Arbeiter im Kriege wesentlncJJ.mehr 
Eiweiß un.d Fett z,u!!'CIWjesen erhalten als die l'ussisc.hen Ar
beiter im Frieden (Weber S. 28). Und .dabei führte Rußland 
vor 1914 ri i<>e Mengen an Getreide und veredelten la,ndwirt
scbaftLichen Er:zeugni sen au ! In einem guten Erntejahr wie 
1935 betrug die Ausfuhr a.n diesen ProduktJen noch nicltt 
10 v. H. der Mengen vor 1914. Die riesigen Rüstungen, die 
un,gestmde und überstüi1Zte Industrialisierung verschlangen alles 
und ließen den arbeitenden Menschen .darben und ver.a.rmen. 
Der Sozialpolitiker muß sich besonders mit die er Entwicklung 
befas en . Er wird rzu der übeneugung kommen müssen, daß 
keine nachhaltige Besserung der Lebenshaltung aller arbeiten
den Menschen erfolgt Iist. W eber .g.lbt dalür ein-rli'IJcksvolle 
Nachweise (S. 271!.). Erschütternd i t vor allem der völlöge 
Untergang der Persönlichkeit 1in der Masse. Der BolschßMs- · 
mus huLdigt dem Irnwa.hn, daß des Menschen größtCB Glück 
Unter.gang der Persönl.icltkeit sei. So hat der Bolschewi mu.s 
nicht nur den SO'L1a.l.i.smus, sondern .auch den Menschen ver
raten. Darum kQ.Ilii es dort keinen echten sozj,alen Fortschnitt 
geben. Um -dar<iiber ihinweg-Lrutäuschen, muß die Krieg mi).Schine 
immer w~eder in G-ang .gesetzt we~den. Menschliches 'Dasein 
un,ll wahre Kultur wer.den daher immer bedroht sein, solange 
der Bolschew.ismus Wld seine Anbeter und Nac.ha.hmer ex.i
stieren. Die F.instemis kann erst .dann weichen, wenn diese 
"-ernichtet sind. ' 

Sucht ma.n in der Geschichte nach, ob es schon einmal ein 
ähnliches Wirtsohaftssystem <Wie das bolschewistische gegeben 
hat, so würd man a"Uch in dieser Hinsicht an des weisen Ben 
Akibas Wort, daß .alles schon einmal .dagewesen se.i, er.innert. 
In foLge einer maßlosen U 'berscltät:hung des Sbaat.sgedankens hat 
das Altertum schon eine Sto.atswirtschruft gek·annt, die die 
Pri'V'atwirtsch.a.ft endr.ückt hat. Di e Entwicklung wurzelte 
einmal .in der Königswirtschwft 4es al~ Onients und in der 
Sta.dtst.a.atswirtscltaft des klassischen Griechenlands der letzten 
zwei Jahriliun-dertc nach Alexn.nder .dem Großen (v.gl. Korne
mann, Ge talten und Mächte, Lcip?Jig 1943). Jdkdh Burc.khal'dt 
pl'ägte .das Wort von der »ÖkonomischooTyrannei der gniechi
sr.hen Polis ... Inüolge deren Engräumigkeit entstanden W i rt
sobaätsformen, dw Staat und w .irtschruft ·in einer IUlS heute 

seltsam .anmutenden W~ise einander ~rbanden. Diese Wirt-
cha(t kannte lllicht nur Autark.ie und Monopole (man beachte, 

daß d:es alles gnicchische "Wörter sind!), ondern auch eine 
staatliche L ben mitte~verteilung, die un.s erst Kr.iegsnot a-uf
zwang. Erinnert sei a.uch an •den bekannten Maximaltarif d 
Kaisers Diokletian aus d m Jahre 301, der alles, Prease und 
Löhne, von oben heroh zu regulieren ver ucl•te, aber nicht 
durchgeführt wel'den konnte. All dies soll hier nicht vertieft 
wenden, sondern nur als Hinweis dienen, daß der Wirtschalts
und zi.alpolitilrer a.uch <aus der a.otiken Wörtschaftsgeschichte 
in der Hinsicht viel lernen ka.on, wie :eh cin Q'.U starkes Ein
greifen de taate auf die private Wjrtscbaft jn Fniedens
zeiten auswürkt. Die Forschung ist ich über die oachteiligen 
Fo\gen kla.r: Die Ge ell chaft des Altertwns ist erstarrt, und 
ein.c unsO?Ji.ale ~ tenmäßi.,ooe Sonderullg entsteht. Kornemann 
stellt ~est : »An oder Vermengung VGn taat <Und Wlirtschaft 
i t das Altertum mit zugrunde gegangen. V estigia terrent.« 
Daran wollen wir denken, wenn wir unsere Friedenswirtschalt 
aufbauen. In i.hr wiNI sich dann die völlige übeAVlndung det~ 
bolscbew.i-stiscben Wirtschafts ysterns zeligen. 

Ober englische Aasschußberichte und Weißbücher. 

Das Erscheinen des engli eben \Veißbuches über Sozial
versicherung in den l etzten Septembertagen hat im englischen 
Bereich anscheinend einen ziemlieben Nachhall gefunden. 
Wenn wir auch vom deutseben tandpunkt aus keinen Anlaß 
haben, dem Erscheinen des Weißbuches besondere Beachtung 
beizulegen, das bi her über seinen Inhalt bekannt Geworden<> 
auch nicht ausreicht, um sachlich Stellung zu ihm nehmen zu 
können, so verdient doch zur Klarstellung auf ~ewisse 
englische Verwaltung methoden hingewiesen zu werden. 

Das britische W eißbuch ist offenb!l.l' die gedankliche Fortent
wicklung, zum Teil auch vielleicht Verbesserung des Beveridge
Planes. Sobald ein Problem die Öffentlichkeit oder Teile von 
ihr in eine~ Weise in Anspruch nimmt, daß die Regierung 
glaubt, nicht mehr an ihm vorbeigehen zu können, so beruft 
sie nach alter Praxis einen Aus chuß oder ernennt einen 
Sachverständigen, dem es nun seinerseits unbenommen bleibt, 
sich die erforderliche Zaltl von Mitarbeitern zu sichern. Der 
letztere W eg wurde im Falle des Beveridge-Planes eingeschla
gen. Der Beveridge-Bericht ist somit kein Aussehußbericht, 
sondern für seinen Inhalt ist trotz zahlreicher Mitarbeiter 
Beveridge allein verantwortlich. 

Die Ausschüsse sind in der Regel mit weitgehenden Voll
machten ausgestattet, haben häufig das Recht zur eidlichen. 
Vernehmung von Zeugen und achverstiindigen, kurz: er

. freuen ·sich einer Freiheit des Handelns, die praktisch un
begrenzt ist. Solche Ausschüsse sind im Laufe der letzten 
Jahrzehnte in großer Zahl am Werk gewe cn, mochte es sicl1 
nun um Erziehungsfragen im kolonialen Bereich, um die Lage 
der englischen Baumwollindustrie, den Stand der englischen 
Kohlenbergwerke oder was Honst immer handeln. Die erstat
teten Berichte werden veröffentlicht und sind jedermann zu
gänglich. Häufig wird' der Bericht doppelt erstattet, nämlich 
einmal als solcher der Majorität und außerdem mit der ab
weichenden Auffassung der Minorität. In der Olfentlichkeit 
werden diese Berichte gewöhnlich nach dem Ausschußvorsitzen
den oder dem Beauftragten benannt. Sie sind in der Regel 
eine uncrschöplliche Fundgrube für alle Interessenten und oft 
von verblüffender Offenheit. 

In der Mehrzahl aller Fälle pflegt die Angelegenheit mit 
der Erstattung und Veröffentlichung des Berichts erledigt :r.u 
11ein, auch wenn vielleicht im Parlament noch hier und da 
einmal auf die Angelegenheit Bezug genommen wird oder 
' 'ielleicht auch sogar legislatorische Maßnahmen gefordert 
werden. Glaubt die Regierung jedoch aus dem Echo, das rler 
Bericht in der Olfentlichkeit findet, die Notwendigkeit ent
nehmen zu sollen, legislatorische oder verwaltungsmäßige 
Folgerungen aus ihm ziehen zu müssen, so ergeben sich in 
der Praxis gewöhnlich zwei Möglichkeiten: entweder wird ein 
amtlicher neuer AusschUß · gebildet, der die Aufgabe hat, den 
ersten Bericht weiter zu verfolgen, oder aber die Regierung 
legt der OffentlichkPit ihrerseits eine Drucksache vor, aus 
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der in großen Ztigen, wenn auch mit em•g n Vor·behalten, 
ihre Stellungnahm zu dem Beric~t ersichtlich ist. Wie weit 
die Regierung im Falle des \Veißbuche über die Sozialver·· 
Sicherung geg:mgPn ist, i t, wie ge agt, noch nicht rkennLar, 
weil das bisher in Deut chland übe:· den Inhalt bekannt Gc
wordene unzur·eichend i t. Auf alle Fälle teht aber wohl re,t, 
daß im Gegen atz zu einer in Deutschland gelegentlich in der 
OJTenUichkeit verbreiteten Auffassung das Weißbuch die sach
liche und geistige Fortsetzung des Beveridge-Plancs weni~· 
tens im Sinn englischer Verwaltungsgewohnheiten i t. 

Arbeltabedingun~en am~setzter Arbeitskrlrte. 

Im Zuge des totalen Krieg insatz s werden zahlreiche 
Arbeitskräfte in. andere Tätigk,eiten umg tzt. Z. T. w rden 
Arbeiter, Ange teilte, ja sogar Kün tler und Beamte anderen 
Betrieben und Verwaltungen zug wi en. Z. T. werden jedoch 
Arbeiter und An.,.estellte im gleichen Betrieb mit einer anderen 
Arbeit be chäftigt. Es i t wiederholt die Frage aufgeworfen 
worden, welche Lohn- und Arbeit bedingungen in diesen Fällen 
gelten. 

Bereits in der Kriegswirtschaft wrordnung vom 4. eptember 
' I 939 ist vorge chrieben, daß im Falle einer anderen Tätigkeit 

dM Gefolgschaftsmitglied den für diese andere Arbeit maß
gebenden Lohn zu erhalten hat. Werden al o Arbeiter, An· 
gestellte, Beamte oder Künstler von ihren bisherigen Betrieben • e 

•• 

oder Dienststellen zu anderen Betri~ben überwiesen, so wer
den sie dort lediglich Lohn oder Gehalt ent precbend der dort 
au geübten Tätigkeit erhalten können. Eine solche Regelung 
entspricht dem Gedanken einer Entlohnung nach der Leistung 
und wird auch den betrieblieben Bedürfnissen nach einer ein
heitlichen Lohnregelung für alle das gleiche leistenden Arbeits
kräfte gerecht. Für diese Regelung i t es auch gl ichgültig, 
ob der Arbeiter oder Angestellte bisher m Betrieben der pri
vaten Wirtschaft oder in Betrieben oder Diensts! llen des 
öffentlichen Dienstes beschäftigt war. Für alle umgesetzten 
Arbeitskräfte gilt also der bereits im § 18 Abs. 2 der Kriegs
wirtschaftsverordnung \'erankerte Grundsatz, daß für die Ent
lohnung die jew~ils ausgeübte Tätigkeit maßgebend ist. · 

Der gleiche Grundsatz ist_ auch auf die Fälle anzuwenden, 
in denen innerhalb eines Betriebes Arbeiter und Ange teilte 
aus kriegswirt chaftlicben Gründen auf einen anderen Arbeits
pint?. gestellt werden. \Venn al o z. B. ein Ange tellter im 
Zuge des totalen Krieg einsatzcs als Arbeiter eingesetzt wird, 
~o kann ihm nur der Lohn zugebilligt werden, der für diese 
Tätigkeit im Betrieb nach den geltenden Bestimmungen zu
liissig ist. 

Die onstigen Arbeit bedingungen für die inner h a 1 b des 
g Je ic be n Betriebes umgesetzten Gefolgschaftsmitglieder 
wcr·den in der Regel die gleichen bleiben können. Dies gilt 
jedoch nur in oweit, als die e Arbeitsbedingungen nicht un-
mittelbar mit dem Lohn oder Gehalt im Zusammenhang stehen. 
Für alle Lohn- und lohnähnlichen Leistungen des Betriebes 
müssen also die Vorschriften des § 18 Abs. 2 maßgebend sein. 

Bei der Durchführung dieser lohngestaltenden Vorschriften 
ergeben sich sehr häufig für die umgesetzten Arbeitskräfte 
nicht unerhebliche Minderungen gegenüber ihren bisherigen 
Bezügen. Es ist nicht Aufgabe des Aufnahmebetriebes und 
auch nicht Aufgabe des Abgabebetriebes, diese Minderungen 
in irgendeiner Form auszugleichen. Dies gilt zum mindesten 
für alle Arbeiter und Angestellte der privaten Wirtschaft und 
auch des öffentlichen Dienstes. Soweit im Zuge der kriegs
bedingten Umsetzung, sei es von Betrieb zu Betrieb, sei es im 
gleichen Betrieb, Minderungen der Einkünfte auftreten, die die 
bisherige Lebenshaltung der Gefolgschaftsmitglieder gefähr
den, wird auf Antrag beim Arbeitsamt Dienstpllichtunter
stützung gemäß dem Erlaß vom 8. Februar 1943 (RArbBL. 
S. I 112) und den hierzu ergangenen ergänzenden Bestim
mungen gezahlt. Diese Dienstpflichtunterstützung greift auch 
nach einem Erlaß vom 11. September 1944 in den Füllen ein, 
in denen außerhalb des beruflichen Werdeganges innerhalb des 
gleichen Betriebes einem Gefolgschaftsmitglied aus kriegswich· 
tigen Gründen eine andere niedriger entlobnte Arbeit zu
gemutet werden muß. _Die Dienstpflichtunterstützung ist durch-

w g so ge talt t, daß sie alle Härten au gleicht und jedem 
Gefolgschaftsmitglied die Übernahme anderer Arbeiten trag
bar macht. Die e Ausgleichszahlungen über die Dien tpflicht
unter tiitzun.,. ind für alle Arbeiter und Angestellten möglich. 
Lediglich füt· Beamte und für die Kultur chafl'enden in den 
Theatern und Orchestern d • ölTentliehen Di n te , die im 
Zuge des totalen Kriegseinsatzes umgesetzt werden, werden 
' 'oraus ichtlich Sonderbestimmungen gelten. Es bleibt abzu
warten, welch n Inhalt die für diese Gruppen gelt nden n
dervorschriften hab n werden . 

Abgaagsent.sehädigung an An~ tellte nach der Lobnau fal l
regelung bei Fliegerangriffen vom 25. Januar 1944. 
In einem El'luß 'vom 6. Oktober 194<1 beantwortet der 

GBA. die Frage, wie die Arbeitsentgelte und Vergütungen 
nach :r r. 32 a. und b de Erla ses über Lohnausfallrege
lung bei :Flieg raugriffen vom 25. Januar 1944 n.uf die 
Abgangsent chädigung für Angestellte nach Nr. 16 des vor
bezeichneten Erlas es anzurechnen sind. Darnach sind dM 
Arbeit cutgelt und die Vergütung gemäß Nr. 32 a und b d~s 
Erlas es bereits auf die erste Hälfte der Abgangsentschädigung 
nach Nr. 16 anzurechnen. ~ndernfalls würde eine ungerecht
fertigte Bess rstellung di er Angestellten gegcnliber denen 
-herbeigeführt, d ncn ei!"e A•baangsentschädiguog auf Grund 
der Freimachungsverordnung gewährt wird. Der Erlaß vom 
25. Januar 1944 stützt sieb hinsichtlich der Abgangsentschädi
gung auf die entsprechende Regelung in der Durchführungs
verordnung zur Freimachungsverordnung vom 27. Augu t 1944, 
und es würde im Widerspruch zu ihr stehen w nn die An
rechnung nicht in beiden Fällen in der gleichen Form erfolgt. 
Zu Unrecht gezahlte Beträge können bei der zweiten Hälfte 
der Abgang,entschä.digung nicht zurückgefordert werd n. Das 
gleiche gilt, wenn ein Unternehmer die zweite Hälfte. der 
Abgangsentschädigung vor Ablauf des dritten Monats seit 
dem Eintritt des Fliegerschadens zahlt, ohne zu berücksichtig n, 
daß der Angestellte in der Zwi chenzeit anrechenbare Ver
dienste erzielte. Vom Arbeitsamt wird in jedem Falle nur der 
Betrog erstattet, der nach den Vorschriften hätte gezahlt 
werden dürfen. 

Angestellte eines 7.erstiirtcn Betrieb , die nach qe n 
Fliegerschaden über 14 Arb itstage hinaus mit Abwicklungs
arbeiten besch1iftigt sind, haben nach dem elben Erlaß ,·om 
C5. Oktober 1944 keinen Anspruch :wf Abgang ent chädigung, 
da auch ihr Arbeitsverhältnis nicht gemäß rr. 15 des Erlasse 
vom 25. Januar 1944 erlischt. Da Arbeit \'erhältni konn in 
diesem Falle nur mit der ordentlichen Kündigun fri t gelöst 
werden, es sei denn, daß der Reich treuh'inder der Arbeit auf 
Antrag gemäß § 1 der Ersten Durchflihrungsbe timmungen zu 
Abschnitt IJI (Kriegslöhne) der KWVO. vom 16. September 
1939 die Kündigung fri t verkürzt. 

Vereinfachung des Lohnabzuges - elaheitliche Be .. e sungs
grundlage fßr Sozialversicherung und Steuer. 
Die Allgleichung der Bemessungsgrundlagen - Arbeitslohn 

und Entgelt - für Steuer und Sozialversicherung i t eine alte 
Forderung. Ihr ist er tmalig in d~r Ersten Lohnabzugsverord
nung vom 1. Juli 1941 (Rcichsgesetzbl. I S. 362) Rechnung ge
tragen. § 10 Abs. 1 dieser Verordnung hatte den § 160 der 
Keichsversicherungsordnung geändert und damit dem Reichs
arbeitsminister das Recht gegeben, über die Entgelteigenschaft 
einzelner Lohnabzüge näheres zu bestimmen. Auf Grund dieser 
Ermächtigung hat der Reichsarbeitsminister gemeinsam mit 
dem Reichsfinanzminister im Erlaß vom 20. September 1941 
(RArbBI. S. 11 371) für znhlreiche Lohnbezüge eine gleich
mäßige Behandlung in Sozialversicherung und Steuer ange· 
ordnet. 

Spii.ter hat §, 19 der Zweiten . Lohnabzugsverordnung vom 
14. April 1942 nochmals ausdrücklich ausgesprochen, daß die 
gesetzlichen Lohnabzüge grundsätzlich von der gleichen Bc
messungsgrundlage zu berechnen sein sollen, und den Reichs~ 
minister der Finanzen und den Reich :u-beit minister zum Er
laß der erforderlichen Anordnung et·mächtigt. 

Die beteiligten Minister haben nunmehr auf Grund dieser 
letzten Ermächtigung im Erlaß vom 10. September 1944 (ab-
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gedru('kt S. II 2 1) die Angleichung der Bemessungsg•·undlagen 
weitgehendst vollzogen. Beschränkte sich der Erlaß vom 
:lU. September l!l4l auf die Regelung für einzelne Lohnbe:di"'e, 
so trifft der neue Erlaß eine solche für die Ge amth it der 
Lohnbezüge und spricht den Grundsatz au , daß n.ll e 
Lohnb züge, die steuerpflichtiger Arbeit lohn 
sind, auch beitrag pflichtig zur Sozialversiche
rung sind. Von diesem Grundsatz macht der Erlaß nur 
wenige Ausnahmen. 

l~ür die ozialversicherung ind unb c riick•ichtigt "-" 
lnss n, 

alle auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Frei
betriige oder Hin zur chnung beträ.g e , wie sie 
das teuerrecht beispielsweise :1ls Freibetrag für Sondcr
flusgaben, Werbungskosten, außergewöhnliche Belastun
g n, fiir Opfer d s Kriege , Opfer der A•·bcit, :~ls Hin-
7.urechnungsbetrag für Arbeitnehmer mit mehrrrcn Ar
heitsverhiiltnisscn kennt. 

ft>rner 
die Landarbeiterfreibeträge und die Freibetrii.g~ 
auf Grund der Ost- teuerhilfe, 

•chli ßlich 
d r Hinzur hnung betrag wegen chuldhaft nicht 
vorgelegter Steuerl.artl•. 

Alle diese Freibeträge oder Hinzurechnung bch·ägc können \'On 
der zialversichel'ng nicht übernommen werden. ie würdt-n 
entwed r durch d n damit verbundenen Beitragsausfall w 
eiMr tarken finanzi II n Belastu:ng der Ver ichcrungsträg r 
fiihren ode'••, falls man den g rinnoer t.!n Beiträg n ent prechen I 
auch die Leistungen verrinrrern wiirde, die Ver iche•·ten in 
ih1·cn Leistungen ungerechtFertigt schm1ilern. In ofern mußte 
rlah r nach wie vor der Unter chied zwischen Lohn truf'r und 
: nzif!lver icherung nufrechte1·halten bleiben. 

Darüber hinaus bestimmt der Erlaß vom 10. eptember 19-H al~ 
Ausnahme von dem G1·und :1tz der gleichen Behandlung, daß Bt<
ziige, fii•· die der Reichsfinam.minister ei nePaus eh al beste u e
r u n..,. zugela cn hat oder zula en wird, und solche Bezüg<'. 
di• mit den fest e n tcu r ätzen des 35 der Lohn teut••·
Du•·chführung_bestimmung n 1939 v;:r t u rt wcrd n, in d··•· 

ozialwr ichei'Ung beitrttgs fl'!' i sind. Hier handelt es sich nicht 
vm • ht Au nahmen, denn ie mußte der Reichsa•·bcilsminist<>•· 
notwendigerweise aussp1·ech n, um gc•·adc inc einheitliche Bn
handlung für t uer und "ozialver ichel'lmg zu "'ewiih••l isten. 
r n den Fällen, in denen der Reichsfinanzminister an teile d s 
Lohnabzuge di Pau chalabg ltung d •r teu r durch d n 
A•·bei tgeber zuläßt oder die • teuer nach festen teuer iitzen 
erlwht, wiirde die Beltrag pflicht in der ozialversicherung 
nicht 7ll dem erwünschten, ondern zu ei nem der geplanten 
VP.r infa hung cntgcg ngcs tzten Erg bnis führen, da die bc
h·oJTenen Bezüge nicht dem Lohn zug chlag n, sondern ent
weder vom Arbeitgeber oder gesonde1·t be t ucrt werden. 
\Väre fiir olchc Lohnbezüge die Beit.·an- pflieht au gesprochen, 
;,o würde ich gerade ine untcr·schi dliche Bemc ung
grundl:~gc für euer und ozialversieherung ergeben, weil 
dann diese besonde•·en Zuwendun..,.en fiir die ozialversiehe
rung d m Lohn zugeschlagen werden müßten, während ic bei 
der teuer nur gesonderte Berücksichtigung finden. 

Als Bezün-e, für die die Pauscha.labgeltung 'ZUgelassen 
ist, sind insbe ondere zu nennen: 

die Vergütung an Aushilfskräfte in der L !md- und Forst
wirt chaft, 

die Vergütungen beim Arbeitseinsatz von \Velmna ht
angehöl'igen, die sich in Lazarettbchandhmg befinden, 

und 
die Au gab n d Arbeitgebers für die Zukunfts-

si ehe ru ng des Arbeitnehmers. 

In die en Fäll n mußte die Beitragsfreiheit generell 
au"ge proeben werden; sie gilt al o auch dann, wenn der 

Ar·bcitg ber von d m Recht der Pauschalab"'eltung keinen 
Gebrauch macht. Eine andere R gelung wa•· nicht möglich, 
denn es i t nicht denkbar, daß man je nach de•· Technik der 
He teu rung den gleichen Lohnabzu entweder fiir b itrags
pflichti"' oder für beitrag frei erklärt. !facht ein Arbeitgeber 
von dem, verw:1ltung tcchni eh ge eben, gün tigcn Angebot der 
Finanzverwaltung, die Best uerung durch eine Pauschalzahlung 
nbzug ltcn, keinen Gebrauch, so muß er in Kauf n hmen, daß 
Pr insoweit eine unter chicdlicbe Bemessungsgrundlage zwi
s!'hcn ~ teuer und ozial versicherung rhält. 

Von we entlieh größerer Bedeutun". fiir die Sozialver iche
rung ist die Bestimmung, daß diejenigen B 1üge b::itrag fr i 
Rind, die nach festen Steuers ä b e n ver teuert werdo>n 
Denn die t u rsäb.e kommen nach dem teu necht für a II P 

ei nmali gen Zuwendungen in Anwendung, d. h. für 
•olche LohnbezügP, die ihrem \Vescn nach nicht zum 
laufenden Arbeitslohn gehören. Das sindz.B . W ih
nn.cht zuwendungen und Neujahr zuwendungt!n, Ge
s.ch ii ftsj a h rs abschluß p riim i e n, G e w i !ln bcteili
gungen, G•·ntifikationen, Ba.ustell ngewinnb teiligun
g n, das soge n. 1a. Monat geh alt, Urlaubsbeihilfen und 
Ul'iaubszu chü e, Urlaub abgeltungen, Zuwendungen am Ta~ 
de•· nationalen Arbeit, Prämien für Verbesserungs vor-

c h I iige, Ve•· ütungen für Gefolgscbaftserfindungen, on
stige Belohnungen, Lehrabschlußprämien, Abgangscntschä.di
p;unrren und Jubiliiumszuwendungen. Die c einmaligen Zuwen
dungen sind auch dann b itragsfrei, wenn sie wegen ihrer bc-
ondcren Ilühe, wie bci~piel weise die \Veihnacht zuwcndung n 

über 100 &Jt, teu ·rp!lichtig sind. 

Da di Bes teu run~ d r einma]ino n Zuwendungen getrennt 
von dt"m übrigen Lohn rfolgt, muß~ die Beitrag fr ihcit er
klärt werden, wei l son t auch hier ooer:1de die Gleich chaltung 
zu incr unt rsehiedlich n B me un!?Sgrundlage geführt haben 
wiird . Die ichtbe•·ück ichti.,.un<> die er einmaligen Zuwen
dun".en als Entgelt hat darüber hinaus den Vorzug, daß der 
Beitrag und dem nlsprcchend die Leistun".en sich nunmehr 
reg lmäßino hufend nach einem gleichmüßig n Lohne richten. 
Das wi rkt sich vor all m auch dahin aus, daß da Krank n
~ hl in der Zeit na h der Gewährung solcher einmaligen Zu
wendungen nicht m hr unver·hä.ltni mäßig hochschnellt und 
d:unit C'in n Aru·eiz gibt, im An chluß an die Gewährung 
solci•Pr Zuwendungen mit Rücksicht auf das hch Kr::mkl'nnorld 
krank zu feiern. 

m zu vermeiden, d:1ß Bezüge, die unb dingt zum Arbeit -
lohn gehören und dement prechend fiir Beitrag und Lei tunA' 
in der ozialversiche•·ung berücksichtigt werden mü sen, zum 
'chaden de Ver ichertcn für die ozialversicherung ausfallen, 

ist die Anwendung d r fest n teuersiitze in d m neu n Erlaß 
e•·heblich einge ciH•li.nkt word n. Bi her konnten auch· M•hr
:ll·b itsv rgiitun".en, die nicht gleichzeitig mit d m Lohn, on
dN·n verspätet gezahlt wurden, nach d n f sten Steuerslitzen 
Vf'rstcuert werden; diese Be timmun..,. hat nunmehr d r Reichs
finanzminister aufgehoben. 

Darüber hinau hat der Reichsruinist ,. der Finam.en in An
passung an das bi hc•·ige ozialversicherung r cht die 'tcucr
pnicbt ver chierlener Lohnbezüge abge1indert, so die Steuer
pOicht der E cnszu chü c und der Krankengeld- w1d Haus
geldzusehü c erheblich cinge chränkt. Damit wird erreicht, 
daß in diesen Fällen llie Anglcichung d r Beme ungsgrund
la!!'C zu keinen Härten für die Versicherten fiihrt. 

Die R gclung des Erlas es vom 10. September 1944 l iiß t 
nicht klar e•·kennen, ob die B itragsfrciheit der einmaligen Zu
wendungen und dcrjenig n Bezi.ige, für die Pau chalbes~eue
rung zugelassen ist, auch dazu führt, daß diese Deziige bei 
d r· B rechnun". des J ahresn•·bei t verdi n tes zur Feststellung 
de•· V r icherung pflicht unberücksichtigt zu las en sind. Der 
Reich arbeilsminister wird dies in einem bc onder n Erl:1ß in 
andcr m Zusammenhang ausdrücklich au sprechen. 
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